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A.

Anlass

Das Hamburgische Klimaschutzgesetz (Hmb-
KliSchG) vom Februar 2020 legt fest, dass der Senat 
alle zwei Jahre über den Stand der Zielerreichung und 
die Umsetzung der Maßnahmen des Hamburger Kli-
maplans berichten soll. Alle vier Jahre legt der Senat 
der Bürgerschaft eine Fortschreibung des Hamburger 
Klimaplans vor.

Mit der Ersten Fortschreibung des Hamburger Kli-
maplans wurden die Ziele für 2030 und 2050 ange-
passt (55 Prozent CO2-Reduzierung bis 2030 sowie 
Klimaneutralität/ mindestens 95 Prozent Reduzierung 
bis 2050). Das Ziel für 2020 (Reduzierung der CO2-
Emissionen um 2 Mio. Tonnen gegenüber 2012) blieb 
unverändert.

Die Berichterstattung zum Stand der Zielerrei-
chung des Hamburger Klimaplans sowie über die 
Zielerreichung der geplanten CO2-Einsparung bis 
2020 erfolgen im Rahmen dieser Drucksache.

Weiterhin wird mit dieser Drucksache der von der 
Bürgerschaft erbetene Bericht zu Drucksache 
21/19888 „Klimaplan und Klimaschutzgesetz – Ergän-
zungen nach den Sachverständigenanhörungen in 
den Ausschüssen für Umwelt und Energie, Stadtent-
wicklung, Verkehr sowie Wirtschaft, Innovation und 
Medien“ vorgelegt. Ziffer 4 wurde bereits im Rahmen 
der Drucksache 22/7769 (Bürgerschaftliches Ersu-
chen vom 18. August 2021: „Schutz vor Extremwetter-
ereignissen“ – Drucksache 22/5350) vom 16. März 
2022 beantwortet.

B.

Einleitung

1. Klimawandel global

In seinen aktuellen Sachstandsberichten berich-
tet der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC), dass sich die Klimaver-
änderungen verstärken und die damit einherge-
henden extremen Wetterereignisse wie Hitzewel-
len, Starkregen und Dürren häufiger und intensi-
ver werden.

Er fordert die Begrenzung der vom Menschen 
verursachten globalen Erwärmung auf ein be-
stimmtes Niveau. Dies kann nur durch eine Be-
grenzung der kumulativen CO2-Emissionen und 
eine starke Verringerung anderer Treibhausgas-
emissionen gelingen.

2. Klimawandel in Hamburg

Auswirkungen des Klimawandels in Hamburg

Der Klimareport Hamburg des Deutschen Wetter-
dienstes aus 20211) verdeutlicht, dass der Klima-
wandel auch in Hamburg messbar ist.

Der Klimawandel in Hamburg zeigt sich z. B. in 
steigenden Durchschnittstemperaturen, zuneh-
menden Starkniederschlagsereignissen und an-
deren meteorologischen Größen. Die Aufzeich-
nungen aus der vorindustriellen Zeit bis heute 
zeigen, dass in Hamburg die Temperatur im Jah-
resmittel insgesamt schon um 1,7 Grad gestiegen 
ist.

Städte wie Hamburg müssen voranschreiten

Städte verursachen bereits heute bis zu 80 Pro-
zent der weltweiten Treibhausgase. Die Bevölke-
rung urbaner Räume wird in den kommenden 
Jahren weiterwachsen, und damit auch der Ver-
brauch von Energie und anderen Ressourcen.

Städten wie Hamburg kommt daher eine ent-
scheidende Rolle im Klimaschutz und bei der Kli-
maanpassung zu. Vor diesem Hintergrund wird 
der Senat seine Klimaziele anpassen, die Emissi-
onsminderung beschleunigen und eine Strategie 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
weiterentwickeln.

3. Internationale, europäische und nationale Kli-
mapolitik: Bedeutung für Hamburg

3.1 Internationale Verpflichtungen – Das Weltklima-
abkommen von Paris
Nach der Klimarahmenkonvention und dem 
Kyoto-Protokoll wurde im Dezember 2015 in Paris 
das dritte völkerrechtlich bindende Klimaabkom-
men beschlossen. Die 197 Vertragsstaaten ver-
pflichteten sich, die Folgen des Klimawandels zu 
bekämpfen und die Emissionen von Treibhausga-
sen so zu reduzieren, dass die globale Erderwär-
mung auf unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 
Grad begrenzt werden kann. Das Abkommen 
wird im Hamburgischen Klimaschutzgesetz 
selbstverpflichtend in Bezug genommen, Ham-
burg hat daher seinen Beitrag zur Erreichung der 
Ziele zu leisten.

3.2 Europäischer Grüner Deal

Der European Green Deal (Europäischer Grüner 
Deal) wurde von der Europäischen Kommission 
am 11. Dezember 2019 als Konzept mit dem Ziel 
vorgestellt, bis 2050 in der Europäischen Union 
die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf 
null zu reduzieren. Dadurch soll Europa als erster 
Kontinent klimaneutral werden. So soll das vorhe-

1)  Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Leistungen - Klima-
report Hamburg (dwd.de)
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rige Ziel, die Treibhausgasemissonen der Euro-
päischen Union im Vergleich zu 1990 bis 2030 um 
40 Prozent zu reduzieren, verschärft werden. Im 
Sommer 2021 wurde das europäische Klima-
schutzgesetz2) angenommen: Die Nettotreib-
hausgasemissionen sind innerhalb der Union bis 
2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem 
Stand von 1990 zu reduzieren. Weiterhin sollen 
besonders betroffene Länder mit insgesamt 
100 Mrd. Euro bei der Umstellung auf eine emis-
sionsfreie Wirtschaft unterstützt werden.

Desweiteren ist ein „Mechanismus für einen ge-
rechten Übergang“ (Just Transition Mechanism) 
in Kraft gesetzt, mit dem Regionen innerhalb der 
Europäischen Union dabei unterstützt werden 
sollen, ihre Wirtschaft zu dekarbonisieren. Insge-
samt 150 Mrd. Euro stellt die EU hierfür zwischen 
2021 bis 2027 bereit. Am 14. Juli 2021 stellte die 
Europäische Kommission unter der Bezeichnung 
„Fit for 55“ ein Paket von reformierten und neuen 
EU-Richtlinien und -Verordnungen vor, mit denen 
die im European Green Deal verankerten Ziele 
erreicht werden sollen. Die meisten Dossiers 
hierzu befinden sich in der Abstimmung, so z. B. 
die Novelle der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 
(RED III). Das auch im Paket enthaltene CO2-
Grenzausgleichssystem (Carbon Border Adjust-
ment Mechanism – CBAM) betrifft gerade die 
Hamburger Unternehmen, die eine starke Expor-
taktivität aufweisen. Etwa die Hälfte der europäi-
schen Treibhausgasemissionen wird vom euro-
päischen Emissionshandel erfasst und hierüber 
reduziert. Hiervon sind große Industrie- und Ener-
gieerzeugungsanlagen betroffen, in Hamburg 
insbesondere die großen Unternehmen der 
Grundstoffindustrie für Stahl, Kupfer und Alumi-
nium. Diese Unternehmen arbeiten bereits heute 
mit – im internationalen Vergleich – hoher Res-
sourcen- und Energieeffizienz, was besonders 
auch im Interesse des Klimaschutzes ist. Die an-
dere Hälfte der Treibhausgasemissionen wird 
durch den Verkehr, die Landwirtschaft sowie den 
Energiebedarf für Gebäude und kleine Industrie-
anlagen verursacht.

3.3 Deutschlands Klimaschutzziele

Auf Grundlage des 2019 beschlossenen Klima-
schutzprogramms 2030 der Bundesregierung 
und des in 2021 aktualisierten Klimaschutzgeset-
zes aktualisiert der Bund derzeit sein Klima-
schutzprogramm. Die im Gesetz festgelegten 
Ziele bleiben bestehen. Die Treibhausgasemissi-
onen sollen gegenüber 1990 wie folgt reduziert 
werden: bis 2030 um mindestens 65 Prozent, bis 
2040 um mindestens 88 Prozent, bis 2045 soll 
eine Netto-Treibhausgasneutralität erreicht und 

nach 2050 sollen negative Treibhausgasemissio-
nen erzielt werden. Die erneuerbaren Energien 
sollen bereits in 2030 einen Anteil von 80 Prozent 
an der Bruttostromproduktion haben. Ein Sofort-
programm zur umfänglichen Anpassung des 
Maßnahmenportfolios folgt. Beide Punkte bedür-
fen einer schnellen Umsetzung, um mit der Sek-
torenkopplung in der Energiewende diverse 
Grünstromanwendungen zu realisieren, etwa den 
Aufbau der Wasserstoffwirtschaft und eine be-
schleunigte Entwicklung der Elektromobilität.

Eine große Bedeutung für die Neuausrichtung der 
Bundesklimaschutzpolitik hatte die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Klima-
schutz vom 23. März 2021. Mit diesem Beschluss 
hat das Bundesverfassungsgericht die überra-
gende Bedeutung des Zusammenhanges von Kli-
maschutz und Freiheit bei der Gestaltung der 
Bundesklimapolitik hervorgehoben. Diese höchst-
richterliche Mahnung führte zur Novellierung des 
Klimaschutzgesetztes etwa mit dem neuen Ziel 
der Klimaneutralität bis 2045 oder neuen jährli-
chen Minderungszielen bis 2040. Der Expertenrat 
Klimaschutz hat die vom Umweltbundesamt 
(UBA) im März 2022 vorgelegten Emissionswerte 
für 2021 geprüft und konstatiert, dass in den Sek-
toren Gebäude und Verkehr die Ziele verfehlt 
werden, weshalb hierfür im Juni 2022 Sofortpro-
gramme mit zusätzlichen Treibhausgasminde-
rungsmaßnehmen vorgelegt wurden.

Bislang konnten die Treibhausgasemissionen in 
Deutschland im Vergleich zu 1990 bis zum Jahr 
2021 um etwa 39 Prozent gemindert werden. Der 
Sondereffekt durch Corona führte im Jahr 2020 
zu einer Treibhausgasminderung um etwa 9 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr 2019. Die Treib-
hausgasemissionen im Jahr 2021 zeigen im Ver-
gleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg um 
4,5 Prozent, liegen aber dennoch um 4,8 Prozent 
niedriger als im Vor-Coronajahr 2019.

C.
Erreichung des „2 Mio. Tonnen-Ziels“ 2013-2020

Der Senat hat sich im Masterplan Klimaschutz 
vom Juni 2013 (Drucksache 20/8493) verpflichtet, bis 
Ende 2020 durch Maßnahmen des Klimaplans rund 
zwei Mio. Tonnen CO2-Emissionen im Vergleich zu 
2012 zu mindern. Dieses Minderungsziel wurde mit 
dem Klimaplan vom Dezember 2015 (Drucksache 

2)  VERORDNUNG (EU) 2021/1119 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Än-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 
(„Europäisches Klimagesetz“).
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21/2521) bestätigt. Da der 2019 fortgeschriebene Kli-
maplan über die Ziele 2020 noch nicht berichten 
konnte, erfolgt die Berichterstattung mit dieser Druck-
sache.

Die Zielerreichung wird ermittelt über die soge-
nannte Bottom-up-Methode, ein auf die konkreten 
Maßnahmen des Hamburger Klimaplans bezogenes, 
jährliches CO2-Monitoring, das seinerzeit mit Unter-
stützung des Wuppertal Instituts für Hamburg entwi-
ckelt wurde. Dabei werden alle Maßnahmen des Kli-
maplans mit und ohne Finanzierung aus Mitteln des 
Zentralen Programms Hamburger Klimaplan hinsicht-
lich ihrer Reduktion von CO2-Emissionen erfasst.

Durch die Förderpolitik der Bundesregierung 
haben sich auch die Rahmenbedingungen für die 
Hamburger Klimamaßnahmen und vor allem für die 

Hamburger Förderprogramme wesentlich geändert. 
Daher berücksichtigt die CO2-Bilanz zum Hamburger 
Klimaplan ab dem Jahr 2015 auch, soweit Daten vor-
liegen oder ableitbar sind, in Hamburg durch Bundes-
förderungen und andere Bundesmaßnahmen erzielte 
Einsparungen an CO2-Emissionen, etwa im Rahmen 
von energieeffizientem Bauen und Sanieren oder dem 
Marktanreizprogramm für Biomasse, Solarthermie 
und Kraft-Wärme-Kopplung.

Trotz Steigerung der Wirtschaftsleistung und einer 
deutlichen Zunahme der Bevölkerung konnten bis 
Ende 2020 auf Basis der vorliegenden Angaben durch 
Maßnahmen des Klimaplans insgesamt 2.051.567 
Tonnen CO2-Emissionen gegenüber dem Bezugsjahr 
2012 gemindert werden. Damit hat der Senat sein Ziel 
erreicht, die CO2-Emissionen von 2012 bis 2020 um 
rund zwei Mio. Tonnen zu mindern (Tab. 1).

Jahr Durch den Klimaplan 
initiierte erzielte  

CO2-Reduktionen *

Durch Bundesmaß-
nahmen erzielte 

CO2-Reduktionen in 
Hamburg**

Gesamtsumme  
an erzielten  

CO2-Reduktionen

Summe ohne 
Grünstrom-
maßnahmen

2018 1.193.720 534.073 1.727.793*** 1.486.137
2019 1.475.570 509.034 1.984.604 1.663.266
2020  1.572.954 478.613 2.051.567 1.761.946

Tabelle 1: CO2-Emissionsminderung in Hamburg (Bottom-up) in Tonnen CO2, bezogen auf das Basisjahr 2012
*** inkl. 96.403 Tonnen Übertrag aus Klimaschutzkonzept 2007-2012.
*** Angaben soweit Daten verfügbar; BUKEA, Stand Mai 2022.
*** Änderung ggü. Angaben in Drucksache 22/1021 auf Grund nachträglicher Aktualisierungen. 

Im Rahmen dieses Bottom-up-Ansatzes und bezo-
gen auf die aktuellen Transformationspfade (TP) des 
Klimaplans (siehe Abbildung 1) trägt der Transformati-
onspfad Wirtschaft mit einem Anteil von 40 Prozent zur 

erreichten Reduktion der CO2-Emissionen bei, gefolgt 
vom Transformationspfad Wärmewende inklusive Ge-
bäudeeffizienz mit 39 Prozent und Mobilitätswende mit 
14 Prozent (Angaben jeweils inklusive Grünstrom).



5

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/9804

D.
Bericht zum Umsetzungsstand  

der Ersten Fortschreibung  
des Hamburger Klimaplans

1. Bilanzierung Treibhausgase (Top-down)

1.1 Verursacherbilanz 2020 (CO2)

Methodisches

Hamburg orientiert sich bei seinen derzeit gelten-
den Klimazielen für 2030 und 2050 (55 bzw. 95 
Prozent CO2-Reduzierung im Vergleich zum Jahr 
1990) an der Verursacherbilanz. Eine Verursacher-
bilanz stellt dar, wie viele CO2-Emissionen einem 
Bundesland auf Grund des Endenergiever-
brauchs zuzurechnen sind. Es fließen sowohl Pri-
märenergieträger, etwa Kohle und Erdgas, als 
auch Sekundärenergieträger wie Wärme und 
Strom in die Berechnung ein. Sie hat damit einen 
direkten Bezug zum Verbrauchsverhalten und bil-
det die durch Klimaschutzmaßnahmen in Ham-
burg beeinflussbaren Faktoren ab.3)

Die Erfassung und Auswertung der Hamburger 
CO2-Bilanz erfolgt durch das Statistikamt Nord.4) 
Hamburg verfährt bei der Bilanzierung gemäß der 
abgestimmten Methodik des Länder-Arbeitskrei-
ses Energiebilanzen.5) Seine Klimaziele beziehen 
sich somit auf die Verursacherbilanz des Statisti-
kamts Nord. Aus methodischen Gründen der Da-
tenerfassung kann die endgültige Bilanz eines 

jeweiligen Jahres frühestens nach einem Jahr 
und neun Monaten bereitgestellt werden.

Als einen wichtigen Schritt, früher Daten zu erhal-
ten und somit frühzeitiger Rückschlüsse auf die 
Wirksamkeit von Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2-Emissionen ziehen zu können, erstellt das 
Statistikamt Nord auf Bestreben des Senats seit 
2021 bereits im Frühjahr des übernächsten Jah-
res, also ca. ein halbes Jahr früher als bisher, 
eine vorläufige Verursacherbilanz. Diese bildet 
die in Bezug auf die Hamburger Maßnahmen be-
sonders bedeutenden Bereiche Wärmeversor-
gung und Strombedarf ab. Daten zum Verbrauch 
von Mineralöl sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
adäquat erfasst und können weiterhin erst mit der 
endgültigen Verursacherbilanz zum September 
des übernächsten Jahres zur Verfügung gestellt 
werden.

Abbildung 1:  Beiträge der Transformationspfade zur CO2-Reduktion Bottom-up-Bilanz durch Hamburger 
Maßnahmen bis 2020.

3)  Die Verursacherbilanz erfasst methodisch nicht alle Bereiche 
und unterscheidet sich von der Quellenbilanz, beide erstellt 
durch das Statistikamt Nord. Letztere beschreibt die aus dem Pri-
märenergieverbrauch resultierenden CO2-Emissionen, die durch 
direkte Nutzung von fossilen Energien, wie Kohle, Erdgas oder 
Erdöl anfallen. Die CO2-Emissionen des Kraftwerks Moorburg 
werden somit in der Quellenbilanz berücksichtigt, die CO2-Emis-
sionen des Kraftwerks Wedel fließen in die Fernwärme (Verursa-
cherbilanz) ein.

4)  Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Statisti-
kamt Nord (statistik-nord.de)

5)  Länderarbeitskreis Energiebilanzen: Länderarbeitskreis Energie-
bilanzen (lak-energiebilanzen.de)
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Ergebnis Verursacherbilanz

Abbildung 2 zeigt den Fortschritt der bisherigen CO2-Einsparungen seit dem Basisjahr 1990. Insgesamt 
konnten die CO2-Emissionen innerhalb der letzten 30 Jahre um 34,7 Prozent reduziert werden.

Abbildung 2:  Ergebnisse der Hamburger CO2-Verursacherbilanz 2003-2020 im Vergleich zu 1990 in Tausend 
Tonnen; Statistikamt Nord, Stand September 2022.
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Gegenüber dem Jahr 2019 sind die CO2-Emissio-
nen in 2020 um 10,4 Prozent von 15.088 Tsd. 
Tonnen auf 13.515 Tsd. Tonnen zurückgegan-
gen. Damit verzeichnet Hamburg im Vergleich 
zur bundesweiten Entwicklung einen etwas stär-
keren Rückgang; hier reduzierten sich die Treib-
hausgasemissionen im selben Zeitraum um 
8,9 Prozent. Der relativ starke Rückgang in Ham-
burg geht auch zu einem derzeit noch nicht näher 
zu spezifierenden Anteil auf Effekte der Corona-
Pandemie zurück:

– Die CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr 
sind um fast 60 Prozent zurückgegangen.

– Auch beim Straßenverkehr gab es durch einen 
geringeren Kraftstoffverbrauch einen deutli-
chen Rückgang.

Ein weiterer Faktor ist die starke Verbesserung 
des bundesdeutschen Strommixes und ein damit 
verbundener Rückgang des Stromfaktors von 
391 auf 348 g CO2/kWh. Ursächlich hierfür sind 
zwei Einflussfaktoren: Zum einen konnte durch 
den Ausbau von Wind- und Solarenergie in 
Deutschland die Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien von ca. 40 Prozent im Jahr 2019 auf 
ca. 44 Prozent im Jahr 2020 gesteigert werden.6) 
Zum anderen ging der Bruttostromverbrauch in 
Deutschland insbesondere in den Anfangsmona-
ten der Pandemie deutlich zurück. Dadurch war 

auch der Anteil fossiler Energieträger an der 
Stromerzeugung gegenüber 2019 geringer.

Der dargestellte Rückgang von knapp 35 Prozent 
CO2-Emissionen innerhalb von 30 Jahren legt 
nahe, dass in Hamburg erhöhte Anstrengungen 
erforderlich sind, um das derzeit gültige Klimaziel 
einer CO2-Reduktion von zusätzlichen 20 Pro-
zentpunkten innerhalb von zehn Jahren (für eine 
Gesamtreduktion von 55 Prozent bis 2030) zu er-
reichen.

Für einen möglichen schnelleren Reduktionspfad 
in den nächsten Jahren spricht, dass die CO2-
Reduktionen in 2019 eine deutlich höhere Reduk-
tionsrate aufwies als in den Jahren zuvor. Der 
Emissionsrückgang im Jahr 2020 ist auf Grund 
von Corona-Effekten derzeit schwer zu bewerten. 
Die verstärkten Anstrengungen zur Erhöhung des 
regenerativen Anteils im Bundesstrommix kön-
nen vermutlich zu einem höheren Reduktions-
pfad in den nächsten Jahren beitragen.

Die CO2-Emissionen der Hamburgerinnen und 
Hamburger pro Kopf und Jahr bezogen auf die 
Verursacherbilanz haben sich von 1990 bis 2020 
von 12,5 Tonnen auf 7,3 Tonnen verringert. Ge-
genüber 1990 entspricht dies einem Rückgang 
von 41,8 Prozent. Dieses Ziel des Klimaplans 
2015, die Reduzierung auf 9,0 Tonnen CO2 pro 
Kopf im Jahr 2020, konnte bereits im Jahr 2017 
erreicht werden.

6)  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Jahresbericht Bilanzen 
2020.

Abbildung 3: CO2-Emissionen pro Kopf in Hamburg in Tonnen; Statistikamt Nord, Stand September 2022.
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1.2 Weitere Treibhausgase

Berichtspflichtige Treibhausgase

Mit Drucksache 21/19888 hatte die Bürgerschaft 
den Senat u. a. ersucht, die Freisetzung weiterer 
Klimagase und deren Bedeutung für die Klima-

ziele 2030 und 2050 gutachterlich zu bewerten, 
regelmäßig zu erfassen und mit den zweijährli-
chen Berichten über den Stand der Zielerrei-
chung und der Umsetzung der Maßnahmen des 
Hamburger Klimaplans zu berichten. Die relevan-
ten weiteren Klimagase werden durch das Statis-

        Abbildung 4: Weitere Treibhausgase (Methan und Lachgas).

tikamt Nord erfasst, insofern erübrigt sich eine 
zusätzliche gutachterliche Bewertung.

Auf Länderebene werden neben CO2-Emissionen 
die gemäß Kyoto-Protokoll ebenfalls berichts-
pflichtigen Gase Methan (CH4) und Lachgas (N2O) 
erfasst. CH4 hat im Vergleich zu CO2 ein Treib-
hausgaspotenzial von 25 CO2-Äquivalenten, N2O 
von 298. Beide Treibhausgase spielen für Ham-
burg im Vergleich zu den CO2-Emissionen eine 
deutlich untergeordnete Rolle. Die beiden Gase 
machen zusammen ca. 1 Prozent der THG-Emis-
sionen Hamburgs aus.

Hamburg weist im Vergleich zu insbesondere den 
Flächenländern einen relativ geringen Anteil an 
Landwirtschaft auf, die neben Industrie als Haupt-
quelle für Methan und Lachgas gilt. In Hamburg 
ergeben sich die Methan-Emissionen zum größ-
ten Teil aus der Erdgasnutzung. Die Emissionen 
von Methan haben in 2020 gegenüber 1990 um 
73 Prozent und von Lachgas um 14 Prozent 

(38.000 Tonnen CO2-Äquivalente) abgenommen 
(siehe Abbildung 4). Der stärkere Rückgang beim 
Lachgas in 2020 ist auf die verminderte Aktivität 
und folgende Außerbetriebnahme des Kraftwerks 
Moorburg zurückzuführen.

Sulfuryldifluorid

Das sehr klimawirksame Gas Sulfuryldifluorid 
(SO2F2, kurz SF2) ist keines der Treibhausgase, 
die durch das Kyoto-Protokoll reglementiert sind 
und über das offiziell Bericht erstattet werden 
muss. Jedoch hat SF2 ein hohes Treibhausgas-
potenzial von über 4.000 CO2-Äquivalenten (be-
zogen auf 100 Jahre). SF2 ist ein Insektizid, das 
seit 2005 in Deutschland zugelassen ist und vor 
allem beim Export von Holz verwendet wird. Im 
Hamburger Hafen werden u. a. Container mit „Ka-
lamitätsholz“, aber auch Stückgut-Container, die 
Stauhölzer und Holzverpackungen beinhalten, 
mit SF2 begast, um diese u. a. nach China, Aus-
tralien und Neuseeland verschiffen zu können, 
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die eine anerkannte Behandlung beim Import vo-
raussetzen, um eine Einschleppung von Schäd-
lingen zu verhindern. Insbesondere beim Verpa-
ckungsholz sind nach den harmonisierten Ein-
fuhrbestimmungen des International Standard for 
Phytosanitary Measures (ISPM 15) neben der 
Wärmebehandlung nur Begasungen mit SF2 
sowie Methylbromid anerkannt. Der Einsatz von 
Methylbromid ist seit 2010 in der EU grundsätz-
lich verboten. Ist eine Wärmebehandlung z. B. auf 
Grund der Warenbeschaffenheit nicht möglich, 
verbleibt als einzige international anerkannte Op-
tion die Begasung mit SF2, wenn diese Destinati-
onen vom Hamburger Hafen weiter bedient wer-
den sollen. In Hamburg hat sich die Einsatzmenge 
von SF2 zwischen 2016 und 2020 mehr als verne-
unfacht, von 2020 bis 2021 hat sich dieser Wert 

jedoch wieder um 52 Prozent reduziert (siehe Ab-
bildung 5).

Der Senat setzt sich seit Jahren für eine deutliche 
Verringerung des Einsatzes von SF2 im Hambur-
ger Hafen und auch für die Entwicklung von tech-
nischen Möglichkeiten zur Adsorption des Gases 
ein. In diesem Zuge ist eine durch Klimaplanmittel 
geförderte Laborstudie für das Adsorptionsver-
fahren als Vorstufe einer Pilotanlage zur Abgas-
reinigung von Sulfuryldifluorid in Umsetzung.

Die stark zurückgegangen Einsatzmengen im 
Jahr 2021 lassen sich aber vor allem durch hohe 
Stellplatzgebühren im Hamburger Hafen und 
eine damit einhergehende Abwanderung der Be-
gasung ins niedersächsische Umland erklären. 
Die Wirkstoffgenehmigung für SF2 läuft in der EU 

        Abbildung 5: Einsatzmenge Sulfuryldifluorid.

zum 31. Oktober 2023 aus. Ob diese danach wie-
der erteilt wird, ist ungewiss.

Hamburg hat auf Ebene der Länder Initiativen zur 
Minderung von SF2 ergriffen. Unter anderem hat 
Hamburg bei der Umweltministerkonferenz im 
November 2021 darauf hingewirkt, dass der Bund 
die Aufnahme von SF2 in die Liste der zu berich-
tenden Stoffe des IPCC aktiv unterstützt. Stärker 
berücksichtigt werden soll bei der Prüfung der Er-
neuerung der Genehmigung des Wirkstoffes in 
Pflanzenschutzmitteln auf EU- sowie im Rahmen 
der Zulassungsüberprüfung auf nationaler Ebene 
die hohe Klimaschädlichkeit dieses F-Gases. Auf 

Betreiben Hamburgs hat sich der Bundesrat im 
Juni 2022 ebenfalls dafür ausgesprochen.

SF2 wurde 2021 erstmals in die freiwillige Be-
richtserstattung Deutschlands im Rahmen des 
Nationalen Inventarberichts zum Deutschen 
Treibhausgasinventar an die EU aufgenommen. 
Dies soll zu einer Sensibilisierung der anderen 
EU-Staaten bzgl. dieses Themas führen. Als Da-
tengrundlage stützt sich das UBA auf vom Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit zur Verfügung gestellte Absatzmengen 
des Pflanzenschutzmittels.
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2. Maßnahmencontrolling (Bottom-up)

Mit der Ersten Fortschreibung des Hamburger 
Klimaplans hat der Senat neue Klimaschutzziele 
für Hamburg mitsamt sektorenbezogenen Zielen 
festgesetzt und das erforderliche Maßnahmen-
portfolio zum Erreichen der anspruchsvollen Ziele 
definiert. In diesem Kapitel wird über die aktuel-
len Stände der Maßnahmenprogramme, die Fi-
nanzierung dieser sowie die erreichten CO2-Re-
duktionen berichtet.

2.1 Umsetzungsstand der Maßnahmen

Grundlage für den Bericht zum Umsetzungsstand 
der Maßnahmen sind die Anlagen 2 bis 5 der Ers-
ten Fortschreibung des Hamburger Klimaplans, 
die die Maßnahmenprogramme der vier Transfor-
mationspfade Wärmewende inkl. Gebäudeeffizi-
enz, Mobilitätswende, Wirtschaft und Klimaan-
passung enthalten. Im Zuge der Umsetzung der 
Ersten Fortschreibung des Klimaplans wurden 
diese Maßnahmenprogramme konkretisiert und 
um neue Maßnahmen ergänzt sowie – im Fall von 
sehr umfassenden Maßnahmen – in mehrere Ein-
zelmaßnahmen untergliedert.7) Ergänzt wurden 
außerdem die Maßnahmenprogramme für die 
Themenbereiche Handlungsfeldübergreifendes 

Vorgehen, Bezirke und Übergeordnetes, die sich 
ebenfalls aus den Inhalten der Ersten Fortschrei-
bung ableiten. Insgesamt wird im Folgenden über 
ca. 400 Maßnahmen berichtet – zum Teil auf 
Ebene der Maßnahmen der Ersten Fortschrei-
bung und zum Teil auf Ebene der ergänzten Maß-
nahmen. Die Maßnahmensystematik ist den Anla-
gen 3 bis 8 zu entnehmen.

Auch die Maßnahmen im Rahmen der Systematik 
des Klimaplans 2015 (Anlage 1 der Ersten Fort-
schreibung des Hamburger Klimaplans) werden 
in die neue Maßnahmensystematik überführt oder 
alternativ abgeschlossen (siehe Anlage 2). Über 
die Umsetzungsstände dieser überführten Maß-
nahmen wird wie bei den übrigen Maßnahmen in 
den Anlagen 3 bis 8 berichtet.

Gemäß Abbildung 6 befinden sich 59 Prozent der 
Maßnahmen in Umsetzung und weitere 21 Pro-
zent in Vorbereitung. Acht Prozent der Maßnah-
men konnten im Berichtszeitraum abgeschlossen 
werden. Von den verbleibenden Maßnahmen 
werden vier Prozent nicht weiterverfolgt, vier Pro-
zent wurden in andere Projekte überführt und vier 
Prozent der Maßnahmen sind noch nicht begon-
nen.

7)  Siehe Anlagen 3 bis 8, Spalten „Maßnahmen-Nr.“ sowie „Maß-
nahmentitel“.

       Abbildung 6: Status der Maßnahmen des Klimaplans.
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Über die Umsetzungsstände der Einzelmaßnah-
men wird in den Anlagen 3 bis 8 berichtet.

Die Auswertung der Umsetzungsstände zeigt, 
dass 88 Prozent der Maßnahmen begonnen, in 
Vorbereitung oder bereits umgesetzt sind. Die 
Maßnahmenprogramme der Ersten Fortschrei-
bung sind in der überwiegenden Zahl in der Um-
setzungsphase. Ein zeitgleiches Angehen aller 
Maßnahmen ist nicht möglich, zumal in allen 
Transformationspfaden seit Beschluss der Ersten 
Fortschreibung in 2019 neue Maßnahmen hinzu-
gekommen sind. Dies zeigt, dass die Umsetzung 
der vier Maßnahmenprogramme sowie der hand-
lungsfeldübergreifenden Maßnahmen, die in der 
Ersten Fortschreibung beschlossen wurden, nur 
etappenweise erfolgen kann.

2.2 Finanzierung der Maßnahmen

Finanzierung aus Klimamitteln

Der überwiegende Teil der Klima-Maßnahmen 
wird in den jeweiligen Einzelplänen der zuständi-
gen Behörden veranschlagt. Daneben wurden 
Mehrbedarfe für die Realisierung der Maßnah-
menprogramme der Ersten Fortschreibung des 
Hamburger Klimaplans u. a. aus dem Zentralen 
Programm Hamburger Klimaplan8) sowie seit dem 
Haushaltsjahr 2021 aus dem Investitionspro-
gramm Zentrale Verstärkung Investitionen9) be-
reitgestellt. Im Folgenden wird über die Verteilung 
und den Mittelabfluss dieser Klimamittel seit der 
Ersten Fortschreibung des Klimaplans berichtet.

Als Anschubfinanzierung zur Umsetzung der 
Maßnahmenprogramme der Ersten Fortschrei-
bung des Hamburger Klimaplans wurden im Jahr 
2020 zusätzliche Kostenermächtigungen in Höhe 
von 25 Mio. Euro bereitgestellt (Drucksache 
22/635). Die Verteilung dieser Kostenermächti-
gungen auf Maßnahmen in den Transformations-
pfaden und Themenbereichen erfolgte mit Druck-
sache 22/1021. Die zusätzlichen Kostenermächti-

gungen ergänzten die im Haushaltsjahr 2020 
veranschlagten 6.166 Tsd. Euro im Zentralen Pro-
gramm Hamburger Klimaplan.

Seit 2021 werden die Klimamittel durch die Se-
natskommission für Klimaschutz und Mobilitäts-
wende in vorab festgelegten Verteilungsverfah-
ren bewilligt. Vor Bestehen der Senatskommis-
sion erfolgte die Verteilung über die zuständige 
Behörde in Abstimmung mit den anderen Behör-
den.

In den Jahren 2021 und 2022 stehen zur Umset-
zung des Maßnahmenprogramms jeweils Kosten-
ermächtigungen in Höhe von 35,62 Mio. Euro, 
davon 30 Mio. Euro aus dem Hamburger Wirt-
schaftsstabilisierungsprogramm (HWSP), sowie 
Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in 
Höhe von 14 Mio. Euro zur Verfügung. Die Vertei-
lung der Ermächtigungen auf Maßnahmen er-
folgte auf Basis einer zeitlichen Aufteilung des 
Mittelvolumens, um Planungssicherheit und 
Praktikabilität einerseits und Flexibilität anderer-
seits gewährleisten zu können. Die angemelde-
ten Maßnahmen werden anhand der Kriterien 
CO2-Wirkung, Weichenstellung zur Zielerrei-
chung, strukturelle Relevanz, Dringlichkeit des 
Mittelbedarfes, Einsatz von Drittmitteln sowie 
Kosten-Nutzen-Effekt bewertet und innerhalb des 
jeweiligen Transformationspfades oder Themen-
bereichs priorisiert.

Die Kostenermächtigungen aus dem Zentralen 
Programm Hamburger Klimaplan sowie die Aus-
zahlungsermächtigungen aus dem Investitions-
programm Zentrale Verstärkung Investitionen 
werden den Behörden und Bezirksämtern auf An-
trag im Wege der Sollübertragung zur Verfügung 
gestellt. Nicht abgeflossene und nicht (plane-
risch) belegte Ermächtigungen werden an das je-
weilige Programm zurückgegeben und für andere 
Klimamaßnahmen verwendet. Für den Verlauf 
zwischen 2019 und 2022 siehe Tabellen 2 und 3.

in Tsd. Euro Kosten- 
ermächtigungen 

Hamburger Klimaplan

Rückflüsse/  
Übertragungen aus  
vorherigen Jahren

In Umsetzung

2019 7.116 3.807 10.922
2020 31.166 0 24.477
2021 35.620 6.291 28.146
2022 35.620 13.764 11.061*

Tabelle 2: Mittelverwendung im Ortsprodukt Zentrales Programm Hamburger Klimaplan  
*weitere Anträge sind im Verfahren; BUKEA, Stand 31. Mai 2022.

8)  (konsumtive) Kostenermächtigungen in der Produktgruppe 
295.12, Einzelplan 6.2.

9)  (investive) Auszahlungsermächtigungen im Aufgabenbereich 
283, Einzelplan 9.2.
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in Tsd. Euro Auszahlungs- 
ermächtigungen 

Hamburger Klimaplan

Rückflüsse/ 
Übertragungen aus  
vorherigen Jahren

In Umsetzung

2021 14.000 0 9.632
2022 14.000 4.368 279*

Tabelle 3: Mittelverwendung im Ortsprodukt Investitionsprogramm Zentrale Verstärkung Investition  
*weitere Anträge sind im Verfahren; BUKEA, Stand 31. Mai 2022.

Nach aktuellem Stand sind die gesamten Auszah-
lungsermächtigungen 2022 sowie bis auf eine 
kleinere Restsumme die Kostenermächtigungen 
2022 durch die Senatskommission für Klima-
schutz und Mobilitätswende bereits bewilligt bzw. 
verplant. Ein Teil der Ermächtigungsüberträge 
aus 2021 wird nicht mehr für die ursprünglich be-
willigten Maßnahmen benötigt und ist daher von 
der Senatskommission für Klimaschutz und Mobi-
litätswende für weitere Maßnahmen erneut bewil-
ligt worden.

Die Verteilung der Klimamittel auf die einzelnen 
Maßnahmen ist in den Anlagen 3 bis 8 dargestellt.

Die Maßnahmen waren im Rahmen der Mittelver-
gabe anhand des zur Verfügung stehenden Bud-
gets unter Verwendung der oben genannten Kri-
tierien zu priorisieren. Um die Umsetzung des 
Klimaplans und seiner Maßnahmen personell 
durchführen zu können, wurde die Finanzierung 
von insgesamt 92 zusätzlichen Personalstellen 
aus Klimamitteln bereitgestellt. Bis Ende 2021 
wurden 64 der Stellen besetzt.

Finanzierung aus Einzelplänen

Neben der Finanzierung aus Ermächtigungen 
des Klimaplans erfolgt die Umsetzung der Maß-
nahmen zu einem beträchtlichen Teil aus den in 
den jeweiligen Einzelplänen der Behörden veran-
schlagten Kosten oder durch Drittmittel. Europäi-
sche, nationale und städtische Finanzierungs-
quellen werden dabei aufeinander abgestimmt 
und genutzt. Beispielhaft werden im Folgenden 
verschiedene Großprojekte angeführt.

Die laufenden Förderprogramme „Modernisie-
rung von Mietwohnungen“, „Wärmeschutz im Ge-
bäudebestand“ sowie die optionalen Zuschüsse 
im geförderten Mietwohnungsneubau für ambitio-
nierte energetische Standards ab IFB/KfW 40 auf-
wärts sind Bestandteil des Zins- und Verlustaus-
gleichs der Hamburgischen Investitions- und För-
derbank AöR (IFB).

Der Zins- und Verlustausgleich wird durch Er-
mächtigungen aus dem Haushalt der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen und mit Mitteln 
aus Bundesfinanzhilfen finanziert. Der bewilligte 
Förderbarwert für den Anteil energetischer Mo-
dernisierungen betrug im Programm „Modernisie-

rung von Mietwohnungen“ (Mod. A und Mod. B)  
in 2020 5,2 Mio. Euro für 1.011 Wohneinheiten 
(WE) und in 2021 8,95 Mio. Euro für 1.545 WE. Im 
Programm „Wärmeschutz im Gebäudebestand“ 
betrug der Förderbarwert für 2020 3,15 Mio. Euro 
für 1.336 WE und für 2021 2,59 Mio. Euro für 774 
WE. Der Förderbarwert für die optionalen Zu-
schüsse im geförderten Mietwohnungsneubau für 
ambitionierte energetische Standards ab IFB/
KfW 40 aufwärts betrug in 2020 3,87 Mio. Euro für 
702 WE und in 2021 2,9 Mio. Euro für 539 WE.

Darüber hinaus bauen und sanieren Schulbau 
Hamburg und Gebäudemanagement Hamburg 
die Hamburger Schulgebäude entlang eines ab-
gestimmten Rahmenplans im Mieter-Vermieter-
Modell (MVM) mit zurzeit rund 350 Mio. Euro p.a. 
U. a. werden dabei Neubauten nach Effizienzge-
bäude-40-Standard errichtet und Sanierungen im 
Durchschnitt auf Effizienzgebäude-70-Niveau 
durchgeführt.

Im Transformationspfad Mobilitätswende erfolgt 
insbesondere die Finanzierung von Maßnahmen 
des Radverkehrs sowie des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs aus dem entsprechenden Ein-
zelplan.

In den Jahren 2020 und 2021 hat Hamburg insge-
samt 87 Mio. respektive 91 Mio. Euro für den Rad-
verkehr ausgegeben, davon jeweils 81 Mio. Euro 
für Infrastrukturmaßnahmen und 6 Mio. bzw. 10 
Mio. Euro für Maßnahmen in den Bereichen Ser-
vice und Kommunikation für den Radverkehr.

Im Hinblick auf das Ziel eines angebotsorientier-
ten Öffentlichen Personennahverkehrs ist eine 
tragfähige Infrastruktur (u. a. Netzausbaumaß-
nahmen und Maßnahmen des barrierefreien Aus-
baus) von besonderer Bedeutung. In die Ver-
kehrsanlagen des Öffentlichen Personennahver-
kehrs und des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) flossen, außerhalb von Klimamitteln, über 
den Hamburger Haushalt im Jahr 2020 rund 113 
Mio. und im Jahr 2021 rund 139 Mio. Euro. Das 
zur Reduzierung von Finanzierungsspitzen im 
Zuge des Schnellbahnausbaus eingerichtete 
Sondervermögen weist zum 31. Dezember 2021 
ein Vermögen von 751,5 Mio. Euro aus. Für das 
Jahr 2022 sieht der Haushaltsplan eine weitere 
Zuführung in Höhe von 225 Mio. Euro vor. Im 
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Haushaltsplan 2023/24 sind weitere Zuführungen 
i.H.v. 900 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt ist 
vorgesehen, ab 2023 bis 2026 mehr als 3,2 Milli-
arden in die Umsetzung der Mobilitätswende zu 
investieren (siehe Drucksache 22/9000).

Der Markthochlauf einer grünen Wasserstoffwirt-
schaft soll im Rahmen der Fördermöglichkeiten 
der „Important Projects of Common European In-
terest“ (kurz: IPCEI Wasserstoff) für Wasserstoff-
technologien und -systeme unterstützt werden10). 
In den kommenden fünf Jahren sollen voraus-
sichtlich über 223 Mio. Euro bereitgestellt werden 
(siehe Drucksache 22/9130), um deutlich mehr 
als zwei Milliarden Euro an privaten und öffentli-
chen Mitteln (Bund sowie Freie und Hansestadt 
Hamburg) als Zukunftsinvestition für Hamburg 
bereitzustellen.

Für die Realisierung der Versorgung von See- 
und Binnenschiffen mit Strom aus erneuerbaren 
Quellen während der Liegezeit im Hamburger 
Hafen erfolgt eine Finanzierung aus dem Einzel-
plan der zuständigen Behörde. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz beteiligt 
sich mit ca. 50 Prozent an den Investitionskosten. 
Insgesamt werden im Zeitraum 2020 bis 2024 
rund 91 Mio. Euro in die Landstrominfrastruktur 
investiert.

Hamburg erhält zudem Fördermittel aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE). In der Förderperiode 2014 bis 2020 ste-
hen Hamburg für Vorhaben, die die Energie-
wende in Unternehmen unterstützen (inklusive 
Mittel aus dem REACT-EU-Fonds zur Bewälti-
gung der Pandemiefolgen), EFRE-Mittel in Höhe 
von insgesamt rund 34 Mio. Euro zur Verfügung. 
Für Maßnahmen, die primär der Förderung zur 
Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen 
Gebäuden dienen, werden in der Förderperiode 
2021 bis 2027 zusätzlich insgesamt 20 Mio. Euro 
bereitgestellt.

Die Investitionen und Aktivitäten der öffentlichen 
Unternehmen spielen ebenfalls eine bedeutsame 
Rolle bei der Umsetzung von Klimaschutz und 
Energiewende in Hamburg. Exemplarisch sind 
nachfolgend einige Investitionen der städtischen 
Energie- und Umweltunternehmen genannt. Von 
2020 bis 2023 investiert Hamburg Wasser/ Ham-
burger Stadtentwässerung (HSE) 11,2 Mio. Euro 
in den Kauf sowie Bau von Windenergieanlagen 
beim Klärwerk Dradenau. Hamburg Wasser in-
vestiert im Zeitraum 2020 bis 2022 zudem 13,9 
Mio. Euro in den Umbau der biologischen Abwas-
serbehandlung des Klärwerks von einer Oberflä-
chen- auf eine Druckbelüftung. Damit kann der 
Stromverbrauch um rund die Hälfte reduziert wer-

den. Darüber hinaus initiiert Gasnetz Hamburg 
eine Transformation von den derzeit überwiegend 
gasgeführten Wärmeerzeugungsanlagen auf in-
novative und effiziente stromgeführte Alternativ-
systeme. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich 
auf 1,3 Mio. Euro.

Das Förderprogramm Hamburger Gründachför-
derung für Neubauten und Bestandssanierungen 
setzt seit 2015 Anreize für Bauherren und Gebäu-
deeigentümerinnen und -eigentümer, ihre Dächer 
und Fassaden zu begrünen. Die bewilligte För-
dersumme 2019 bis jetzt liegt bei 1.378 Tsd. Euro. 
Antragstellerinnen und Anstragsteller sind etwa 
zur Hälfte Privatpersonen und zur anderen Hälfte 
Unternehmen. Bislang wurden 351 Anträge ge-
stellt und 96.359 m² Dachbegrünung sowie 113 m² 
wandgebundene Begrünung bewilligt.

2.3 CO2-Berichterstattung

Weiterentwicklung der Bottom-up-CO2-Methodik

Für die CO2-Berichtererstattung in dieser Be-
richtsdrucksache wird die Bottom-Up-Bilanz be-
ruhend auf der Methodik der Ersten Fortschrei-
bung weiterentwickelt. Die jährlichen CO2-Reduk-
tionen der Einzelmaßnahmen der Maßnahmen-
programme aus der Ersten Fortschreibung seit 
2018 sind in der Anlage 9 dargestellt.

Für durchschnittlich 45 Maßnahmen werden re-
gelmäßige Bewertungen von CO2-Einsparungen 
vorgenommen, das ist etwa ein Fünftel der sich in 
Umsetzung befindlichen Maßnahmen. Die Ver-
fügbarkeit einer CO2-Prognose begründet sich 
häufig in der Art der Maßnahmen, hängt aber 
auch davon ab, wie etabliert diese bereits sind.

Robuste CO2-Bewertungen auf Ebene der Einzel-
maßnahmen liegen tendenziell für zwei Maßnah-
mentypen vor: Großanlagen und Förderpro-
gramme. Schwierig gestaltet sich die CO2-Bewer-
tung bei Maßnahmen, die nicht auf etablierten 
technischen Lösungen basieren. Insgesamt ist 
eine robuste, quantitative Bewertung von Minde-
rungspotenzialen und erreichten Minderungen 
insbesondere dort schwierig, wo Rückkopplungs- 
und Verlagerungseffekte in der Wirkungskette 
auftreten (u. a. Ordnungsrecht), wo Verhaltensän-
derungen eine Rolle spielen (Bewusstseinsbil-
dung) oder wo Effekte sehr langfristig sind (z. B. 
Innovationsförderung). In solchen Fällen sind 
vielfach nur qualitative Aussagen möglich.11)

10)  BMWK - IPCEI Wasserstoff: Gemeinsam einen Europäischen 
Wasserstoffmarkt schaffen

11)  In Anlehnung an die Wirkungsansätze von Maßnahmen aus dem 
„Praxisleitfaden Kommunaler Klimaschutz”.
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Im Transformationspfad Mobilitätswende spielen 
Verhaltensänderungen eine zentrale Rolle. In der 
bisherigen Berichterstattung wurden CO2-Bilan-
zierungen für einzelne Maßnahmen, die das Mo-
bilitätsverhalten beeinflussen, vorgenommen, die 
jedoch kein vollständiges Bild ergeben. Grund-
sätzlich gibt es zahlreiche Einflüsse auf die All-
tagsmobilität, während Verhaltensänderungen 
i.d.R. aus veränderten Rahmenbedingungen und/
oder mehreren Maßnahmen resultieren, die häu-
fig in Wechselwirkung zueinanderstehen. Vor die-
sem Hintergrund werden zukünftig Maßnahmen, 
die sich auf das Mobilitätsverhalten auswirken, 
gemeinsam mit dem makroskopischen Verkehrs-
nachfragemodell der BVM bewertet. Im Ergebnis 
werden Fahrleistungen ausgegeben, die unter 
Berücksichtigung der Antriebstechnologien in der 
Fahrzeugflotte die Grundlage der CO2-Berech-
nung darstellen. Im Falle der Berichterstattung 
erfolgt, soweit möglich, ein Abgleich mit den Er-
gebnissen von Kfz-Verkehrszählungen.

Erfolgte CO2-Reduktionen durch Maßnahmen

Die folgende Analyse stützt sich auf die mittlere 
CO2-Reduktion pro Maßnahme im Zeitraum 2018 
bis 2021. Mittelwerte über mehrere Jahre erlau-
ben einen Überblick über den Gesamtfortschritt, 
der robuster gegenüber betrieblichen Schwan-
kungen oder Änderungen in den Rahmenbedin-
gungen ist. Bei Maßnahmen, für die in 2021 (noch) 
keine CO2-Daten gemeldet wurden, wird stattdes-
sen ein Mittelwert 2018 bis 2020 verwendet.

Insgesamt wurden seit der Ersten Fortschreibung 
des Klimaplans jährliche CO2-Reduktionen von 
durchschnittlich 205.213 Tonnen pro Jahr gemel-
det. Wie im obigen Abschnitt zur Methodik be-
schrieben, beruht diese Summe auf einer Teil-
menge der umgesetzten Maßnahmen (ca. 20 Pro-
zent), da nicht alle Maßnahmen CO2-Bewertun-
gen vornehmen bzw. vornehmen können. Die 
tatsächlich erreichten Einsparungen durch Maß-
nahmen der FHH sind daher größer; in welchem 
Ausmaß kann ohne zusätzliche Datenerhebung 
jedoch nicht verlässlich quantifiziert werden.

Zahlreiche Maßnahmen, die die FHH seit der Ers-
ten Fortschreibung des Klimaplans konkretisiert 
und umgesetzt hat, können auf Grund des frühen 
Umsetzungsstandes bisher noch keine CO2-Re-
duktionen ausweisen. Auch die Bereitstellung 
von zusätzlichen Klimamitteln seit Mitte 2020 
kann sich daher noch nicht in zusätzlichen CO2-
Reduktionen widerspiegeln. Mit fortschreitender 
Umsetzung können diese Maßnahmen jedoch zu-
künftig zu zusätzlichen CO2-Einsparungen füh-
ren.

Die Zuordnung der gemeldeten Reduktion zu den 
Stellschrauben des Klimaplans ist in Abbildung 7 
dargestellt.12) Abbildung 8 stellt den aktuellen Bei-
trag der verschiedenen Transformationspfade zu 
den Minderungen durch Hamburger Maßnahmen 
im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (auf Basis der ver-
fügbaren Daten).

12)  Maßnahmen, deren Wirkmechanismus Kompensation ist, wer-
den separat aufgeführt, da sie keiner der drei Stellschrauben 
des Klimaplans zugeordnet werden können.

Abbildung 7: An das Klima-Controlling gemeldete CO2-Reduktion nach Stellschrauben
(Hinweis: Einsparungen im Bereich Fernwärme sind aktuell gering, da sich zentrale Projekte noch im Pla-
nungsstadium befinden).
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Gegenüberstellung von Top-Down und Bottom-
Up Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden der auf Maßnahmen 
bezogenen Bottom-Up-Bilanz und der unter Punkt 
D.1.1 dargestellten Verursacherbilanz (als Top-
Down-Bilanz) unterscheiden sich wesentlich und 

sind im Ergebnis nicht direkt miteinander ver-
gleichbar. Dennoch ist eine gemeinsame Be-
trachtung von Verursacherbilanz und Bottom-up-
Bilanz hilfreich, um den Erfolg der Hamburger 
Klimaschutzmaßnahmen zu beurteilen, da jeder 
Bilanztyp Stärken aber auch Grenzen hat.

Verursacherbilanz 
(Top-Down)

Maßnahmenbilanz 
(Bottom-Up)

Stärken Etablierte, bundesweit einheitliche 
Berechnungsmethodik; Zeitreihe bis 

1990 zurückverfolgbar

Nah an der Umsetzung,  
spezifisch für Hamburger Aktivitäten

Grenzen Hohes Aggregationsniveau, Auswer-
tung beschränkt auf Sektoren

Aufwendig in der Erstellung,  
daher begrenzte Reichweite

Die Gesamtemissionen in der Verursacherbilanz 
sind zwischen 2017 und 2020 (aktuell verfügbare 
Bilanz) um 2,883 Mio. Tonnen, d. h. um durch-
schnittlich 961.000 Tonnen pro Jahr, gesunken. 
Die aktuell verfügbaren Daten innerhalb des 
Klima-Controllings können Einsparungen von 
167.590 Tonnen pro Jahr konkret den verschiede-
nen sich in Umsetzung befindlichen Maßnahmen 
der Stadt zuordnen (siehe Abbildung 7).

Im Weiteren hat insbesondere die Dekarbonisie-
rung des Bundesstrommixes, welcher in 2017 bei 
474 g/kWh lag und in 2020 bereits 348 g/kWh er-
reicht hat, einen wichtigen Einfluss auf die Ham-
burger Verursacherbilanz. Der Einfluss des Bun-
desstrommixes und anderer Bundesgesetzge-
bung auf Hamburg wird aktuell in einer Größen-
ordnung von 400 bis 500.000 Tonnen pro Jahr 
geschätzt, also etwa die Hälfte der Reduktionen 

Abbildung 8:  Erreichte mittlere Reduktion durch „Hamburger Maßnahmen“ im Zeitraum 2018 bis 2021 
nach Transformationspfaden.
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in der Verursacherbilanz. Weitere Veränderun-
gen in der Verursacherbilanz sind auf die Initiati-
ven anderer Akteure (Unternehmen, Bürgerin-
nen und Bürger, etc.) sowie die Corona-Pande-
mie und konjunkturelle Effekte zurückzuführen, 
die in einer Bottom-Up-Bilanz nicht abgebildet 
werden.

Perspektivisch soll das Klima-Controlling weiter 
ausgebaut werden, um Veränderungen innerhalb 
der Verursacherbilanz noch besser abbilden und 
steuern zu können. Dazu wird die Quantifizierung 
von Maßnahmen innerhalb der Bottom-up-Bilanz 
weiterverfolgt, gleichzeitig wird die Einführung 
weiterer steuerungsrelevanter Indikatoren ge-
prüft.

3. Aktualisierung der absoluten CO2-Minderungs-
ziele 2030

3.1 Aktualisierung des Energie- und des verbleiben-
den Hamburger Maßnahmenmixes

Der Hamburger Senat hatte bereits mit dem Kli-
maplan von 2015 Ziele für CO2-Emissionsminde-
rungen beschlossen. Mit der Ersten Fortschrei-
bung des Klimaplans 2019 wurden diese Ziele 
unter Berücksichtigung der aktuellen Erkennt-
nisse des Weltklimarats weiterentwickelt (vgl. Ta-
belle 4). Der Senat orientierte sich dabei an den 
Zielen der Bundesregierung auf nationaler Ebene, 
um einen Beitrag zur Erreichung des 1,5 Grad-
Ziels zu leisten.

Zeitachse CO2-Minderungsziele Fortschreibung 2019
(bezogen auf die Verursacherbilanz und das Vergleichsjahr 1990)

2030 55 % CO2-Reduktion
2050 Klimaneutral 

d. h. mind. 95 % CO2-Reduktion

Tabelle 4:  CO2-Minderungsziele für 2030 und 2050 in Hamburg lt. Erster Fortschreibung Klimaplan 
2019.13)

Grundlage für die Erreichung der CO2-Minde-
rungsziele in der Ersten Fortschreibung waren 
die Potenziale der Emissionsminderung von Bun-
desstrommix und Hamburger Fernwärme. Als 
CO2-Emissionsfaktoren wurden für das Jahr 2030 
für den Bundesstrommix (mit Ziel 65 Prozent er-
neuerbare Energie) 300 g/kWh und für kohlefreie 
Fernwärme 175 g/kWh angenommen. Insbeson-
dere der Bundesstrommix hat dabei seit 2017 
eine deutlich stärkere Dekarbonisierung erfahren 
als ursprünglich prognostiziert. Auf Grund der 
Zielsetzung der Bundesregierung, bis zum Jahr 
2030 den Anteil der erneuerbaren Energie auf 80 
Prozent zu steigern, wird für den Bundesstrom-
mix in 2030 ein wesentlich niedrigerer Emissions-
faktor als 300g/kWh zu erwarten sein.

Darüber hinaus wurden Effizienzmaßnahmen der 
einzelnen Sektoren sowie die Veränderungen der 

Anteile von Verkehrsträgern im Sektor Verkehr 
einberechnet. Es stellten sich z. B. die Reduktion 
fossiler Kraftstoffe und der Umstieg bei der Behei-
zung von Heizöl und Gas als fossile Brennstoffe 
in der Wärmeversorgung auf klimafreundliche 
Umweltwärme als weitere Notwendigkeiten her-
aus.

Die derzeit gültigen absoluten CO2-Minderungs-
ziele für 2030 aus der Ersten Fortschreibung ba-
sierten auf dem Basisjahr 2017. Mit der endgülti-
gen Verursacherbilanz 2020 sind die erfolgten 
CO2-Reduktionen der Jahre 2018 bis 2020 bereits 
in der Verursacherbilanz abgebildet, so dass sich 
die verbleibenden CO2-Minderungsbedarfe redu-
zieren. In Tabelle 5 wird somit der erforderliche 
Minderungsbedarf bezogen auf die aktuellste 
Verursacherbilanz 2020 dargestellt.

13)  Diese Minderungsziele genau wie alle folgenden Berechnungen 
nach Sektoren und Transformationspfade beziehen sich auf die 
Verursacherbilanz des Statistikamts Nord.
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Minderungsziel 2030 für Hamburg
CO2-Emissionen (in 1.000 Tonnen)*

Ziel 2030 Minderungsbedarf 
bis 2030
(ab 2017)

Minderungs 
bedarf  

bis 2030  
(ab 2020)

Aufteilung des Minderungs-
bedarfes ab 2020

Einsparungen 
durch Energiemix 

bis 2030 

verbleibender 
Maßnahmenmix  

bis 2030
9.318 -7.080 -4.198 -1.149 -3.049

Tabelle 5:  Stellschrauben zur Erreichung der Minderungsziele für Hamburg. Statistikamt Nord,  
September 2022; ausgehend vom Szenario 2030, Wuppertal Institut, 2017; Koalitionsvertrag 
Bund;  
Wärmestrategie BUKEA.

*   In dieser Tabelle sowie in den Tabellen 6, 7 und 8 ergeben sich leichte Aufaddierungsdifferenzen auf 
Grund von Rundungen.

Der Minderungsbedarf an CO2-Emissionen hat 
sich von 2017 bis 2020 um ca. 40 Prozent redu-
ziert, so dass zur Zielerreichung nach aktuellem 
Stand noch rund 4,2 Mio. Tonnen CO2 anstatt bis-
her rund 7 Mio. Tonnen bis 2030 gemindert wer-
den müssen. Neben den pandemiebedingten 
Emissionsrückgängen hat der Energiemix den 
größten Teil zu den Reduktionen beigetragen. Auf 
Grund des Wegfalls von pandemiebedingten Ef-
fekten werden die absoluten CO2-Minderungsbe-
darfe mit den folgenden Verursacherbilanzen 
möglicherweise wieder ansteigen.

3.2 Aktualisierung in den Sektoren

Das Wuppertal Institut hatte im Vorwege der Ers-
ten Fortschreibung unter Berücksichtigung der 
Potenziale des Bundesstrommixes und der Ham-
burger Fernwärme Vorschläge für sektorbezo-
gene CO2-Minderungsziele vorgelegt. Dabei 
wurde, basierend auf der Verursacherbilanz des 
Statistikamts Nord, für die vier Sektoren (PHH, 
GHD, Industrie, Verkehr) der Anteil der jeweiligen 
Energieträger betrachtet. Der Senat hat in der 
Ersten Fortschreibung des Klimaplans auf dieser 
Grundlage und ausgehend von den o.g. Vorschlä-
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gen zu den Potenzialen auf Landesebene fol-
gende sektorbezogene Ziele bis 2030 festgelegt, 

die nun auf Basis derVerursacherbilanz 2020 fort-
geschrieben werden:

Sektor Stand 
1990

Stand 
2017

Stand 
2020

Ziel 
2030

Minderungs- 
bedarf bis 
2030 (aus-

gehend von 
2020)

davon Ein-
sparungen 

durch Ener-
giemix bis 

2030

davon Ein-
sparungen 
durch Ham-
burger Maß-
nahmenmix 

bis 2030

P
H

H

4.823 3.581 3.215 1.599 -1.617 -470 -1.147

G
H

D

4.537 3.587 2.843 1.477 -1.366 -337 -1.029

In
d
u
st

ri
e

5.473 4.589 3.702 2.991 -711 -298 -413

V
er

ke
h
r

5.872 4.641 3.755 3.251 -504 -44 -460

Summe 20.705 16.398 13.515 9.318 -4.198 -1.149 -3.049

Tabelle 6:  Sektorbezogene Minderungsziele in 1.000 Tonnen CO2 für Hamburg. Statistikamt Nord, Sep-
tember 2022; ausgehend vom Szenario 2030, Wuppertal Institut, 2017.

Ausgehend von den fortgeschriebenen Minde-
rungsbedarfen von 2020 bis 2030 werden diese 
unterteilt in Einsparungen durch den Energiemix 
(Fernwärme und Bundestrommix) und Einsparun-
gen durch den Hamburger Maßnahmenmix. Für 
die Entwicklung des Szenarios und der Zielwerte 
für 2030 wurde vom Wuppertal Institut für 2030 
der feste Emissionsfaktor 300 g/kWh für Strom 
angenommen. Die Verbesserung des Bundes-
strommixes hat sich jedoch entgegen den ange-
nommenen Prognosen deutlich beschleunigt, so-
dass bereits für 2020 mit dem Emisionsfaktor von 
348 g/kWh gerechnet wurde. Somit sind bereits 
mit Stand 2020 ein Großteil der Minderungsmög-
lichkeiten durch den Bundesstrommix gemäß 
dem 2030er Szenario des Wuppertal Instituts 
rechnerisch ausgeschöpft. Eine mögliche Ver-
besserung des Emissionsfaktors für Strom ist in 

dem Szenario des Wuppertal Instituts nicht be-
trachtet worden, wird jedoch in der Zweiten Fort-
schreibung des Klimaplans Berücksichtigung fin-
den.

In der Betrachtung der gesunkenen Minderungs-
bedarfe profitieren daher vor allem strominten-
sive Sektoren durch den deutlich verbesserten 
Bundesstrommix, jedoch verzerren die pande-
miebedingten Effekte diese Statistik deutlich (vor 
allem in den Sektoren Industrie und Verkehr), was 
sich ggfs. in den folgenden Verursacherbilanzen 
durch wieder steigende Reduktionsbedarfe bis 
2030 widerspiegeln wird. Abbildung 9 zeigt, dass 
die jährliche CO2-Minderung der vergangenen 30 
Jahre zum Erreichen des aktuellen Klimaziels von 
55 Prozent Minderung bis 2030 gesteigert werden 
muss.
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3.3 Aktualisierung in den Transformationspfaden

Um die festgelegten Klimaziele in einer ersten 
Etappe bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wurden 
im Rahmen der Ersten Fortschreibung des Klima-
plans 2019 vier Transformationspfade14) entwi-
ckelt, die durch die Kombination von infrastruktu-
rellen Maßnahmen und Förderung sowie flankie-
renden ordnungsrechtlichen Regelungen rich-
tungsweisende Lösungen bieten:

1. Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz
2. Mobilitätswende
3. Wirtschaft
4. Klimaanpassung
Die CO2-Minderungsziele der Transformations-
pfade sehen nach Aktualisierung durch die er-
reichten CO2-Emissionsminderungen der Verur-
sacherbilanz 2020 wie folgt aus:

CO2-Emissionen (in 1.000 Tonnen)
Transformations pfade Stand 

1990
Stand 
2017

Stand 
2020

Minderungs- 
bedarf bis 

2030 
(ab 2020)

Ziel 
2030

Wärmewende inkl. 
Gebäudeeffizienz  
(hier nur Sektor PHH)

4.823 3.581 3.215 -1.617 1.599

Wirtschaft (Sektoren 
GHD u. Industrie)

10.010 8.176 6.545 -2.077 4.468

Mobilitätswende  
(Sektor Verkehr)

5.872 4.641 3.755 -509 3.251

Gesamtemissionen  
Hamburg

20.705 16.398 13.515 -4.214 9.318

Tabelle 7:  Minderungsziele der Transformationspfade und Zuordnung der Sektoren für Hamburg. Statisti-
kamt Nord, September 2022; ausgehend vom Szenario 2030, Wuppertal Institut, 2017.

Abbildung 9:  Sektorale Minderungsziele bis 2030.  
2020: Verursacherbilanz Stand September 2022, 2030: Ziele Klimaplan

14) Vgl. Erste Fortschreibung Kapitel D.2.1
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Die Stellschrauben Fernwärme- und Stromfak-
tor haben in den einzelnen Transformationspfa-
den unterschiedliche Auswirkungen, sodass 
sich abhängig davon in den einzelnen Transfor-

mationspfaden folgende unterschiedliche Min-
derungsanforderungen durch zusätzliche Maß-
nahmenpakete (Hamburger Maßnahmenmix) 
ergeben:

Transformations-
pfade

CO2-Emissionen (in 1.000 Tonnen)
CO2-Minde-
rungsbedarf 

gesamt 
(ab 2020)

Minderungen werden erreicht durch:
Fernwärme* Strom** Maßnahmenmix

absolut Anteil

Wärmewende 
inkl. Gebäude-
effizienz (hier 
nur Sektor PHH)

-1.617 -332 -137 -1.147 37,6 %

Wirtschaft  
(Sektoren GHD 
u. Industrie)

-2.077 -257 -378 -1.441 47,3 %

Mobilitätswende 
(Sektor Verkehr) -504 0 -44 -460 15,1 %

CO2-Minderungs-
bedarf Hamburg -4.198 -590 -559 -3.049 100 %

 
Tabelle 8:  Zielerreichung der Transformationspfade für Hamburg. Statistikamt Nord, September 2022; 

ausgehend vom Szenario 2030, Wuppertal Institut, 2017; Koalitionsvertrag Bund;  
Wärmestrategie BUKEA.  
** Emissionsfaktor 175 g/kWh in 2030  
** Emissionsfaktor 300 g/kWh mit 65 % EE in 2030

Bei der Betrachtung ergibt sich der Effekt, dass 
trotz sinkender Minderungsbedarfe bis 2030 zum 
Teil der absolute, überwiegend wenigstens der 
relative Anteil der Minderungen durch den Ham-
burger Maßnahmenmix gegenüber der Betrach-
tung von 2017 (Vergleich zur Ersten Fortschrei-
bung Klimaplan Tabelle 7 und 8) gestiegen ist. 
Dies ist zurückzuführen auf die beschriebene 
überproportionale Verbesserung des Bundes-
strommixes gegenüber den Annahmen des Wup-
pertal Institut für das Szenario für 2030.

Auch ist derzeit noch nicht endgültig absehbar, 
inwieweit temporär pandemiebedingte Effekte die 
Aussagekraft für die Minderungsbedarfe der 
Transformationspfade Wirtschaft und Mobilitäts-
wende beeinträchtigen.

4. Umsetzungsfortschritt in den Transformati-
onspfaden

Wie der erforderliche Transformationsprozess, 
das Erreichen der CO2-Minderungsziele in den 
vier o.g. Sektoren und die weitere Anpassung an 
den Klimawandel erfolgen sollen, wurde bereits in 
der Drucksache 21/19200 ausführlich dargelegt. 
Im Folgenden wird insgesamt über den Sach-
stand der Umsetzung in den Transformationspfa-
den und Handlungsfeldern berichtet.

Die Gesamtkoordination des Klimaplans liegt bei 
der BUKEA. Die Verantwortlichkeit der Behörden 
für die Transformationspfade und Sektoren stellt 
sich wie folgt dar:
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4.1 Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäu-
deeffizienz

In den Transformationspfad Wärmewende inkl. 
Gebäudeeffizienz fließen Maßnahmen ein, die  
lt. Verursacherbilanz vorrangig den Sektoren 
 Private Haushalte (PHH) und Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen (GHD) zuzurechnen sind. Der 
Sektor Industrie hat für diesen Transformations-
pfad geringe Bedeutung, Prozesswärme wird im 
Transformationspfad Wirtschaft abgebildet. Die 
Einsparungen des Sektors GHD im Bereich 
 Gebäude werden bei den Maßnahmen dieses 

Transformationspfads berücksichtigt (siehe An-
lage 3), die übrigen Einsparungen dieses Sektors 
im Transformationspfad Wirtschaft (siehe An- 
lage 5).

Im Maßnahmenprogramm des Transformations-
pfades Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz be-
finden sich 62 Prozent der Maßnahmen in Umset-
zung, 14 Prozent in Vorbereitung und fünf Pro-
zent sind noch nicht begonnen. Acht Prozent der 
Maßnahmen wurden abgeschlossen, ein Prozent 
in ein anderes Projekt überführt und zehn Prozent 
nicht weiterverfolgt (siehe Anlage 3).

Abbildung 10: Für die Sektoren und Transformationspfade federführend verantwortliche Behörden. Es sind 
jeweils nur die federführenden Behörden benannt. Bei Öffentlichen Gebäuden hat die BSW eine beratende 
Funktion. Bei PHH ist die BUKEA für „Graue Energie“ einschließlich einer Hamburger Holzbau-Strategie 
zuständig.



22

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/9804

Der Fokus im Teiltransformationspfad Wärme-
wende liegt neben der Energieeinsparung auf der 
Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuer-
bare und klimaneutrale Energieträger. Die Dekar-
bonisierung und der Ausbau der Wärmenetze in 
Hamburg stellen eine Schlüsselmaßnahme dar.

Laut Erster Fortschreibung des Hamburger Kli-
maplans gelten im Teiltransformationspfad Ge-
bäudeeffizienz vier Grundsätze, um alle betroffe-
nen Stakeholder entsprechend einzubinden: 
Transparenz, Information, Beratung und Förde-
rung.

Sachstand/Erfolgsfaktoren/Hemmnisse im Be-
reich Wärmewende

Die wesentlichen Schlüsselmaßnahmen im 
Transformationspfad Wärmewende sind in Um-
setzung. Die Dekarbonisierung der leitungsge-
bundenen Wärmeversorgung schreitet im Zuge 
des Kohleausstiegs voran. Der Wärmenetzaus-
bau im Stadtgebiet wird aktuell durch die bundes-
rechtlichen Vorgaben zur verpflichtenden Einhal-
tung von Kostenneutraliät bei Umstellung von 
dezentraler Wärmeversorgung z. B. über Gaskes-
sel auf eine Versorgung über ein Wärmenetz (ge-
werbliche Wärmelieferung) gehemmt. Zudem ist 
eine auskömmliche Wärmenetzförderung seitens 
des Bundes zwingend nötig. Die noch nicht er-
folgte Auflegung des Bundesförderporgramms 

effiziente Wärmenetze stellt für aktuelle Planun-
gen innovativer Wärmenetzprojekte eine Heraus-
forderung dar.

Da Handwerkskapazitäten und auch Kenntnisse 
für einen beschleunigten Ausbau von erneuerba-
ren Energieanlagen wie z. B. Wärmepumpen in 
Einfamilien- und Zweifamilienhäusern knapp 
sind, ist die BUKEA im Rahmen eines Runden Ti-
sches im engen Austausch mit Vertreterinnen 
und Vertreter u. a. des Handwerks, der Hand-
werkskammer, den Innungen, der Behörde für 
Schule und Berufsbildung, dem Hamburger Insti-
tut für Berufliche Bildung, der Arbeitsagentur, der 
Sozialbehörde, Stromnetz Hamburg, dem Cluster 
Erneuerbare Energien und der Wissenschaft.

Sachstand/Erfolgsfaktoren/Hemmnisse im Be-
reich Gebäudeeffizienz

Es wurden eine umsetzungsorientierte Machbar-
keitsstudie sowie weitere Studien vergeben, um 
spezifische Maßnahmen zur Erreichung der Kli-
maschutzziele im Bereich der Wohngebäude ent-
wickeln zu können. Durch die Studien werden 
differenzierte Aussagen hinsichtlich des wirt-
schaftlichen Optimums zwischen Maßnahmen an 
der Gebäudehülle, Anlagentechnik und dem Ein-
satz Erneuerbarer Energien möglich sein. Über 
einen Stufenplan werden Fokussierungen auf 
Wohngebäude mit hohen THG-Emissionen, also 

Abbildung 11: Status der Maßnahmen im Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz.
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als Maßnahme mit großer Hebelwirkung, ermög-
licht.

Wesentliche Stellschrauben sind in diesem Zu-
sammenhang die ausreichende Finanzierung 
und Förderung der Maßnahmen (Verlässlichkeit 
von Fördermitteln) sowie die Aktivierung und „Mit-
nahme“ der sehr unterschiedlichen Akteurinnen 
und Akteure auf Eigentümerseite. In der Freien 
und Hansestadt Hamburg ist die kooperative Be-
arbeitung mit Stakeholdern im Bündnis für das 
Wohnen möglich.

Als weitere wichtige Instrumente konnten Quar-
tiersansätze und unternehmensbezogene Flot-
tenansätze identifiziert werden.

Eine Herausforderung bei der Bearbeitung des 
Transformationspfads stellt die heterogene Ei-
gentümerstruktur im Wohngebäudebereich (mit 
jeweils eigenen Voraussetzungen im Hinblick auf 
Finanzierung und Know-how) dar, die ein diffe-
renziertes Vorgehen bei der Bearbeitung erfor-
dert. 

Weitere Hemmnisse bestehen insbesondere 
durch eine hohe Dynamik im regulatorischen Um-
feld bei gleichzeitiger Langfristigkeit von Investiti-
onszyklen im Immobilienbereich (die Anzahl der 
Investitionsentscheidungen bei den Gebäuden 
bis 2030/2045 bzw. 2050 ist begrenzt). Die hohe 
Dynamik bei gleichzeitig viefältiger Anpassungen 
der Fördermittel auf Bundesebene erfordert oft-
mals Anpassungen von in der Erstellung befindli-
chen Planungen und Konzepten und verunsichert 
die Wohngebäudeeigentümerinnen und -eigentü-
mer bei der Investitionsplanung. Weitere Hemm-
nisse bestehen in teilweise unzureichenden Pla-
nungs- und Baukapazitäten sowie starken Kos-
tensteigerungen bei Baumaterialien.

Maßnahmenbeispiele

Machbarkeitsstudie zur Erreichung der Klima-
schutzziele im Bereich der Wohngebäude und 
weitere Studien

Zur Erreichung der Ziele im Bereich der Wohnge-
bäude wurden ab April 2020 eine umsetzungsori-
entierte Machbarkeitsstudie sowie weitere Stu-
dien vergeben.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden u. a. 
für zehn beispielhafte Hamburger Wohngebäude-
typen Maßnahmen zur Steigerung der Energieef-
fizienz der Gebäudehülle im Hinblick auf die 
Energiewärmebedarfe und die Modernisierungs-
kosten für unterschiedliche Ausgangs- und Ziel-
zustände detailliert untersucht. Auch Neubau-
Maßnahmen und ein Hamburger Standard wer-
den in der Studie überprüft. Da zentrale Grundla-

gendaten für den Hamburger Wohngebäudebe-
stand als Basis von Sanierungsquoten und CO2-
Einsparpfade nicht vorhanden waren, wurde eine 
Hamburg-spezifische Datenbasis zum energeti-
schen Ausgangszustand der Gebäude und weite-
ren Gebäudemerkmalen über eine Daten-Erhe-
bung bei den Wohngebäudeeigentümerinnen 
und -eigentümern erstmals erstellt und liegt nun 
repräsentativ für den gesamten Wohnbestand in 
Hamburg zur weiteren Bearbeitung im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie und der weiteren Studien 
vor. Auch für die weiteren Umsetzungsschritte im 
Teil-Transformationspfad Gebäudeeffizienz ist 
die neue Datenbasis ein wichtiger Ausgangs-
punkt. Das Verfahren gewährleistet den engen 
Praxisbezug der Machbarkeitsstudie und ist die 
Voraussetzung zur Entwicklung des weiter oben 
benannten Stufenplans. Drei weitere Studien be-
schäftigen sich mit den Möglichkeiten der energe-
tischen Quartiersentwicklung (inkl. Prüfung der 
Nutzung Erneuerbarer Energien am Gebäude 
und im Quartier), mit den Wohnkostenauswirkun-
gen sowie mit der Berücksichtigung baukulturell 
wertvoller Wohngebäudebestände.

Die Erstellung der Machbarkeitsstudie und der 
weiteren Studien erfolgt im Transformationspfad 
in Abstimmung mit der für den Teiltransformati-
onspfad Wärmewende zuständigen Behörde 
sowie in Rückkopplung mit der Hamburger Woh-
nungswirtschaft, um die Umsetzungsorientierung 
der Ergebnisse zu sichern. Über die Machbar-
keitsstudie und die weiteren Studien werden ge-
nauere Kenntnisse über den Hamburger Woh-
nungsbestand und seine Möglichkeiten und Po-
tenziale vorliegen und eine Weiterentwicklung 
von Landes-Förderungen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg möglich sein. Die Ergebnisse der 
Studien stellen die Grundlage dar, um die Sanie-
rungsqualität und -rate bei Bestandsgebäuden zu 
erhöhen. Die o.g. vier Grundsätze im Teiltransfor-
mationspfad Gebäudeeffizienz aufnehmend, sol-
len die Ergebnisse dazu im Rahmen einer Kom-
munikationskampagne an die Eigentümerinnen 
und -eigentümer herangetragen werden. Der 
Senat fördert zudem die Umsetzung des Klima-
plans mit umfassenden Instrumenten und Maß-
nahmen. Für den Bereich der energetischen Ge-
bäudesanierung stellt die zuständige Behörde 
über die Hamburgische Investitions- und Förder-
bank (IFB) Fördermittel zur Verfügung, die von 
den Haus- und Wohnungseigentümerinnen und 
-eigentümern abgerufen werden.

Effizienz von Nichtwohngebäuden

Die zuständige Behörde setzt im Bereich der 
Nichtwohngebäude Maßnahmen des nachhalti-
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gen Bauens (Holzbauförderung und -netzwerk, 
Entwicklung einer Holzbau-Strategie) und der 
Energieeffizienz (Ordnungsrecht Bund/ Land, 
Strategieentwicklung für serielles, vorgefertigtes 
Sanieren) um.

Die Maßnahme „Serielles Sanieren mit vorgefer-
tigten Bauelementen zur Rationalisierung („Ener-
giesprong“) einführen“ befindet sich in Umset-
zung. Ein zweites Gutachten, das weitere Grund-
lagen zur Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von 
seriellen Sanierungslösungen für Typengebäude 
im Schulbau liefern soll, wird erarbeitet. Parallel 
wurde im Februar 2022 eine Strategieentwick-
lung „Serielles Sanieren“ gestartet.

Im Bereich Nachhaltiges Bauen wird eine Holz-
bau-Strategie entwickelt und der Holzbau von 
Nichtwohngebäuden gefördert (siehe Bürger-
schaftliches Ersuchen Drucksache 22/2674).

Weitere Ausführungen zu öffentlichen Gebäuden 
siehe Abschnitt 5.2.

IFB-Förderprogramme

Das seit 2014 von der IFB angebotene Förderpro-
gramm „Erneuerbare Wärme“, welches zur Stei-
gerung der EE-Anteile beiträgt, wurde 2021 hin-
sichtlich der Wärmepumpen verstärkt abgerufen. 
Der Abruf der Wärmepumpen-Förderung hat sich 
im 1. Halbjahr 2022 gegenüber dem 1. Halbjahr 
2021 noch weiter stark erhöht. Um die Bearbei-
tung der Anträge bewältigen zu können, wird die 
Personalkapazitätit der IFB für dieses Programm 
erhöht. Dennoch ist für das Erreichen der Klima-
schutzziele, bei denen die Wärmeversorgung mit 
Wärmepumpen eine zunehmend wichtigere Rolle 
einnimmt, eine weitere Erhöhung der Zubaurate 
erforderlich. Um eine Überförderung durch die-
ses mit der Bundesförderung BEG kombinierba-
ren Förderprogramms zu vermeiden und den 
Schwerpunkt weiter in Richtung Wärmepumpen-
förderung zu verlagern, erfolgte eine Anpassung 
Anfang 2021. Soweit mit der Bundesförderung 
vereinbar, werden der für die energetische Quar-
tierssanierung erforderliche Wärmenetz-Neubau 
sowie der Neubau von Wärmespeichern weiter-
hin gefördert.

Die IFB-Förderprogramme „Modernisierung von 
Mietwohnungen“ und „Wärmeschutz im Gebäu-
debestand“ zur energetischen Sanierung von 
Wohnraum sowie die ergänzenden optionalen 
Zuschüsse für ambitioniertere energetische Stan-
dards im IFB-geförderten Mietwohnungsneubau 
werden bereits seit der Zeit vor 2019 fortlaufend 
umgesetzt. Die Nachfrage der Investoren nach 
den bereitgestellten Fördermitteln besteht aktuell 

jedoch nicht im für die Erreichung der Ziele im 
Transformationspfad erforderlichen Ausmaß.

Um die Attraktivität der IFB-Förderprogramme 
zur Modernisierung von Wohngebäuden noch 
weiter zu steigern, wurde das Programm Mod. A 
in 2022 auf Einmalzuschüsse umgestellt. Mithilfe 
der Machbarkeitsstudie sowie der weiteren Gut-
achten werden derzeit zur weiteren Intensivie-
rung des Klimaschutzes spezifische Maßnahmen 
entwickelt. Die Machbarkeitsstudie ist an den tat-
sächlich durch Maßnahmen erzielbaren CO2-Re-
duktionen orientiert. Der Bund hat zudem ange-
kündigt seine künftige Förderung an Parametern 
zu Treibhausgas-Emissionen auszurichten. Vor 
diesem Hintergrund könnte es sinnvoll werden, 
auch in der Hamburger Fördersystematik zumin-
dest teilweise an diese Parameter anzuknüpfen, 
um ein zielgerichtetes und weiterhin mit der Bun-
desförderung kompatibles Förderangebot anzu-
bieten.

Im Bereich der Nichtwohngebäude wurde das 
Fördermodul zur Modernisierung von Nichtwohn-
gebäuden zum Jahresende 2021 eingestellt und 
durch Bundesförderung ersetzt.

Im Neubau ist die Holzbau-Förderung aktiv und 
wurde zu Beginn des Jahres 2022 im Rahmen 
des Inflationsausgleichs auf 0,90 Euro/kg Holz er-
höht. Im Bereich der Nichtwohngebäude gilt der 
Effizienzgebäude-40-Standard als Mindestanfor-
derung. Für die Qualitätssicherung wird ein Zu-
schuss für einen autorisierten „Qualitätssicheren 
Holzbau“ (QS-H) in Höhe von 50 Prozent des Ho-
norars gewährt. Die Qualitätssicherung ist ein ob-
ligatorischer Bestandteil der Holzbauförderung.

Beratung und Information

Die zuständige Behörde finanziert unter der 
Marke „Hamburger Energielotsen“ seit Juni 2019 
eine gebäudebezogene Energieberatung für Im-
mobilieneigentümerinnen und -eigentümer sowie 
Mieterinnen und Mieter. Ziel der Beratung ist es, 
Anzahl und Qualität gebäudebezogener Investiti-
onsmaßnahmen hinsichtlich Energieeffizienz, 
Nutzung erneuerbarer Energien und Klimafolgen-
anpassung zu steigern. Die Energielotsen bera-
ten auch zum Einsatz nachhaltiger Baumateria-
lien. Trotz der Corona-Einschränkungen konnten 
in den letzten beiden Jahren mehr Ratsuchende 
beraten werden als vorgesehen. Im Jahr 2021 
wurden über 9.000 Beratungen sowie 17 Informa-
tionsveranstaltungen durchgeführt. Aktuell steigt 
der Beratungsbedarf unter anderem wegen der 
steigenden Preise für fossile Energieträger und 
der Reduzierung von russischen Öl- und Gasliefe-
rungen. Daher wurden kurzfristig ergänzende Kli-
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mamittel für die Ausweitung der Beratungskapa-
zitäten zur Verfügung gestellt.

Herausforderung des Fachkräftemangels

Seitens der zuständigen Behörde werden regel-
mäßige Gespräche mit den Verbänden der Bau-
wirtschaft, den Kammern und den Hochschulen 
geführt, um gemeinsam Lösungen für die vielfälti-
gen mit dem Fachkräftemangel verbundenen He-
rausforderungen zu entwickeln.

Ein weiterer Ansatz ist der gemeinsam mit der 
Handwerkskammer organisierte „Runde Tisch 
Fachkräftesicherung in Bau- und Ausbaugewer-
ken“. Vertretene Institutionen sind u. a. die Agen-
tur für Arbeit, die Bau-Innung Hamburg, die Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaft, der Cluster 
Erneuerbare Energien, Stromnetz Hamburg, das 
Hamburger Institut für Berufliche Bildung, Innun-
gen, einzelne Betriebe sowie mehrere Behörden. 
Durch den Blick aus verschiedenen Perspektiven 
sollen neue Lösungen und Ansätze gefunden 
werden, um den Fachkräftemangel in Gewerken 
wie z. B. Solarbau, Elektro, Heizung & Klima oder 
Dachdeckerinnen und Dachdecker zu mindern.

Dekarbonisierung der Fernwärme

Der erste zentrale Schritt für die Dekarbonisie-
rung der Fernwärme, der Ersatz des Heizkraft-
werks Wedel durch den Energiepark Hafen, be-
findet sich in der Umsetzung. Der Planfeststel-
lungbeschluss für die Elb-Trasse (FWS-West) hat 
seit dem Dezember 2021 Bestandskraft. Für die 
Gas- und Dampf(GuD)-KWK-Anlage Dradenau 
wurde die Genehmigung nach Bundesimmissi-
onsschutzgesetz am 24. August 2022 erteilt. Der 
Bau der Anlage bzw. der notwendigen Nebenar-
beiten konnte dank einer Genehmigung für den 
vorzeitigen Beginn bereits im Frühjahr 2022 star-
ten. Ziel ist weiterhin die Abschaltung des HKW 
Wedel 2025. Die GuD-Anlage ist bereits bei Inbe-
triebnahme technisch auf den Einsatz eines Erd-
gas-/Wasserstoffgemisches im Verhältnis 70/30 
ausgelegt ist. Der Wasserstoffanteil kann zukünf-
tig auf 100 Prozent erhöht werden. Parallel zur 
GuD-Anlage wird auch die Klärwerks-Abwasser-
wärmepumpe Dradenau, welche mit Aufsichts-
rats-Beschluss der HEnW vom April 2022 von 30 
MW auf 60 MW thermischer Leistung verdoppelt 
wurde, fertig gestellt sowie die Einbindung weite-
rer Abwärmequellen aus Industrie und Abfallbe-
handlung (MVR Rugenberger Damm) im Hafen 
vorangetrieben.

Ebenfalls bis 2025 wird die erweiterte Wärmeaus-
kopplung aus der thermischen Abfallbehand-
lungsanlage MVB Borsigstraße und aus den In-
dustrieanlagen der Aurubis AG umgesetzt, mit 

der wichtige Einzelschritte auf dem Weg des Koh-
leausstiegs im HKW Tiefstack realisiert werden. 
Es bestehen mittlerweile Wärmelieferverträge, 
und die Baumaßnahmen haben begonnen. Der 
erste Bauabschnitt der MVB, die Rauchgaskon-
densation der Linien 1 und 2, wird 2022/2023 fer-
tiggestellt. Der zweite Bauabschnitt, die Rauch-
gaskondensation der Linie 3 und der Austausch 
der Dampfturbine, wird Mitte 2023 fertiggestellt. 
Die Wärmeauskopplung von Aurubis wird zur 
Heizperiode 2024/2025 realisiert.

Der zweite große Schritt der Dekarbonisierung 
der Fernwärme, der Kohleausstieg im HKW Tief-
stack wird bis spätestens 2030 umgesetzt. Die 
aktuelle Planungsphase wird durch den Beteili-
gungsprozess Tiefstack (Drucksache 21/17287) 
begleitet. Das erarbeitete Konzept Energiepark 
Tiefstack sieht eine bivalente Umrüstung der 
Kohlekessel des HKW Tiefstack möglichst vor 
2030 (idealerweise bereits 2028) auf Gas- oder 
Biomasse und einen Fokus auf brennstofffreie 
Wärmeerzeugung mittels Großwärmepumpen, 
Abwärme und gegebenenfalls auch Geothermie 
vor. Das umgerüstete HKW soll anschließend nur 
30 Prozent der zu ersetzenden Wärme liefern. 70 
Prozent der Wärme soll durch eine brennstoffreie 
Wärmeerzeugung ersetzt werden. Das Konzept 
wurde im Juni 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt, 
vertiefte Machbarkeitsuntersuchungen sollen bis 
Ende 2022 vorliegen.

In der Ersten Fortschreibung des Klimaplans sind 
die Maßnahmen der Dekarbonisierung der Fern-
wärme für 2030 mit Einsparungen in Höhe von 
600.000 Tonnen CO2/a bilanziert (diese fließen 
nicht in das Maßnahmenprogramm ein, sondern 
in den Fernwärme-Faktor). Diese Zielmarke wird 
durch die aktuellen Maßnahmen sicher erreicht. 
Beim Einsatz von Biomasse und der Fertigstel-
lung einer großen Flusswasserwärmepumpe in 
der Norderelbe bis 2030 könnten sogar 720.000 
Tonnen CO2/a gegenüber heute eingespart wer-
den. Hinzu kommt, dass die Fernwärme nicht nur 
dekarbonisiert wird, sondern auch wächst. Die 
Wachstumsplanung der Fernwärme bis 2030 
führt zu weiteren Einsparungen in der Bilanz in 
Höhe von 160.000 Tonnen CO2/a, die in der Ver-
drängung von dezentralen Erdgas- und Ölheizun-
gen begründet sind. Das Ziel, 2030 einen Fern-
wärme-Mix von 175 g/kWh zu erreichen, kann 
durch ambitionierte Wachstumsvorgaben und die 
Dekarbonisierung der Fernwärme nach aktuellem 
Stand sicher erreicht bzw. sogar deutlich über-
troffen werden. Nach aktuellem Stand wird der 
Fernwärmemix (inkl. Emissionen aus der thermi-
schen Abfallbehandlung) 2030 einen Wert von rd. 
150 g/kWh erreichen. Es müssen jedoch die rich-
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tigen Rahmenbedingungen gesetzt werden, 
damit die hohen Einsparpotenziale auch in Gänze 
ausgeschöpft werden können.

Nachverdichtung und Ausbau von Wärmenetzen

Infolge der festgelegten Regelung zum verpflich-
tenden Einsatz von erneuerbaren Energien bei 
Heizungstausch (§ 17 HmbKliSchG), die seit 30. 
Juni 2021 greift, sind die Anfragen aus dem 
Wohngebäudebestand zum Anschluss an ein 
Wärmenetz gestiegen. Denn Gebäudeeigentü-
merinnen und -eigentümer, die unter diese Pflicht 
fallen, können sich ersatzweise an ein Wärme-
netz anschließen. Dennoch wird diese Maßnahme 
weiterhin stark von dem Gebot der Heizkosten-
neutralität und der Kostenvergleichsregelung in 
der WärmeLV gehemmt. Für eine weitere Unter-
stützung der Nachverdichtung von Wärmenetzen 
im Gebäudebestand wird aktuell ein Förderkon-
zept erarbeitet, um die Kostendifferenzen in der 
Heizkostenvergleichsrechnung im gewissen Um-
fang abzufangen. Zudem setzt sich Hamburg auf 
Bundesebene dafür ein, den bundesrechtlichen 
Regelungsrahmen (§ 556c BGB, WärmeLV) neu 
auszugestalten, damit dieser die Klimaschutzbe-
strebungen im Wärmebereich lanciert und die 
Förderungsbedarfe obsolet macht.

Die Hamburger Energiewerke (HEnW) haben als 
städtisches Unternehmen das vorgegebene Ziel, 
die energie- und klimapolitischen Ziele des Se-
nats zu unterstützen. In diesem Rahmen hat sich 
die HEnW das Ziel gesetzt, einen maßgeblichen 
Beitrag zu den im Klimaplan angestrebten 35 Pro-
zent Fernwärmeanteil am Nutzwärmeverbrauch 
2030 zu leisten. Im Unternehmenskonzept den 
HEnW wurde daraus ein notwendiges jährliches 
Wachstum abgeleitet. In 2020 und 2021 wurden 
genug Neuanschlüsse vertraglich abgesichert, 
um das geplante Wachstum zu erreichen (ca. 280 
Anschlüsse mit insgesamt 55 MW Leistung). Es 
häufen sich jedoch auch Fälle, wo der Anschluss 
an die Fernwärme angefragt wird, es jedoch auf 
Grund der WärmeLV oder mangelnder Wirtschaft-
lichkeit nicht zu einem Vertragsabschluss bzw. 
einem Angebot kommt. Um das notwendige Fern-
wärmewachstum mittel- und langfristig zu ge-
währleisten, müssen diese Hemmnisse abgebaut 
werden. Dies soll einerseits durch das oben ange-
sprochene Förderkonzept und vor allem durch 
die kommunale Wärmeplanung erreicht werden.

Fazit zum Transformationspfad

Die energetische Sanierung des Wohngebäude-
bestandes ist ein wichtiger Baustein zur Errei-
chung der Klimaziele im Sektor Private Haus-
halte. Die Sicherung der Sozialverträglichkeit der 

Maßnahmen ist hierbei ein zentraler Grundsatz. 
Wesentliche Ansatzpunkte sollen aus der „Mach-
barkeitsstudie zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele im Bereich der Wohngebäude“ für private 
Wohngebäude abgeleitet werden.

Mit dem Vorliegen der Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie werden differenzierte Aussagen hin-
sichtlich des wirtschaftlichen Optimums zwischen 
Maßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentech-
nik und dem Einsatz erneuerbarer Energien unter 
Berücksichtigung der Stadtgestalt möglich sein. 
Die Erkenntnisse der Machbarkeitsstudie bilden 
die Grundlage zur Ableitung von Instrumenten, 
um die notwendige Sanierungsrate und -qualität 
zu erreichen. Zu diesen Instrumenten gehören 
auch Flotten- und Quartieransätze.

Die Modernisierungsförderung der IFB hat neben 
Anreizen zur Verbesserung der Sanierungstiefe 
zur Aufgabe, für Mieterinnen und Mieter sowie 
Selbstnutzerinnen und Selbstnutzer finanziell 
nicht tragbare Folgen zu vermeiden. Sie soll auf 
die Entwicklungen auf EU- und Bundesebene re-
agieren (z. B. Änderungen der Gebäudeenergie-
effizienz-Richtlinie, der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, der Energieeffizienz-Richtlinie, stei-
gende Sanierungsanreize durch hohe Energie-
preise, Änderungen des Gebäudeenergiegeset-
zes, Aufteilung des CO2-Preises auf Vermieterin-
nen und Vermieter sowie Mieterinnen und Mieter 
im Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz).

Die Zusammenarbeit im Bündnis für das Wohnen 
in Hamburg stellt die verbindliche Zusammenar-
beit mit den entsprechenden Stakeholdern zur 
Erreichung der Klimaziele im Wohngebäudebe-
reich sicher.

Für den Umfang der CO2-Einsparungen bei der 
energetischen Sanierung des Gebäudebestan-
des in Hamburg wird auch die auf Bundesebene 
angekündigte Überarbeitung des GEG von ent-
scheidender Bedeutung sein. Dies betrifft insbe-
sondere Anforderungen an den Bestand sowie 
neue Anforderungen in Bezug auf den Lebenszy-
klus der Gebäude einschließlich der Grauen 
Energie sowie die Anpassung der Anforderungs-
systematik des GEG bezüglich einer Orientierung 
am Treibhausgasausstoß als zentrale Bezugs-
größe.

Die Dekarbonisierung der leitungsgebundenen 
Wärmeversorgung ist eine Schlüsselmaßnahme 
im Transformationspfad Wärmewende und 
schreitet im Zuge des Kohleausstiegs erfolgreich 
voran. Allerdings ist eine auskömmliche Wärme-
netzförderung seitens des Bundes zwingend 
nötig. Das nach wie vor ausstehende Inkrafttreten 
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der Bundesförderung effiziente Wärmenetze ver-
zögert die Umsetzung innovativer Wärmenetz-
projekte und stellt aktuelle Planungen infrage. 
Zudem ist es notwendig, Hemmnisse beim Aus-
bau klimaneutraler Wärmenetze aufzulösen – 
z. B. durch die Novellierung der Wärmelieferver-
ordnung.

In Bezug auf die dezentrale Wärmeversorgung ist 
absehbar, dass Handwerkskapazitäten und auch 
Kenntnisse für einen beschleunigten Ausbau von 
erneuerbaren Energieanlagen wie z. B. Wärme-
pumpen in Einfamilien- und Zweifamilienhäusern 
fehlen. Daher wurde der oben erwähnte Runde 
Tisch gemeinsam mit der Handwerkskammer ein-
gerichtet.

Auf Grund der aktuell angespannten Lage in der 
Baubranche (extrem steigende Preise, Liefereng-

pässe, etc.) bestehen zudem Kosten- und Kapazi-
tätsrisiken – nicht nur grundsätzlich für Baupro-
jekte, sondern auch für Klimaschutzmaßnahmen.

4.2 Transformationspfad Mobilitätswende

Der Sektor Verkehr trägt laut Verursacherbilanz 
2020 mit einem Anteil von 27,8 Prozent zu den 
Hamburger CO2-Emissionen bei. 1990 lag der An-
teil mit 28,4 Prozent ähnlich hoch.

Im Maßnahmenprogramm des Transformations-
pfades Mobilitätswende befinden sich 61 Prozent 
der Maßnahmen in Umsetzung, 21 Prozent in 
Vorbereitung und vier Prozent sind noch nicht be-
gonnen. Sieben Prozent der Maßnahmen wurden 
abgeschlossen, zwei Prozent nicht weiterverfolgt 
und fünf Prozent der Maßnahmen in andere Pro-
jekte überführt (siehe Anlage 4).

Abbildung 12: Status der Maßnahmen im Transformationspfad Mobilitätswende.

Mobilität ist wesentliche Voraussetzung für wirt-
schaftlichen Wohlstand und gesellschaftliche 
Teilhabe. Zentrales Ziel der Mobilitätswende ist 
es, die Mobilität für alle Menschen und Güter auf 
allen Verkehrswegen und mit allen Verkehrsmit-
teln bestmöglich und unter Berücksichtigung des 
Schutzes von Gesundheit, Umwelt und Klima zu 
gewährleisten. Hierfür gilt es, die CO2-Emissio-
nen im Sektor Verkehr deutlich zu verringern.

Die wesentlichen Elemente für das Erreichen der 
CO2-Minderungsziele im Transformationspfad 
Mobilitätswende des Klimaplans sind dabei um-
fangreiche Verbesserungen des Angebots im öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) 
(Hamburg-Takt) sowie die Elektrifizierung von 
Fahrzeugflotten (Pkw, Lkw usw.). Der Fahrradver-
kehr stellt ebenfalls einen zentralen Baustein für 
die Gestaltung einer emissionsarmen Mobilität 
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dar. Damit werden ein veränderter Modal-Split 
sowie die Reduktion der Fahrleistung des Kfz-
Verkehrs angestrebt.

Infolge der Corona-Pandemie sank im Jahr 2020 
gegenüber 2019 das Kfz-Verkehrsaufkommen im 
Jahresdurchschnitt um 12 Prozent. Diese Reduk-
tion hatte bereits erheblichen Einfluss auf die ver-
kehrsbedingten CO2-Emissionen. Die Entwick-
lung setzte sich im Jahr 2021, in dem das Kfz-
Verkehrsaufkommen um 8 Prozent gegenüber 
2020 sank, fort. Die Herausforderung besteht nun 
darin, das niedrige Niveau im Kfz-Aufkommen zu 
verstetigen und den Umweltverbund dauerhaft 
und nachhaltig zu stärken.

Sachstand/ Erfolgsfaktoren/Hemmnisse

Der Einstieg in den Hamburg-Takt ist mit den An-
gebotsoffensiven I, II und III sowie den Maßnah-
men zu den Fahrplanwechseln 2021 und 2022 
erfolgt. Es konnten insbesondere umfangreiche 
zusätzliche Kapazitäten und Taktausweitungen 
im gesamten S-Bahn-, U-Bahn- und Busnetz ge-
schaffen werden. Dieser Weg wird weiterhin um-
gesetzt.

Im Radverkehr ist der Veloroutenausbau inzwi-
schen zu 71 Prozent fertiggestellt, und auch für 
die Radschnellwege aus allen Himmelsrichtun-
gen liegen Machbarkeitsstudien vor. Die verein-
barten Pop-up-Bikelanes an einigen Straßenzü-
gen wurden vollständig umgesetzt. Die Bauleis-
tung bei neuen Radwegen ist in den vergangenen 
zwei Jahren erheblich gestiegen. So wurden im 
Jahr 2020 insgesamt 62 km und im Jahr 2021 ins-
gesamt 56 km an neuer und grundlegend erneu-
erter Radverkehrsinfrastruktur erreicht.

Die Zahl der Elektroautos ist 2021 deutlich gestie-
gen. Zum 1. Januar 2022 waren in Hamburg 
13.078 reine E-Pkw und 14.481 Plug-In Hybride 
zugelassen. Im Juni 2022 waren bereits 1.683 öf-
fentlich zugängliche Ladepunkte in Hamburg er-
richtet. Das Ziel von 1.200 öffentlich zugänglichen 
Ladepunkten bis Ende 2021 wurde erreicht. Der 
Ausbau wird sowohl von städtischer als auch von 
privater Seite kontinuierlich fortgeführt. Zur Ent-
lastung der öffentlich zugänglichen Ladeinfra-
struktur werden auch die hvv switch Punkte nach 
und nach mit Ladeinfrastruktur ausgestattet.

Maßnahmenbeispiele

S4 Hamburg – Ahrensburg – Bad Oldesloe

Durch den Neubau von zwei Gleisen und vier 
komplett neuen Stationen wird die S4 zukünftig 
den Regionalbahnverkehr ersetzen, auf eigenen 
Gleisen fahren und den Hauptbahnhof spürbar 
entlasten. Im August 2020 erfolgte der Planfest-

stellungsbeschluss für den ersten Abschnitt. Der 
Start der bauvorbereitenden Maßnahmen begann 
am 9. November 2020. Anfang Juni 2021 sind die 
Hauptmaßnahmen der Gewerke Oberleitungsan-
lagen, Oberbau, Lärmschutzwände gestartet.

Neubau der U-Bahn-Linie U5

Für den ersten Streckenabschnitt der U5 von 
Bramfeld bis zur City Nord liegt der Planfeststel-
lungsbeschluss seit September 2021 vor. Mit ers-
ten bauvorbereitenden Arbeiten wurde im Okto-
ber 2021 begonnen. Die Bauarbeiten für den wei-
teren Streckenverlauf in Richtung Hamburger In-
nenstadt erfolgen voraussichtlich ab Mitte der 
2020er Jahre.

Verlängerung der U4 auf die Horner Geest und 
auf den Grasbrook

Mit Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses 
im Februar 2019 wurde mit den bauvorbereiten-
den Maßnahmen der Verlängerung der U4 auf die 
Horner Geest begonnen. Sowohl im 1. Bauab-
schnitt (Bereich Haltestelle Horner Rennbahn – 
Fertigstellung erster Tunnelabschnitte im Rohbau 
in 2022) als auch im 2. Bauabschnitt (Bereich 
Manshardtstraße mit den Haltestellen Stolten-
straße und Horner Geest – Beginn Rohbaumaß-
nahmen in 2022) laufen die Bautätigkeiten. Die 
Inbetriebnahme dieses Streckenabschnittes ist 
weiterhin zu Ende 2026 vorgesehen. Die Vorpla-
nung für die Verlängerung der U4 auf den Gras-
brook von den Elbbrücken bis zur (vorläufigen) 
Endhaltestelle über dem Moldauhafen läuft und 
soll im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen wer-
den. Die Hochbahn führt hierzu einen zweistufi-
gen, interdisziplinären Gestaltungs- und Realisie-
rungswettbewerb durch.

Digitale S-Bahn

Mit dem Hamburg-Takt und den geplanten zu-
sätzlichen Linien wird das S-Bahn-Angebot in 
Hamburg in den kommenden Jahren für die Fahr-
gäste deutlich ausgebaut. Um die dafür notwendi-
gen Kapazitäten zu schaffen sowie ein zuverlässi-
ges und pünktliches S-Bahnsystem vorhalten zu 
können, soll der S-Bahnbetrieb digitalisiert wer-
den. Dafür müssen neben der Streckeninfrastruk-
tur auch die Fahrzeuge an die Digitaltechnik an-
gepasst werden. Die Digitalisierung ermöglicht 
u. a. die Verkürzung des Zugfolgeabstands und 
damit ein größeres Zugangebot. Nach bereits er-
folgreicher Implementierung der Digitaltechnik 
auf einem ersten Pilotabschnitt zwischen Berliner 
Tor und Aumühle ist in den kommenden Jahren 
die Ausweitung der Digitalisierung auf weitere Ab-
schnitte des S-Bahn-Netzes geplant.
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Liniennetzoptimierung S-Bahn

Die Neukonzeption des Liniennetzes dient dazu, 
den S-Bahn-Betrieb vor dem Hintergrund wach-
sender Verkehrsaufgaben (gewünschte Verdopp-
lung der Fahrgastzahlen, Integration neuer Linien 
ins Netz) nachhaltig zuverlässiger durchführen zu 
können. Vor diesem Hintergrund haben S-Bahn 
Hamburg GmbH, HVV und BVM das bestehende 
Liniennetz grundlegend geprüft, um Potenziale 
zur grundsätzlichen und nachhaltigen Stabilisie-
rung des S-Bahn-Betriebs zu generieren. Im Er-
gebnis wird das seit Jahrzehnten weitgehend un-
veränderte S-Bahn-Netz voraussichtlich ab De-
zember 2023 neu geordnet werden.

hvv switch Punkte und Carsharing

Insgesamt 89 hvv switch Punkte stehen inzwi-
schen in Hamburg zur Verfügung. 70 hvv switch 
Punkte befinden sich direkt in den Wohnquartie-
ren und 19 hvv switch Punkte erleichtern in unmit-
telbarer Nähe zu Schnellbahnhaltestellen den 
Umstieg auf den ÖPNV. Acht hvv switch Punkte 
wurden mit insgesamt 31 Ladesäulen für elek-
trisch angetriebene Carsharing-Fahrzeuge aus-
gestattet. In Hamburg stehen derzeit im stations-
basierten Carsharing ca. 250 Fahrzeuge bei den 
unterschiedlichen Anbietern und im Freefloating-
Carsharing ca. 3.000 Fahrzeuge zur Verfügung. 
Ziel bei allen Carsharing-Anbietern ist eine Elek-
trifizierung von 80 Prozent aller Sharing-Fahr-
zeuge in Hamburg bis 2030. Bis zum März 2022 
waren 46 Prozent aller Sharing-Fahrzeuge elektri-
fiziert.

On-Demand-Verkehre/ ITS Strategie

On-Demand-Verkehre sollen bei der Umsetzung 
des Hamburg-Takts eine wichtige Ergänzung zu 
klassischen ÖPNV-Verkehren bilden. Sie bieten 
die Möglichkeit, gerade in ländlichen Regionen, 
aber auch in urbanen Gebieten das Verkehrsan-
gebot zu ergänzen und zu stärken. Dabei soll 
auch der Einsatz von automatisierten Fahrzeu-
gen in Hamburg erprobt und gefördert werden. 
Ziel ist ein multimodales städtisches Verkehrs-
system mit integrierten autonomen On-Demand-
Verkehren, die gemeinsam mit dem klassischen 
ÖPNV, Car-Sharing-Anbietern, sowie Rad- und 
Fußverkehr ein leistungsfähiges, komfortables 
und schnell verfügbares Mobilitätsangebot bie-
ten. Nachdem u. a. mit den ITS-Projekten „HEAT“ 
und „e-Moin“ Erfahrungen mit autonomen Shut-
tles gemacht werden konnten, die beim ITS Welt-
kongress in Hamburg gezeigt wurden, wird es in 
den nächsten Jahren darum gehen, Fahrzeugflot-
ten in den Regelbetrieb zu bringen. Hamburg 
wird mit der Fortschreibung der ITS Strategie die 

strategischen Grundlagen dafür legen, das Zu-
kunftsthema „autonome Shuttles“ zu entwickeln 
und die Digitalisierung der Mobilität weiter voran-
zubringen.

Radschnellwege

Radschnellwege sollen das Rad insbesondere für 
Pendelnde auf längeren Strecken attraktiver ma-
chen. Im Rahmen eines großen Leitprojekts der 
Metropolregion Hamburg (MRH) wurden gemein-
sam mit den Gebietskörperschaften im Umland 
Machbarkeitsstudien für sieben sternförmig auf 
Hamburg zulaufende Korridore erarbeitet. Die 
Vorzugstrassen sollen nun schrittweise ausge-
plant und umgesetzt werden.

Pop-Up-Bikelanes

Wo auf Hauptverkehrsstraßen anforderungsge-
rechte Radverkehrsanlagen bislang fehlten, wur-
den Radfahrstreifen ohne größere bauliche Maß-
nahmen, sogenannte Pop-Up-Bikelanes (PUBL) 
eingerichtet. Die im Arbeitsprogramm des Senats 
aufgeführten PUBL in den Straßenzügen Am 
Sandtorkai, Brooktorkai, Beim Schlump, Haller-
straße sowie Max-Brauer-Allee (zwischen Strese-
mannstraße und Holstenstraße) wurden zwischen 
Herbst 2020 und Sommer 2021 als Verkehrsver-
such realisiert, hinzu kam die bezirkliche Maß-
nahme Jungiusstraße – St. Petersburger Straße. 
Künftig sollen „Radfahrstreifen mit beschleunig-
ter Planung“ nicht mehr als Verkehrsversuch, 
sondern mit der für Radfahrstreifen auch sonst 
üblichen Anordnung umgesetzt werden, erstes 
Beispiel hierfür ist die Königstraße.

Velorouten

Das aktuell im Ausbau begriffene Veloroutennetz 
soll als wesentlicher Baustein zur Förderung des 
bezirks- und stadtteilübergreifenden Alltagsrad-
verkehrs beitragen. Es umfasst bislang 14 Rou-
ten mit einer Gesamtlänge von ca. 280 km und 
verbindet die Wohngebiete der inneren und äuße-
ren Stadt mit den Stadtteilzentren und der City. 
Mittlerweile sind 197 km (71 Prozent) des Netzes 
fertiggestellt und weitere 65 km (23 Prozent) in 
Arbeit.

Bündnis für den Rad- und Fußverkehr

Mit dem von der zuständigen Behörde initiierten 
Bündnis für den Rad- und Fußverkehr wird das 
erstmals im Jahr 2016 geschlossene Bündnis für 
den Radverkehr weiterentwickelt. Es greift das 
Arbeitsprogramm des Senats für die 22. Legisla-
turperiode sowie die Einigung der Hamburgi-
schen Bürgerschaft mit der Volksinitiative Rad-
entscheid Hamburg – Die Fahrradstadt wird inklu-
siver (Drucksache 22/106) auf. Die Fortschrei-
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bung 2022 ersetzt außerdem die Radverkehrs-
strategie für Hamburg aus dem Jahr 2008. Bünd-
nispartnerinnen und -partner sind insbesondere 
alle relevanten Behörden der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, die Bezirke und die mit der Stadt 
verbundenen Unternehmen.

Das Bündnis setzt seine Schwerpunkte auf die 
Themen Infrastruktur und Netzausbau, Verknüp-
fung mit Wohnen und ÖPNV sowie Digitalisierung 
und Kommunikation.

Radverkehr – weitere Projekte und zügige Maß-
nahmen

Durch angepasste Verkehrsführung an ge-
samtstädtisch bedeutenden Orten konnten kurz-
fristig Verbesserungen realisiert werden: An der 
Esplanade wurden Flächen zugunsten des Rad-
verkehr ausgewiesen. Hier ebenso wie an der 
Dammtorstraße wurde die subjektive Sicherheit 
der Radfahrenden durch eine bauliche Trennung 
vom motorisierten Verkehr (Protected Bikelane) 
erhöht.  
Andere Beispiele wie das östliche Alsterufer (An 
der Alster), wo die Nebenfahrbahn zur Fahrrad-
straße umgestaltet wird, oder auch der geplante 
Umbau des Doppelknotens Neuer Jungfernstieg/
Alsterglacis/Alsterufer zeigen, dass nicht auf die 
Finalisierung mehrjähriger Planungsvorhaben 
gewartet werden muss, um kurzfristig spürbare 
Verbesserungen und Entlastungen durch Vorab-
maßnahmen zu erzielen.

Ausbau der Ladeinfrastruktur

Zum 1. Januar 2022 waren rund 1.450 öffentlich 
zugängliche Ladepunkte in Hamburg errichtet. 
Der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur wird 
kontinuierlich fortgeführt, mit dem Ziel, bis 2025 
die Anzahl der öffentlich zugänglichen Lade-
punkte auf mehr als 2.000 zu steigern. Außerdem 
werden die an ÖPNV-Haltestellen befindlichen 
hvv switch Punkte mit Ladeinfrastruktur ausge-
rüstet. Die Ausstattung der dezentralen hvv 
switch Punkte mit Ladeinfrastruktur wurde im Au-
gust 2021 beschlossen. Es sind 120 Ladepunkte 
am Flughafen sowie 90 Ladepunkte in den Quar-
tieren vorgesehen. Parallel dazu werden weitere 
öffentlich zugängliche Ladepunkte auf privaten 
Flächen etwa bei Tankstellen, Supermärkten und 
Baumärkten stark ausgebaut.

Emissionsfreie Alsterschifffahrt

Durch die Umstellung der Wasserfahrzeuge im 
Alsterrevier auf emissionsfreie Antriebe können 
CO2-Emissionen in der Größenordnung von etwa 
900 t/a eingespart werden. Zur Erreichung des-
sen soll insbesondere die Alsterschifffahrtsver-
ordnung dahingehend angepasst werden, dass 

ein elektrischer Schiffsantrieb Erlaubnisvoraus-
setzung wird und die Erlaubnisse von Bestands-
fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nach an-
gemessenen Übergangsfristen auslaufen. Die 
Änderung soll ab dem 1. Januar 2025 gelten und 
durch die Übergangsfristen zeitlich entzerrt wer-
den.

Speziell für die an der Alster aktiven Wassersport- 
und Umweltschutzvereine ist die Umstellung in 
vielen Fällen aus eigener Kraft kaum zu bewälti-
gen. Das Förderprogramm zur finanziellen Unter-
stützung der Wassersport- und Umweltschutzver-
eine steht daher planmäßig seit dem 1. Januar 
2022 zur Verfügung. Die FHH-Dienststellen und 
die ATG Alster-Touristik Hamburg arbeiten an 
den Zeitplänen für die Umstellung ihrer Wasser-
fahrzeuge.

Fazit zum Transformationspfad

Hamburg unternimmt große Anstrengungen, um 
die CO2-Reduktionsziele im Verkehr zu erreichen. 
Die Bandbreite der Maßnahmen ist groß. Schwer-
punktthemen sind der Angebotsausbau im Öf-
fentlichen Personennahverkehr und im Radver-
kehr sowie die Elektrifizierung des Verkehrs. Wie 
die genannten Maßnahmen im Zusammenspiel 
mit anderen Entwicklungen und Planungen wir-
ken, welche Synergie-Effekte oder Wechselwir-
kungen entstehen, wird im Rahmen der Ver-
kehrsentwicklungsplanung bearbeitet. Ziel dieses 
Prozesses ist die Fortschreibung des verkehrsträ-
gerübergreifenden Handlungskonzepts für den 
gesamtstädtischen Verkehr und die Veränderung 
des Mobilitätsverhaltens hin zu mehr Umweltver-
bund. Der Prozess ist keine reine Anpassungs-
planung an künftige Trends und strukturelle Ent-
wicklungen, sondern er orientiert sich vielmehr an 
strategischen Zielen, für die Maßnahmen erarbei-
tet werden, um die Verkehrsentwicklung in diese 
Richtung zu steuern. Das CO2-Minderungsziel ist 
hier integraler Bestandteil.

4.3 Transformationspfad Wirtschaft

Nach Verursacherbilanz 2020 entfallen 48,4 Pro-
zent der Hamburger CO2-Emissionen auf die 
Hamburger Wirtschaft. 1990 lag der Anteil mit 48 
Prozent genauso hoch.

Im Maßnahmenprogramm des Transformations-
pfades Wirtschaft befinden sich 41 Prozent der 
Maßnahmen in Umsetzung und 16 Prozent in 
Vorbereitung. Bei sieben Prozent sind die Maß-
nahmen noch nicht begonnen. 17 Prozent der 
Maßnahmen wurden abgeschlossen, fünf Pro-
zent nicht weiterverfolgt und 14 Prozent der Maß-
nahmen in andere Projekte überführt (siehe An-
lage 5).



31

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/9804

Der Transformationspfad Wirtschaft umfasst die 
Sektoren „Industrie“ und „Gewerbe/Handel/
Dienstleistungen“. Dieser Umfang spiegelt sich in 
den zahlreichen Maßnahmen wider, die von den 
zuständigen Behörden umgesetzt werden. Das 
Maßnahmenprogramm umfasst dabei u. a. Groß-
projekte, die zur Dekarbonisierung der Industrie 
beitragen sollen, sowie Vorhaben, die darauf ab-
zielen, die Energieeffizienz in kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) der Hamburger Wirt-
schaft weiter zu verbessern. Dabei wurde ein 
Schwerpunkt auf Maßnahmen gelegt, die wesent-
liche Stellschrauben zur Erreichung der CO2-Ein-
sparziele im Transformationspfad darstellen. 
Durch den Umsetzungsbeginn dieser Maßnah-
men wird der Dekarbonisierungsprozess im Be-
reich der Hamburger Wirtschaft vorangetrieben.

Sachstand/Erfolgsfaktoren/Hemmnisse

Ein Schwerpunkt wurde auf den Aufbau und die 
Integration einer Hamburger Wasserstoffwirt-
schaft gelegt, die zur Dekarbonisierung der In-
dustrie beitragen kann. Die Stabsstelle Wasser-
stoffwirtschaft ist bei der Behörde für Wirtschaft 
und Innovation eingesetzt und hat 2021 in enger 
Koooperation mit der Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft ihre Arbeit aufge-
nommen. Darüber hinaus werden die bestehen-
den Clusterstrukturen um den Strang „Wasser-
stoff“ erweitert, um eine enge Vernetzung aller 
relevanten Akteure zu etablieren. Ferner wurden 

im betrieblichen Bereich Kampagnen zur Nach-
wuchsförderung und für Beratungsleistungen in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sowie in Gewerbestandorten initiiert.

Die Förderprogramme „Unternehmen für Res-
sourcenschutz“ und „PROFI Umwelt Transfer“ 
leisten zudem einen direkten und gewichtigen 
Beitrag zu den mit dem Klimaplan angestrebten 
CO2-Minderungen. Die Vor-Ort-Beratung von Un-
ternehmen zu Klima- und Umweltmaßnahmen 
wird von der Umweltberatung der Handelskam-
mer und dem ZEWU-Mobil-Team der Handwerks-
kammer fortgeführt. Die Förderprogramme haben 
u. a. eine große Hebelwirkung, weil sie inzwischen 
in den Zielgruppen bekannt sind und deren Um-
setzung eingespielt ist. So können die bereitge-
stellten Fördermittel kurzfristig und effektiv zur 
Initiierung der gewünschten Investitionsmaßnah-
men in Unternehmen eingesetzt werden und zu-
sätzlich die Konjunktur fördern.

Maßnahmenbeispiele

Aufbau eines Clusters Wasserstoffwirtschaft

Der Aufbau des Clustersegmentes Wasserstoff-
wirtschaft im bestehenden Cluster Erneuerbare 
Energien Hamburg (EEHH), in dessen Aufsichts-
rat die Freie und Hansestadt Hamburg durch die 
Leitungen der zuständigen Behörden vertreten 
ist, ist gut fortgeschritten. Die in einem umfassen-
den Beteiligungsprozess entwickelte neue Strate-

Abbildung 13: Status der Maßnahmen im Transformationspfad Wirtschaft.
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gie des EEHH wurde im Februar 2022 beschlos-
sen. Inzwischen sind nahezu alle neuen Stellen 
des Bereiches Wasserstoff besetzt. Das Cluster 
hat zudem sein Forum Wasserstoff verstetigt, 
setzt regelmäßige Aktivitäten im Veranstaltungs- 
und Öffentlichkeitsarbeitsbereich um und baut 
seine internationalen Wasserstoffaktivitäten ste-
tig aus. Mit aktuell bereits 40 neuen Mitgliedern 
gestaltet sich auch der Ausbau der Mitglieder-
struktur im Wasserstoffbereich erfolgreich. Des 
Weiteren arbeitet EEHH eng mit den anderen In-
dustrieclustern sowie hySOLUTIONS und dem 
Energieforschungsverbund Hamburg (EFH) zu-
sammen, einem Zusammenschluss von fünf 
Hamburger Hochschulen, der zudem die nord-
deutsche Wasserstoffstrategie unterstützt und 
dazu Kooperationsvereinbarungen mit den Was-
serstoffclustern der norddeutschen Länder ge-
schlossen hat. Die ursprüngliche Förderung über 
Projekte in 2020 und 2021 wurde im Jahr 2022 in 
eine institutionelle Förderung überführt.

Klimakampagne Gewerbestandorte

Die Kampagne „GewerbeKlima.VorOrt“ hat das 
Ziel, die in den Hamburger Gewerbestandorten 
ansässigen Unternehmen (mit ca. 5-50 Beschäf-
tigten) aus dem produzierenden Gewerbe auf die 
steigenden Anforderungen beim Klimaschutz vor-
zubereiten.

Auf Grund der aktuellen politischen Entwicklun-
gen gewinnt das Thema Energiesicherheit zuneh-
mend an Bedeutung. Davon ist auch die oben 
genannte Zielgruppe betroffen, für die insbeson-
dere die gestiegenen (und vermutlich auch weiter 
steigenden) Kosten für Primärenergieträger eine 
Herausforderung darstellen. Es rücken verstärkt 
Maßnahmen innerhalb der Betriebe in das Be-
wusstsein der Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, die einen signifikanten Einfluss auf den all-
gemeinen Energieverbrauch der Unternehmen 
selbst haben. Diese Entwicklung wird die Kampa-
gne aufgreifen und die Inhalte bzw. Lösungsan-
sätze adressatengerecht aufarbeiten. Die Kam-
pagne nutzt das sich ergebende Momentum, um 
zunächst ein komprimiertes Online-Angebot zur 
Bewältigung dieser Herausforderungen für die 
Zielgruppe zügig auf den Markt zu bringen. Dies 
wird durch zusätzliche geförderte Beratungsan-
gebote bei der Handwerkskammer ergänzt; die 
Handelskammer ist ebenfalls eingebunden und 
wird mit ihren Angeboten flankieren. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind die Themen „Energie-/ Wär-
meeffizienz“, „Pfadentwicklung“ und „PV-Reali-
sierungspotenzial“. Der Kampagnenstart erfolgt 
Anfang Januar 2023. Eine Einbindung in die Um-
weltPartnerschaft Hamburg und integrative Ver-

knüpfung mit bestehenden Angeboten ist konsti-
tutives Merkmal der Kampagne.

Klimaschutzteilkonzepte

Mit dieser Maßnahme sollen für ausgewählte Ge-
werbestandorte der Freien und Hansestadt Ham-
burg Klimaschutzteilkonzepte erarbeitet werden. 
Es wird die Realisierung von grundlegenden 
Komponenten wie bspw. Potenzialanalysen „Kli-
maschutz“ in ausgewählten Gewerbegebieten 
oder punktuelle Förderung für die Erstellung von 
Klimaschutzteilkonzepten forciert, da dies für wei-
tergehende Maßnahmen im Bereich „Gewerbe-
gebiete“ und „Klimaschutz“ als eine sinnvolle 
Vorbereitung und Weichenstellung zu betrachten 
ist. Weiterhin rückt die optimierte Institutionalisie-
rung duch die Verbesserung des Prozessma-
nagements bei der Begleitung von Gewerbetrei-
benden zu dekarbonisierten Betrieben in den 
Blickpunkt der Maßnahme. Hierbei soll auf Beste-
hendes aufgebaut werden (d. h. die Datenbanken 
der UmweltPartnerschaft Hamburg). Vielschich-
tige Abstimmungsprozesse mit den zuständigen 
Stellen in der Freien und Hansestadt Hamburg 
werden durchgeführt.

Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für 
Ressourcenschutz“(UfR) an erweiterte Förder-
ziele und Projektförderung

2020 erfolgte die Anpassung des UfR-Programms 
hinsichtlich der Erweiterung der Einsatzmöglich-
keiten für EffizienzChecks mit dem Ziel, Großpro-
jekte zu initiieren und somit Bundesfördermittel 
für Unternehmen in Hamburg zu nutzen. Eben-
falls erfolgten die Erweiterung der Förderinhalte 
und die Erhöhung der Förderintensität zur Steige-
rung der Attraktivität des Programms. 2022 ist 
eine grundlegende Überarbeitung der Förder-
richtlinie zur Anpassung an EU-Vorgaben ge-
plant. Zudem werden Förderschwerpunkte aus 
dem Programm „Energiewende in der Wirtschaft“ 
(finanziert aus EFRE-Mitteln der EU) integriert, da 
dieses ausläuft.

Konzept für einen Groß-Elektrolyseur im Hafen 
zur Dekarbonisierung der Industrie und der 
(Schiffs-)Verkehre im Hafen

Die Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft bei der Be-
hörde für Wirtschaft und Innovation koordiniert in 
enger Zusammenarbeit mit der Behörde für Um-
welt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft ver-
schiedene behördenübergreifende Vernetzungen 
und Projekte mit Partnern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, die dem Aufbau einer sich selbst 
tragenden Wasserstoffwirtschaft dienen. Bei-
spielhaft zu nennen ist die koordinierte, und zu-
sammen mit der BUKEA geleistete Begleitung 
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und Abnahme der Machbarkeitsuntersuchung 
Moorburg sowie daraus folgender Prozesse 
z. B. bzgl. des Rückbaus des Kraftwerks ebenso 
wie die Begleitung des Prozesses zu den IPCEI-
Wasserstoff-Projekten15). Im Rahmen von IPCEI 
haben die drei Unternehmen Shell, die Hambur-
ger Energiewerke und Mitsubishi Heavy Indust-
ries das Projekt Hamburg Green Hydrogen Hub 
(HGHH) initiiert, um einen skalierbaren 100 Me-
gawatt-Elektrolyseur am Standort des ehemali-
gen Kohlekraftwerks Moorburg zu errichten (siehe 
auch Abschnitt 2.2.).

Ebenfalls zu nennen sind die Koordinierung der 
Norddeutschen Wasserstoffstrategie, die Veröf-
fentlichung einer industrie- und hafenbasierten 
Hamburger Importstrategie für grünen Wasserstoff 
und die Bewerbung Hamburgs als Technologie-
zentrum Wasserstoff für Mobilitätsanwendungen.

Mit dem Wasserstoffnetz HH-WIN soll die fossil-
freie Umstellung von über einem Drittel des Ham-
burger Erdgasverbrauchs eingeleitet werden. Im 
August 2022 hat das Bundeswirtschaftsministe-
rium die Erlaubnis eines „vorzeitigen Maßnah-
menbeginns“ beim Wasserstoffnetz HH-WIN er-
teilt. Darin bescheinigt das Ministerium, die 
 IPCEI-Förderung zu unterstützten und räumt dem 
städtischen Netzbetreiber Gasnetz Hamburg die 
Möglichkeit ein, das Projekt bereits vor der end-
gültigen Förderzusage zu starten. Ab 2030 wird 
HH-WIN voraussichtlich so viele Hamburger In-
dustrieunternehmen mit grünem Wasserstoff ver-
sorgen können, dass damit ein Drittel des Ham-
burger Erdgasverbrauchs durch klimaneutralen 
Wasserstoff abgelöst werden kann.

Fazit zum Transformationspfad

Hamburg geht gemeinsam mit den Unternehmen 
vor Ort den Transformationsprozess auf dem 

Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft an. Die 
Aufgaben, die mit den CO2-Reduktionszielen in 
diesem Transformationspfad einhergehen, sind 
vielfältig. Die Unternehmen erhalten, beispiels-
weise über Beratungsangebote und Förderpro-
gramme, Unterstützung dabei, die nötigen Verän-
derungen zu initiieren und die damit verbundenen 
Chancen bestmöglich zu nutzen. Eine wichtige 
Weiche für das Erreichen der Klimaziele im Sek-
tor Wirtschaft ist die Dekarbonisierung der Indus-
trie. Hierfür ist der Aufbau einer tragfähigen grü-
nen Wasserstoffwirtschaft ein entscheidender 
Baustein. Der Aufbauprozess wird in vielfältiger 
Hinsicht unterstützt.

4.4 Transformationspfad Klimaanpassung

Das übergeordnete Ziel im Transformationspfad 
Klimaanpassung ist es, Hamburg zu einer klima-
resilienten Stadt zu entwickeln. Es geht folglich 
primär um die Abwehr von Gefahren und die Mini-
mierung von Schäden, die durch Klimaverände-
rungen ausgelöst werden, aber auch um die Be-
wahrung und positive Weiterentwicklung der Le-
bensqualität. Dies erfordert eine umfassende 
Herangehensweise. Der Transformationspfad 
Klimaanpassung in der Ersten Fortschreibung 
des Hamburger Klimaplans beschreibt einen Aus-
schnitt der Handlungsbedarfe, um dieses Ziel zu 
erreichen.

Im Maßnahmenprogramm des Transformations-
pfades Klimaanpassung befinden sich 79 Pro-
zent der Maßnahmen in Umsetzung und acht 
Prozent in Vorbereitung, zehn Prozent der Maß-
nahmen sind noch nicht begonnen. Drei Prozent 
der Maßnahmen wurden abgeschlossen (siehe 
Anlage 6).

15)  Die Bundesregierung hat insgesamt 62 industrielle Großprojekte 
in Deutschland für eine Förderung aus Mitteln der Nationalen 
Wasserstoffstrategie ausgewählt, die Kofinanzierung der jeweili-
gen Bundesländer beträgt 30 Prozent. Bei den Hamburger Pro-
jekten (acht vollständig in Hamburg und mehrere länder-
übergreifende mit Teilprojekten in Hamburg) handelt es sich um 
integrierte Projekte entlang der gesamten Wasserstoffwert-
schöpfungskette.
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Sachstand/Erfolgsfaktoren/Hemmnisse

Damit Hamburg angemessen auf den Klimawan-
del reagieren kann und auch in Zukunft gut vorbe-
reitet ist, ist es erforderlich

– den globalen Klimawandel zu verfolgen,
– die Betroffenheit Hamburgs zu beobachten,
– die Notwendigkeit von Maßnahmen zu beurtei-

len,
– die rechtzeitige Entwicklung und Umsetzung 

von Maßnahmen zu veranlassen und
– die Wirkung der Maßnahmen zu evaluieren.

Für die Gesamtkoordination einer umfassenden 
Strategie zur Anpassung Hamburgs an den Kli-
mawandel wurde in der zuständigen Behörde 
eine Stabsstelle Klimafolgenanpassung/RISA 
eingesetzt. Für den Aufgabenschwerpunkt Re-
genInfraStrukturAnpassung (RISA) wurden die 
verantwortlichen Bereiche gestärkt.

Es wird eng mit den Einrichtungen des Klimawis-
senschaftsstandortes Hamburg zusammengear-
beitet. In Zusammenarbeit mit dem DWD wurde 
der Hamburger Klimareport erstellt, der das der-
zeitige Wissen über das Klima in der Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft zusammenfasst. 
Der Klimareport wurde im September 2021 veröf-
fentlicht.

Das Klimafolgen-Monitoring wird derzeit hin zu 
einem Klimainformationssystem für Hamburg 
weiterentwickelt, das Rückschlüsse auf die Vul-
nerabilität Hamburgs gegenüber den Wirkungen 
des Klimawandels, den Erfolg bisheriger und die 
Notwendigkeit weiterer Anpassungsmaßnahmen 
zulässt. Diese Weiterentwicklung dient als Grund-
lage für eine umfassende Strategie zur Anpas-
sung der Stadt an den Klimawandel, die eine ge-
samtstädtische Ertüchtigung der Infrastruktur 
und den Schutz der Menschen vor den negativen 
Folgen des Klimawandels verfolgt. Diese Vorge-
hensweise stimmt mit dem Bürgerschaftsbe-
schluss vom 18. August 2021 zum Schutz vor Ex-
tremwetterereignissen, Drucksache 22/5350, 
überein.

Maßnahmenbeispiele

Im Hinblick auf die in der Ersten Fortschreibung 
des Klimaplans genannten Stellschrauben wurden 
unter anderem die folgenden Fortschritte erzielt:

– Für die Entwicklung des Niederschlagsent-
wässerungs-Informationssystems (NEwIS) 
werden die Hamburgischen Entwässerungs-
systeme in einem zentralen Entwässerungska-
taster für ganz Hamburg erfasst. Dieses Kata-
ster ist eine wichtige Grundlage für eine Reihe 
von Maßnahmen in der Wasserwirtschaft, wie 
z. B. die Erstellung von Konzepten, Planungen 

Abbildung 14: Status der Maßnahmen im Transformationspfad Klimaanpassung.
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und Modellierungen im Bereich Überflutungs- 
und Hochwasserschutz und Erhalt und Ver-
besserung der Gewässerqualität. Digitale 
Daten von zunächst drei Bezirken wurden er-
hoben und seit Januar 2021 im FHH-Atlas ver-
öffentlicht. Weitere Bezirke folgen.

– Am 2. Juni 2021 wurde die Starkregenhinweis-
karte für Hamburg veröffentlicht. Die Karte 
zeigt, wohin Wasser an der Oberfläche im Fall 
eines Starkregenereignisses fließt und wo die 
Gefahr von Überflutungen besteht. Sie ist im 
Geoportal Hamburgs veröffentlicht und kann 
in städtebaulichen Prozessen, wasserwirt-
schaftlichen Fragestellungen für Baumaßnah-
men oder zur individuellen Risikovorsorge her-
angezogen werden.

– Im Rahmen der norddeutschen Zusammenar-
beit wurde am 3. Juni 2021 die 6. Regionalkon-
ferenz Klimawandel Norddeutschland, eine 
gemeinsame Konferenz des Bundes und der 
norddeutschen Länder, unter Federführung 
der Freien und Hansestadt Hamburg ausge-
richtet. Unter dem Motto „Nicht genug oder 
doch zu viel – ein neuer Umgang mit Wasser, 
Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels“, wurden die He-
rausforderungen und Lösungen im Zusam-
menhang mit den sich verändernden Wasser-
verhältnissen, von möglichen Trink- und 
Löschwasserknappheit bis hin zu Überflutun-
gen und Hochwasserkatastrophen, diskutiert 
und ausgearbeitet.

 Der politische Schwerpunkt der Konferenz lag 
bei der gemeinsamen Erklärung der für die An-
passung an den Klimawandel federführenden 
Minister, der Senatorin und des Senators der 
norddeutschen Länder (https://www.hamburg.
de/regionalkonferenz-erklaerung/). Sie spre-
chen sich in der Erklärung unter anderem dafür 
aus, dass der Umgang mit der Ressource Was-
ser auf den Prüfstand gestellt werden soll und 
die zukünftige Verteilung von Wasser diskutiert 
werden muss. Dazu wird unter anderem die 
norddeutsche Zusammenarbeit intensiviert.

– Die Hamburger Gründachförderung konnte 
2020 um fünf Jahre bis Ende 2024 verlängert 
und um die Förderung Grüner Fassaden erwei-
tert werden. Zudem ist eine Strategie Grüne 
Fassaden geplant. Im Jahr 2022 wurde zudem 
die Förderrichtlinie um den Baustein Gebäude-
begrünung PLUS für Pilotprojekte ergänzt 
sowie der „Hamburger Preis für Grüne Bauten 
2022“ zusammen mit der Ausstellung „Einfach 
Grün – Greening the City“ und die Hamburger 
Dachtage durchgeführt. Im Vertrag für Ham-
burgs Stadtgrün (2021) wurden verschiedene 

städtische Träger verpflichtet, bei ihren Vorha-
ben Dach- und Fassadenbegrünung zu realisie-
ren. Sie nehmen zukünftig eine Vorbildfunktion 
ein. Im Schulbau werden seit 2019 alle Neubau-
vorhaben mit Gründächern geplant und umge-
setzt (s. Kap. 5.2. Stadt als Vorbild). Es wurde 
ein Bio-Monitoring auf mehreren begrünten 
Flachdächern der Stadt durchgeführt. Es hat 
ergeben, dass auf Hamburgs Gründächern eine 
erstaunliche Artenvielfalt zu finden ist: Mindes-
tens 235 verschiedene Käferarten leben dort.

– Straßenbäume sind eines der wichtigen Ele-
mente grüner Infrastruktur zur Anpassung der 
Stadt an die Folgen des Klimawandels. Mit dem 
Klimaplan werden Ermächtigungen für Maß-
nahmen zur Neu- und Nachpflanzung von Stra-
ßenbäumen sowie zur qualitativen Aufwertung 
von Baumstandorten und für den Unterhalt und 
die Ertüchtigung von Straßenbäumen vor dem 
Hintergrund sich verändernder klimatischer 
Bedingungen und extremer Wetterlagen bereit-
gestellt. Des Weiteren wurden mit Klimaer-
mächtigungen ein Gutachten zur Suche und 
Bewertung von Nachpflanzstandorten für Stra-
ßenbäume im Bezirk Altona umgesetzt. Dieses 
wird im 3. Quartal 2022 fertiggestellt.

Fazit zum Transformationspfad

Die Rahmenbedingungen haben sich deutlich 
weiterentwickelt. Durch die Klimawirkungs- und 
Risikoanalyse für Deutschland 2021 und den 
Hamburger Klimareport vom Deutschen Wetter-
dienst liegen konkretere Erkenntnisse über die 
Klimafolgen vor. Zum anderen haben sich die Vo-
raussetzungen auf europäischer und Bundes-
ebene verändert. Die Anpassung an den Klima-
wandel steht insbesondere nach der Flutkatastro-
phe im Sommer 2021 in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz deutlich mehr im Fokus. Die Bun-
desregierung erarbeitet derzeit ein eigenständi-
ges Klimaanpassungsgesetz, und sie hat ihre Ak-
tivitäten mit dem Sofortprogramm Klimaanpas-
sung intensiviert. Die Umsetzung des Transforma-
tionspfades ist eine Langfristaufgabe, es wurden 
und werden wichtige Rahmenbedingungen ge-
schaffen, so dass die Umsetzung von Anpas-
sungsmaßnahmen in der Stadt Fahrt aufnimmt.

5. Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen

Im Maßnahmenprogramm des Themenbereiches 
Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen befin-
den sich 90 Prozent der Maßnahmen in Umset-
zung, fünf Prozent wurden abgeschlossen und 
fünf Prozent der Maßnahmen wurden nicht wei-
terverfolgt (siehe Anlage 7).
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Abbildung 15: Status der Maßnahmen im Themenbereich Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen.

Neben den Transformationspfaden werden in die-
sem Bereich in veschiedenen Themefeldern fol-
gende strategische, handlungsfeldübergreifende 
Maßnahmen umgesetzt:

5.1 Klimagerechte Stadtentwicklung

Klimaschutz und Energieeffizienz im Bündnis für 
das Wohnen in Hamburg

Klimaschutz, Klimaanpassung und bezahlbarer 
Wohnraum sind für die Zukunft Hamburgs glei-
chermaßen wichtig und genießen weiterhin eine 
hohe politische Priorität. Daher haben die Partner 
im Bündnis für das Wohnen in Hamburg die er-
folgreiche Kooperation bis 2025 verlängert. 
Senat, Wohnungswirtschaft und Bezirke arbeiten 
gemeinsam daran, die beschlossenen Klimaziele 
zu erreichen und setzen vor allem auf Energieef-
fizienz und eine klimafreundliche, nachhaltige 
Energieversorgung (Strom und Wärme). Das 
Bündnis für das Wohnen in Hamburg ist 2021 
vom Urban Land Institut (ULI) für seinen auch 
bundesweit modellhaften Charakter und das Mit-
einander von Wohnungswirtschaft, Politik und 
Verwaltung auf Augenhöhe ausgezeichnet wor-
den. Dabei sind auch die Anstrengungen des 
Bündnisses für den Klimaschutz betont worden. 
So sichern die Wohnungsverbände zu, bereits ab 
2021 überwiegend mindestens den KfW-55-Stan-
dard im Neubau zu erfüllen.

Die kurzfristige Einstellung der Bundesförderung 
für Effiziente Gebäude (BEG) im Januar 2022 und 
die dauerhafte Einstellung der Neubauförderung 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für den 
Neubaustandard KfW 55 sowie die Verschärfung 
der Anforderungen an die KfW-40-Förderung im 
Neubau stellen die Zielerreichung für den Woh-
nungsbau in Hamburg vor neue Herausforderun-
gen und erschweren die Umsetzung bereits kon-
kret projektierter Bauvorhaben in Hamburg.

Gemeinsame Lösungen werden fortlaufend im 
Neubau und bei den Bestandsgebäuden erarbei-
tet. Dazu dient auch die Machbarkeitsstudie der 
zuständigen Behörde, die 2022 abgeschlossen 
wird. Die Freie und Hansestadt Hamburg will 
neue Formen des Bauens und Sanierens ermög-
lichen, die Kreislaufwirtschaft beim Bauen ver-
mehrt in den Fokus nehmen und das Thema 
Graue Energie stärker berücksichtigen.

Mit der Planung des 105. Hamburger Stadtteils in 
Oberbillwerder ist ein hoher Anspruch an Nach-
haltigkeit und Klimaschutz verbunden. Das Ener-
gieversorgungskonzept setzt vollständig auf er-
neuerbare Wärme- und Kälteversorgung. Gerade 
die Einbindung der städtischen Unternehmen 
bietet die Chance, den Klimaschutz fokussiert vo-
ranzutreiben und Oberbillwerder zum Vorbildpro-
jekt für viele weitere Quartiere zu machen.
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Energetische Quartiersplanungen

Um die Potenziale von Wärmenetzen zu realisie-
ren, wird sowohl beim Neubau als auch im Be-
stand der „Quartiersansatz“ verfolgt. Das bedeu-
tet eine Gesamtbetrachtung unterhalb der Stadt-
teilebene anstelle einer Einzelhausbetrachtung. 
Ziel der Bundesförderung energetischer Quar-
tierskonzepte (KfW-Programm 432) ist die Erar-
beitung und Umsetzung integrierter Quartiers-
konzepte, die durch Maßnahmen zur Energieein-
sparung und Einbindung erneuerbarer Energien 
bei der Energieversorgung geprägt sind. Die Um-
setzung erfolgt durch ein energetisches Sanie-
rungsmanagement. Mit Maßnahmen auf Quartiers-
ebene können höhere CO2-Einsparungen erzielt 
werden, als wenn Energiemaßnahmen auf Ge-
bäudeebene umgesetzt werden. Insgesamt gibt 
es zehn über den Bund geförderte energetische 
Quartiersplanungen.

Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanage-
ment in den Bezirken

Für diese Aufgabe haben alle Bezirksämter Ende 
des Jahres 2020 jeweils drei Stellen und das Be-
zirksamt Bergedorf als bezirkliche Koordinations-
stelle fünf Stellen für Klimamanagement erhalten, 
die aus dem Zentralen Programm Hamburger Kli-
maplan finanziert werden. Darüber hinaus haben 
die Bezirksämter durch die Inanspruchnahme 
von Bundesförderungen zwölf befristete Stellen 
für Klimaschutzmanagerinnen und -manager ein-
gerichtet.

Die Klimamanagerinnen und -manager werden 
über die Erstellung und Umsetzung der jeweili-
gen bezirklichen Klimaschutzkonzepte hinaus in 
den Bereichen Klimaschutz in der Stadtentwick-
lung, Mobilitätsmanagement, Management für 
Gebäudeenergieeffizienz, Wirtschaft und Anpas-
sung an den Klimawandel eingesetzt.

In den Bezirken Altona, Bergedorf, Eimsbüttel, 
Harburg und Wandsbek sind bereits integrierte 
Klimaschutzkonzepte (IKK) beschlossen worden. 
In Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord sollen aktu-
elle IKK noch im Jahr 2022 fertiggestellt werden.

In allen sieben Bezirken werden fortlaufend kon-
krete Klimaschutzprojekte umgesetzt. Das Spekt-
rum ist dabei breit aufgestellt und reicht von 
Waldaufforstung über Gebäudesanierung, au-
toarmen Modellprojekten und nachhaltigen Ge-
werbegebieten bis hin zu Fahrradwegeausbau 
und PV-Anlagen auf Bezirksgebäuden. Außer-
dem informieren die Bezirksämter über verschie-
dene Aspekte des Klimaschutzes im Alltag und 
verfügen über eigenständige thematische Inter-
netauftritte.

Im Maßnahmenprogramm des Themenbereiches 
Bezirke befinden sich 50 Prozent der Maßnah-
men in Umsetzung und 38 Prozent in Vorberei-
tung. Ein Prozent der Maßnahmen wird zu einem 
späteren Zeitpunkt umgesetzt. Sechs Prozent der 
Maßnahmen wurden abgeschlossen, drei Prozent 
nicht weiterverfolgt und zwei Prozent der Maß-
nahmen wurden in andere Projekte überführt 
(siehe Anlage 8).

Abbildung 16: Status der Maßnahmen im Themenbereich Bezirke.
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5.2 Stadt als Vorbild

Öffentliche Nichtwohngebäude/Sanierungskon-
zepte

Insgesamt lässt sich ein deutlicher Fortschritt bei 
der Aufstellung von Sanierungskonzepten und 
-fahrplänen für öffentliche Gebäude erkennen. 
Verschiedene Sanierungskonzepte in der Zustän-
digkeit der einzelnen Fachbehörden befinden 
sich in Vorbereitung oder in Umsetzung.

Schulbau Hamburg

Hamburger Schulen werden entlang eines Rah-
menplans kontinuierlich saniert. Die Sanierungs-
quote beträgt pro Jahr 4 Prozent und fällt damit 
deutlich höher aus als die Zielvorgabe für den 
deutschen Gebäudebestand insgesamt von 2,5 
Prozent.

Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen bei 
Schulbau Hamburg (SBH)/ Gebäudemanage-
ment Hamburg (GMH) läuft wie geplant. Neubau-
ten werden nach Effizienzgebäude-40-Standard 
errichtet und Sanierungen im Durchschnitt auf 
Effizienzgebäude-70-Niveau gebracht. Photovol-
taik-Anlagen und Gründächer gehören inzwi-
schen zum Standard und sollen in den nächsten 
Jahren verstärkt auf Schuldächern entstehen.

Das energetische Konzept von SBH/GMH sieht – 
neben verstärkter Dämmung – einen Einsatz von 
erneuerbaren Energien bei Wärme und Strom 
vor. Die Wärmeversorgung erfolgt zukünftig in 
der Regel über Wärmepumpen, die die Wärme 
aus dem Boden oder der Luft beziehen. Alternativ 
werden Schulstandorte auch mit Fernwärme ver-
sorgt, wo dies möglich ist. Zusätzlich werden die 
Schulen schrittweise mit großen Photovoltaik-An-
lagen ausgerüstet, um einen möglichst hohen An-
teil von Solarstrom direkt vor Ort zu verwenden. 
Dafür ist eine Zusammenarbeit mit dem städti-
schen Unternehmen Hamburg Energie Solar 
(HES) begonnen worden. Erstes Etappenziel ist 
die Installation von 100.000 m² Photovoltaik-Mo-
dulfläche bis 2023.

Inzwischen werden sämtliche Neubauten und ei-
nige Sanierungsvorhaben mit Gründächern aus-
gestattet. Angestrebt wird eine Gründachfläche 
von knapp 200.000 Quadratmetern auf den Ham-
burger Schulgebäuden. Hierfür steht eine Förde-
rung von 7,5 Mio. Euro zur Verfügung. Mit der 
zuständigen Behörde stehen SBH und GMH 
zudem im Austausch zu Fassadenbegrünungen, 
die es in Hamburg bereits an zwei Schulstandor-
ten gibt. Im Hinblick auf knapper werdende Grün-
flächen wird die Suche nach Schulgebäuden, an 
denen sich grüne Fassaden sinnvoll umsetzen 
lassen, intensiviert.

Der nachhaltige Baustoff Holz gewinnt an Bedeu-
tung im Hamburger Schulbau. Holz ist nachwach-
send und recyclebar, bindet CO2 und lässt sich 
mit geringerem Energieaufwand verarbeiten 
(Graue Energie). In Hamburg wurden bereits 20 
Schulgebäude in Holzbauweise oder hybriden 
Konstruktionen errichtet.

Weitere Sanierungsfahrpläne

Die Berufsschulen sind bereits zum größten Teil 
neu gebaut oder energetisch saniert worden. Für 
alle weiteren Gebäude wurden Sanierungskon-
zepte erstellt, die sich in Zusammenarbeit mit der 
Sprinkenhof GmbH in Bearbeitung bzw. Umset-
zung befinden.

Für die Liegenschaften Kontrollzentrum Alten-
werder, die Untersuchungshaftanstalt Hamburg, 
die Justizvollzugsanstalten Glasmoor und Fuhls-
büttel sowie die Sozialtherapeutische Anstalt wer-
den derzeit Sanierungsfahrpläne erstellt.

Ein weiterer Sanierungsfahrplan hat 16 konkrete 
Maßnahmen an von der HGV im Rahmen des 
Mieter-Vermieter-Modells angemieteten Be-
standsgebäuden der Polizei und der Feuerwehr 
für den Zeitraum von 2023 bis 2030 identifiziert, 
deren Umsetzung nun vorbereitet werden kann.

Die Bereitstellung der erforderlichen Haushalts-
ermächtigungen ermöglichte für insgesamt acht 
Bestandsobjekte im sozialen Bereich eine Prü-
fung der Sanierungsoptionen. Der umfangreiche 
Sanierungsfahrplan der Sprinkenhof GmbH liegt 
vor und befindet sich in einem frühen Stadium der 
Umsetzung.

Desweiteren wird die vertiefte Planung zur Verifi-
zierung energetisch wirksamer Sanierungsmaß-
nahmen an vier städtischen Kulturimmobilien aus 
Klimamitteln finanziert.

CO2-neutrale Landesverwaltung 2030

In der Ersten Fortschreibung des Hamburger Kli-
maplans hat der Senat das Ziel der klimaneutra-
len Landesverwaltung Hamburgs bis 2030 bekräf-
tigt. Die Landesverwaltung wird – bis auf den Ge-
bäudebestand – bis zum Jahr 2030 weitgehend 
CO2-neutral organisiert bzw. gleicht den verblei-
benden CO2-Ausstoß aus. In der Startbilanz für 
das Jahr 2012 beliefen sich die CO2-Emissionen 
innerhalb der definierten Systemgrenzen auf 
207.481 Tonnen CO2. Besonders emissionsrele-
vant ist der Bereich Strom mit 94 Prozent, da der 
Wärmebedarf der Gebäude nur nachrichtlich in 
die Bilanzierung eingeht.16)

16)  CO2-Fussabdruck der Hamburgischen Landesverwaltung – ham-
burg.de
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Die erste Fortschreibung des CO2-Fußabdrucks 
soll die CO2-Minderung zwischenzeitlich umge-
setzter Maßnahmen widerspiegeln – besonders 
relevant ist hierbei der Bezug von Grünstrom. Ba-
sierend auf dem neuen CO2-Fußabdruck werden 
dann Maßnahmen mit zusätzlichen Einsparpoten-
zialen abgeleitet. Die Behörden setzen bereits in 
verschiedenen Beschaffungsbereichen Einspar-
maßnahmen um. Dazu gehören der Leitfaden zur 
umweltfreundlichen Beschaffung, der klimaneut-
rale Post- und Paketversand, der fast vollständige 
Einsatz von Recyclingpapier (2021 fast 99 Pro-
zent) und der insgesamt rückläufige Papierver-
brauch.

Knapp 43 Prozent (191 Fahrzeuge) der Dienst-
Pkw im Behördenfuhrpark, für die die Kfz-Be-
schaffungsleitlinie gilt, sind Elektrofahrzeuge. Bei 
den öffentlichen Unternehmen sind 831 Fahr-
zeuge (Stand 31. März 2022) und damit 40,3 Pro-
zent mit elektrischem Antrieb ausgestattet. 
Gemäß der „Leitlinie für die Beschaffung von 
Fahrzeugen mit geringen CO2- und Schadstoff-
emissionen“ sind im Grundsatz bei Neubeschaf-
fungen von Pkw vollelektrische Fahrzeuge zu be-
schaffen.

Im Veranstaltungsbereich wird gemeinsam mit 
Veranstaltenden, Dienstleisterinnen und Dienst-
leistern, Verwaltung (Fachbehörden und Bezirke), 
NGOs und Vereinen eine Handreichung für nach-
haltiges Veranstalten in Hamburg und ein dazu-
gehöriger Kriterienkatalog entwickelt. Die Hand-
reichung soll Inspiration und Unterstützung bie-
ten, wie die eigene Veranstaltung nachhaltiger 
gestaltet werden kann. Der Kriterienkatalog soll 
im Rahmen einer Senatsdrucksache verbindlich 
eingeführt werden.

CO2-Kompensation von Dienstflügen

Seit 2008 werden gemäß dem Hamburgischen 
Reisekostengesetz (VV HmbRKG) CO2-Emissio-
nen von Dienstflügen der Hamburger Senatsmit-
glieder sowie Beschäftigten der Freien und Han-
sestadt Hamburg kompensiert. Dienstflüge inner-
halb Deutschlands sowie europäische Kurzstre-
ckenflüge sollen zukünftig auf das absolut not-
wendige Maß beschränkt werden. Zudem soll zur 
besseren Nachverfolgbarkeit eine Berichterstat-
tung etabliert werden. Die entsprechenden Rege-
lungen, sowohl die gesetzlichen als auch die Aus-
führungsbestimmungen, liegen im Entwurf vor 
und sollen mit weiteren Änderungen im neuen 
Hamburger Reisekostengesetz und den dazu zu 
erlassenden Verwaltungsvorschriften Eingang 
finden. Seit 2020 sind auch die öffentlichen Un-
ternehmen, für die der Hamburger Corporate 

Governance Kodex gilt, zur Kompensation der 
Dienstflüge ihrer Bediensteten angehalten.

Öffentliche Unternehmen als Klima-Partner

Im Juni 2018 haben 16 öffentliche Unternehmen 
die erste Klima-Partner-Vereinbarung mit dem 
Senat unterschrieben. Die Unternehmen folgen 
mit der Vereinbarung dem Wunsch des Senats, 
gemeinsam ein Signal für den Klimaschutz in 
Hamburg zu setzen und Vorbild für private Ak-
teure in der Stadt zu sein. Die unterzeichnenden 
Unternehmen haben bis Ende 2020 insgesamt 
ca. 130.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. 
Weitere Einsparziele bis 2025 und 2030 sollen 
festgelegt und neue Klima-Partner gewonnen 
werden.

In den öffentlichen Unternehmen werden vielfäl-
tige Projekte, die zur Dekarbonisierung und Nach-
haltigkeit beitragen, umgesetzt, wie z. B.

– Energieeinsparmaßnahmen in Verwaltungs- 
und Betriebsgebäuden wie die Installation von 
LED-Leuchten, Maßnahmen zur Gebäude-
dämmung oder die Beschaffung von Elektro-, 
Gas- und Hybridfahrzeugen,

– Gas- und Dampfturbinen Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlage (GuD KWK) zur Integration, Spei-
cherung und Konditionierung von klimaneutra-
ler Drittwärme im Energiepark Hafen und damit 
Lückenschluss der benötigten Fernwärme 
zum Ersatz des steinkohlebetriebenen Heiz-
kraftwerks Wedel im Jahr 2025 in Zusammen-
wirken mit der Fernwärme-Systemanbindung-
West,

– Umbau von Oberflächen- auf Druckbelüftung 
zur biologischen Abwasserbehandlung (größte 
Stromverbraucher des Klärwerks) um die Res-
sourceneffizienz der Prozesse zu steigern; der 
Stromverbrauch kann damit etwa halbiert wer-
den.

Klimagerechte Finanzen

Auch in ihrer Rolle als Investorin kann die Freie 
und Hansestadt Hamburg aktiv zum Klimaschutz 
beitragen, indem sie langfristige Investitionen auf 
ihre Klimawirkung prüft. Durch die Vermeidung 
und das Divestment (bzw. De-Investition) aus kli-
maschädlichen Geldanlagen, insbesondere fossi-
len Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas, kann 
gleichzeitig das Investitionsrisiko gemindert wer-
den.

Bei kurzfristigen Geldanlagen werden neben den 
bewährten Anlagegrundsätzen Sicherheit, Liqui-
dität und Rendite auch Nachhaltigkeitsaspekte 
der Geschäftspartner in den Entscheidungspro-
zessen berücksichtigt. So kommen bei konkurrie-
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renden Angeboten abgestufte Kriterien wie bei-
spielsweise bestehende Nachhaltigkeitsratings, 
freiwillige Selbstverpflichtungen zum nachhalti-
gen Wirtschaften oder umzusetzende Nachhaltig-
keitsleitbilder der Kreditinstitute zum Tragen.

Bereits seit Anfang des Jahres hat die für Finan-
zen zuständige Behörde außerdem die Anlage-
strategie ihres Sondervermögens „Altersversor-
gung der Freien und Hansestadt Hamburg“ um 
Nachhaltigkeitsaspekte erweitert und plant, dies 
ebenfalls für das Sondervermögen „Finanzierung 
Schnellbahnausbau“ umzusetzen. Grundsätzlich 
darf nur in Wertpapiere investiert werden, die 
zuvor festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfül-
len. Die ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien 
orientieren sich an internationalen Vereinbarun-
gen wie den Klima- und Biodiversitätsabkommen. 
Sie richten sich nach festen Grenzwerten für An-
teile von fossilen Brennstoffen und von Atomkraft 
am Primärenergieangebot. Des Weiteren umfas-
sen die Kriterien Indikatoren zur Bewertung der 
Menschenrechtslage, von Korruption, Geldwä-
sche, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie 
von Arbeitsschutznormen, und sie bewerten kon-
troverse Praktiken, die nachteilige Auswirkungen 
auf die Gesellschaft und die Umwelt haben.

5.3 Klimafreundliche Gesellschaft

Bildung

Die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung 
sollen als fester Bestandteil in der Hamburger Bil-
dungslandschaft verankert werden, beginnend 
bei der frühkindlichen und schulischen und beruf-
lichen Bildung über Studium und Forschung an 
den Hochschulen bis hin zu wissenschaftlichen 
Weiterbildungsangeboten und weiteren Angebo-
ten der Erwachsenenbildung.

Ebenso wichtig ist es, Unternehmen als Partner 
einzubinden. So kann zeitnah ein Wissenstrans-
fer in punkto nachhaltiger Technologien erfolgen 
und die zukünftigen Fachkräfte können bereits 
ein Bewusstsein für Klimaschutz mitbringen. In 
diesem Sinne sind die Themen Klimaschutz, Kli-
maanpassung bzw. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung im Bereich der beruflichen Bildung Auf-
gabe der ganzen Schulgemeinschaft und ihrer 
außerschulischen Partner.

In der frühkindlichen Bildung setzen sich die in 
Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder be-
reits heute gemäß den Hamburger Bildungs-
empfehlungen für die Bildung und Erziehung von 
Kindern in Tageseinrichtungen sowie dem Bil-
dungsprogramm für Vorschulklassen in Hamburg 
mit nachhaltigem und umweltschonendem Ver-

halten, aber auch beispielsweise mit den Themen 
Verkehr, Abfallvermeidung, Stromversorgung 
u. a. auseinander.

An Hamburger Schulen sind Klimawandel und 
Klimaschutz durch Vorgaben in den Bildungsplä-
nen verbindliche Themenfelder. Sie werden im 
Unterricht künftig noch stärker verankert und eta-
bliert. Die zuständige Behörde wird die Lehrkräfte 
dabei über die vorhandenen Angebote hinaus ge-
zielt durch Projektangebote im MINT-Bereich, die 
Bereitstellung von Unterrichtseinheiten zu Klima-
wandel und Klimaschutz und Beispielcurricula 
zum Aufgabengebiet Umwelterziehung unterstüt-
zen.

Im Bereich Bildung gibt es im Klimaplan derzeit 
vier Projekte für Kitas und Schulen:

– Mit dem Projekt KLIMAfuchs unterstützt die 
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung 
Hamburger Kindertageseinrichtungen dabei, 
Klimaschutz in ihrem Alltag zu etablieren. 
Dabei geht es darum, aktiv Energie zu sparen 
und über pädagogische Angebote Zusammen-
hänge rund um Klima und Klimaschutz erleb-
bar zu machen.

– Das Projekt Energie hoch 4 richtet sich an 
Hamburger Schulen und ist das Nachfolgepro-
jekt des Prämienprogramms fifty/fifty. Das 
neue Programm beinhaltet drei Komponenten. 
Zum einen besteht es aus der Verbrauchskom-
ponente: Schulen, die Wärme, Strom, Wasser 
und Abfall einsparen, erhalten eine Prämie. 
Zusätzlich prämiert werden pädagogische Ak-
tivitäten im Unterricht (Aktivitätskomponente) 
und eine gute Abstimmung zwischen Schul-
hausmeisterin bzw. -hausmeister, techni-
schem Personal und schulischen Nutzerinnen 
und Nutzern (Organisationskomponente).

– Klimaschule+PLUS richtet sich ebenfalls an 
Hamburger Schulen. Ziel des Projekts ist es, 
möglichst viele Hamburger Schulen dafür zu 
gewinnen, Klimaschutzaktivitäten und -kompe-
tenzen zu entwickeln oder auszubauen. Die 
Grundlage dafür bildet der schuleigene Klima-
schutzplan. Der Klimaschutzplan stellt ein In-
strument der Schulentwicklung dar, mit dem 
der Bereich Klimaschutz in einer Schule ver-
stetigt werden kann.

– Auch die Bildungswoche Wetter.Wasser.Wa-
terkant richtet sich an Schulen. Sie findet ein-
mal jährlich statt und bietet Hamburger Schu-
len ein kostenloses Bildungsprogramm mit 
unterschiedlichen Formaten. Über 100 Part-
nerorganisationen ermöglichen über 100 ver-
schiedene Bildungsangebote aus den The-
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menbereichen „Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit 
und gesellschaftlicher Wandel“.

Klimakommunikation

Unter der Marke #moinzukunft werden verschie-
dene Maßnahmen der Freien und Hansestadt 
Hamburg zu Klimaschutz und -anpassung (bis-
lang u. a. der Hamburger Klimafonds, die Lasten-
rad-Förderung, das energieautarke Futur 2 Festi-
val) zusammengefasst und kommuniziert.

Um den Klimaplan, die darin beschriebenen Maß-
nahmen und deren Umsetzungsschritte sowie 
Beispiele für konkreten Klimaschutz im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger transparent und ziel-
gruppenorientiert kommunizieren zu können, 
wird die bestehende Internetseite weiter ausge-
baut und das Hashtag #moinzukunft in sozialen 
Netzwerken behördenübergreifend verwendet. 
Zudem wurde 2021 der Instagram-Kanal moinzu-
kunft aufgebaut mit dem Ziel einer größeren 
Reichweite, auch für die Internetseite.

Der #moinzukunft Hamburger Klimafonds fördert 
seit 2019 zivilgesellschaftliche Klimaschutzpro-
jekte. Mit rund 80 bewilligten Projekten hat er er-
folgreich einen niedrigschwelligen Zugang zur 
Förderung auch für kleine Initiativen und neue 
Akteure geschaffen, somit die Sichtbarkeit von 
Klimaschutzaktivitäten erhöht und einen wichti-
gen Beitrag zur Klimakommunikation geleistet.

Im September 2021 ist die dritte Ausgabe des Kli-
mafreundlichen Hamburg Guide als Broschüre im 
Taschenformat mit einer Auflage von 70.000 Ex-
emplaren erschienen. Die Broschüre soll niedrig-
schwellig informieren, wie Klimaschutz im Alltag 
einfach praktiziert werden kann und welche zahl-
reichen Möglichkeiten und Angebote speziell in 
Hamburg die Bürgerinnen und Bürger dabei un-
terstützen. Zusätzlich setzt die Broschüre mit 
Gutscheinen Anreize zum Ausprobieren.

Auch den Bezirksämtern kommt eine wichtige 
Rolle in der Klimakommunikation zu. Gerade die 
Bezirke sind auf Grund ihrer Nähe zu Bürgerin-
nen und Bürger besonders wichtige Akteure und 
verfügen über vielfältige Möglichkeiten der An-
sprache, angefangen vom Bürgerzentrum bis hin 
zu dezentralen Beratungseinrichtungen und 
Stadtteilzentren. Dazu gehören insbesondere die 
Bereitstellung verschiedener Informationsmateri-
alien, Onlinekommunikation über verschiedene 
Kanäle und die Durchführung von Informations- 
und Dialogveranstaltungen in den unterschied-
lichsten Formaten (Info-Tour, Workshops/Bar 
Camps, Klima-Kiosk, Reallabore in Quartieren).

Beteiligung

Die Stakeholder-Beteiligung ist inzwischen ein 
etablierter Prozess, bei dem die zuständige Be-
hörde regelmäßig zum Dialog einlädt und die Hin-
weise und Ideen der Hamburger Akteure zur Wei-
terentwicklung von Maßnahmen in der Fortschrei-
bung des Klimaplans aufnimmt. Auch für die 
zweite Fortschreibung des Hamburger Klima-
plans ist eine Stakeholder-Beteiligung geplant.

In Zukunft ist auch eine Beteiligung der Öffent-
lichkeit bei der Fortschreibung des Hamburger 
Klimaplans geplant, wie in § 6 Absatz 4 Hmb-
KliSchG festgeschrieben.

Die Bezirksämter haben im Rahmen der Aufstel-
lung integrieter Klimaschutzkonzepte (IKK) ver-
schiedene Formate der Beteiligung durchgeführt.

6. Gremien

6.1 Senatskommission für Klimaschutz und Mobili-
tätswende

Die vom Senat eingerichtete Senatskommission 
für Klimaschutz und Mobilitätswende hat im No-
vember 2020 ihre Arbeit aufgenommen; den Vor-
sitz führt der Erste Bürgermeister, die Stellvertre-
tung obliegt dem Senator der BUKEA. Die Se-
natskommission begleitet die Umsetzung des 
Hamburger Klimaplans und der Mobilitätswende 
und dient dem regelmäßigen Austausch zwischen 
Behörden und Bezirken zum Stand der Umset-
zung sowie der Erörterung von Schwerpunktthe-
men. Dazu gehörten u. a. die Themen Ver-
kehrsentwicklungsplanung, Ladeinfrastruktur 
2030, Nachhaltiges Oberbillwerder, Klimaschutz 
in den Bezirken, Urbane Logistik – Hamburgs 
Strategie für die Letzte Meile, ITS-Weltkongress, 
Machbarkeitsstudie Wohngebäude, das Bündnis 
für den Rad- und Fußverkehr, die Umsetzung der 
PV-Pflicht sowie die Anpassung Hamburgs an 
den Klimawandel. Die Senatskommission trifft au-
ßerdem Entscheidungen zur Mittelverteilung.

6.2 Klimabeirat

Mit Änderung des Hamburgischen Klimaschutz-
gesetzes wurde auch ein neuer wissenschaftli-
cher Klimabeirat ins Leben gerufen (Klimabeirat 
– hamburg.de). Dieses Gremium – bestehend aus 
15 renommierten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern – berät Senat und Verwaltung und 
wird geschäftsführend von der BUKEA unter-
stützt. Sein direkt aus dem Klimaschutzgesetz 
abgeleiteter Auftrag umfasst vor allem die Beglei-
tung und Überprüfung der Zielerreichung und der 
Maßnahmenumsetzung des Klimaplans. Darüber 
hinaus wirkt der Klimabeirat als Impulsgeber für 
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die Hamburger Klimapolitik und hat bereits klima-
politische Empfehlungen zur THG-Bilanzierung 
bei Infrastrukturmaßnahmen und zu Umsetzungs-
vorschlägen mit Blick auf den Koalitionsvertrag 
auf Bundesebene für Hamburg veröffentlicht.

7. Ordnungsrechtliche Maßnahmen des Hmb-
KliSchG

Die folgenden ordnungsrechtlichen Regelungen 
wurden ausgehend vom HmbKliSchG getroffen:

Ordnungsrechtliche Regelungen Fristbeginn/Erlass
Rechtsgrundlage für eine Anschluss- und Benutzungs-
gebot für Fernwärme (§ 8)

Erstmalig hat der Senat am 1. Sep-
tember 2020 eine Rechtsverordnung 
(RVO) für einen Anschluss- und 
Benutzungszwang (ABZ) erlassen 
(ABZ Billebogen); im Übrigen mach-
ten die Bezirke teilweise von § 8 
Gebrauch.

Bezugs- und Vertriebsverbot für städtische Wärme-
versorgungsunternehmen für Stein- oder Braunkohle 
produzierte Wärme von Dritten (§ 9 Absatz 1)

seit 1. Januar 2019

Erzeugungs- und Vertriebsverbot für städtische Wärme-
versorgungsunternehmen für Wärme, die unmittelbar 
auf der Erzeugung aus Stein- oder Braunkohle basieren 
gekoppelt an einer Vermeidungs- und Überprüfungs-
pflicht (§ 9 Absatz 2)

spätestens ab 1. Januar 2031

Flächenbereitstellungsverbot für Wärmenetze für 
Wärme aus Erzeugungsanlagen, in denen unmittelbar 
Stein- oder Braunkohle eingesetzt wird (§ 9 Absatz 3)

seit 29. Februar 2020

Pflicht zur Erstellung von Dekarbonisierungsfahrplänen 
für Wärmeversorgungsunternehmen (§ 10)

Pflicht ist in Kraft, entsprechende 
RVO ist in Arbeit

Neuanschlussverbot für Stromdirektheizungen zur 
Erzeugung von Raumwärme mit mehr als zwei Kilowatt 
Leistung (§ 11 Absatz 1)

seit 16. Mai 2020

Weiterbetriebsverbot für Bestandsstromdirektheizungen 
(§ 11 Absatz 2)

ab 1. Januar 2026

Klimaanlagenverbot für Anlagen <12kv (§ 13) seit 16. Mai 2020
PV-Pflicht für Neubaugebäude (§ 16 Absatz 2) +  
HmbKliSchUmsVO

ab 1. Januar 2023

PV-Pflicht für Bestandgebäude (§ 16 Absatz 3) + 
HmbKliSchUmsVO

ab 1. Januar 2025

EE-Pflicht bei der Wärmeversorgung bei Bestandge-
bäude vor 2009 (§ 17 Absatz 1) + HmbKliSchUmsVO

seit 1. Juli 2021

Effizienzhaus-40-Standard für öffentliche Gebäude (§ 20 
Absatz 2)

seit 29. Februar 2020

Besondere Klimaschutzvorgaben bei Modernisierungen 
und Instandsetzungen sowie bei sonstigen wesentlichen 
Veränderungen von öffentlichen Gebäuden  
(§ 20 Absatz 3) 

Die erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften sind noch nicht erlassen.
Allerdings gibt es derzeit die Leit-
kriterien für die energetische  
Sanierung öffentlicher Gebäude der 
Freien und Hansestadt Hamburg. 

Darlegungspflicht für Anmietung von Gebäuden, die 
nicht den Effizienzhaus-40-Standard entsprechen  
(§ 20 Absatz 4)

seit 29. Februar 2020

Vorbildfunktion für EE-Nutzung öffentliche Gebäude 
(§ 21)

seit 29. Februar 2020

Holzverwendungsprüfpflicht bei öffentlichen Gebäuden 
(§  22 Nr. 1) 

seit 29. Februar 2020



43

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/9804

Ordnungsrechtliche Regelungen Fristbeginn/Erlass
Klimaziel für Kernverwaltung der Freien und Hansestadt 
Hamburg, bis 2030 die Landes- und Bezirksverwaltung, 
insbesondere den Fuhrpark, klimaneutral organisieren.
Ausnahmen: Öffentliche Gebäude sind hinsichtlich ihres 
Wärmebedarfs ausgenommen; die §§  20 bis 22 bleiben 
unberührt.
Die nicht zu vermeidenden CO2-Emissionen sind über 
geeignete Mechanismen auszugleichen. (§ 23)

seit 29. Februar 2020

Pflicht zum Aufbau einer Wärme- und Kälteplanung/
Energiepläne (§ 25 Absatz 1)

seit 29. Februar 2020

Gesetzliche Ziele für eine nachhaltige Mobilität
Verbesserung und Optimierung ÖPNV mit dem Ziel 
Ausbau,
technologieoffene und schrittweise Ersetzung von  
fossilen Antrieben,
Steigerung von Rad- & Fußgängerverkehr,
geeignete verkehrsberuhigende und verkehrs-  
reduzierende Maßnahmen. (§ 29 Absatz 1)

seit 29. Februar 2020

Generell Berücksichtigungsgebot bzgl. der Ziele des 
HmbKliSchG bei mobilitäts- und infrastrukturbezogenen 
Planungen berücksichtigen in besonderer Weise die 
Ziele dieses Gesetzes (§ 29 Absatz 2)

seit 29. Februar 2020

Berücksichtigungs- und Hinwirkensgebot beim Bau oder 
Umbau von öffentlichen Straßen bzgl. eines attraktiven 
und sicheren Fahrrad- und Fußgängerverkehrs und 
öffentliche Ladeinfrastruktur für elektrische Fahrzeuge 
oder Fahrzeuge mit anderen alternativen Antrieben 
(§ 29 Absatz 2)

seit 29. Februar 2020

8. Hamburgs Aktivitäten in Richtung Bund und 
EU

Der Senat hat sich beim Bund und bei der EU er-
folgreich für verschiedene Themen des Klima-
schutzes und der Energiewende eingesetzt.

Beispiele:

Aufbau einer umweltfreundlichen Wärmeversor-
gung

– Im Rahmen des Gesetzes zur Reduzierung 
und zur Beendigung der Kohleverstromung 
(Kohleverstromungbeendigungsgesetzes – 
KVBG) für eine bessere Förderung von KWK-
Anlagen.

– Im Rahmen der Novellierung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes für die Anerkennung von 
Abwärme aus Kläranlagen als erneuerbare 
Energie.

Hamburg steigt aus der Kohle aus und realisiert 
mit dem Energiepark Hafen eine Kombination aus 
hocheffizienten Anlagen mit einem hohen Anteil 

erneuerbarer Energien. Um die Umsetzung zu er-
leichtern, setzt sich Hamburg auf Bundesebene 
für passende Rahmenbedingungen ein.

Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedin-
gungen für Landstrom

– Erwirkung von Änderungen im Energiewirt-
schaftsrecht sowie im EEG und Bundesförde-
rung zugunsten von Landstrom:

•  Anerkennung der Landstromanlage als 
Letztverbraucher

•  Befreiung der Landstromanlage von der 
EEG-Umlage

•  Einführung eines individuellen Netzentgelts 
für Landstrom in der StromNEV

•  Zusammenarbeit mit dem Bund und den an-
deren Küstenländern bei der Ausgestaltung 
der Förderbedingungen für Landstrom

– Erwirkung von Bundesratsbeschlüssen sowie 
Durchführung einer Veranstaltung im Hanse-
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office in Brüssel für förderliche EU-Rahmenbe-
dingungen für Landstrom.

Hamburg realisiert ehrgeizige Pläne zur Versor-
gung von See- und Binnenschiffen mit Strom aus 
erneuerbaren Quellen während der Liegezeit im 
Hamburger Hafen. Hierfür wird die vorhandene 
Landstrominfrastruktur für Kreuzfahrtschiffe 
durch zwei weitere Anlagen ergänzt. Zusätzlich 
werden im Hamburger Hafen als erstem Hafen in 
Europa auch Landstromanlagen für Container-
schiffe gebaut. Auch die Binnenschifffahrt profi-
tiert von einem erweiterten Landstromangebot.

Hamburg engagiert sich auf Bundes- und EU-
Ebene stark dafür, die Rahmenbedingungen für 
eine europaweite Abnahme von Landstrom für 
Seeschiffe zu verbessern., z. B. im Zuge der Be-
ratungen zu dem im Juli 2021 von der Europäi-
schen Kommission vorgelegten „Fit for 55“-Paket 
und in der nationalen Gesetzgebung beim aktuel-
len Gesetzentwurf zu „Sofortmaßnahmen für 
einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsek-
tor“.

Ausbau E-Mobilität und Ladesäulen

Im Bereich der Elektromobilität werden Rechtset-
zungsverfahren auf europäischer und nationaler 
Ebene fortlaufend begleitet. Dabei werden die 
Hamburger Interessen über verschiedene Kanäle 
vertreten.

E.
Zusammenfassung, Fazit und Ausblick zur  

Zweiten Fortschreibung des Klimaplans

1. Zusammenfassung

CO2-Bilanz

Zielerreichung Hamburger Klimaplan 2015

Die Maßnahmenbilanz zeigt, dass bis Ende 2020 
auf Basis der vorliegenden Angaben durch Maß-
nahmen des Klimaplans insgesamt 2.051 Tsd. Ton-
nen CO2-Emissionen gegenüber dem Bezugsjahr 
2012 gemindert werden konnten. Damit hat der 
Senat sein Ziel erreicht, bis 2020 rund 2 Mio. Ton-
nen CO2-Emissionen gegenüber 2012 zu mindern.

Die CO2-Emissionen der Hamburgerinnen und 
Hamburger pro Kopf und Jahr bezogen auf die 
Verursacherbilanz haben sich von 1990 bis 2020 
von 12,5 Tonnen auf 7,3 Tonnen verringert. Ge-
genüber 1990 entspricht dies einem Rückgang 
von 41,8 Prozent. Dieses Ziel des Klimaplans 
2015, die Reduzierung auf 9,0 Tonnen CO2 im 
Jahr 2020, konnte bereits im Jahr 2017 erreicht 
werden.

Zielerreichung Erste Fortschreibung des Ham-
burger Klimaplans 2019

Die Verursacherbilanz zeigt, dass gegenüber 
dem Jahr 2019 die CO2-Emissionen in 2020 noch-
mals um 10,4 Prozent von 15.088 Tsd. Tonnen 
auf 13.515 Tsd. Tonnen zurückgegangen sind. 
Damit verzeichnet Hamburg im Vergleich zur 
bundesweiten Entwicklung einen stärkeren Rück-
gang, hier reduzierten sich die Treibhausgas-
emissionen im selben Zeitraum um 8,9 Prozent. 
Der Emissionsrückgang ist auf Grund von Co-
rona-Effekten derzeit schwer zu bewerten.

Die Verursacherbilanz und die auf Einzelmaßnah-
men des Klimaplans bezogene Bottom-up-CO2-
Bilanz basieren auf unterschiedlichen Methoden, 
die jeweils Stärken und Grenzen aufweisen. Be-
zogen auf die Gesamtemissionen der Verursacher-
bilanz kann das maßnahmenbezogene Klima-
Controlling einen Teil der Entwicklung der Emissi-
onen konkret den verschiedenen Maßnahmen der 
Stadt zuordnen, die derzeit umgesetzt werden. 
Hinzu kommen Maßnahmen der FHH, deren CO2-
Wirkung nicht bzw. zurzeit noch nicht quantifiziert 
werden kann. Die CO2-Minderung durch die FHH-
Maßnahmen wird daher vermutlich zurzeit unter-
schätzt. Seit der Ersten Fortschreibung des Kli-
maplans wurden zudem zahlreiche Maßnahmen 
initiiert bzw. verstärkt, u. a. durch die Aufstockung 
von Klimamitteln. Diese Maßnahmen können zum 
Großteil noch keine CO2-Reduktionen bewirken, 
da mit der Umsetzung erst begonnnen wurde.

Auf Basis der aktuellen Datengrundlage können 
noch keine definitiven Aussagen über das Errei-
chen der Klimaziele bis 2030 getroffen werden. 
Die Entwicklung der Verursacherbilanz zeigt al-
lerdings bereits, dass die Anstrengungen im Ver-
gleich zu den Vorjahren gesteigert werden müs-
sen. Für Industrie und Verkehr ist eine verbes-
serte Zielerreichung bei einem Bezug auf das 
Basisjahr 2020 deutlich, bei der jedoch unklar ist, 
welchen Einfluss strukturelle Verbesserungen 
durch Klimaschutzmaßnahmen haben bzw. wel-
cher Anteil auf Folgen der Corona-Pandemie zu-
rückzuführen ist. Absolut gesehen steht jedoch 
vor allem der Bereich Gebäude vor großen Her-
ausforderungen. Diese Bewertung ist analog zu 
den Einschätzungen auf Bundesebene, denn die-
ser Bereich hatte neben dem Verkehr zuletzt die 
Bundes-Klimaziele für 2021 verfehlt.

Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäu-
deeffizienz

Die energetische Sanierung des Wohngebäude-
bestandes ist ein wichtiger Baustein zur Errei-
chung der Klimaziele im Sektor Private Haus-
halte. Hier wird zu beachten sein, dass die kom-
munale Wärmeplanung an Bedeutung gewinnt.
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Die Sicherung der Sozialverträglichkeit der ener-
getischen Sanierung bleibt zentraler Grundsatz. 
Wesentliche Ansatzpunkte sollen aus der „Mach-
barkeitsstudie zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele im Bereich der Wohngebäude“ für private 
Wohngebäude abgeleitet werden. Die Erkennt-
nisse der Machbarkeitsstudie bilden die Grund-
lage zur Ableitung von Instrumenten, um die not-
wendige Sanierungsrate und -qualität zu errei-
chen.

Die Zusammenarbeit im Bündnis für das Wohnen 
in Hamburg soll eine verbindliche Zusammenar-
beit mit den entsprechenden Stakeholdern zur 
Erreichung der Klimaziele im Wohngebäudebe-
reich sicherstellen.

Die Dekarbonisierung der leitungsgebundenen 
Wärmeversorgung ist eine Schlüsselmaßnahme 
im Transformationspfad Wärmewende und schrei-
tet im Zuge des Kohleausstiegs voran. Allerdings 
ist eine auskömmliche Wärmenetzförderung sei-
tens des Bundes nötig. Das nach wie vor ausste-
hende Inkrafttreten der Bundesförderung für effi-
ziente Wärmenetze verzögert die Umsetzung in-
novativer Wärmenetzprojekte und stellt aktuelle 
Planungen infrage. Zudem ist es notwendig 
Hemmnisse beim Ausbau klimaneutraler Wärme-
netze aufzulösen, etwa durch die Novellierung 
der Wärmelieferverordnung.

Transformationspfad Mobilitätswende

Hamburg unternimmt große Anstrengungen, um 
die CO2-Reduktionsziele im Verkehr zu erreichen. 
Die Bandbreite der Maßnahmen ist groß. Wie die 
genannten Maßnahmen im Zusammenspiel mit 
anderen Entwicklungen und Planungen wirken, 
welche Synergie-Effekte oder Wechselwirkungen 
entstehen, wird im Rahmen der Verkehrsentwick-
lungsplanung bearbeitet. Ziel dieses Prozesses 
ist die Fortschreibung des verkehrsträgerüber-
greifenden Handlungskonzepts für den ge-
samtstädtischen Verkehr und die Veränderung 
des Mobilitätsverhaltens zugunsten des Umwelt-
verbundes. Der Prozess orientiert sich an strate-
gischen Zielen, für die Maßnahmen erarbeitet 
werden, um die Verkehrsentwicklung in diese 
Richtung zu steuern. Das CO2-Minderungsziel ist 
hier integraler Bestandteil.

Transformationspfad Wirtschaft

Dem Transformationspfad Wirtschaft in den Sek-
toren „Industrie“ und „Gewerbe/Handel/Dienst-
leistungen“ sind zahlreiche Maßnahmen zugeord-
net. Diese umfassen sowohl Großprojekte, die 
etwa zur Dekarbonisierung der Industrie beitra-
gen, als auch Vorhaben, die darauf abzielen, die 
Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unter-

nehmen der Hamburger Wirtschaft zu verbes-
sern. Es konnten etliche Maßnahmen begonnen 
werden, die darauf gerichtet sind, den Dekarboni-
sierungsprozess im Bereich der Hamburger Wirt-
schaft voranzutreiben und die CO2-Einsparziele 
zu erreichen.

Transformationspfad Klimaanpassung

Durch die Klimawirkungs- und Risikoanalyse für 
Deutschland 2021 und den Hamburger Klimare-
port des Deutschen Wetterdiensts liegen aktuelle 
und konkretere Erkenntnisse über die Klimafol-
gen vor. Zudem haben sich die Voraussetzungen 
auf europäischer und Bundesebene verändert. 
Die Anpassung an den Klimawandel erhält damit 
eine höhere Priorität. Die Bundesregierung erar-
beitet derzeit ein eigenständiges Klimaanpas-
sungsgesetz und hat ihre Aktivitäten mit dem So-
fortprogramm Klimaanpassung intensiviert.

Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen

Diesem Themenbereich werden zahlreiche Maß-
nahmen zugeordnet, von denen sich die überwie-
gende Mehrheit in Umsetzung befindet.

Im Bereich der klimagerechten Stadtentwicklung 
ist hier als Maßnahme Klimaschutz und Energie-
effizienz im Bündnis für das Wohnen in Hamburg 
zu nennen. Relevant sind zudem Energetische 
Quartiersplanungen, die zur Energieeinsparung 
und Einbindung erneuerbarer Energien bei der 
Energieversorgung beitragen.

Integrierte Klimaschutzkonzepte mit einem Kli-
maschutzmanagement in den Bezirken umfassen 
weitere Maßnahmen, die bereits umgesetzt wer-
den.

Mit dem Projekt der CO2-neutralen Landesverwal-
tung 2030 wurden der fast vollständige Einsatz 
von Recyclingpapier (2021 fast 99 Prozent) und 
der insgesamt rückläufige Papierverbrauch er-
reicht.

Im Bereich Bildung zu Klimaschutz und Klimaan-
passung wurden konkrete Projekte für Kitas und 
Schulen umgesetzt. Zu nennen sind hier der KLI-
MAfuchs, Energie hoch 4, Klimaschule+PLUS 
oder die Bildungswoche Wetter.Wasser.Water-
kant.

Bei der Klimakommunikation wurden unter dem 
Label #moinzukunft zahlreiche Maßnahmen der 
Stadt zu Klimaschutz und -anpassung zusam-
mengefasst. Gefördert werden niederschwellige 
und bürgernahe Maßnahmen zum Beispiel durch 
den #moinzukunft Hamburger Klimafonds. #moin-
zukunft soll als Marke etabliert und noch bekann-
ter gemacht werden.



46

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/9804

2. Fazit

Der Senat hat sein Ziel erreicht, bis 2020 durch 
Maßnahmen des Klimaplans rund zwei Mio. Ton-
nen CO2-Emissionen gegenüber 2012 zu min-
dern.

Es sind viele Maßnahmen des Klimaplans umge-
setzt oder begonnen worden, die zu messbaren 
CO2-Einsparungen führten.

In allen Transformationspfaden sind seit Be-
schluss der Ersten Fortschreibung im Jahr 2019 
neue Maßnahmen hinzugekommen. Der Senat 
hat mit den bisherigen Maßnahmen wichtige 
Schritte zur Klimaschutz- Transformation einge-
leitet. Beispiele hierzu finden sich in den Kapiteln 
zu den einzelnen Transformationspfaden.

Zahlreiche Maßnahmen, die die FHH seit der Ers-
ten Fortschreibung des Klimaplans konkretisiert 
und begonnen hat, können auf Grund des frühen 
Umsetzungsstandes in ihren Auswirkungen noch 
nicht sicher beurteilt werden. Mit fortschreitender 
Umsetzung werden diese Maßnahmen jedoch zu 
weiteren CO2-Einsparungen führen, die in den 
Folgejahren zusätzlich klimaentlastend wirken.

Die 2020 erreichte Minderung der CO2-Emissio-
nen gegenüber 1990 betrug nach der Verursach-
erbilanz 34,7 Prozent. Um die Klimaziele des Se-
nats zu erreichen, ist eine zusätzliche Kraftan-
strengung aller beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure notwendig. Die Erhöhung der finanziellen 
Ressourcen für den Klimaschutz ab 2020 schafft 
hierfür bessere Voraussetzungen.

3. Ausblick

Der Senat beabsichtigt, seine Anstrengungen im 
Klimaschutz noch zu verstärken. Dazu werden 
Klimaplan und Hamburgisches Klimaschutzge-
setz synchron überarbeitet, um die CO2-Emissio-
nen bis zum Jahr 2030 in größerem Umfang als 
bisher vorgesehen zu reduzieren.

Um die ambitionierteren Klimaziele tatsächlich zu 
erreichen, werden die Maßnahmen zur CO2-Re-
duktion überprüft, nachgeschärft und ergänzt. 
Dazu werden die wesentlichen Einflussgrößen 
und Maßnahmen (Hebelmaßnahmen) zur Errei-
chung der Reduktionsziele analysiert und Mög-
lichkeiten ihrer Optimierung identifiziert. Eine Be-
teiligung der Öffentlichkeit und von Stakeholdern 
ist vorgesehen.

1. Zusätzliche Ermächtigungen im Haushaltspla-
nentwurf 2023/24

 Neben der Verstetigung der Klimaermächti-
gungen im Zentralen Programm Hamburger 
Klimaplan (Produktgruppe 295.12, Einzelplan 

6.2) plant der Senat, die finanziellen Anstren-
gungen für Klima-Maßnahmen im nächsten 
Doppelhaushalt insgesamt aufzustocken. Zum 
Beispiel sieht der aktuelle Haushaltsplanent-
wurf vor, dass die Ermächtigungen für die 
energetische Sanierung im Einzelplan 6.1 der 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen um 
60 Mio. Euro erhöht werden. Ein anderes Bei-
spiel für zusätzliche Klimaermächtigungen ist 
die Kofinanzierung Hamburgs für das EU-För-
derinstrument IPCEI Wasserstoff, die sich im 
kommenden Doppelhaushalt voraussichtlich 
auf 82,4 Mio. Euro beläuft.

2. Weiterentwicklung des CO2-Monitorings

 Die zuständige Behörde entwickelt die Bewer-
tung der Wirksamkeit von Klimaschutzmaß-
nahmen des Klimaplans weiter, u. a. durch 
Handreichungen, um die Aussagefähigkeit 
des Klima-Controllings zu verbessern.

F.

Empfehlung des Klimabeirats

Nach § 6 Absatz 2 i.V.m. § 7 Absatz 1 Satz 6 Hmb-
KliSchG soll der Klimabeirat Empfehlungen abgeben, 
die den Zwischenberichten zum Klimaplan beizufü-
gen sind. Dieser Verpflichtung kommt der Senat mit 
Anlage 10 nach.

G.

Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, von den Ausführun-
gen in dieser Drucksache Kenntnis zu nehmen.

H.

Anlagen

Anlage 1: CO2-Monitoring 2018-2020,  
2 Mio. Tonnen-Ziel 2013-2020

Anlage 2: Abschluss und Überführung der Maßnah-
men der Systematik des Klimaplans 2015

Anlage 3-8: Stand Maßnahmenprogramme

Anlage 9: CO2-Monitoring Erste Fortschreibung: 
CO2-Reduktionen von Einzelmaßnahmen 
2018-2021

Anlage 10: Empfehlung des Klimabeirats
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CO2-Monitoring 2018-2020, 2 Mio. Tonnen-Ziel 2013-2020
Stand: 31.05.2022

Anlage 1

Projektstand-ID Maßnahme

2018 2019 2020
002 Windenergie in Hamburg: Begleitung des Ausbaus 159.323 170.619 156.938
003 Eneuerbare Wärme: Ausbau der Bioenergie (Großanlagen) 107.850 106.281 104.614
004 Erneuerbare Wärme (Förderprogramm IFB) 6.048 7.074 8.024
005 Wärmeversorgungskonzept und -strategie sowie energetische Quartiersplanung 34 34 34
006 Erneuerbare Energien 2.759 2.986 2.986
007 Energieeinsparung bei öffentlichen Gebäuden mit hoher Grundlast 806 806 806
012 Bioerdgas öffentl. Gebäude 2.010 2.010 2.010
014 KWK-Initiative (Förderprogramm IFB im Rahmen von UfR) 22.364 25.187 24.937
015 Unternehmen für Ressourcenschutz (UfR) (Förderprogramm IFB)-Ausweitung 62.256 66.916 70.115

016
Freiwillige Selbstverpflichtung von Industrieunternehmen 2013-2018 zur Umsetzung betrieblicher 
CO2-Minderungen

166.882 166.882 166.882

017 Heizungs-Netzwerk (Förderprogramm IFB im Rahmen von UfR) 9.518 9.475 9.461
018 Energetische Optimierung von Klimaanlagen (Förderprogramm IFB) 2.891 2.891 2.945
019 Erstellen von Klimaschutzstrategien und CO2-Bilanzen von Öffentlichen Unternehmen 24.648 40.997 42.170
020 Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in den Deichtorhallen 184 184 184

021 "SmartPORTenergy" Energieeffizienz und Erneuerbare Energien im Hafen (im Rahmen von UfR) 9.372 9.372 9.372

029 Energetische Modernisierung von Mietwohnungen (Förderprogramm IFB) 33.173 35.065 36.510

031
Ersatz von elektrischen Nachtspeicherheizungen durch Pumpen-Warmwasserheizungen 
(Förderprogramm IFB)

1.403 1.403 1.403

032 Wärmeschutz im Gebäudebestand (Förderprogramm IFB) 9.133 10.402 12.805
033 Förderung energieeffizienter Nichtwohngebäude (Förderprogramm IFB) 2.141 2.643 3.110
034 Wohnungsneubau-Programm (Förderprogramm IFB) 4.718 5.205 5.671

035
Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude - Modernisierung der Gebäudetechnik 
(Förderprogramm)

5.681 6.805 7.867

039 Umsetzung Klimaschutz im Zuge Rahmenplan Schulbau 14.543 22.830 25.387
040 Umsetzung Klimaschutz bei Beruflichen Schulen 4.496 3.425 3.843
041 Klimaschutzmaßnahmen im Hochschulbau (z.B. Neubau Sedanstraße und Geomatikum) 5.432 5.557 6.870
042 Energetische Sanierung von Polizei- und Feuerwachen 157 157 157
043 Modellregion Elektromobilität: Schnell-Ladesäulen eTaxen (Wirtschaft am Strom) 34 34 3
044 Entwicklung Hamburgs zur Fahrradstadt 100.579 118.701 137.749
045 Ausweitung der Erprobung von batterieelektrischen Fahrzeugen 349 379 379
046 Elektromobilität: e-Quartier II 3 3 3
048 Entwicklung und Erprobung alternativer Antriebstechniken im ÖPNV 1.245 1.613 3.133
049 Alternative Energieversorgung für liegende Schiffe 458 395 1.621
052 CarSharing 7.044 8.956 6.710

053 Energetische Optimierung von Lichtsignalanlagen und öffentliche Beleuchtung 5.070 5.632 5.907

054 CO2-Kompensation bei Dienstreisen (Flugreisen) 20.000 20.000 20.000

055
Fortschreibung Leitlinie für die Beschaffung von Fahrzeugen mit geringen CO2-Emissionen im 
Behördenfuhrpark

48 34 169

057 Hamburger Umwelttaxi - Partnerschaft für Luftgüte und schadstoffarme Mobilität 1.365 1.541 1.308

058
Optimierung der Abfallwirtschaft in Hamburg unter dem Aspekt des Klimaschutzes ("Recycling-
Offensive")

0 17.491 22.211

063 Klimateller 865 865 865
074 Umsetzung der Maßnahmen aus den Klimaschutzplänen der Schulen 2.150 2.250 2.250
075 Klimafuchs (ehem. fifty/fifty-Junior) 233 233 233
080 Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten (Caritasverband Hamburg) 3.275 3.626 3.811
110 CO2-Reduktion durch Grünstrom bei Dienstreisen mit der Bahn 14.065 16.692 17.550
127 Hamburger Modellregion eMobilität "Hamburg - Wirtschaft am Strom" 8.085 14.400 30.000
132 Grünstrombezug öffentlicher Einrichtungen 227.591 217.181 188.415
134 Klimafreundlich tagen in Gut Karlshöhe 18 18 18
142 Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen in Unternehmen 135 0 0
146 Klimaschulen PLUS 95 95 95
170 Zertifikateerwerb 30.000 55.000 75.000
171 Energiewende in Unternehmen (EFRE-Förderung) 28.461 37.721 82.895
175 Nationaler - klimaneutraler - Standardpostversand der FHH 690 713 771
176 Klima-Partner-Vereinbarung mit öffentlichen Unternehmen 0 123.001 127.866
194 "Flotte 120" 0 0 48
W-01-09 2. Energieeffizienznetzwerk (EEN) der Hamburger Industrie 0 27.372 42.112

Erreichte CO2-Reduktion in Tonnen



Abschluss von Maßnahmen der Systematik des Klimaplans 2015
Stand: 31.05.2022

Anlage 2a

Abschlussbericht  

026 Qualitätsverbund umweltbewusste Betriebe (QuB) abgeschlossen Das Umweltmanagementsystems „Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe“ (QuB) 
ist auf kleine Unternehmen ausgerichtet. Bundesweit sind über 500 Betriebe durch eine 
unabhängige Zertifizierungsgesellschaft zertifiziert, 74 von ihnen kommen aus Hamburg. 
Insgesamt wurden 115 Re-Zertifizierungen bei Hamburger QuB Betrieben durchgeführt. 
Trotz dieser hohen Akzeptanz wurde die Bewerbung und Förderung des 
Managementsystem aufgrund mangelnder Anmeldungen in den vergangenen Jahren 
eingestellt. Rezertifizierungen zu QuB werden von Unternehmen in Eigeninitiative bei 
der Zertifizierungsstelle angestoßen. Die Rezertifizierung wird als Leistung, die zur 
Teilnahme an der UmweltPartnerschaft qualifiziert, anerkannt. Um weiterhin ein Angebot 
für kleine Unternehmen bereitzuhalten, ist ein Konzept entwickelt worden, wie kleine 
Unternehmen an dem in Hamburg gut etablierten ÖKOPROFIT® Programm teilnehmen 
können. Mit der im modifizierten Programm ÖKOPROFIT® light gewonnenen Expertise 
steht den Unternehmen die Möglichkeit offen, sich für QuB zertifizieren zu lassen, da 
beide Programme ähnliche Lernfelder aufweisen.

030 Bündnis für das Wohnen (Vereinbarung FHH-
Verbände)

abgeschlossen Daueraufgabe, die als Regelaufgabe durchgeführt wird, aber keine separate 
Berichterstattung im Rahmen des Klimaplans erfordert.

066 Klimamodellquartiere abgeschlossen Projekt ist ein übergeordnetes Dachprojekt. Die meisten Klimamodellquartiere sind 
abgeschlosssen. Noch verfolgte Quartiere siehe Berichte zu den einzelnen bezirklichen 
Klimamodellquartieren  Lurup-Osdorf (ID 149) oder Struenseequartier (ID 168).

113 Klimaschutz Nordkirche abgeschlossen Es findet ein unregelmäßiger Austausch zwischen Vertreter*innen der Leitstelle Klima 
und der Nordkirche statt. Da es sich hier um einen normalen Arbeitsprozess handelt, 
wird dies nicht weiter als spezielles Projekt im Klimaplan hervorgehoben.

153 Handlungshilfe Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel in die Stadtentwicklung

abgeschlossen Die Handlungshilfe liegt in einer ersten Entwurfsfassung vor. Zwischenzeitlich haben 
sich die Rahmenbedingungen und Sachstände sehr geändert. Bezirke wie  auch 
Fachbehörden messen dem Thema Klimabelangen in Planung größere Bedeutung zu 
und entwickeln eigene Standards.

155 Energiespeicher für PV-Anlagen der HPA auf 
Neuwerk

abgeschlossen Die Anlage auf Neuwerk wurde im Jahr 2014 installiert und befindet sich in Betrieb. Sie 
hat eine Nennleistung von 80 kWp und liefert im Jahresschnitt etwa 85.000 kWh. Die 
Maßnahme wurde somit erfolgreich abgeschlossen.

157 Materialflusskostenrechnung zur Steigerung der 
betrieblichen Material- und Ressourceneffizienz

abgeschlossen Ziel des Projektes war es, durch die verknüpfende Darstellung von Kostenstruktur, 
Mengeneinheiten und CO2-Fußabdruck die Stellschrauben im Herstellungsprozess 
schneller zu erfassen, Prozesse gezielter zu steuern und Entscheidungsgrundlagen 
transparenter zu machen.
Das Ziel, die Steigerung von Ressourceneffizienz in Hamburger Unternehmen, wurde 
durch das MFCA Projekt erreicht. Im Einzelnen konnten im Rahmen des Projekts zehn 
Hamburger Unternehmen die Materialflusskostenrechnung zur Steigerung der 
Materialeffizienz in Teilbereichen ihres Unternehmens testen und implementieren. 
Darüber hinaus konnten mehrere Studierende die Projekte wissenschaftlich im Rahmen 
einer Masterarbeit begleiten.
Die Unternehmen haben ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in fünf Online-Seminaren 
weiteren interessierten Firmen vorgestellt. Die Erkenntnisse können final zu 
klimafreundlicheren Entscheidungen beitragen. Auch trägt die verbesserte 
Entscheidungsgrundlage zur Wettbewerbsfähigkeit, zur Kosteneinsparung, weiteren zu 
erwartenden Einspareffekten in Zusammenhang mit CO2-Zertifikaten und zu einer 
Neuausrichtung in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei. 
In Summe konnten über die MFCA-Projekte eine CO2-eq.-Reduzierung pro Jahr von 38 
t bei umgesetzten Projekten erreicht werden, weitere 802 t bei in Planung befindlichen 
Projekten. Weitere Maßnahmen mit einer möglichen Einsparung von 15 t wurden nicht 
umgesetzt.

158 Clever kombiniert: Klimaschutz und Klimaanpassung– 
Flächensynergien am Gebäude und im Quartier

abgeschlossen Die Gutachten zur  Grün- und Energieplanung unter besonderer Berücksichtigung des 
Klimas für die Planung des neuen Stadtteils Oberbillwerder (OBW) wurden in 2020 fertig 
gestellt. Die OBW-Planung ist ein Prozess, der länger als die Projektlaufzeit von Clever 
kombiniert dauern wird. Das Thema Multicodierung und deren Umsetzung in der OBW-
Planung wurde begonnen (Ausarbeitung von Festsetzungsvorschlägen, Aufbereitung 
von Kombinationsthemen für die Verwaltung (bspw. Erdsonden und 
Grünflächenplanung), Umsetzung auf anderen Planungsebenen (Funktionsplan, 
Wettbewerbe, Grundstücksvergaben, Pflege im Betrieb u.Ä.)
Die Erarbeitung von Kommunikationsbausteinen für Clever kombiniert wurde in 2020 
intensiv betrieben und mit Blick auf das Projektende am 31.07.2021 organisiert. 

163 Sektorenkopplung Speichertechnologien z.B. 
Gebäude und Fahrzeuge

abgeschlossen Die Maßnahme wurde nicht begonnen. Es handelte sich bei der Maßnahme um eine 
erste Ideensammlung.

166 Gründächer und Solaranlagen auf öffentlichen 
Gebäuden einschließlich statische 
Ertüchtigungsmaßnahmen

nicht weiter verfolgt Nicht weiter verfolgt, inzwischen gibt es gesetzliche Regelungen im Hamburgischen 
Klimaschutzgesetz, die ein derartiges Förderprogramm überflüssig machen.

170 Zertifikateerwerb abgeschlossen In den Jahren 2018-2020 wurden CO2-Emissionszertifikate erworben und im Namen der 
Freien und Hansestadt Hamburg stillgelegt. Die CO2-Emissionszertifikate stammen aus 
einem Gold Standard CDM Projekt zu effizienten Öfen in Nigeria.

181 Energetisches Quartiersmanagement südöstl. 
Eißendorf/Bremer Straße

abgeschlossen Der Abschlussbericht befindet sich in Prüfung.

183 Erarbeitung von Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude

abgeschlossen Für die Umsetzung der Klimaziele bei öffentlichen Gebäuden hat der Senat 2019 
Leitkriterien für die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude beschlossen, die 
seitdem angewandt werden. 

202 Anpassung des privaten Hochwasserschutzes im 
Hafen und in der Stadt

abgeschlossen Daueraufgabe, die als Regelaufgabe durchgeführt wird, aber keine separate 
Berichterstattung im Rahmen des Klimaplans erfordert.

218 Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zur Anpassung an den 
Klimawandel

abgeschlossen Daueraufgabe, die als Regelaufgabe durchgeführt wird, aber keine separate 
Berichterstattung im Rahmen des Klimaplans erfordert.

226 Fortschreibung des Strombau- und 
Sedimentmanagementkonzepts für den Hamburger 
Hafen

abgeschlossen Daueraufgabe, die als Regelaufgabe durchgeführt wird, aber keine separate 
Berichterstattung im Rahmen des Klimaplans erfordert.

228 Umsetzung des innerstädtischen 
Sielentlastungsprogramms

abgeschlossen Mit dem Bau der Siele wurde 2011 begonnen. Die Fertigstellung der letzten 
Maßnahmen erfolgte im Jahr 2019. Damit ist das IEK abgeschlossen.

237 Klimadienstleister und Klimadienstleistungen in 
Hamburg

abgeschlossen Daueraufgabe, die als Regelaufgabe durchgeführt wird, aber keine separate 
Berichterstattung im Rahmen des Klimaplans erfordert.

244 Pilotprojekt Kreetsand zur Rückdeichung und 
Schaffung zusätzlichen Tidevolumens

abgeschlossen Die Schaffung des Tidegebietes Kreetsand vergrößert den Flutraum der Elbe, dämpft 
das Tidegeschehen und reduziert so das Flut- zu Ebbestromverhältnis. Gleichzeitig 
profitiert der Hamburger Hafen durch die Verringerung des Sedimenteintrags und 
nebenbei ergibt sich ein positiver Effekt für den Hochwasserschutz.

Pojekt ID Maßnahme Maßnahmenstatus
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

002 Windenergie in Hamburg: Begleitung des Ausbaus Ü-06-01 Windenergie in Hamburg: Begleitung des 
Ausbaus

003 Eneuerbare Wärme: Ausbau der Bioenergie 
(Großanlagen)

Eneuerbare Wärme: Ausbau der Bioenergie 
(Großanlagen)

004 Erneuerbare Wärme (Förderprogramm IFB) Steigerung der EE-Anteile in der Wärmeversorgung (Förderprogramm 
Erneuerbare Wärme, IFB)

WW-01-01 Steigerung der EE-Anteile in der 
Wärmeversorgung (Förderprogramm 
Erneuerbare Wärme)

005 Wärmeversorgungskonzept und -strategie sowie 
enegertische Quartiersplanung

1. Generelle Weiterentwicklung von energetischen Quartiersansätzen, z.B. 
Evaluierung und ggf. Weiterentwicklung des SAGA-Quartierskonzepts Horner 
Geest
2. Energetische Sanierungskonzepte z.B. gem. KfW-Programm 432 
„Energetische Stadtsanierung“, für Bestandsquartiere erstellen. Synergien nutzen 
mit anderen Quartiersplanungen z.B. der Integrierten Stadtteilentwicklung in 
RISE-Fördergebieten
3. Sanierungsmanagement für Quartiere zur Umsetzung von 
Sanierungskonzepten, ausweiten und über Förderungszeiträume z.B. des KfW-
Programms 432 „Energetische Stadtsanierung“ hinaus verstetigen
4. Je Bezirk werden mind. zwei durch den Bund geförderte energetische 
Sanierungskonzepte, z.B. nach KfW 432 durchgeführt
5. Entwicklung von Kriterien ggf. auf Basis des Wärmekatasters zur 
Identifizierung von Gebieten mit hohem Energiebedarf und hohen CO2-
Emissionen

GE-05-02 Erstellung von energetischen 
Quartierskonzepten und Ausweitung 
energetisches Sanierungsmanagement

006 Erneuerbare Energien 1. Angebote einer niedrigschwelligen, aktivierenden, gebäudebezogenen 
Energieberatung ausbauen
2. Prüfen: Förderprogramme zu Nutzerverhalten und Anlagentechnik
Zusammenhang mit der Maßnahme Sanierungsfahrpläne für Einzelgebäude

GE-01-06 Niedrigschwellige, gebäudebezogenen 
Energieberatungen sowie Beratungen zu 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung 
durch die „Hamburger Energielotsen“

008 Cluster Erneuerbare Energien Hamburg Vermehrtes Einbringen von Klimaschutz und Ökoeffizienz in die Cluster:
- Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH)
- Cluster Hamburg Aviation (HAv)
- Maritimes Cluster Norddeutschland (MCN) (gemeinsam mit NI, HB, SH und 
MV)
- Cluster Life Science Nord (LSN) (gemeinsam mit SH)

W-01-03 Vermehrtes Einbringen von Klimaschutz und 
Ökoeffizienz in die Cluster - Fokussierte 
Betreuung des Bereichs 
Sektorenkopplung/Energiespeicherung 
/Wasserstoff im Cluster EEHH (Finanzierung 
einer Stelle im Cluster EEHH)

012 Einsatz von Bioerdgas in öffentlichen Gebäuden der 
FHH und einer Reihe von einbezogenen Einrichtungen

Erhöhung des Anteils an Biogas für öffentliche Gebäude und öffentliche 
Unternehmen auf 5% Perspektivisch power-to-gas

ÖG-19 Erhöhung des Anteils an Biogas für 
öffentliche Gebäude und öffentliche 
Unternehmen auf 5% Perspektivisch power-
to-gas

Die Maßnahmen der Anlage 1 der Ersten Fortschreibung des Hamburger Klimaplans werden folgend in die neue Maßnahmensystematik (basierend auf den Anlagen 2 bis 5 der Ersten Fortschreibung) überführt. 
+ Sofern eine passende Maßnahme der Ersten Fortschreibung besteht, werden sie dieser zugeordnet. 
+ Die Maßnahmen der Ersten Fortschreibung wurden im Zuge der Umsetzung um neue Maßnahmen ergänzt und konkretisiert (Maßnahmen-Nr. und Maßnahmentitel). Sofern möglich, erfolgt auch auf dieser Ebene eine 
Zuordnung.
+ Maßnahmen der Anlage 1 wurden zudem überführt, sofern diese noch in Umsetzung sind bzw. im Berichtszeitraum CO2-Reduktionen oder Mittelübertragungen erfolgt sind.

Pojekt ID Maßnahme

Überführung in folgende Maßnahme
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Pojekt ID Maßnahme

Überführung in folgende Maßnahme

014 KWK-Initiative (Förderprogramm IFB im Rahmen von 
UfR)

Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für Ressourcenschutz“ (UfR) an 
erweiterte Förderziele und Projektförderung
- Machbarkeitsstudien oder individuelle Vor-Ort-Beratung für KMU
- Begleitförderung von Großprojekten bei Veränderungen von 
Produktionsprozessen über UfR-Programm
- Förderung von CO2-effizientem Materialeinsatz in Produktionsverfahren über 
UfR
- „Große Effizienzchecks“ zur Vorbereitung anschließender Bundesförderung in 
Millionenhöhe

W-03-01 Ausbau und Weiterentwicklung des 
Förderprogramms "Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR)

015 Unternehmen für Ressourcenschutz (UfR) 
(Förderprogramm IFB)-Ausweitung

Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für Ressourcenschutz“ (UfR) an 
erweiterte Förderziele und Projektförderung
- Machbarkeitsstudien oder individuelle Vor-Ort-Beratung für KMU
- Begleitförderung von Großprojekten bei Veränderungen von 
Produktionsprozessen über UfR-Programm
- Förderung von CO2-effizientem Materialeinsatz in Produktionsverfahren über 
UfR
- „Große Effizienzchecks“ zur Vorbereitung anschließender Bundesförderung in 
Millionenhöhe

W-03-01 Ausbau und Weiterentwicklung des 
Förderprogramms "Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR)

017 Heizungs-Netzwerk (Förderprogramm IFB im Rahmen 
von UfR)

Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für Ressourcenschutz“ (UfR) an 
erweiterte Förderziele und Projektförderung
- Machbarkeitsstudien oder individuelle Vor-Ort-Beratung für KMU
- Begleitförderung von Großprojekten bei Veränderungen von 
Produktionsprozessen über UfR-Programm
- Förderung von CO2-effizientem Materialeinsatz in Produktionsverfahren über 
UfR
- „Große Effizienzchecks“ zur Vorbereitung anschließender Bundesförderung in 
Millionenhöhe

W-03-01 Ausbau und Weiterentwicklung des 
Förderprogramms "Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR)

019 Erstellen von Klimaschutzstrategien und CO2-Bilanzen 
von Öffentlichen Unternehmen

W-01-08 Klimaneutralität öffentliche Unternehmen

022 PROFI Umwelt (Förderprogramm IFB) Innovative Produktentwicklung zur Steigerung der Ressourceneffizienz und des 
Klimaschutzes (PROFI Umwelt Transfer)

W-03-02 Innovative Produktentwicklung zur Steigerung 
der Ressourceneffizienz und des 
Klimaschutzes (Förderprogramm PROFI 
Umwelt Transfer)

023 HK-Energielotsen (Vor-Ort-Beratung der HK) W-02-04 HK-Umweltberater
(Vor-Ort-Beratung der HK)

024 ZEWU-mobil (Vor-Ort-Beratung der HWK) W-02-05 ZEWU-mobil
(Vor-Ort-Beratung der HWK)

025 ÖKOPROFIT Ausweitung von ÖKOPROFIT (u.a. auf Volksfeste)

027 UmweltPartnerschaft Hamburg (UPHH) Ausbau des gemeinsamen Verbunds aktiver Unternehmen im Rahmen der 
UmweltPartnerschaft Hamburg (UPHH)

W-01-01 Ermittlung von CO2-Einsparungen durch 
freiwillige Umwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen von Hamburger 
Unternehmen im Rahmen der 
UmweltPartnerschaft
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Überführung in folgende Maßnahme

028 Masterplan Handwerk (7. Umwelt) Fortschreibung Masterplan Handwerk:
- Landesprogramm Qualifizierung im Handwerk (ESF-Programm Hamburger 
Weiterbildungsbonus)
- Umweltberatungsangebote der HWK: EnergieBauZentrum
SolarZentrum ZEWUmobil
- Bildungs- und Qualifizierungsangebote am Elbcampus

029 Energetische Modernisierung von Mietwohnungen 
(Förderprogramm IFB)

Fortsetzung und Weiterentwicklung Förderprogramm: Modernisierung von 
Mietwohnungen 
-Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien bei 
geförderten Heizungsanlagen
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer Anforderungen zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen

030 Bündnis für das Wohnen (Vereinbarung FHH-Verbände) Bündnis für das Wohnen (Vereinbarung FHH-
Verbände)

032 Wärmeschutz im Gebäudebestand (Förderprogramm 
IFB)

Fortsetzung und Weiterentwicklung Förderprogramm: Wärmeschutz im 
Gebäudebestand
- Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien bei 
geförderten Heizungsanlagenl
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer Anforderungen zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen

033 Förderung energieeffizienter Nichtwohngebäude 
(Förderprogramm IFB)

Weiterentwicklung und Ausweitung der Hamburger Förderung für 
Nichtwohngebäude

GE-03-01 Hamburger Förderung für die energetische 
Gebäudesanierung von Nichtwohngebäuden 
(Vergütung IFB)

034 Wohnungsneubau-Programm (Förderprogramm IFB) Fortsetzung und Weiterentwicklung Energetische Zuschüsse im geförderten 
Mietwohnungsneubau
- Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien bei 
geförderten Heizungsanlagen
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer Anforderungen zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen

GE-02-05 Wohnungsneubau-Programm 
(Förderprogramm IFB)

035 Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude - 
Modernisierung der Gebäudetechnik (Förderprogramm)

Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude – Modernisierung der 
Gebäudetechnik (Förderprogramm) fortsetzen

ÖG-14Z Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude 
- Modernisierung der Gebäudetechnik 
(Förderprogramm)

036 ELBCAMPUS / EnergieBauZentrum 1. Angebote einer niedrigschwelligen, aktivierenden, gebäudebezogenen 
Energieberatung ausbauen
2. Prüfen: Förderprogramme zu Nutzerverhalten und Anlagentechnik
Zusammenhang mit der Maßnahme Sanierungsfahrpläne für Einzelgebäude

GE-01-06 Niedrigschwellige, gebäudebezogenen 
Energieberatungen sowie Beratungen zu 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung 
durch die „Hamburger Energielotsen“

037 Qualifizierung für Architekten und Handwerker "IMPULS-
Programm"

Qualifizierung für Architekten und 
Handwerker "IMPULS-Programm"

039 Umsetzung Klimaschutz im Zuge Rahmenplan Schulbau 1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

ÖG-20 Umsetzung Klimaschutz im Zuge 
Rahmenplan Schulbau

040 Umsetzung Klimaschutz bei Beruflichen Schulen 1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

ÖG-21 Umsetzung Klimaschutz bei Beruflichen 
Schulen
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041 Klimaschutzmaßnahmen im Hochschulbau (z.B. 
Neubau Sedanstraße und Geomatikum)

1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

ÖG-22 Klimaschutzmaßnahmen im Hochschulbau

042 Energetische Sanierung von Polizei- und Feuerwachen 2. Anwendung der „Leitkriterien für die energetische Sanierung öffentlicher 
Gebäude“ auf weitere öffentliche Unternehmen (Hinwirken mittels 
Senat/zuständige Fachbehörden)
3. Sanierungskonzepte und -fahrpläne für den Gebäudebestand öffentlicher 
Unternehmen (Hinwirken mittels Senat/zuständige Fachbehörden)
4. Selbstverpflichtung der Bestandshalter öffentlicher Nichtwohngebäude 
einschließlich Gebäude öffentlicher Unternehmen zur Umsetzung der 
klimapolitischen Gebäudeziele, z.B. Festlegung von durchschnittlichen CO2-Ziel- 
kennwerten für die Gebäude, Umsetzung von Sanierungsfahrplänen usw.

ÖG-04

ÖG-05

ÖG-06

Polizei: Bestandsanalyse, -bewertung und 
Maßnahmenableitung für energetische 
Gebäudesanierung und Mehrkosten Miete 
(BIS)

Berufsfeuerwehr: Bestandsanalyse, -
bewertung und Maßnahmenableitung für 
energetische Gebäudesanierung  (BIS) und 
Mehrkosten Miete

Freiwillige Feuerwehren: Bestandsanalyse, -
bewertung und Maßnahmenableitung für 
energetische Gebäudesanierung (BIS)

044 Entwicklung Hamburgs zur Fahrradstadt Förderung des Radverkehrs M-03-09 Förderung des Radverkehrs

048 Entwicklung und Erprobung alternativer 
Antriebstechniken im ÖPNV

Umstellung der gesamten Busflotte auf alternative Antriebe M-05-01 Umstellung der gesamten Busflotte auf 
alternative Antriebe

049 Alternative Energieversorgung für liegende Schiffe Bau einer Landstromanlage für Containerschiffe, sowie Bau einer 
Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe am Terminal HafenCity und Steinwerder

M-08-02 Ministerielle Begleitung: Bau von 
Landstromanlagen für Containerschiffe sowie 
Bau einer Landstromanlage für 
Kreuzfahrtschiffe am Terminal HafenCity und 
Steinwerder

050 Ausweitung des Bike+Ride-Angebots Ausweitung B+R B+R

052 CarSharing Carsharing ausbauen M-04-13 Carsharing

053 Energetische Optimierung von Lichtsignalanlagen und 
öffentliche Beleuchtung

M-00-06 Öffentliche Beleuchtung und 
Lichtsignalanlagen

054 CO2-Kompensation bei Dienstreisen (Flugreisen) CO2-Kompensation von Dienstflügen CO2-Kompensation von Dienstflügen

055 Fortschreibung Leitlinie für die Beschaffung von 
Fahrzeugen mit geringen CO2-Emissionen im 
Behördenfuhrpark

Steigerung des Anteils elektrisch betriebener Pkw (Pkw im Sinne der 
Beschaffungsleitlinie der FHH) im Fuhrpark
- der FHH auf 100 Prozent (ausgenommen Einsatzfahrzeuge von Polizei, 
Feuerwehr, des Landesamts für Verfassungsschutz, der Ausländerabteilung und 
der Steuerfahndung)
- öffentlicher Unternehmen mit Kfz-Bestand auf 75 Prozent

M-06-13 Steigerung des Anteils elektrisch betriebener 
Pkw (Pkw im Sinne der Beschaffungsleitlinie 
der FHH) im Fuhrpark
- der FHH auf 100 Prozent (ausgenommen 
Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, des 
Landesamts für Verfassungsschutz, der 
Ausländerabteilung und der Steuerfahndung)
- öffentlicher Unternehmen mit Kfz-Bestand 
auf 75 Prozent

056 Stärkung des ÖPNV: u.a. Busbeschleunigung, U4 / S4, 
Barrierefreiheit Bahnhöfe, Hamburg Intermodal

Ausbau ÖPNV: Angebotsorientierter ÖPNV
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057 Hamburger Umwelttaxi - Partnerschaft für Luftgüte und 
schadstoffarme Mobilität

Vollständige Umstellung von Taxen und Mietwagen auf E-Antrieb (inkl. 
Wasserstoff) durch
- Taxen-Förderprogramm
- Änderung erforderlicher Gesetze wie z.B. Personenbeförderungsgesetz des 
Bundes

M-06-04 Förderprogramm zur Umstellung von Taxen 
auf E-Antrieb (inkl. Wasserstoff)

058 Optimierung der Abfallwirtschaft in Hamburg unter dem 
Aspekt des Klimaschutzes ("Recycling-Offensive")

HFÜ-04-01 Optimierung der Abfallwirtschaft in Hamburg 
unter dem Aspekt des Klimaschutzes 
("Recycling-Offensive")

060 Klimaschutzlotsen / Energie- und Klimahotline in der 
Verbraucherzentrale

1. Angebote einer niedrigschwelligen, aktivierenden, gebäudebezogenen 
Energieberatung ausbauen
2. Prüfen: Förderprogramme zu Nutzerverhalten und Anlagentechnik
Zusammenhang mit der Maßnahme Sanierungsfahrpläne für Einzelgebäude

GE-01-06 Niedrigschwellige, gebäudebezogenen 
Energieberatungen sowie Beratungen zu 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung 
durch die „Hamburger Energielotsen“

062 Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 HFÜ-02-03 Umweltfreundliche Beschaffung

064 Effizienter Papiereinsatz CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 HFÜ-02-03 Umweltfreundliche Beschaffung

065 Green ICT: Energieverbrauch in der Verwaltung CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 HFÜ-02-03 Umweltfreundliche Beschaffung

073 Energie hoch 4 (ehemals fity / fifty an Schulen) Beteiligen und Mitmachen HFÜ-03-08 Energie hoch 4

074 Umsetzung der Maßnahmen aus den 
Klimaschutzplänen der Schulen

Beteiligen und Mitmachen HFÜ-03-06 Umsetzung von Maßnahmen aus den 
Klimaschutzplänen der Schulen

075 Klimafuchs (ehem. fifty/fifty-Junior) Beteiligen und Mitmachen HFÜ-03-04 KLIMAfuchs - Kitas zeigen Flagge für den 
Klimaschutz

080 Stromspar-Check in einkommensschwachen 
Haushalten (Caritasverband Hamburg)

GE-01-07 Stromspar-Check in einkommensschwachen 
Haushalten (Caritasverband Hamburg)

083 Klimaforschung einschließlich Klima-Campus Klimaforschung

086 Klimafolgenmonitoring Ü-01-02 Klimafolgen-Monitoring

088 Hamburger Gründachstrategie KA-13-01 Entwicklung, Umsetzung und Verstetigung 
der Strategie Grüne Fassaden 

093 Monitoring Hamburger Klimaplan Ü-01-01 Klima-Controlling Hamburger Klimaplan

094 Mitgliedschaften (derzeit: Covenant of Mayors, ICLEI - 
Local Governments for Sustainability und Klima-
Bündnis)

Ü-03-02 Aufwand Leitstelle Klima

096 Tiefengeothermie als Grundlage für die 
Weiterentwicklung bestehender Nahwärmenetze

# Erschließung von großen / zentralen EE- Erzeugungspotenzialen für 
Quartiersversorgung oder Integration in bestehende Wärmenetze 
(voraussichtlich über Aufstockung FP Erneuerbare Wärme)

102 Umsetzung von Machbarkeitsstudien zur Verbesserung 
der Radverkehrsführung in ausgewählten Straßen

Förderung des Radverkehrs M-03-09 Förderung des Radverkehrs

103 Fahrradstation Bahnhof Harburg Umsetzung Fahrradstationen stärken

108 Hamburger Energieforschungsverbund (EFH) Überlegungen zur Institutionalisierung des Energie- Forschungsverbundes 
Hamburg (EFH)
Der Verbund von fünf Hamburger Hochschulen zur Stärkung der 
Energieforschung in Hamburg fokussiert sich u.a. auf Themen der 
Dekarbonisierung.
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Überführung von Maßnahmen der Systematik des Klimaplans 2015
Stand: 31.05.2022

Anlage 2b

Maßnahme aus den Maßnahmenprogrammen der Ersten Fortschreibung 
Klimaplan (Anlagen 2-5)

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Pojekt ID Maßnahme

Überführung in folgende Maßnahme

110 CO2-Reduktion durch Grünstrom bei Dienstreisen mit 
der Bahn

CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 HFÜ-02-04 CO2-Reduktion durch Grünstrom bei 
Dienstreisen mit der Bahn

111 Mobilitäts-Service-Punkte Mobilitätsservicepunkte („Switchh“) ausweiten Mobilitätsservicepunkte („Switchh“)

112 Bildungsprogramm Wetter.Wasser.Waterkant Beteiligen und Mitmachen HFÜ-03-05 Bildungswoche für Hamburger Schulen zu 
Klima, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem 
Wandel Wetter.Wasser.Waterkant

115 Integriertes Klimaschutzkonzept Bergedorf sowie 
Klimaschutzmanagement

B-05-12 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Bergedorf)

119 Kommunikationsstrategie #moinzukunft Klimakommunikation HFÜ-03-01 Klima-Kommunikation

127 Hamburger Modellregion eMobilität "Hamburg - 
Wirtschaft am Strom"

E-Mobilität bzw. andere alternative Antriebe sowie alternative Kraftstoffe, z.B. 
Power Fuels

M-06-11 E-Mobilität bzw. andere alternative Antriebe 
sowie alternative Kraftstoffe, z.B. Power 
Fuels

128 Klimaneutraler Paketversand der Hamburger 
Verwaltung innerhalb Deutschlands

CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 HFÜ-02-06 Klimaneutraler Paketversand der Hamburger 
Verwaltung innerhalb Deutschlands

129 Norddeutsche EnergieWende (NEW 4.0) W-04-09 Norddeutsche EnergieWende (NEW 4.0)

130 Förderung einer schadstoffarmen betrieblichen Mobilität Partnerschaft für Luftgüte und schadstoffarme Mobilität (Luftgütepartnerschaft)

131 Energiewendeprojekt; seit 2019 Maßnahmen an Schule 
im Rahmen von Energie hoch 4

Beteiligen und Mitmachen HFÜ-03-08 Energie hoch 4

132 Grünstrombezug öffentlicher Einrichtungen 1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

ÖG-23 Grünstrombezug öffentlicher Einrichtungen

136 Wärmekataster # Erschließung von Abwärme-Potenzialen aus industriellen oder gewerblichen 
Prozessen sowie aus Objekt-KWK in bestehende oder neue Wärmenetze 
(industrieseitig)

WW-01-02 Aufbau eines Infrastrukturfonds für den 
Wärmenetzausbau

139 Klimaschutzkonzepte und -manager der Bezirke, 
Generelles

B-05-12 bis B-05-18 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG 
Förderung)(Bergedorf, Eimsbüttel, HH-Mitte, 
HH-Nord, Harburg, Altona, Wandsbek)

142 Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen in Unternehmen Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen in 
Unternehmen

146 Klimaschulen PLUS Beteiligen und Mitmachen HFÜ-03-03 Klimaschule PLUS - Akquise und 
Unterstützung von Schulen bei der Erstellung 
eines schuleigenen Klimaschutzplans, um 
Klimaschule zu werden

149 Klimamodellquartier Osdorf - Lurup B-06-05 Klimamodellquartier Lurup/Osdorf

151 Energieberatung für Unternehmen zum Aufbau eines 
Energiemanagementsystems (EFRE-Förderung)

Flexibilisierung von Energiebedarf u. -eigenerzeugung in Industrie und GHD:
Projektförderung durch Programm „Energiewende in Unternehmen“ (EFRE 2014-
2020)
anschließend Projektförderung über UfR-Programm

154 Einstiegsberatung und Integriertes Klimschutzkonzept 
Bezirk Wandsbek

B-05-18 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Wandsbek)
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Überführung von Maßnahmen der Systematik des Klimaplans 2015
Stand: 31.05.2022

Anlage 2b

Maßnahme aus den Maßnahmenprogrammen der Ersten Fortschreibung 
Klimaplan (Anlagen 2-5)

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Pojekt ID Maßnahme

Überführung in folgende Maßnahme

156 Abwärme Aurubis Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für Ressourcenschutz“ (UfR) an 
erweiterte Förderziele und Projektförderung
- Machbarkeitsstudien oder individuelle Vor-Ort-Beratung für KMU
- Begleitförderung von Großprojekten bei Veränderungen von 
Produktionsprozessen über UfR-Programm
- Förderung von CO2-effizientem Materialeinsatz in Produktionsverfahren über 
UfR
- „Große Effizienzchecks“ zur Vorbereitung anschließender Bundesförderung in 
Millionenhöhe

W-03-01 Ausbau und Weiterentwicklung des 
Förderprogramms "Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR)

159 creACTiv für Klimagerechtigkeit creACTiv für Klimagerechtigkeit

160 CO2-neutrale Landesverwaltung CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 HFÜ-02-01 CO2-neutrale Landesverwaltung 2030

161 Werbekampagne zu IFB-Förderprogrammen 
(Energetische Sanierung, Erneuerbare Wärme / 
Solarthermie, UfR)

Weiterentwicklung und Ausweitung der Hamburger Förderung für 
Nichtwohngebäude

GE-03-02 Durchführung einer Akquisekampagne für 
das Förderprogramm Nichtwohngebäude zur 
Stärkung des Programmabrufs 

164 Zwei Stellen für die stärkere Inanspruchnahme von 
Bundes- und EU-Förderprogrammen (Ko-Finanzierung)

Ü-04-01 LSK/Umsetzung Klimaplan: Klimastrategie 
Stadt und Bezirke

165 Eine Stelle für die Umsetzung von Sanierungskonzepten 
für öffentliche Gebäude (Ko-Finanzierung)

1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

ÖG-01 Stadteigene Gebäude

167 Klimamanagement Billbrook B-03-05 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie 
Klimaschutzteilkonzept Billbrook

168 Klimamodellquartier Struenseequartier B-06-06 Klimamodellprojekt Kleine Freiheit

171 Energiewende in Unternehmen (EFRE-Förderung) Nutzung industrieller Abwärme in Wärmenetzen: Projektförderung durch 
Programm „Energiewende in Unternehmen“ (EFRE 2014-2020)

172 Bezirkliches Klimaschutzkonzept Harburg B-05-16 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Harburg)

174 Gemeinsames Vorhaben der Länder zur 
standardisierten Ermittlung für den CO2-Fußabdruck aus 
Maßnahmen zur Materialeffizienz

Gemeinsames Vorhaben der Länder zur 
standardisierten Ermittlung für den CO2-
Fußabdruck aus Maßnahmen zur 
Materialeffizienz

175 Nationaler - klimaneutraler - Standardpostversand der 
FHH

CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 HFÜ-02-05 Nationaler - klimaneutraler - 
Standardpostversand der FHH

176 Klima-Partner-Vereinbarung mit öffentlichen 
Unternehmen

Öffentliche Unternehmen als Klima-Partner W-01-07 Öffentliche Unternehmen als Klima-Partner

177 Klimaschutzkonzept HH-Mitte B-05-14 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(HH-Mitte)

178 Klimaschutz-Teilkonzept Gewerbegebiet Eidelstedt B-03-07 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie: 
Nachhaltiges Entwicklungskonzept Eidelstedt 
(NEKE)
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Überführung in folgende Maßnahme

179 Klimaschutzteilkonzept „Klimaschutz in Industrie- und 
Gewerbegebieten“ Gewerbegebiet Schnackenburgallee 
im Bezirk Altona

B-03-06 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie 
Klimaschutzteilkonzept: Nachhaltiges 
Entwicklungskonzept Schnackenburgallee 
(NEKS)

180 Klimaschutzteilkonzept Mobilität in Altona Klimaschutzteilkonzept Mobilität in Altona

182 Hamburger Energiepass 1. Angebote einer niedrigschwelligen, aktivierenden, gebäudebezogenen 
Energieberatung ausbauen
2. Prüfen: Förderprogramme zu Nutzerverhalten und Anlagentechnik
Zusammenhang mit der Maßnahme Sanierungsfahrpläne für Einzelgebäude

GE-02-03 Sanierungsfahrpläne Einzelgebäude 
(Hamburger Energiepass)

184 Klimaschutzmanagement Altona B-05-17 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Altona)

185 E-Lastenräder Förderprogramm Förderprogramm für Lastenräder M-03-06Z/
M-03-07

Förderung von E-Lastenfahrrädern 
(Förderprogramm)

186 Bildungsmaßnahmen in Bezirken Bildungsmaßnahmen in Bezirken

187 #moinzukunft-Klimafonds Beteiligen und Mitmachen HFÜ-03-02 #moinzukunft - Hamburger Klimafonds: 
Förderung von Klimaschutz-Ideen von 
Hamburger Initiativen und Projekten

188 Landstrom Bau einer Landstromanlage für Containerschiffe, sowie Bau einer 
Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe am Terminal HafenCity und Steinwerder

M-08-06 Landstrom

189 Sachmittel Bezirke im Bereich Klimaschutz B-05-02 bis B-05-08 Umsetzung des Klimaplans - 
Klimamanagement (HH-Mitte, Altona, 
Eimsbüttel, HH-Nord, Wandsbek, Bergedorf, 
Harburg)

190 Ausbau PV in Bezug auf die PV-Nutzungspflicht im 
novellierten HmbKliSchG (Neubau und Bestand bei 
Dacherneuerung)

Ü-06-02 Ausbau PV in Bezug auf die PV-
Nutzungspflicht im novellierten HmbKliSchG 
(Neubau und Bestand bei Dacherneuerung)

191 Demozentrum Sektorkopplung Aufbau eines Demonstrationszentrums Sektorenkopplung:
Forschungsstandort zur Sektorenkopplung mit Wasserstoff und dem Ankerpunkt 
der Elektrolyseeinheit zur Wasserstofferzeugung am Energie-Campus in 
Bergedorf, die mit Strom des dortigen eigenen Forschungswindparks betrieben 
wird.

Aufbau eines Demonstrationszentrums 
Sektorenkopplung

192 BA Eimsbüttel: Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement

B-05-13 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Eimsbüttel)

193 BA-Mitte Klimaschutzkonzept und -management B-05-14 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(HH-Mitte)

194 Öffentlicher Fuhrpark "Flotte 120" Steigerung des Anteils elektrisch betriebener Pkw (Pkw im Sinne der 
Beschaffungsleitlinie der FHH) im Fuhrpark
- der FHH auf 100 Prozent (ausgenommen Einsatzfahrzeuge von Polizei, 
Feuerwehr, des Landesamts für Verfassungsschutz, der Ausländerabteilung und 
der Steuerfahndung)
- öffentlicher Unternehmen mit Kfz-Bestand auf 75 Prozent

M-06-12 Öffentlicher Fuhrpark "Flotte 120"

195 Machbarkeitsstudie Umwandlung Kraftwerk Moorburg 
und Aufbau einer Elektrolyseanlage

Machbarkeitsstudie zur Konversion des 
Kraftwerksstandortes Moorburg
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Überführung in folgende Maßnahme

196 Vorstudie SF-Abgasreinigungsanlage Ü-05-01 Entwicklung einer SF-
Abgasreinigungstechnologie mittels 
physikalischer Adsorption

197 Hamburger Klimawoche Hamburger Klimawoche

198 Klimaschutzmanagement Harburg B-05-16 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Harburg)

199 Klimaschutzmangement Wandsbek B-05-18 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Wandsbek)

200 Erhöhung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen Anpassung der öffenlichen 
Hochwasserschutzanlagen

208 Umsetzung "Strukturplan Regenwasser 2030" (RISA) (Pilot)projekte z.B. in den Themenfeldern Wassersensible Stadt- und 
Freiraumgestaltung/ "Blau-Grüne Infrastruktur" entwickeln und umsetzen

KA-04-01 Entwicklung, Initiierung und fachliche 
Begleitung von Schwammstadtprojekten als 
Best Practice Beispiele und 
Beratungsmodulen für eine wassersensible 
Stadt- und Freiraumplanung 
(Referenzprojekte zu den RISA-Grundlagen)

217 Entwicklung und Sicherung des Biotopverbunds im 
Klimawandel

KA-12-02 Entwicklung und Sicherung des 
Biotopverbunds im Klimawandel

219 Anpassungsmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen 
besonders bei Hitzebelastung

KA-17-03 Anpassungsmaßnahmen in 
Pflegeeinrichtungen besonders bei 
Hitzebelastung

221 Überwachung, Monitoring, Meldepflichten für bestimmte 
Infektionskrankheiten

KA-17-01 Überwachung, Monitoring, Meldepflichten für 
bestimmte Infektionskrankheiten

222 Untersuchungen und Monitoring zu klimabedingten 
Vektoren und Reservoiren

KA-17-02 Untersuchungen und Monitoring zu 
klimabedingten Vektoren und Reservoiren

223 Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen 
Forstlichen Versuchsanstalt

KA-14-02 Waldanpassung

231 Einbeziehung des Ehrenamts bzw. der 
Hilfsorganisationen im Bevölkerungsschutz und im 
Rettungsdienst

KA-11-03 Bevölkerungsschutz: Katastrophenvorsorge 
und Katastrophenschutz

233 Anpassung der zurzeit gültigen Richtlinien der 
Gefahrenabwehr

KA-11-03 Bevölkerungsschutz: Katastrophenvorsorge 
und Katastrophenschutz

243 Warnung und Information der Bevölkerung und Betriebe 
im Hafen (Risikokommunikation)

KA-11-03 Bevölkerungsschutz: Katastrophenvorsorge 
und Katastrophenschutz

245 Schaffung von Gründächern auf Schulen KA-13-01 Entwicklung, Umsetzung und Verstetigung 
der Strategie Grüne Fassaden 

250 Hydrologische Modellierung vom Niederschlags-
Abflussgeschehen

Planungsinstrumente, insbesondere: Wasserplan (gesamtstädtisch) und 
wasserwirtschaftliche Begleitpläne (zu Projekten oder Bebauungsplänen), incl. 
integrierte freiraum-planerische Aussagen

KA-01-02 Fachplanerische Grundlagen: Einfluss des 
Klimawandels auf das Niederschlags-
Abflussgeschehen in Hamburg

251 Forschungsprojekt zur Pilotmaßnahme Baumrigolen (Pilot)projekte z.B. in den Themenfeldern Wassersensible Stadt- und 
Freiraumgestaltung/ "Blau-Grüne Infrastruktur" entwickeln und umsetzen

Projekte: Forschungsprojekt zur 
Pilotmaßnahme Baumrigolen

253 Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer zu 
Klimafolgenanpassung

KA-15-01 Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer 
zu Klimafolgenanpassung
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Überführung in folgende Maßnahme

254 NEwIS - 
Niederschlagsentwässerungsinformationssystem

Planungsinstrumente, insbesondere: Wasserplan (gesamtstädtisch) und 
wasserwirtschaftliche Begleitpläne (zu Projekten oder Bebauungsplänen), incl. 
integrierte freiraum-planerische Aussagen

KA-01-03 Fachplanerische Grundlagen: NEwIS - 
Niederschlagsentwässerungsinformationssys
tem

257 Umsetzung von RISA-Maßnahmen (Pilot)projekte z.B. in den Themenfeldern Wassersensible Stadt- und 
Freiraumgestaltung/ "Blau-Grüne Infrastruktur" entwickeln und umsetzen

KA-04-04 Projekte: Koordinierung und Umsetzung 
klimarelevanter Maßnahmen im Kontext der 
Neu- und Umgestaltung von Schulhöfen

258 Klimawandel Norddeutschland 6. Regionalkonferenz 
des Bundes und der norddeutschen Länder

KA-16-01 Regionalkonferenz Klimawandel 
Norddeutschland

301 Klimaschutzkonzept und -management HH-Nord B-05-15 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(HH-Nord)

302 Standardsetzung Sanierung öffentlicher Gebäude Portfolioziel für den Gebäudebestand im Mittel bis zum Jahr 2050: KfW-
Effizienzhaus 55 entsprechend der Energieeffizienzstrategie Gebäude des 
Bundes sowie Hamburger Klimaplan (Drs. 21/2521)

GE-01-01 Analyse des öffentlichen Gebäudebestands 
zur Entwicklung von Sanierungsstandards für 
unterschiedliche Gebäudekategorien und 
Baualtersklassen", Gutachten 
Standardsetzung für Sanierungen öfftl. 
Gebäude

303 Sanierungskonzepte öffentliche Gebäude, Portfolio 
Sprinkenhof

1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

Sanierungskonzepte öffentliche Gebäude, 
Portfolio Sprinkenhof
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz
Stand: 31.05.2022

Anlage 3a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Schaffung von Anreizen für den Einsatz hybrider 
Wärmeversorgungssysteme 
(Sektorenkopplungstechnologien Power-to-X, EE-Wärme, 
Speicher)

in Vorbereitung Das Förderprogramm Erneuerbare Wärme wird in 2022 überarbeitet (siehe 
Umsetzungsstand WW-01-01). Durch die verstärkte Wärmepumpenförderung 
wird der Anreiz geschaffen hybride Wärmesysteme zu installieren. 

Integration von EE für Prozesswärmeerzeugung in Industrie 
und Gewerbe (--> Transformationspfad Wirtschaft)

WW-01-04 Gutachten zur Integration von Erneuerbaren 
Energien für die Prozesswärmeerzeugung in 
Industrie und Gewerbe

noch nicht begonnen Die Nutzung erneuerbarer Energie für die Bereitstellung von Prozesswärme soll 
ein neuer Förderschwerpunkt im Programm "Unternehmen für 
Ressourcenschutz" werden. Bisher sind noch keine vorbereitenden Arbeiten für 
die Vergabe/Durchführung eines Gutachtens erfolgt.

Steigerung der EE-Anteile in der Wärmeversorgung 
(Förderprogramm Erneuerbare Wärme, IFB)

WW-01-01 Steigerung der EE-Anteile in der 
Wärmeversorgung (Förderprogramm Erneuerbare 
Wärme)

in Umsetzung Laufende Bewilligungen durch die IFB. Anstieg der Antragszahlen bei der 
Wärmepumpen-Förderung. Trotz Anstieg der Antragszahlen soll zusätzlich die 
Wärmepumpen-Förderung analog der BEG durch Förderung von 
Niedertemperatur-Heizkörper im Bestand ergänzt werden, um die Effizienz von 
Wärmepumpen im Bestand zu erhöhen. Durch effizienten Wärmepumpen-
Einsatz werden die Energiekosten für Wärmepumpenstrom dauerhaft begrenzt.

Anzahl geförderte Projekte 
Anteil EE am Endenergiebedarf 
(für Raumwärme und 
Warmwasser)

kein Ziel-/Planwert für die 
Indikatoren vorhanden; nur 
Prognose der CO2-
Reduktion in t/a bis 2030

Anzahl geförderter Projekte 
in 2021 insgesamt: 167; 
Anzahl geförderter Projekte 
in 2020 insgesamt:  184; 
Der Anteil von EE bei 
geförderten Projekte variiert 
zwischen 15% 
(Pflichtübererfüllung 
gegenüber §17 
HmbKliSchG durch höhere 
Qualität) und über 50%.

Eneuerbare Wärme: Ausbau der Bioenergie 
(Großanlagen)

in Umsetzung Biomasse-Strategie wird ausgearbeitet.

Vereinheitlichung der IFB-Förderung und Harmonisierung 
mit KfW-Förderprogrammen

nicht weiter verfolgt Auf eine Vereinheitlichung wurde nach eingehender Prüfung verzichtet, da die 
verschiedenen Zielstellungen der Förderprogramme unterschiedliche 
fachspezifische Ausgestaltungen erfordern. Ein Abgleich und eine 
Harmonisierung mit KfW-Förderprogrammen erfolgt jedoch regelmäßig bei 
jedem IFB-Förderprogramm.

Umsetzung Unternehmenskonzept für die 
Wärmegesellschaft (gutachterliche Begleitung)

in Umsetzung Die Umsetzung des Unternehmenskonzepts der Wärmegesellschaft wird durch 
die BUKEA aktiv begleitet. Hierzu kann auch auf externe energiewirtschaftliche 
Beratung zurüchgegriffen werden. Eine Ausschreibung zur weiteren externen 
Begleitung nach Ablauf der aktuellen Rahmen-vereinbarung ist in Planung. 
Darüber hinaus wird das Unternehmenskonzept nach Fusion der Wärme 
Hamburg und Hamburg Energie aufgrund der Vorgaben der Beteiligungs-
richtlinien überarbeitet.   

Dekarbonisierung der Fernwärme Ersatzlösung Wedel 
dominiert die Einsparungen (ab 2025)
Umbau Tiefstack dominiert die Einsparungen (ab 2030)
Mögliches Instrument:
Verpflichtender CO2-Stufenplan für alle 
Wärmenetzgesellschaften in Hamburg (bzw. Kooperations-
Vereinbarung mit einem CO2-Stufenplan)

WW-01-03 Umsetzung der im HmbKliSchG verankerten 
Pflicht zur Aufstellung von 
Dekarbonisierungsfahrplänen sowie im Klimaplan 
aufgelisteten "Untermaßnahmen", die der 
Nachverdichtung und dem Ausbau von 
Wärmenetzen dienen (gutachterliche 
Unterstützung)

in Umsetzung Die Konkretisierung der Inhalte und Zielwerte eines Dekarbonisierungsfahrplans 
soll bis Anfang 2023 erfolgen. Die Ausgestaltung erfolgt im engen 
Austauschprozess mit den betroffenen Hamburger 
Wärmeversorgungsunternehmen.
Der Planfeststellungbeschluss für die Elbtrasse sowie eine Genehmigung des 
vorzeitigen Beginns für die GuD-KWK-Anlage liegen vor. Die Maßnahmen 
befinden sich bereits in der konkreten Umsetzung. Die GuD-KWK Anlage wird 
Ende 2024 in den Probebetrieb und 2025 in den regulären Betrieb gehen, 
sodass das HKW Wedel 2025 außer Betrieb gehen kann.
Die konzeptionelle Vorplanungsphase für den Kohleausstieg im HKW Tiefstack 
sind fast abgeschlossen. Der Prozess wird durch das Beteiligungsgremium 
Tiefstack (siehe Drs. 21/17287) begleitet. 

WW-01-02 Aufbau eines Infrastrukturfonds für den 
Wärmenetzausbau

WW-01-02Z Gutachten zur Wärmenetzausbauplanung und 
Förderinstrumententwicklung

Im Rahmen der Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR) mit zusätzlichen Förderzielen und einer erweiterten 
Projektförderung (Maßnahme W-03-01 im TP Wirtschaft) wird die Erschließung 
von Abwärme-Potenzialen aus industriellen oder gewerblichen Prozessen einen 
neuen Förderschwerpunkt bilden. Die erweiterte Förderrichtlinie ist in der 
Abstimmung und soll im 3. Quartal 2022 in Kraft treten.

Zur Weiterentwicklung des Hamburger Wärmekatasters wurde eine Vorstudie 
zur Erhebung und Darstellung von industriellen und gewerblichen 
Abwärmepotentialen in Hamburg vergeben. Auf Basis der Vorstudie wird eine 
Ausschreibung für die Einarbeitung von Abwärmepotentialen im 
Wärmekatatster vorbereitet.

# Erschließung von großen / zentralen EE- 
Erzeugungspotenzialen für Quartiersversorgung oder 
Integration in bestehende Wärmenetze (voraussichtlich 
über Aufstockung FP Erneuerbare Wärme)

In Umsetzung Mit der Errichtung der tiefengeothermischen Anlagen und mit dem Bau der 
neuen Wärmeleitungen zur Erweiterung des bestehenden Wärmenetzes wurde 
begonnen.

# Erschließung von großen / zentralen EE- 
Erzeugungspotenzialen für Quartiersversorgung oder 
Integration in bestehende Wärmenetze (voraussichtlich 
über Aufstockung FP Erneuerbare Wärme)

in Umsetzung Diese Vorhaben werden im Rahmen des Förderprogramms Erneuerbare 
Wärme gefördert; siehe WW-01-01.

in Umsetzung

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Infrastrukturmaßnahmen: Nachverdichtung und Ausbau von 
Wärmenetzen; davon u.a.:

Dekarbonisierung der Wärmewende

Leitungsgebundene Wärme

Dezentrale Wärmeversorgung

in Vorbereitung

k.A. (Umsetzung ab 2021, 
daher erster Wert in 2022 
zu ermitteln)

k.A.Eingespeiste Wärmemenge in 
MWh/Jahr

Ist-Wert des IndikatorsIndikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

# Erschließung von Abwärme-Potenzialen aus industriellen 
oder gewerblichen Prozessen sowie aus Objekt-KWK in 
bestehende oder neue Wärmenetze (industrieseitig)

Die Ausgestaltung des Förderfonds ist in der Planung. 
Das Gutachten zur Wärmenetzausbauplanung ist in Vorbereitung und wird im 
Rahmen des "Projekts Wärmeversorgungsplan" bzw. im Rahmen der 
Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Wärmeplanung noch in 2022 
vergeben.
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Neue Wärmenetze (oder Subnetze) mit Einsatz 
erneuerbarer Energien und Ab- wärme für Neubau- und 
Bestandsgebiete

in Umsetzung Diese Vorhaben werden im Rahmen des Förderprogramms Erneuerbare 
Wärme gefördert; siehe WW-01-01.

# Verdichtung/ Ausbau bestehender Wärmenetze in Umsetzung Wärmenetzanschlüsse zur Nachverdichtung werden in erster Linie über 
Bundesförderprogramme gefördert und z.T. über das IFB Erneuerbare Wärme 
Förderprogramm.

# Anschluss an ein Wärmenetz für Bestandsgebäude in Vorbereitung Die Ausgestaltung einer Förderung für Wärmenetzanschlüsse für 
Bestandsgebäude an bestehende Wärmenetze wird u.a. hinsichtlich der 
Randbedingungen durch die Wärmelieferverordnung geprüft. Eine solche 
Förderung war bisher mit den verfügbaren Mitteln nicht möglich.

# Sanierung der bestehenden Wärmenetze (z.B. Abbau 
hydraulischer Restriktionen)

noch nicht begonnen Bisher keine Maßnahmen zur Sanierung der bestehenden Wärmenetze in 
Vorbereitung.

# Investition in große EE-Anlagen für die vollständige 
Dekarbonisierung (Großwärmepumpen, Biomasse, 
Großflächen-Solarthermie, Saisonale Speicher)

in Umsetzung Diese Vorhaben werden im Rahmen des Förderprogramms Erneuerbare 
Wärme gefördert; siehe WW-01-01.

CO2-Einsparung durch die Nutzung von grünem 
Wasserstoff (im Rahmen des Norddeutschen Reallabors)

in Umsetzung Diese Maßnahme ist ein Teil des Gesamtvorhabens Norddeutsches Reallabor, 
kurz NRL. Von den aktuellen NRL-Projekten zahlt lediglich das Teilprojekt 8 – 
Aquiferspeicher im Klimaplan auf den TP Wärmewende ein, die anderen 
Teilprojekte werden im TP Wirtschaft unter W-04-04 gelistet. 
Die technischen Detailplanungen der unter- und obertägigen Anlagen des 
Aquiferspeichers sind weitgehend abgeschlossen. Zurzeit wird die 
Ausschreibung für die Erkundungsbohrung durchgeführt.

Erschließung zusätzlicher erneuerbarer Energien beim 
Ersatz der Kohleverfeuerung in Tiefstack

in Umsetzung Im Rahmen des Kohleausstiegs in Tiefstack ist eine große Flusswasserpumpe 
in der Nordeelbe angedacht, die zu zusätzlichen Einsparungen in der 
geforderten Größenordnung (50.000 t CO2/a) führen kann. Sobald ein 
geeignetes Grundstück und Genehmigungsfragen geklärt sind, kann 
abgeschätzt werden, ob diese Maßnahme bis 2030 umgesetzt werden oder erst 
später kommen kann. 

ÖG-24 Standardsetzung für Sanierungen öfftl. Gebäude, 
u. a. durch Analyse des öffentlichen 
Gebäudebestands

in Umsetzung Das Gutachten befindet sich in der Abschlussphase. Die Ergebnisse liegen vor 
und werden derzeit ausgewertet.
Die Klimastellen sind besetzt.

GE-01-01 Erarbeitung von Grundlagen für die Umsetzung 
des Portfolioziels in Teilbereichen des 
Gebäudebestands; Ausbau der Fachkompetenz 
zur Unterstützung der 
Transformationspfadverantwortlichen.

in Umsetzung Teilmaßnahme (BNB-Vorprojektierung) ist in Umsetzung, Zwischenergebnisse 
sind in Q IV 2022 zu erwarten. 

GE-04-01 Vollzug und Weiterentwicklung des 
Energieeffizienzrechts im Gebäudesektor

in Vorbereitung Die benötigte Personalkapazität wird zurzeit geschaffen. Die Umsetzung wird 
vorbereitet.

GE-04-02 Umsetzung der im HmbKliSchG verankerten 
Pflicht zur Nutzung von Photovoltaik sowie von 
erneuerbaren Energien bei Heizungsanlagen

in Umsetzung Seit dem 01.07.2021 gilt die EE-Pflicht (§ 17 Abs. 1 HmbKliSchG).
Ab dem 01.01.2023 gilt die PV-Pflicht (§ 16 Abs. 2 HmbKliSchG).
Die zwei Klimastellen sind besetzt.

GE-04-03 Rechtliche Betreuung der auf der Grundlage des 
HmbKliSchG zu erlassenden 
verordnungsrechtlichen Regelungen sowie 
rechtliche Unterstützung des für die 
bauordnungsrechtlichen Elemente des 
Klimaschutzgesetzes zuständigen Amtes der BSW

in Umsetzung Fortsetzung der Beteiligung an der Umsetzung der Verordnung zur Umsetzung 
der Pflichten zur Nutzung von Photovoltaik und erneuerbarer Energien bei der 
Wärmeversorgung nach dem Hamburgischen Klimaschutzgesetz 
(HmbKliSchUmsVO) vom 22.12.2020, Fortsetzung der Beteiligung an der 
Abstimmung der Novellierung des HmbKliSchG sowie Beteiligung an der 
Abstimmung der Verordnung zur Definition der Anforderungen an den Neubau 
und die Erweiterung von öffentlichen Gebäuden (HmbAöGVO).
Die Klimastellen sind besetzt.

GE-04-04 Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur 
energetischen Sanierung von Nichtwohngebäuden 
in Hinblick auf die Rechtsverordnung zum 
HmbKliSchG (Stufenmodell für HH)

nicht weiter verfolgt Rechtlich nicht zulässig.

Die BUKEA organisiert 2022 gemeinsam mit der Handwerkskammer den 
„Runden Tisch Fachkräftesicherung in Bau- und Ausbaugewerken“. Durch den 
Blick aus verschiedenen Perspektiven sollen Lösungen und Ansätze für 
Hamburg gefunden werden, um den Fachkräftemangel in Gewerken wie z.B. 
Solarbau, Elektro, Heizung & Klima oder Dachdeckern zu mindern. Im Februar 
und Mai haben die ersten beiden von vier Runden Tischen stattgefunden. Am 
Runden Tisch sind Vertreter des Handwerks, Innungen, BSB, HIBB, 
Arbeitsagentur, Sozialbehörde, Stromnetz HH, Cluster EE vertreten. Die 
nächsten Runden Tische sind im August und November 2022 terminiert. Der 
ergebnisorientierte Abschlussbericht soll im Mai 2023 vorliegen.

in Umsetzung

Gebäudeeffizienz

Leitungsgebundene Wärme 

Zusätzliche Baukapazitäten schaffen, z.B. Einrichten eines 
Runden Tisches mit Verbänden und Kammern, und 
Ergreifen weiterer Initiativen hinsichtlich des 
Fachkräftemangels

Portfolioziel für den Gebäudebestand im Mittel bis zum Jahr 
2050: KfW-Effizienzhaus 55 entsprechend der 
Energieeffizienzstrategie Gebäude des Bundes sowie 
Hamburger Klimaplan (Drs. 21/2521)
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Ist-Wert des IndikatorsIndikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

Seitens der BSW wurden in den letzten Jahren in verschiedenen 
Konstellationen Gespräche mit den für das Bauen in Hamburg verantwortlichen 
Akteuren geführt. Ansprechpartner für die BSW waren dabei die Verbände der 
Bauwirtschaft, die Kammern und die Hochschulen aus der Metropolregion 
sowie die Wohnungswirtschaft. Dabei wurden sowohl grundsätzliche Themen, 
wie z.B. der Fachkräftemangel, als auch aktuelle Problemstellungen, wie z.B. 
die Preisentwicklung von Materialien und der Mangel an Baustoffen, 
besprochen. Die aktuellen Problemstellungen haben zumindest mittelbar auch 
Auswirkungen auf den Aufbau der Personalkapazitäten in der Bauwirtschaft. 
Als ein Ergebnis wurde z.B. die Einrichtung eines Studienganges in der 
Technischen Gebäudeausrüstung festgehalten, welcher derzeit vorbereitet 
wird. Die Gespräche werden durch die BSW fortgesetzt, um weitere 
gemeinsame Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen zu entwickeln.

GE-02-01 Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand: Gutachten 
zur Einordnung des Hamburgischen 
Wohnbebäudebestands unter stadtgestalterischen 
Gesichtspunkten

in Umsetzung Das Gutachten wurde im Juli 2021 vergeben; ein Abschluss ist für Q4 2022 
geplant. 

GE-02-02 Schaffung von Transparenz über den 
Gebäudegesamtbestand sowie deren 
Optimierungsmöglichkeiten, Entwicklung 
relevanter Informationsgrundlagen, Beratungs- 
und Förderansätze
Zielgruppengerechte Kommunikationskampagne 
zur Aktivierung von Stakeholdern zur Umsetzung 
der Klimaziele im Bereich der Wohngebäude in 
Hamburg

in Umsetzung Die Machbarkeitsstudie wurde beauftragt und wird aktuell erstellt. Ein 
Abschluss ist in Q4 2022 geplant. Die Vergabe der Kommunikationskampagne 
befindet sich in der Vorbereitung. 
Die Prüfung, wie die Sanierungsqualität und -rate bei Bestandsgebäuden erhöht 
werden kann, hat ergeben, dass das geplante Instrument der Novellierung der 
Klimaschutzverordnung aus rechtlichen Gründen derzeit nicht umgesetzt 
werden kann.
Alle Klimastellen wurden besetzt.

Empfehlung: Erstellung von Sanierungsfahrplänen für 
Einzelgebäude als Grundlage für Sanierungen sofern kein 
Energieausweis vorliegt
Förderung für Sanierungsfahrpläne erhöhen und ggf. 
ausweiten

nicht weiter verfolgt Ersatz durch Förderung des individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) für 
Wohngebäude auf Bundesebene (BEG) mit 80% Zuschuss. Für 
Nichtwohngebäude gibt es aus Ressourcengründen kein entsprechendes 
Förderprogramm.

GE-01-06 Niedrigschwellige, gebäudebezogenen 
Energieberatungen sowie Beratungen zu 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung durch die 
„Hamburger Energielotsen“

in Umsetzung Unter der 2019 neu eingeführten Marke Hamburger Energielotsen wurden 2021 
rd. 9.000 Beratungen durchgeführt. Der Auftrag wurde um zwei Jahre bis Mai 
2024 verlängert.

GE-02-03 Sanierungsfahrpläne Einzelgebäude (Hamburger 
Energiepass)

nicht weiter verfolgt Den Hamburger Energiepass (HEP) gibt es nicht mehr, Förderung des 
individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) auf Bundesebene (BEG) mit 80% 
Zuschuss fortgeführt.

Serielles Sanieren mit vorgefertigten Bauelementen zur 
Rationalisierung („Energiesprong“) einführen; Pilotprojekte 
in Hamburg durchführen

GE-01-02 Serielles Sanieren mit vorgefertigten 
Bauelementen zur Rationalisierung 
(„Energiesprong“)

in Umsetzung Erstes Gutachten zur Vorplanung von vorgefertigten Sanierungslösungen für 
typisierte Schulgebäude
wurde 2021 erstellt. Ein weiteres wurde im Mai 2021 vergeben und soll Anfang 
Q3 fertiggestellt werden.
Die Klimastelle wurde besetzt. Eine Marktanalyse und die Ausarbeitung einer 
Strategie für das Serielle Sanieren sind in Arbeit.

Prüfen: Stärkung des Vollzugs auch im Bestand durch 
stichprobenartige Prüfungen

noch nicht begonnen Aufgrund prioritärer Aufgaben zunächst zurückgestellt.

Fortsetzung und Weiterentwicklung Förderprogramm: 
Modernisierung von Mietwohnungen 
-Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien bei geförderten Heizungsanlagen
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer 
Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen

in Umsetzung Es handelt sich um eines der Förderprogramme der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank (IFB) zur Modernisierung des Hamburger 
Wohngebäudebestands. Die Förderprogramme befinden sich in der laufenden 
Umsetzung. Der Ausschluss der Förderung von Ölheizungen sowie die 
weiteren Prüfungen sind erfolgt.

Anzahl geförderter 
Wohneinheiten (WE)

2021 = 1.545 WE

Fortsetzung und Weiterentwicklung Förderprogramm: 
Modernisierung von Mietwohnungen in Gebieten der 
Integrierten Stadtteilentwicklung
- Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien bei geförderten Heizungsanlagen
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer 
Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen

in Umsetzung Es handelt sich um eines der Förderprogramme der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank (IFB) zur Modernisierung des Hamburger 
Wohngebäudebestands in Gebieten der Integrierten Stadtteilentwicklung. Das 
Förderprogramm befindet sich in der laufenden Umsetzung. Der Ausschluss der 
Förderung von Ölheizungen sowie die weiteren Prüfungen sind erfolgt. Mit dem 
jährlichen Programmvolumen können ca. 65 WE pro Jahr bewilligt werden. In 
2021 ist die Bewilligung von 128 WE vorbereitet worden.

Anzahl geförderter 
Wohneinheiten (WE)

2021 = 0 WE

Fortsetzung und Weiterentwicklung Förderprogramm: 
Modernisierung von Studierenden- und Azubiwohnheimen
- Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien bei geförderten Heizungsanlagen
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer 
Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen

in Umsetzung Es handelt sich um eines der Förderprogramme der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank (IFB) zur Modernisierung des Hamburger 
Wohngebäudebestands. Die Förderprogramme befinden sich in der laufenden 
Umsetzung. Der Ausschluss der Förderung von Ölheizungen sowie die 
weiteren Prüfungen sind erfolgt.

Anzahl geförderter 
Wohneinheiten (WE)

2021 = 42 WE

Fortsetzung und Weiterentwicklung Förderprogramm: 
Wärmeschutz im Gebäudebestand
- Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien bei geförderten Heizungsanlagenl
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer 
Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen

in Umsetzung Es handelt sich um eines der Förderprogramme der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank (IFB) zur Modernisierung des Hamburger 
Wohngebäudebestands. Die Förderprogramme befinden sich in der laufenden 
Umsetzung. Der Ausschluss der Förderung von Ölheizungen sowie die 
weiteren Prüfungen sind erfolgt.

Anzahl geförderter 
Wohneinheiten (WE)

2021 = 774 WE

1. Angebote einer niedrigschwelligen, aktivierenden, 
gebäudebezogenen Energieberatung ausbauen
2. Prüfen: Förderprogramme zu Nutzerverhalten und 
Anlagentechnik
Zusammenhang mit der Maßnahme Sanierungsfahrpläne 
für Einzelgebäude

Umsetzungsorientierte Machbarkeitsstudie, um genauere 
Kenntnisse über den Hamburger Wohnungsbestand und 
seine Möglichkeiten und Potenziale zu erhalten und die 
Wohnungswirtschaft als Kooperationspartnerin 
einzubinden, in diesem Zusammenhang:
1. Prüfen: Sanierungsqualität und -rate bei 
Bestandsgebäuden erhöhen. Instrument: Novellierung der 
Klimaschutzverordnung.
2. Prüfen: Schrittweise Sanierung im Rahmen eines 
Stufenmodells, d.h. verpflichtende Sanierung der 
energetisch schlechtesten Gebäude zuerst (vgl. Berliner 
Stufenmodell). Beachtung Härtefallregelung
3. Prüfen: Beginnen mit Anreiz über Förderungen, 
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Gesetzliche Verpflichtung für den Gebäudebestand zum 
Einsatz erneuerbarer Energien für den Wärme-
Energiebedarf bei Austausch alter Heizungsanlagen 
(analog Baden-Württemberg)

in Umsetzung Seit dem 01.07.2021 gilt die EE-Pflicht (§ 17 Abs. 1 HmbKliSchG).

Prüfen: Bei Neubau von Wohngebäuden verbindlicher 
Standard KfW-Effizienzhaus 55 und Förderung von KfW-
Effizienzhaus 40. Ggf. neu zu gestaltender „Hamburger 
Maßstab Gebäudeeffizienz“

in Umsetzung Gesetzgebungskompetenz beim Bund:
- Laut KoaV sollen die Neubau-Standards zum 1. Januar 2025 an den EH 40-
Standard angeglichen werden.
- Mit einer Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) noch im Jahr 2022 soll 
zudem im Neubau ab dem 1. Januar 2023 der Effizienzstandard 55 verbindlich 
festgelegt werden.
- Der Neubau wird von der KfW hinsichtlich des EH-55 gar nicht mehr, 
hinsichtlich des EH 40 nur noch eingeschränkt gefördert. Es wurde 
angekündigt, dass Anfang 2023 ein neues Programm „Klimafreundliches 
Bauen“ in Kraft treten soll, dessen Inhalte aktuell noch nicht bekannt sind. 

Neubauten und Erweiterungsbauten öffentlicher Gebäude 
(u.a. Schulen, Hochschulen, Bürogebäude) werden ab 2022 
mind. im Standard Effizienzhaus 40 errichtet. Für 
Sondernutzungen sind analoge Zielvorgaben zu entwickeln. 
(Entspricht Klimaschutzprogramm 2030 der 
Bundesregierung für öffentliche Bundesgebäude)

in Umsetzung Im ersten Schritt umgesetzt (§20 (2) HmbKliSchG), VO-Entwurf liegt vor und 
befindet sich in der externen Abstimmung.

Fortsetzung und Weiterentwicklung Energetische 
Zuschüsse im geförderten Mietwohnungsneubau
- Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien bei geförderten Heizungsanlagen
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer 
Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen

GE-02-05 Wohnungsneubau-Programm (Förderprogramm 
IFB)

in Umsetzung Es handelt sich um Förderprogramme der Hamburgischen Investitions- und 
Förderbank (IFB) für energetische Zuschüsse im geförderten 
Mietwohnungsneubau. Die Förderprogramme befinden sich in der laufenden 
Umsetzung. Der Ausschluss der Förderung von Ölheizungen sowie die 
weiteren Prüfungen sind erfolgt.

Anzahl geförderter 
Wohneinheiten (WE)

2021 = 516 WE

GE-03-01 Hamburger Förderung für die energetische 
Gebäudesanierung von Nichtwohngebäuden

nicht weiter verfolgt

GE-03-02 Durchführung einer Akquisekampagne für das 
Förderprogramm Nichtwohngebäude zur Stärkung 
des Programmabrufs 

nicht weiter verfolgt

GE-03-06 Holzbauförderung im Neubau von 
Nichtwohngebäuden (Förderprogramm)

in Umsetzung

Erschließung von energetischen Sanierungspotenzialen im 
Nichtwohngebäudebereich Gewerbe, Handel, 
Dienstleistung durch
1. Verdoppelung des finanziellen Volumens des 
„Förderprogramms Energieeffizienz Nichtwohngebäude“
2. Einhaltung des DGNB Goldstandards (oder 
vergleichbarer Standards) als Mindestvorgabe bei der 
Vergabe von städtischen Flächen mit 
Kerngebietsnutzungen und möglichst auch bei 
Mischgebietsnutzungen (siehe auch Trans- formationspfad 
Wirtschaft)
3. Erstellung einer praxisorientierten Beispielstudie für 
ambitionierte energetische Sanierungen von gewerblichen 
Nichtwohngebäuden in Hamburg
4. Ausweitung der Vor-Ort-Beratung in Gewerbe- und 
Industriegebieten zu energetischen 
Sanierungsmöglichkeiten und Fördermöglichkeiten speziell 
bezogen auf gewerbliche Nichtwohngebäude, z.B. durch ein 
Klimaschutzmanagement (entsprechend Beispiel Billbrook 
mit einem Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des 
Klimaschutzteilkonzepts Billbrook), siehe auch 
Transformationspfad Wirtschaft

GE-03-07 Erstellung einer praxisorientierten Beispielstudie 
für ambitionierte energetische Sanierungen von 
gewerblichen Nichtwohngebäuden in Hamburg 
und Studie zur Wirtschaftlichkeit der 
energetischen Sanierung von Nichtwohngebäuden

in Umsetzung Punkt 1: Durch Bundesförderung KfW/BEG ersetzt; keine Finanzung für 
Fortführung auf Landesebene
Punkt 2: Die Einhaltung des DGNB Goldstandards (o.Ä.) wurde bei der 
Vergabe von städtischen Flächen festgeschrieben.
Punkt 3: Die  Maßnahme 'Praxisorientierte Beispielstudie von gewerblichen 
Nichtwohngebäuden' wurde aufgrund prioritärer Aufgaben zunächst 
zurückgestellt.
Punkt 4: Kampagne für Gewerbe- und Industriegebiete in Vorbereitung

GE-05-01 Gutachterliche Energiefachpläne bei 
Neubauvorhaben

GE-05-02 Erstellung von energetischen Quartierskonzepten 
und Ausweitung energetisches 
Sanierungsmanagement

GE-01-03 Nachhaltiges Bauen: Umsetzung Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen für öffentliche Gebäude und 
Entwicklung einer Hamburger Holzbau-Strategie 

in Umsetzung Entwicklung Holzbau-Strategie in Umsetzung 
Derzeit laufend: Vorprojektierung/Erarbeitung eines Maßnahmenfahrplans für 
die Einführung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) für 
öffentliche Gebäude. 
Die Klimastelle ist besetzt.

GE-01-04 Nachhaltiges Bauen: Reduktion des 
Ressourcenverbrauches und CO2-Emissionen 
durch die Vermeidung von Abriss

in Vorbereitung Vergabe einer Studie an externe Dienstleister als Grundlagenpapier "Graue 
Energie" in Vorbereitung.

Bewerbung von Förderprogrammen optimieren in anderes Projekt überführt Wird im Rahmen der Förderprogramme zu Energie- und Ressourceneinsparung 
umgesetzt.

GE-01-05 Erstellung eines Gutachtens zum Förderbaustein 
Monitoring von Heizung und Lüftung, z.B. 
Nichtwohngebäude

noch nicht begonnen Aufgrund prioritärer Aufgaben zunächst zurückgestellt.

1. Empfehlung: Umsetzung des Leitfadens Nachhaltiges 
Bauen des Bundes für öffentliche Gebäude, u.a. Schulen, 
Hochschulen, Bürogebäude, (s. auch Klimaplan Drs. 
21/2521)
2. Vorplanung Entwicklung einer Hamburger Holzbau-
Strategie
3. Entwicklung eines Grundlagenpapiers zum Umgang mit 
„Grauer Energie“ mit dem Ziel CO2-Emissionen im 
Lebenszyklus von Gebäuden zu minimieren.

Die Fördermodule zur Modernisierung von NWG wurden zum Jahresende 2021 
eingestellt und durch Bundesförderung ersetzt. Auch der Neubau von 
Nichtwohngebäuden und das Nachhaltige Bauen in diesem Bereich werden seit 
2021 durch Bundesförderung abgedeckt. Die Förderung für Holzbau im Neubau 
von Nichtwohngebäuden ist aktiv.

in Umsetzung

Weiterentwicklung und Ausweitung der Hamburger 
Förderung für Nichtwohngebäude (NWG)

1. Generelle Weiterentwicklung von energetischen 
Quartiersansätzen, z.B. Evaluierung und ggf. 
Weiterentwicklung des SAGA-Quartierskonzepts Horner 
Geest
2. Energetische Sanierungskonzepte z.B. gem. KfW-

Energiefachplanung: Inzwischen in fast allen Bezirken Erfahrungen mit dem 
Instrument; regelmäßige Forderung durch die BUKEA im Rahmen von B-Plan-
Verfahren; zurzeit weiterer Roll-Out (Ziel: Verstetigung) durch 
Informationsveranstaltungen, Informationsmaterialien, regelmäßige bilaterale 
Beratung; 
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz
Stand: 31.05.2022

Anlage 3a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Ist-Wert des IndikatorsIndikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

GE-01-07 Stromspar-Check in einkommensschwachen 
Haushalten (Caritasverband Hamburg)

in Umsetzung Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 und 2021 nicht die 
angestrebte Zahl an Haushaltsberatungen durchgeführt werden. Für 2022 sind 
wieder steigende Beratungszahlen zu erwarten.

GE-05-03 Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen

in Umsetzung Stelle wurde zum 01.07.2021 besetzt.

GE-05-04 Energieeffizienzanforderungen in B-Plänen 
verankern durch Gutachten und Leitfäden für 
Bezirke 

In Vorbereitung Derzeit wird die Vergabe der entsprechenden Leistungen an einen externen 
Sachverständigen vorbereitet. 

GE-05-05 Öffentlichkeitsarbeit BSW: Klimabelange bei RISE in Umsetzung Teilprojekt 2022: Klimabelange bei RISE/ BA Altona; die Übertragbarkeit von 
Maßnahmen des Klimaschutzes im Sinne von Best Practice auf weitere 
Quartiere anhand der Machbarkeit einer Fassadensanierung des Bürgerhauses 
Bornheide, inkl. Öffentlichkeitsarbeit.

Qualifizierung für Architekten und Handwerker 
"IMPULS-Programm"

in Umsetzung Dauerhaft in Umsetzung. Das IMPULS-Programm bezuschusst Weiterbildungs-
Veranstaltungen, Seminare und Online-Seminare, deren Inhalt sich 
schwerpunktmäßig mit den Themen nachhaltige Bauweisen, effiziente 
Energieversorgung und erneuerbare Energien im Hochbau beschäftigt. 

Erhöhung des Anteils an Biogas für öffentliche Gebäude 
und öffentliche Unternehmen auf 5% Perspektivisch power-
to-gas

ÖG-19 Erhöhung des Anteils an Biogas für öffentliche 
Gebäude und öffentliche Unternehmen auf 5% 
Perspektivisch power-to-gas

in Umsetzung Für die Jahre 2022 bis einschließlich 2024 wird der Anteil von Biomethan auf 
2,5% erhöht.

Sanierungskonzepte öffentliche Gebäude, 
Portfolio Sprinkenhof

abgeschlossen Individuelle energetische Sanierungskonzepte pro Gebäude für die 145 
Gebäude gemäß Leitkriterien sowie darauf aufbauender 
gebäudeübergreifender energetischer Sanierungsfahrpläne erstellt; 
Priorisierung von Gebäuden, die bis 2030 saniert werden sollen/ müssen, um 
die Vorgaben des Senats (Leitkriterien) einzuhalten, vorgenommen.

ÖG-01 Stadteigene Gebäude in Umsetzung Es werden fortlaufend Beratungen durchgeführt und ein Leitfaden für die 
Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden entwickelt.
Die Klimastelle ist besetzt.

ÖG-20 Umsetzung Klimaschutz im Zuge Rahmenplan 
Schulbau

in Umsetzung Im Jahr 2021 wurden für die Neubauten und Sanierungen im Zuge des 
Rahmenplans rund 287 Mio. € investiert. 

ÖG-21 Umsetzung Klimaschutz bei Beruflichen Schulen abgeschlossen Nachdem die Gebäudeaufstockung  04/2022 fertiggestellt wurde, ist die 
bewirtschaftete ÖPP Flächen durch die Fertigstellung des Neubaus an der 
Hinrichsenstr. 35 um 8.708 m² NGF auf 178.520 m² NGF angestiegen. Die 
Flächen verteilen sich auf 103.544 m² Neubau und 74.976 m² sanierter Altbau. 
Das Jahr 2021 war ebenfalls im Schulbetrieb durch Corona geprägt. 
Hinsichtlich der CO2 Emissionen hat das erhöhte Lüftungsverhalten wie auch 
der Luftfiltereinsatz negativ auf die Energieverbräuche ausgewirkt.

ÖG-22 Klimaschutzmaßnahmen im Hochschulbau in Umsetzung Es werden kontinuierlich neue Maßnahmen umgesetzt.
ÖG-23 Grünstrombezug öffentlicher Einrichtungen in Umsetzung Es wird auch für das Jahr 2022 nur Strom aus erneuerbaren Quellen 

eingekauft.
ÖG-03 Übergreifende Prüfungen/Gutachten energetische 

Sanierung Gebäude BIS 
in Umsetzung Fortsetzung Klimakampagne; Ziel Beleuchtungs-und Heizungsoptimierung, 

Optimierung Klimatechnik in ausgewählten Objekten der BIS; Sensibilisierung 
Verbraucherverhalten.

ÖG-04 Polizei: Bestandsanalyse, -bewertung und 
Maßnahmenableitung für energetische 
Gebäudesanierung und Mehrkosten Miete (BIS)

abgeschlossen Gutachten/Sanierungskonzept ist erstellt.

ÖG-05 Berufsfeuerwehr: Bestandsanalyse, -bewertung 
und Maßnahmenableitung für energetische 
Gebäudesanierung  (BIS) und Mehrkosten Miete

abgeschlossen Gutachten/Sanierungskonzept ist erstellt.

ÖG-06 Freiwillige Feuerwehren: Bestandsanalyse, -
bewertung und Maßnahmenableitung für 
energetische Gebäudesanierung (BIS)

abgeschlossen Gutachten/Sanierungskonzept ist erstellt.

ÖG-08 Energetische Beratungsleistung Hochschulen: 
Mehrbedarf für energetische Sanierung bei 
Überführung Bestandsgebäude Hochschulen in 
Mieter-Vermieter-Modell, Tranchen 1-4

in Vorbereitung Diese Maßnahme setzt auf den Ergebnissen der Bestandsuntersuchung der ins 
Mieter-Vermieter-Modell zu überführenden Hochschulgebäude auf. Diese liegen 
noch nicht vor. 

ÖG-10 Reduktion des Energie- und 
Warmwasserverbrauchs der 
Justizvollzugsanstalten durch zentrale 
Temperaturregelung 

in Vorbereitung

ÖG-11 Prüfung der Möglichkeiten des verstärkten 
Einsatzes von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden 
des Justizvollzuges im Rahmen der Erarbeitung 
eines Fahrplans für die Durchführung der 
energetischen Sanierung sämtlicher 
Justizvollzugsanstalten im Rahmen des Projekts 
„Klimaeffiziente Justiz 2030“

in Umsetzung

ÖG-13 Einsetzung eines Projektes "Klimaeffiziente Justiz 
2030"

nicht weiter verfolgt Aufgrund organisatorischer Herausforderungen und in Folge der 
Behördenumstrukturierung ist das Vorprojekt "Klimaeffiziente Justiz 2030" der 
damaligen Justizbehörde nicht im Jahr 2020 eingesetzt worden. Folglich 
wurden auch die Mittel für 2020 nicht abgerufen. Das Projekt ist inzwischen 
organisatorisch in die Maßnahmen ÖG-10 und ÖG-11 überführt worden.

1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für 
die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. 
Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

Öffentliche Gebäude

2. Anwendung der „Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude“ auf weitere öffentliche 
Unternehmen (Hinwirken mittels Senat/zuständige 
Fachbehörden)
3. Sanierungskonzepte und -fahrpläne für den 
Gebäudebestand öffentlicher Unternehmen (Hinwirken 
mittels Senat/zuständige Fachbehörden)
4. Selbstverpflichtung der Bestandshalter öffentlicher 
Nichtwohngebäude einschließlich Gebäude öffentlicher 
Unternehmen zur Umsetzung der klimapolitischen 
Gebäudeziele, z.B. Festlegung von durchschnittlichen CO2-
Ziel- kennwerten für die Gebäude, Umsetzung von 
Sanierungsfahrplänen usw.

Die vor der Umsetzung zwingend notwendige Analyse und Konzeptionierung
wird gerade vorbereitet. Die Beauftragung der Sprinkenhof soll zusammen mit
den Maßnahmen ÖG-10, ÖG-11 und ÖG-17 erfolgen. Die
Vertragsverhandlungen laufen.
Über den Hamburger Klimaplan wurden für das Projekt der BJV „Klimaeffizienz
2030 in Justiz und Verbraucherschutz“ insgesamt 4 Stellen bereitgestellt.
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz
Stand: 31.05.2022

Anlage 3a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Ist-Wert des IndikatorsIndikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

ÖG-15 Bereitstellung von Planungsmitteln für die 
Behörden/Bezirksämter für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (Portfolio 
Sprinkenhof)

abgeschlossen Gutachten/Sanierungskonzepte sind erstellt.

ÖG-16 Erstellung energetischer Sanierungsfahrpläne 
Sozialbehörde

in Vorbereitung Aus den Klimamitteln werden der Sozialbehörde Kostenermächtigungen in 
Höhe von 120 Tsd. Euro für die Erstellung des energetischen 
Sanierungsfahrplans für acht Objekte durch die Sprinkenhof übertragen. Dies 
wurde am 14.04. durch die Senko bewilligt. Die Sprinkenhof wird mit der 
Erstellung des energetischen Sanierungsfahrplans beauftragt. Die 
Fertigstellung wird in 2022 erwartet.

ÖG-17 Bereitstellung von Planungsmitteln für die 
energetische Sanierung öffentlicher Justizgebäude 
(Bestandsanalyse)

in Umsetzung Die interne Bestandsanalyse ist abgeschlossen. Die externe Unterstützung bei 
der Erstellung von Sanierungsfahrplänen für die im Verwaltungsvermögen der 
BJV stehenden Gebäude wird gerade vorbereitet. Die Beauftragung der 
Sprinkenhof soll zusammen mit den Maßnahmen ÖG-10 und ÖG-11 erfolgen. 
Die Vertragsverhandlungen laufen. 

ÖG-18 Planung energetische Ertüchtigung von  
städtischen Kulturimmobilien

in Vorbereitung Aus den Klimamitteln werden der Behörde für Kultur und Medien 
Kostenermächtigungen in Höhe von 2.090 Tsd. Euro für die Erstellung vertiefter 
Planungen zur Verifizierung energetisch wirksamer Sanierungsmaßnahmen für 
vier städtische Kulturimmobilien übertragen. Dies wurde am 14.04. durch die 
Senko bewilligt.

Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude – 
Modernisierung der Gebäudetechnik (Förderprogramm) 
fortsetzen

ÖG-14 Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude - 
Modernisierung der Gebäudetechnik 
(Förderprogramm)

in Umsetzung Kleinere und größere Projekte in der Gebäudetechnik steigern die 
Energieeffizienz und tragen so zu Einsparungen bei den Energiekosten bei.
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 3b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Steigerung der EE-Anteile in der Wärmeversorgung 
(Förderprogramm Erneuerbare Wärme, IFB)

WW-01-01 Steigerung der EE-Anteile in der 
Wärmeversorgung (Förderprogramm Erneuerbare 
Wärme)

1.272 1.650 2.548 2.600 1.180

Dekarbonisierung der Fernwärme Ersatzlösung Wedel 
dominiert die Einsparungen (ab 2025)
Umbau Tiefstack dominiert die Einsparungen (ab 2030)
Mögliches Instrument:
Verpflichtender CO2-Stufenplan für alle 
Wärmenetzgesellschaften in Hamburg (bzw. Kooperations-
Vereinbarung mit einem CO2-Stufenplan)

WW-01-03 Umsetzung der im HmbKliSchG verankerten 
Pflicht zur Aufstellung von 
Dekarbonisierungsfahrplänen sowie im Klimaplan 
aufgelisteten "Untermaßnahmen", die der 
Nachverdichtung und dem Ausbau von 
Wärmenetzen dienen (gutachterliche 
Unterstützung)

x 40

WW-01-02 Aufbau eines Infrastrukturfonds für den 
Wärmenetzausbau 200

WW-01-02Z Gutachten zur Wärmenetzausbauplanung und 
Förderinstrumententwicklung

80

ÖG-24 Standardsetzung für Sanierungen öfftl. Gebäude, 
u. a. durch Analyse des öffentlichen 
Gebäudebestands x 61 194 100

GE-01-01 Erarbeitung von Grundlagen für die Umsetzung 
des Portfolioziels in Teilbereichen des 
Gebäudebestands; Ausbau der Fachkompetenz 
zur Unterstützung der 
Transformationspfadverantwortlichen.

x

GE-04-01 Vollzug und Weiterentwicklung des 
Energieeffizienzrechts im Gebäudesektor x 50 22

GE-04-02 Umsetzung der im HmbKliSchG verankerten 
Pflicht zur Nutzung von Photovoltaik sowie von 
erneuerbaren Energien bei Heizungsanlagen x 124

GE-04-03 Rechtliche Betreuung der auf der Grundlage des 
HmbKliSchG zu erlassenden 
verordnungsrechtlichen Regelungen sowie 
rechtliche Unterstützung des für die 
bauordnungsrechtlichen Elemente des 
Klimaschutzgesetzes zuständigen Amtes der 
BSW

x 46

GE-02-01 Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand: Gutachten 
zur Einordnung des Hamburgischen 
Wohnbebäudebestands unter stadtgestalterischen 
Gesichtspunkten 25 135 75

Portfolioziel für den Gebäudebestand im Mittel bis zum Jahr 
2050: KfW-Effizienzhaus 55 entsprechend der 
Energieeffizienzstrategie Gebäude des Bundes sowie 
Hamburger Klimaplan (Drs. 21/2521)

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Klimastellen2 Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Umsetzungsorientierte Machbarkeitsstudie, um genauere 
Kenntnisse über den Hamburger Wohnungsbestand und 
seine Möglichkeiten und Potenziale zu erhalten und die 
Wohnungswirtschaft als Kooperationspartnerin 
einzubinden, in diesem Zusammenhang:
1. Prüfen: Sanierungsqualität und -rate bei 
Bestandsgebäuden erhöhen. Instrument: Novellierung der 

Infrastrukturmaßnahmen: Nachverdichtung und Ausbau von 
Wärmenetzen; davon u.a.:

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Dekarbonisierung der Wärmewende

Dezentrale Wärmeversorgung
Leitungsgebundene Wärme

Gebäudeeffizienz

1



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 3b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Klimastellen2 Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

GE-02-02 Schaffung von Transparenz über den 
Gebäudegesamtbestand sowie deren 
Optimierungsmöglichkeiten, Entwicklung 
relevanter Informationsgrundlagen, Beratungs- 
und Förderansätze
Zielgruppengerechte Kommunikationskampagne 
zur Aktivierung von Stakeholdern zur Umsetzung 
der Klimaziele im Bereich der Wohngebäude in 
Hamburg

x 470 192 650 128

1. Angebote einer niedrigschwelligen, aktivierenden, 
gebäudebezogenen Energieberatung ausbauen
2. Prüfen: Förderprogramme zu Nutzerverhalten und 
Anlagentechnik
Zusammenhang mit der Maßnahme Sanierungsfahrpläne 
für Einzelgebäude

GE-01-06 Niedrigschwellige, gebäudebezogenen 
Energieberatungen sowie Beratungen zu 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung durch die 
„Hamburger Energielotsen“

223 273 514 522 522

Serielles Sanieren mit vorgefertigten Bauelementen zur 
Rationalisierung („Energiesprong“) einführen; Pilotprojekte 
in Hamburg durchführen

GE-01-02 Serielles Sanieren mit vorgefertigten 
Bauelementen zur Rationalisierung 
(„Energiesprong“)

x 26 20 50

Fortsetzung und Weiterentwicklung Förderprogramm: 
Wärmeschutz im Gebäudebestand
- Ausschluss der Förderung von Ölheizungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien bei geförderten Heizungsanlagenl
- Prüfung der technischen Umsetzbarkeit weiterer 
Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen -231

GE-03-01 Hamburger Förderung für die energetische 
Gebäudesanierung von Nichtwohngebäuden 2.000 1.350 106

GE-03-06 Holzbauförderung im Neubau von 
Nichtwohngebäuden (Förderprogramm) x 63 750 109

GE-05-01 Gutachterliche Energiefachpläne bei 
Neubauvorhaben

40 -40

1. Generelle Weiterentwicklung von energetischen 
Quartiersansätzen, z.B. Evaluierung und ggf. 
Weiterentwicklung des SAGA-Quartierskonzepts Horner 
Geest
2. Energetische Sanierungskonzepte z.B. gem. KfW-
Programm 432 „Energetische Stadtsanierung“, für 
Bestandsquartiere erstellen. Synergien nutzen mit anderen 
Quartiersplanungen z.B. der Integrierten 
Stadtteilentwicklung in RISE-Fördergebieten
3. Sanierungsmanagement für Quartiere zur Umsetzung 
von Sanierungskonzepten, ausweiten und über 
Förderungszeiträume z.B. des KfW-Programms 432 

Weiterentwicklung und Ausweitung der Hamburger 
Förderung für Nichtwohngebäude (NWG)

Bestandsgebäuden erhöhen. Instrument: Novellierung der 
Klimaschutzverordnung.
2. Prüfen: Schrittweise Sanierung im Rahmen eines 
Stufenmodells, d.h. verpflichtende Sanierung der 
energetisch schlechtesten Gebäude zuerst (vgl. Berliner 
Stufenmodell). Beachtung Härtefallregelung
3. Prüfen: Beginnen mit Anreiz über Förderungen, 
anschließend Umsetzung Ordnungsrecht
4. Weiterentwicklung von Landes-Förderungen der FHH 
und Mitwirken bei Bundesförderungen
5. Prüfen: Förderung einer sukzessiven Sanierung von 
Gebäuden mit dem Ziel einer vollständigen Sanierung bis 
2050
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 3b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Klimastellen2 Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

GE-05-02 Erstellung von energetischen Quartierskonzepten 
und Ausweitung energetisches 
Sanierungsmanagement

x 250 251

GE-01-03 Nachhaltiges Bauen: Umsetzung Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen für öffentliche Gebäude und 
Entwicklung einer Hamburger Holzbau-Strategie 

x 50 50

GE-01-04 Nachhaltiges Bauen: Reduktion des 
Ressourcenverbrauches und CO2-Emissionen 
durch die Vermeidung von Abriss 25

GE-01-05 Erstellung eines Gutachtens zum Förderbaustein 
Monitoring von Heizung und Lüftung, z.B. 
Nichtwohngebäude

50

GE-05-03 Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen x 28 77 25

GE-05-05 Öffentlichkeitsarbeit BSW: Klimabelange bei RISE

75 15

1. Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitkriterien für 
die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude (u.a. 
Schulen, Hochschulen, Bürogebäude)

Sanierungskonzepte öffentliche Gebäude, 
Portfolio Sprinkenhof 307

ÖG-01 Stadteigene Gebäude

x 68 34

ÖG-03 Übergreifende Prüfungen/Gutachten energetische 
Sanierung Gebäude BIS 

80 58 74

ÖG-04 Polizei: Bestandsanalyse, -bewertung und 
Maßnahmenableitung für energetische 
Gebäudesanierung und Mehrkosten Miete (BIS)

0 338

Öffentliche Gebäude

Förderungszeiträume z.B. des KfW-Programms 432 
„Energetische Stadtsanierung“ hinaus verstetigen
4. Je Bezirk werden mind. zwei durch den Bund geförderte 
energetische Sanierungskonzepte, z.B. nach KfW 432 
durchgeführt
5. Entwicklung von Kriterien ggf. auf Basis des 
Wärmekatasters zur Identifizierung von Gebieten mit 
hohem Energiebedarf und hohen CO2-Emissionen

2. Anwendung der „Leitkriterien für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude“ auf weitere öffentliche 
Unternehmen (Hinwirken mittels Senat/zuständige 
Fachbehörden)
3. Sanierungskonzepte und -fahrpläne für den 
Gebäudebestand öffentlicher Unternehmen (Hinwirken 
mittels Senat/zuständige Fachbehörden)
4. Selbstverpflichtung der Bestandshalter öffentlicher 
Nichtwohngebäude einschließlich Gebäude öffentlicher 
Unternehmen zur Umsetzung der klimapolitischen 
Gebäudeziele, z.B. Festlegung von durchschnittlichen CO2-
Ziel- kennwerten für die Gebäude, Umsetzung von 

1. Empfehlung: Umsetzung des Leitfadens Nachhaltiges 
Bauen des Bundes für öffentliche Gebäude, u.a. Schulen, 
Hochschulen, Bürogebäude, (s. auch Klimaplan Drs. 
21/2521)
2. Vorplanung Entwicklung einer Hamburger Holzbau-
Strategie
3. Entwicklung eines Grundlagenpapiers zum Umgang mit 
„Grauer Energie“ mit dem Ziel CO2-Emissionen im 
Lebenszyklus von Gebäuden zu minimieren.
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 3b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Klimastellen2 Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

ÖG-05 Berufsfeuerwehr: Bestandsanalyse, -bewertung 
und Maßnahmenableitung für energetische 
Gebäudesanierung  (BIS) und Mehrkosten Miete

224

ÖG-06 Freiwillige Feuerwehren: Bestandsanalyse, -
bewertung und Maßnahmenableitung für 
energetische Gebäudesanierung (BIS)

39

ÖG-08 Energetische Beratungsleistung Hochschulen: 
Mehrbedarf für energetische Sanierung bei 
Überführung Bestandsgebäude Hochschulen in 
Mieter-Vermieter-Modell, Tranchen 1-4

267

ÖG-10 Reduktion des Energie- und 
Warmwasserverbrauchs der 
Justizvollzugsanstalten durch zentrale 
Temperaturregelung x 245 137

ÖG-11 Prüfung der Möglichkeiten des verstärkten 
Einsatzes von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden 
des Justizvollzuges im Rahmen der Erarbeitung 
eines Fahrplans für die Durchführung der 
energetischen Sanierung sämtlicher 
Justizvollzugsanstalten im Rahmen des Projekts 
„Klimaeffiziente Justiz 2030“

x 245 137

ÖG-15 Bereitstellung von Planungsmitteln für die 
Behörden/Bezirksämter für die energetische 
Sanierung öffentlicher Gebäude (Portfolio 
Sprinkenhof)

195

ÖG-16 Erstellung energetischer Sanierungsfahrpläne 
Sozialbehörde

120

ÖG-17 Bereitstellung von Planungsmitteln für die 
energetische Sanierung öffentlicher Justizgebäude 
(Bestandsanalyse)

126

ÖG-18 Planung energetische Ertüchtigung von  
städtischen Kulturimmobilien 2.090

Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude – 
Modernisierung der Gebäudetechnik (Förderprogramm) 
fortsetzen

ÖG-14 Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude - 
Modernisierung der Gebäudetechnik 
(Förderprogramm)

840 2.000 800 1.200 1.200

Ziel- kennwerten für die Gebäude, Umsetzung von 
Sanierungsfahrplänen usw.
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 3b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Klimastellen2 Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Hinweise:
Förderung = bewilligte Mittel abzüglich Rückflüsse. Bei negativen Fördersummen sind die Rückflüsse nicht umgesetzter Fördermittel höher als die im Jahr der Rückgabe bewilligten Fördergelder.
Angaben in Tsd. Euro.
1  weitere Bewilligungen und Mittelabrufe ausstehend.
2 aus dem Klimaprogramm finanzierte Stelle, im folgenden Klimastelle genannt.
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Mobilitätswende
Stand: 31.05.2022

Anlage 4a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie 
Schnellbahn“- Bestandsnetz

Strategie U- und S-Bahnnetzentwicklung 
Bestandsnetz

Maßnahmen Angebotsoffensiven I + II bei der 
U-Bahn

in Umsetzung Vollständige Ausprägung der Angebotsoffensive II 
pandemiebedingt zurückgestellt (Zurückstellung der 5-Minuten-
Taktgarantie).

Ausweitung Leistung in 
Nutzwagen-km pro Jahr

rund 16.790.000 Nutzwagen-km 
pro Jahr

rund 7.720.000 Nutzwagen-
km pro Jahr (ohne 5-Minuten-
Taktgarantie)

Anpassung Infrastruktur bei der U-Bahn 
(Voraussetzung für Kapazitätssteigerung um 
50% (insbesondere auf der U3), mehr 
Betriebsstabilität und mehr Komfort beim 
Fahrgastwechsel, inkl. zusätzlicher 
Instandhaltungskosten)

in Vorbereitung Entwicklung Maßnahmenkatalog in Abhängigkeit zum Masterplan 
U-Bahnsystem.

Entwicklung Masterplan U-Bahn-
System bis Ende 2022

Implementierung Masterplan 
in Arbeit

Zusätzlicher Instandhaltungsaufwand U- Bahn 
(Modernisierung des Bestandnetzes 
(Streckeninfrastruktur) / kompakte Bündelung 
von Instandhaltungsmaßnahmen zur 
Ausrichtung auf einen stabilen Betrieb im 
Hamburg-Takt; inkl. zusätzlicher Personal- 
und Energiekosten)

in Vorbereitung Entwicklung Maßnahmenkatalog in Abhängigkeit zum Masterplan 
U-Bahnsystem.

Entwicklung Masterplan U-Bahn-
System bis Ende 2022

Implementierung Masterplan 
in Arbeit

Anpassung Signalsystem U2/U4 bei der U- 
Bahn (Ist Voraussetzung für erforderliche 
Taktdichten bei prognostizierter 
Fahrgastzahlensteigerung und ermöglicht 
zügigen Abbau von Verspätungen im 
Störungsfall)

in Vorbereitung Die Verhandlungen mit den Anbietern sind abgeschlossen, Phase 
1 wurde beauftragt. Ziel ist die Ausrüstung von 6 Fahrzeugen und 
einem Versuchsgleis zur funktionalen Erprobung der Teilsysteme.

Planung Teilautomatisierung 
U2/U4

Planung Teilautomatisierung in 
Prüfung

32 km in Planung/ 0 km im 
Bau

Fahrzeugbeschaffung DT6 bei der U-Bahn 
(Voraussetzung für die Inbetriebnahme der 
Linie U5 Bramfeld - City Nord)

in Vorbereitung Die Ausschreibungsunterlagen für die Fahrzeugserie DT6 werden 
zur Zeit finalisiert. Die Ausschreibung wird bei positiver 
Vorstandsentscheidung im Juli 2022 voraussichtlich Ende 2022 
beginnen. Pandemiebedingte Anpassungen abhängig von der 
Dynamik der Kundenrückgewinnung sind möglich.

Anzahl beschaffter 
Fahrzeuge

DT6-A (U5): 
Bis 2030: 7 Fahrzeuge 
(Betrieb Sengelmannstraße - City 
Nord)  
Bis 2033: 23 Fahrzeuge
Bis 2034: 35 Fahrzeuge
Bis 2050: bis zu 120 Fahrzeuge 

DT6-F (Bestandsnetz):
Bis 2030: 32 Fahrzeuge
Bis 2050: bis zu 254 Fahrzeuge

DT6-A:0; DT6-F: 0                  

Fahrzeugbeschaffung DT5 bei der U-Bahn 
(Voraussetzung für weitere Angebotsmaß- 
nahmen im U-Bahn-Bestandsnetz bis Mitte 
der 20er Jahre)

in Umsetzung Laufende Anlieferung von DT5-Fahrzeugen gemäß Lieferplan. Anzahl beschaffter 
Fahrzeuge

32 DT5-Fahrzeuge 22 DT5-Fahrzeuge zum 
29.04.2022 

Weitere Taktverdichtungen bis 2025 bei der U-
Bahn (letzte Ausweitung des Angebots im U-
Bahn- Netz ohne infrastrukturelle 
Maßnahmen)

in Vorbereitung Weitere Taktverdichtungen bis 2025 (auch in Abhängigkeit von 
der Dynamik der Kundenrückgewinnung im Öffentlichen 
Personennahverkehr) in Planung.

Ausweitung Leistung in 
Nutzwagen-km pro Jahr

weitere Taktverdichtungen bis 
2025 abhängig von Dynamik der 
Kundenrückgewinnung im 
Öffentlichen Personennahverkehr

weitere Taktverdichtungen 
bis 2025 abhängig von 
Dynamik der 
Kundenrückgewinnung im 
Öffentlichen 
Personennahverkehr

Taktverdichtungen u.a. „Paket Harburg“, 
„Paket Bergedorf“ und Ausweitungen 
Bestandslinien bei der S-Bahn 
(Taktausweitungen und 
Kapazitätsausweitungen)

in Vorbereitung Weitere Taktverdichtungen und Kapazitätsausweitungen (auch in 
Abhängigkeit von der Dynamik der Kundenrückgewinnung im 
Schienenpersonennahverkehr) in Planung. Die Umsetzung wird 
im Rahmen der Anpassung des Liniennetzes überprüft.  

Zug-km Zielwert in der Entwicklung

Infrastruktur S-Bahn Anbindung Kaltenkirchen 
(S21) und Einführung S32 Elbgaustraße - Hbf 
(später: bis Harburg Rathaus - Neugraben)

in Umsetzung S21: Der Planfeststellungsbeschluss in Hamburg liegt vor. Der 
Planfeststellungsbeschluss in Schleswig-Holstein wurde 
veröffentlicht/ erstellt und wird im Mai rechtskräftig werden. 
S32: Die Umsetzung des Projektes S32 Elbgaustraße-Harburg 
Rathaus (Kapazitätserweiterung Korridor Harburg) ist für 
Dezember 2027 geplant.

km in Planung / km in Bau S21: 30 km in Planung

S-Bahn Anbindung Rahlstedt und Ahrensburg/ 
Bad Oldesloe

in anderes Projekt überführt Siehe Bau S4.

Fahrzeugbeschaffung ET 490 bei der S- Bahn 
für S4, S21/ S32 und Taktausweitung

in Umsetzung Die Bestellung von 64 weiteren Fahrzeuge ist abgeschlossen. Die 
Auslieferung dieser Fahrzeuge erfolgt ab 2025.

Anzahl beschaffter 
Fahrzeuge

Zielwert: 258 Aktueller Bestand: 194

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Indikator
Ziel-/Planwert des Indikators 
2030

Ausbau ÖPNV: Angebotsorientierter ÖPNV

Ist-Wert des Indikators

1



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Mobilitätswende
Stand: 31.05.2022

Anlage 4a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Indikator
Ziel-/Planwert des Indikators 
2030

Ist-Wert des Indikators

Digitale S-Bahn / Erneuerung der Stellwerke 
(Altona West/ Harburg/ City)

in Umsetzung In Bezug auf das Stellwerk Altona-West befindet sich die 
Maßnahme in Umsetzung. In Bezug auf das Stellwerk Harburg 
befindet sich die Maßnahme in Planung. In Bezug auf das 
Stellwerk Hamburg City bzw. Digitalisierung befindet sich die 
Maßnahme in Vorbereitung.

Anzahl umgestellten/ um-
gerüsteten 
Stellwerksbereiche (Altona 
West/ Harburg/ City/ 
Eidelstedt/ Ohlsdorf/ 
Bergedorf) auf ESTW/ 
DSTW

Anteil angepasste Fahrzeuge 
im Netz der S-Bahn 
Hamburg (Anpassung der 
Technik an die Maßgabe 
„Digitale S-Bahn“)

6/6

100%

Es ist noch keine 
Stellwerkserneuerung 
abgeschlossen. Gleiches gilt 
für die Fahrzeuge in Bezug 
auf die Anpassung der 
Technik an die Maßgabe 
"Digitale S-Bahn"

Stabilisierung im Netz bei der S-Bahn durch 
nachhaltige Aufwertung der Leit- und 
Sicherungstechnik, Bau zusätzlicher Zäune 
sowie Bahnsteigabschlusstüren

in Umsetzung Der Bau zusätzlicher Zäune auf der Bergedorfer und Harburger 
Strecke ist abgeschlossen. Die Einzäunung weiterer Strecken 
befindet sich in der Planung. In Hinblick auf den Bau der 
Bahnsteigabschlusstüren befindet sich die Maßnahme in der 
Umsetzung. Die Aufwertung der Leit- und Sicherungstechnik 
erfolgt maßgeblich durch Erneuerung der Stellwerke (siehe 
Maßnahme "Digitale S-Bahn / Erneuerung der Stellwerke").

Entwicklung Pünktlichkeit Verbesserung der Pünktlichkeit 
gegenüber 2019

Pünktlichkeit für das Jahr 
2021: 94,6 % 

Erneuerung Hauptbahnhof S-Bahnsteige 
(Gleis 1 - 4)

in Umsetzung Es handelt sich um eine Eigenmaßnahme der Deutschen Bahn 
AG. Die Sanierung der Tunnelstation Gleise 1-2 ist bis 2023, die 
des Hallen-Bahnsteigs Gleise 3-4 bis 2024-25 vorgesehen.

Abschluss Baufortschritt Stand 
22.06.2022 bei ca. 20% 
(zum Jahresende 2022 bei 
ca. 35%)

Sanierung S-Bahnhof Harburg in Umsetzung Aktuell erfolgt eine Sanierung der Bahnsteigebene bis Ende 2022 
(Eigenmaßnahme der DB). Hinsichtlich möglicher weiterer 
Maßnahmen (Verteilerebene) ist noch keine Entscheidung 
getroffen. 

Abschluss Baufortschritt Stand 
22.06.2022 bei ca. 50% 
(zum Jahresende 2022 bei 
ca. 90%)

Angebotsorientierter ÖPNV: „Strategie 
Schnellbahn“- Netzausbau

Strategie U- und S-Bahnnetzentwicklung 
Netzausbau

Vorplanung U4-Verlängerung Kleiner 
Grasbrook

in Umsetzung Die Vorplanung für die Verlängerung der U4 von den Elbbrücken 
bis zur (vorläufigen) Endhaltestelle über dem Moldauhafen läuft 
und soll im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden. Die 
Hochbahn führt hierzu einen zweistufigen, interdisziplinären 
Gestaltungs- und Realisierungswettbewerb durch.

km in Planung / km im Bau Abschluss Planung bis 2025 1 km in Planung

U5 Bramfeld - Stellingen in Vorbereitung U5 Ost (Bramfeld - City Nord): Planfeststellungsbeschluss liegt 
seit 9/2021 vor, Baubeginn bauvorbereitende Maßnahmen 
10/2021.
U5 Mitte (City Nord - Stellingen): seit 2021  Entwurf- und 
Genehmigungsplanung in einem ersten Abschnitt der U5 Mitte 
(anschließend an die U5 Ost in der City Nord bis zur neuen 
Haltestelle Jarrestraße); für die weiteren Abschnitte der U5 Mitte 
laufen plangemäß weitere Detailuntersuchungen in Vorbereitung 
der kommenden Entwurf- und Genehmigungsplanung.

km in Planung / km im Bau Inbetriebnahme Abschnitt U5 Ost 
bis Anfang der 30er Jahre

19 km in Planung/5,8 km in 
Bau

U-Bahn-Haltestelle Fuhlsbüttler Straße in Vorbereitung Planung Leistungsphasen 1-4 nach Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) läuft. Aktuell wird die 
Vorplanung erarbeitet. Der Bau der Haltestelle ist für 2027-2028 
vorgesehen.

Meilensteine/ Leistungsphasen 
nach HOAI

U-Bahn-Haltestelle Oldenfelde abgeschlossen Inbetriebnahme 2019. bereits fertiggestellt
U4-Verlängerung Horner Geest in Umsetzung Die Arbeiten im 1. und 2. Bauabschnitt verlaufen derzeit nach 

Plan.
km in Planung / km im Bau Abschluss Bau bzw. 

Inbetriebnahme bis Ende 2026
2,6 km in Bau

S-Bahnhaltestelle Elbbrücken abgeschlossen Inbetriebnahme 2019. bereits fertiggestellt
Ausbau S-Bahnhaltestelle Berliner Tor in Vorbereitung Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle ist vorgesehen, ohne 

dass derzeit ein genauer Fertigstellungszeitpunkt genannt werden 
kann. Ob darüber hinaus der Ausbau der S-Bahnhaltestelle zu 
einem Regionalbahnhalt für Züge der SPNV-Linien Ri. Lübeck 
und/oder Büchen/Schwerin erfolgen kann, wird derzeit durch DB 
Station&Service geprüft.

Meilensteine/ Leistungsphasen 
nach HOAI

S-Bahnhaltestelle Ottensen in Umsetzung Derzeit Anpassung u.a. noch laufende Maßnahmen zur Schaffung 
des Mittelbahnsteiges und der Zugangsanlagen mit Zielstellung 
Inbetriebnahme Ende 2022.

Meilensteine/ Leistungsphasen 
nach HOAI:
Zielwert: "Inbetriebnahme bis 
Ende 2022"

Station im Bau

2



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Mobilitätswende
Stand: 31.05.2022

Anlage 4a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Indikator
Ziel-/Planwert des Indikators 
2030

Ist-Wert des Indikators

Bau der S4 in Umsetzung Für den ersten Planfeststellungsabschnitt (PFA 1) liegt seit dem 
26.08.2020 ein Planfeststellungsbeschluss vor. Mit Urteil vom 
05.10.2021 vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig 
wurden alle vorliegenden Klagen ohne Auflagen abgelehnt, 
seitdem ist der Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig.  In 
Abstimmung mit dem BVerG wurde mit den bauvorbereitenden 
Maßnahmen am 09.11.2020 begonnen. Ende März 2021 wurde 
mit den Bauarbeiten am Kreuzungsbauwerk über die Str. 1234 
sowie der Hammer Straße angefangen. Der "erste Spatenstich" 
erfolgte am 10. Mai 2021. Anfang Juni 2021 sind die 
Hauptmaßnahmen der Gewerke Oberleitungsanlagen, Oberbau, 
Lärmschutzwände gestartet.
Für die PFA 2 und 3 wurden im Herbst 2017 die 
Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahnbundesamt 
eingereicht. Im PFA 2 laufen derzeit Kartierungen und 
Bearbeitungen des landschaftspflegerischen Begleitplans. Mit 
dem Planfeststellungsbeschluss wird im September 2023 
gerechnet.
Im PFA3 wurde mit der Sichtung und Prüfung der Unterlagen 
durch die AHB begonnen.

km in Planung / km im Bau Es ist eine Teilinbetriebnahme bis 
Rahlstedt für 12/ 2027 
vorgesehen. Die Inbetriebnahme 
der Gesamtstrecke ist für 12/2029 
geplant.

17,8 km in Planung/3,1 km 
in Bau

Barrierefreiheit im Schnellbahnbereich in Umsetzung Derzeit sind auf Hamburger Stadtgebiet 125 Schnellbahn-
Haltestellen barrierefrei. Hierzu zählen S-Bahn-Haltestellen, U-
Bahn-Haltestellen sowie die reinen Regionalbahnhaltestellen 
(Rahlstedt, Tonndorf, Rahlstedt). Dies entspricht einem 
Prozentanteil von rund 90 %. Der barrierefreie Ausbau wird 
kontinuierlich fortgesetzt.

Anzahl barrierefreier 
Haltestellen

alle vorhandenen 
Schnellbahnhaltestellen gemäß 
Ausbaustufen

125

Optimierung S-Bahnkapazität Korridor 
Harburg-Altona und Bergedorf

in Umsetzung Die Planungen für eine Kapazitätsausweitung (Dritte Linie nach 
Harburg/ S32 sowie Ertüchtigung Bergedorfer S-Bahn) laufen. 
Derzeit erfolgt eine Abstimmung im Hinblick auf die Finanzierung 
zwischen der Deutschen Bahn AG und der FHH. Ziel ist, diese 
Maßnahmen ab 2027 umzusetzen.

Meilensteine Abschluss 5% (lfd. Vor)-
Planungstätigkeiten; noch 
keine Bautätigkeit

M-01-04 Strategie U- und S-Bahnentwicklung in Umsetzung Das Ausschreibungsverfahren zur Besetzung der Stelle wurde 
erfolgreich durchgeführt. Die Besetzung erfolgt in Einklang mit den 
Zielsetzungen des Klimaplans.

Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie 
Bus“

Umsetzung Strategie Bus

Programm zur Verbesserung des Bussystems in Umsetzung Ausbauziel A: noch nicht vollständig abgeschlossen; Ausbauziel 
B: Planung/Umsetzung begonnen.

Meilensteine Fertigstellung der beschleunigten 
Linien in Prüfung

Ausbau MetroBus-Netz (Umfangreicher 
Ausbau des MetroBus-Netzes durch neue 
Linien, Verlängerung bestehender Linien und 
Taktverdichtungen (inkl. Personal-, Energie-, 
Instandhaltungskosten))

in anderes Projekt überführt Siehe M-01-01 Straßenausbau Hamburg-Takt (Bus).

Einführung und Ausweitung QuartierBusNetz noch nicht begonnen

Ausbau Xpressbusnetz in Umsetzung

Ein gemeinsamer Indikator 
für alle Bus-Netz-
Maßnahmen:
Fahrplan-Platz-km

Der Sollwert (vollständige 
Umsetzung des Zielnetzes 
2030) kann mit dem aktuell 

vollständige Umsetzung des 
Zielnetzes in Prüfung

Die Corona-Pandemie hat 
zur Folge, dass Maßnahmen 
teilweise erst in den 
kommenden Jahren erfolgen 
werden, auch in 
Abhängigkeit von der 
weiteren Entwicklung. Das 
Fahrgastaufkommen hat 

Zuletzt erfolgten zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 
Leistungsanpassungen im Busnetz. Weitere Maßnahmen folgen 
mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022. Die mittelfristige 
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2030

Ist-Wert des Indikators

Ausbau Stadtbus-Netz in Umsetzung

Flottenwachstum (emissionsfrei) in Umsetzung Seit 2020 beschaffen die HOCHBAHN sowie die VHH für das 
Bediengebiet der FHH ausschließlich lokal emissionsfreie Busse.

Aktueller Flottenbestand in 
Relation zu Zielgröße 
Flottenbestand

Flottenwachstum abhängig von 
Entwicklung der Maßnahmen zum 
Ausbau von Buslinien 
(vorgenannt) und neuen 
Busbetriebshöfe

HOCHBAHN: Ende 2021 
bereits 101 Busse mit 
emissionsfreiem Antrieb im 
Bestand. 
VHH: Ende 2021 insgesamt 
56 E-Busse. (Stand Mai 
2022: 73 Busse mit 
emissionsfreiem Antrieb in 
Betrieb, weitere 15 im 
Zulauf. Weitere 17 E-Busse 
für Ende 2022 bestellt.)

Neue Busbetriebshöfe (Erweiterung 
Betriebshof-Infrastruktur für wachsende 
Busflotte)

in Umsetzung Es befinden sich mehrere Busbetriebshöfe in Planung und Bau. Meilensteine Anzahl und Termine in 
Abhängigkeit der derzeit 
laufenden Flächensuche

Anzahl und Termine in 
Abhängigkeit der derzeit 
laufenden Flächensuche 
sowie der Entwicklung der 
Ausweitung des Busnetztes 
(siehe oben)

Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie On-
Demand“

M-01-03 On-Demand-Strategie in Umsetzung Das Auschreibungsverfahren zur Besetzung der Stelle wurde 
erfolgreich durchgeführt und die Stelle besetzt. Maßgeblich wird 
derzeit das Verfahren Fortsetzung/Ausweitung der On-Demand-
Verkehrsangebote mit angestrebtem Start zum Jahr 2023 betreut. 

Aufbau eines in den ÖPNV integrierten On-
Demand Angebots (Zur Realisierung des 5-
Minuten-Leistungsversprechens in ganz 
Hamburg (insbesondere in der Fläche))

in Vorbereitung Nach Inkrafttreten wesentlicher Änderungen des 
Personenbeförderungsgesetzes zum 01.08.2021 wird derzeit 
geprüft, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang 
mittelfristig weitere On-Demand-Angebote geschaffen werden 
können.

Ziel ist es, den ÖPNV-Anteil 
am „Modal Split“ auf 30% zu 
steigern

Modal Split Anteil von 30%

Weiterer Ausbau von Mobilitätshubs (hvv 
switch-Punkte)

in Umsetzung Ausbauprogramm auf 300 hvv switch Punkte erfolgt 
pandemiebedingt in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung 
der Fahrgastzahlen im Öffentlichen Personennahverkehr. Im Zuge 
des Ausbauprogramms ist es das Ziel, auch die künftige 
Übernahme der Betriebskosten durch Car-Sharing-Unternehmen 
auszugestalten.

Anzahl neuer Hubs /hvv 
switch-Punkte

300 bis 2030 Stand zum 26.04.2022: 89 
hvv switch Punkte 
fertiggestellt

Verknüpfung von Angeboten zur 
Mikromobilität mit dem ÖPNV (Betrifft 
insbesondere Last-Mile-Konzepte zur 
Realisierung des 5-Minuten-Leistungsver- 
sprechens in ganz Hamburg)

in Umsetzung E-Scooter des Herstellers TIER sind ab Oktober über hvv switch 
App buchbar.

Integration von Angeboten 
zur Mikromobilität in die 
Mobilitätsplattform hvv 
switch; Anzahl 
Registrierungen hvv switch 
App

schrittweise Umsetzung bis 2030, 
Anzahl Registrierungen hvv switch 
App: 2021: 90.000; 2025: 400.000

Stand zum 28.04.2022: über 
180.000 Registrierungen

erreichten Angebotsausbau 
ins Verhältnis gesetzt 
werden.

sich momentan normalisiert 
bzw. liegt es im Juni 2022 
sogar leicht über dem 
Fahrgastaufkommen vom 
Juni 2019. Dies kann 
insbesondere auf das 9€-
Ticket zurückgeführt werden. 
Es kann derzeit jedoch nicht 
eingeschätzt werden, ob 
dieser Trend langfristig 
anhält. Maßnahmen zum 
Ausbau des Metrobusnetzes 
können dennoch erst in den 
kommenden Jahren 
realisiert werden. Ursächlich 
dafür ist vor allem die 
unsichere finanzielle Lage 
(u.a. wegen der Folgen, die 
sich aus der Corona-
Pandemie und dem Ukraine-
Krieg ergeben).

Umsetzung des Zielnetzes zum Hamburg-Takt erfolgt 
pandemiebedingt u.a. in Abhängigkeit von der weiteren 
Entwicklung der Fahrgastzahlen im Öffentlichen 
Personennahverkehr und der zur Verfügung stehenden 
Businfrastruktur.
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Aufbau eines in den ÖPNV integrierten 
fahrerlosen (Shuttle) on-Demand-Angebots

M-01-08 Einsatz von autonomen (Level 4)-Shuttle im 
ÖPNV

in Vorbereitung Gespräche mit mehren Anbietern werden geführt, rechtliche 
Vereinbarungen geprüft und abgeschlossen, 
Vorhabensbeschreibungen/Roadmaps finalisiert.

Vorbehaltich Verfügbarkeit/techn. 
Umsetzung, finanzieller Mittel und 
Akzeptanz: schrittweise 
Umsetzung zu >1.000 fahrerlose 
E-Shuttle im Hamburger ÖPNV 
(vorwiegend als on-demand-
Angebot) integriert

0

Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie 
Service“
Haltestellenmodernisierung Schnellbahn 
(Mehr Komfort und Information sowie 
besserer Fahrgastwechsel)

in Umsetzung Auf diese Maßnahme zahlen eine Vielzahl von Projekten für mehr 
Komfort und Information an Haltestellenbereichen ein.

Verfügbarkeit von Aufzügen 
und Fahrtreppen,
Sauberkeit Haltestellen und 
Fahrzeuginneneinrichtung 

Verfügbarkeit:
- Aufzüge 94 %
- Fahrtreppen 96 %
Sauberkeit:
-Haltestellen < 2,5, 
-Fahrzeuginneneinrichtung 
< 2,3 

Verfügbarkeit Aufzüge zum : 
97,2 %; Verfügbarkeit 
Fahrtreppen: 96,4%; 
Sauberkeit: Haltestellen: 
Notenwert 2,18; 
Fahrzeuginneneinrichtung: 
Notenwert 1,64

Modernisierung Fahrgastleitsystem 
Schnellbahn und Bus (Bessere Information für 
den Kunden)

in Umsetzung Auf diese Maßnahme zahlen eine Vielzahl von Projekten für mehr 
Komfort und Information in Haltestellenbereichen ein. Mit dem 
neuen HVV-Relaunch der Corporate Identity werden auch die 
Fahrgastleitsysteme neu gestaltet.

HVV ÖPNV 
Kundenbarometer
Fragen "Informationen im 
Fahrzeug", "Fahrplan-
Information an den 
Haltestellen"

Ziel-Notenwert in der Entwicklung hvv-Kundenbarometer 2021: 
"Information im Fahrzeug": 
Notenwert 2,70; "Fahrplan-
Information an den 
Haltestellten": Notenwert 
2,78

Verbesserung und Integration 
Störungsinformationssysteme

in Umsetzung Auf diese Maßnahme zahlen eine Vielzahl von Projekten für 
bessere Störungsinformation ein. Hierzu gehört z.B. wie Services 
in diesem Kontext (z.B. über Zugzielanzeiger) genutzt werden 
können; Abstimmung zur Strategie der Digitalen Elektronischen 
Fahrgastinformation (Delfi).

Frage_1_12 des 
Qualitätssteuerungsverfahre
ns (HVV): "Information bei 
Betriebsstörung" 

Ziel-Notenwert in der Entwicklung Befragungen gemäß 
Qualitätssteuerungsverfahre
ns (QSV) des HVV 
pandemiebedingt derzeit 
ausgesetzt 

Ausbau digitaler Informationssysteme in Vorbereitung Es erfolgt eine Konzentration der Informationskanäle auf die hvv-
App. Eine übergeordnete Aktivität ist die Verbesserung der 
technischen Schnittstelle im HVV. Mulitmodale Auskunft in der hvv 
switch-App Anfang 2023, Echtzeitinformationen der HADAG (über 
AWHT).

Kontinuität des Ausbaus der 
Informationssysteme durch 
Umsetzung mind. eines 
Projekts pro Jahr

2021: Störungsinformationen an 
neuen Monitoren in Bussen 
ausspielen

2022: Integration Push-
Nachrichten in der hvv-App

- Businfomonitore: Roll-Out 
schon in 708 Fahrzeugen
- Integration 
Pushnachrichten in der hvv-
App: aktuell Konzeptphase

Ausbau digitaler Vertriebssysteme in Umsetzung Inbetriebnahme der neuen HVV-App ist erfolgt; kontinuierliche 
Kommunikationsmaßnahmen mit Lenkung zu Onlineprodukten; 
Vorbereitung für die Anonyme Digitalkarte (ANDI); Pilotierung Abo 
in der App im Sommer 2022.

Anteil Verkäufe über digitale 
Kanäle an Gesamtverkäufen

Anteil Verkäufe bis 2025 auf 50 
Prozent erhöhen

Anteil im März 2022: rund 32 
% (EK/TK)

Mobilitätsplattform (HVV Switchh-App) 
Intelligente und effiziente Verkettung der 
Angebote auf einer Plattform

in Umsetzung Erweiterung der Zahlungsmittel um Kreditkarten per März 2022 
erfolgt; Tiefenintegration des Carsharing-Anbieters WeShare 
laufend, Launch im Sommer 2022; Tiefenintegration von 
StadtRAD verzögert sich auf Seiten von Deutsche Bahn Connect; 
Vorziehen einer Tiefenintegration des E-Scooter-Anbieters Voi 
derzeit in Prüfung.

Meilensteine Integration SIXT share Anfang 
2021, Integration des E-Scooter-
Anbieters TIER, MILES Mobility 
und Stadtrad bis Juli 2021; 

Integration des Anbieters 
SIXT Share im Mai 2021 
erfolgt; Integration des E-
Scooter- Anbieter TIER und 
MILES Mobility erfolgte zum 
05.10.21; Die Integration 
von StadtRAD und cambio 
wurden verschoben auf das 
Jahr 2022 

Bushaltestellenprogramm der Bezirke zur 
Umsetzung des „Hamburg-Taktes“ im ÖPNV . 
Die Angebotsausweitung im Busverkehr wird 
die Ertüchtigung großer Busumsteigeanlagen 
sowie den Bau neuer Haltestellen auf neu 
einzurichtenden Linien erforderlich machen)

M-01-01 Straßenausbau Hamburg-Takt (Bus) - 
Bushaltestellenprogramm zur Umsetzung des 
„Hamburg-Taktes“ im ÖPNV einschließlich 
Ertüchtigung großer Busumsteigeanlagen

in Umsetzung Vorbereitende Maßnahmen konnten mit der Anschubfinanzierung 
M-01-01 umgesetzt werden. 

im Rahmen des Hamburg-
Takts identifizierte 
zusätzliche Haltestellen 
sowie Ableitung des 
Zielerreichungsgrads in 
Prozent

630 neue Haltestellen 

Maßnahmen in der Metropolregion befördern 
und unterstützen, die Pendlerverkehre auf den 
ÖPNV lenken

in anderes Projekt überführt Es handelt sich hier nicht um eine konkrete Maßnahme, sondern 
um ein Handlungsfeld, dem verschiedene Maßnahmen 
zugeordnet werden können. 
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Regionale Maßnahmen (Metropolregion) auf 
Effekte bezüglich ihrer Auswirkung auf CO2-
Reduktion in Hamburg prüfen 

nicht weiter verfolgt Maßgebliche Maßnahmen aus Metropolregion werden u.a. in 
Verkehrsentwicklungsplanung berücksichtigt, keine Fortführung 
als eigenständige Maßnahme.

Weiterentwicklung HVV-Tarif Weiterentwicklung HVV-Tarif
Job- bzw. Profi-Ticket des HVV für 
Unternehmen und Mitarbeiter/innen attraktiver 
machen. Die Einbeziehung eines Profitickets 
für Beschäftigte in die Tarifverträge ist eine 
mögliche Variante.

in Vorbereitung Mögliche Umsetzungsvarianten werden geprüft. Anzahl verkaufter Tickets Zielwert in der Entwicklung

Einführung eines Azubitickets mit Beteiligung 
von Ausbildungsbetrieben im Sommer 2020

abgeschlossen Einführung abgeschlossen. Anzahl verkaufter Tickets/ 
Anzahl beteiligter 
Ausbildungsbetriebe

Einführung fertiggestellt Aktuell nutzen rund 22.600 
Berechtigte das BonusTicket 
für Auszubildende in 
Hamburg. Dies entspricht 
ca. 42 Prozent aller 
Berechtigten.

Absenkung Schülertarif stufenweise innerhalb 
von 5 Jahren mit dem Ziel der Kostenfreiheit

in Umsetzung Einführung des "Schulspezial"-Angebots zum 01.08.2021 
(Abonnement zum Preis von 30 Euro im Monat) abgeschlossen.

Meilensteine/ Angabe der 
Absenkung

kostenfreies Schülerticket Einführung des 
"Schulspezial"-Angebots 
zum 01.08.2021 
(Abonnement zum Preis von 
30 Euro im Monat) erfolgt. 
Aktuelle Nutzerzahl 47.700 
Schüler*innen, dies 
entspricht etwa 24% der 
Berechtigten

Förderung des Radverkehrs M-03-09 Förderung des Radverkehrs
Umsetzung Veloroutenkonzept M-03-01 Ausbau des Veloroutennetzes in Umsetzung 71 % fertiggestellt, konsequente Umsetzung weiterer 

Maßnahmen. Klimastelle wurde besetzt.
km  Velorouten 280 197

Radschnellwege planen und bauen M-03-02 Radschnellwege planen und bauen in Umsetzung Machbarkeitsstudien für sechs sternförmig auf Hamburg 
zulaufende Korridore abgeschlossen; schrittweise Umsetzung, 
erster Förderantrag beim Bund erfolgreich (Fördersumme 8,65 
Mio. EUR). Klimastelle wurde besetzt.

km Radschnellwege 80 0

StadtRad ausbauen und weiterentwickeln in Umsetzung Über 280 Stationen und über 3.600 Räder, 20 Lastenpedelecs, 
kontinuierlich weiterer Ausbau.

Anzahl StadtRÄDER und 
Anzahl Stationen, Anzahl 
Ausleihvorgänge

4500 Räder, 350 Stationen 3.600 Räder, 284 Stationen

Service und Kommunikation im Radverkehr abgeschlossen Kampagne "Fahr ein schöneres Hamburg" abgeschlossen, 
Internetseite und Material für Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich.

Förderprogramm für Lastenräder M-03-07 Förderung von E-Lastenfahrrädern 
(Förderprogramm)

in Umsetzung 89 % der bereitgestellten Fördermittel (gesamt) an 
Zahlungsempfänger ausgezahlt (Stand März 2022; siehe auch 
SKA 22/7704); Projekt in  Abschlussphase; die IFB arbeitet derzeit 
Anträge im Rahmen eines Nachrückverfahren ab.

Umsetzung Fahrradstationen stärken in Umsetzung Fahrradstation für Fernbahnhöfe Harburg und Diebsteich in 
Planung.

Anzahl Fahrradstationen, 
Anzahl Abstellplätze

6 Fahrradstationen 1 Fahrradstation

Programm für Abstellanlagen für Bezirke 
(Öffentliche Fahrrad-Abstellplätze)

in Umsetzung Bezirke errichten laufend öffentlich zugängliche Fahrradbügel in 
den Quartieren.

Anzahl bezirkl. 
Abstellanlagen

10.000 zusätzliche Plätze aus diesem Programm: 0

Radfahrfreundliche Quartiere M-04-06 Radfahrfreundliche Quartiere: Programm für 
öffentliche Fahrradabstellanlagen in den 
Bezirken (Drs. 22/2478)

in Vorbereitung Umsetzung des Programms ab 2022.

Quartiersentwicklung radfahrfreundlich 
gestalten (Drs. 22/2478): Einrichtung eines 
Förderprogramm zur Nachrüstung von 
Fahrradabstellanlagen auf privaten 
Grundstücken

in Umsetzung Programm ist im März 2022 angelaufen. Erste Förderanträge sind 
gestellt.

Fahrradkleingarage (Drs. 22/2478) in Vorbereitung Schärfung der Anforderungen an einen neuen Typus von 
Fahrradkleingarage; Entwicklung eines Prototypen und 
konzeptionelle Neuaufstellung des Fahrradhäuschens-Systems, 
betrieben durch die P+R-Betriebsgesellschaft. Vorbereitung eines 
Pilotvorhabens.
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Anreize zur Steigerung der Innenstadtqualität 
und zum Verkehrsmittelumstieg durch weitere 
autofreie Zonen in der Innenstadt

Handlungskonzept Innenstadt; autarmer 
Jungfernstieg; Autorarme Quartiere in der 
Innenstadt wie Rathausquartier, Burchardplatz, 
Gertrudenkirchhof;  Verlagerung der 
Busverkehre aus der Mönckebergstraße in die 
Steinstraße

in Umsetzung Autoarmer Jungfernstieg: Phase 1 wurde im Okt. 2020 umgesetzt; 
Vorbereitungen für die Phase 2 laufen; Umsetzung in 2023 
vorgesehen. 
Mönckebergstraße/Steinstraße: Phase 1 ist umgesetzt; Lösungen 
für eine endgültige Variante werden derzeit vorbereitet.
Rathausquartier: Vorbereitung autoarmes Quartier; Umbau in 
2023.
Burchardplatz: Wettbewerbsergebisse liegen vor; Umsetzung in 
Vorbereitung.

M-03-03 Verstärkte Reinigung von Radwegen 
insbesondere bei Laubfall

in Umsetzung Mögliche Umsetzungsvarianten werden geprüft. Länge Reinigungsnetz kein Zielwert festgelegt (312 km) 227 km, d.h. 454 
Bearbeitungs-km wegen der 
beidseitigen Bearbeitung der 
Streckenabschnitte

M-03-04 Zusätzlicher Winterdienst auf Radwegen in Umsetzung In der Saison 21/22 wurde der Winterdienst auf Radwegen 
durchgeführt.
Das Strecken- bzw. Leistungsangebot wird nicht weiter 
ausgebaut.

Länge Winterdienstnetz kein Zielwert festgelegt (312 km) rd. 300 km 
Radverkehrsanlagen, d.h. 
600 Streu-km wegen 
zweimaliger Bearbeitung in 
der Winterdienstsaison 
21/22

M-03-05 Bezirkliche Radverkehrsnetze einschl. 
Schulradwege

in Vorbereitung Erarbeitung einer Musterleistungsbeschreibung für bezirkliche 
Radroutenkonzepte, Ausschreibung von Konzeptleistungen durch 
die Bezirke, Umsetzung konkreter Schulradwegstrecken.

km Bezirksrouten noch nicht bekannt

M-03-08 Mitmachaktion „Stadtradeln“ in Umsetzung Die Zuwendungbewilligung ist an den ADFC ergangen. Die 
Mitmach-Akton in 2021 ist abgeschlossen. Der ADFC hat die 
Programmdurchführung für die Stadtradel-Kampagne für den 
Zeitraum vom 1.9-21.09.2022 aufgenommen. Die Anmeldung der 
Stadt Hamburg für STADTRADELN 2022 ist beim Klimabündnis 
erfolgt. 

kein Zielwert festgelegt

Intermodale Angebote & 
Mobilitätsmanagement/Nahmobilität
Bezirkliches Mobilitätsmanagement zur 
Erarbeitung teilräumlicher oder 
themenspezifischer Mobilitätskonzepte (z.B. 
Schwerpunkt Lastenrad, Förderung E-
Mobilität im Quartier, Ausweitung von Sharing-
Angeboten etc.). Erstellung von bezirklichen 
Mobilitätskonzepten für Quartiere.
Bei Neuplanungen oder Planungen in 
Bestandsquartieren bei Quartieren ab ca. 100 
WE grundsätzlich erforderlich

M-04-05 Erarbeitung teilräumlicher oder 
themenspezifischer Mobilitätskonzepte. 
Erstellung von bezirklichen Mobilitätskonzepten 
für Quartiere

in Umsetzung Erste Quartierskonzepte befinden sind derzeit in Bearbeitung, 
weitere Mobilitätskonzepte befinden sich in Vorbereitung bzw. 
wurden ausgeschrieben.

Carsharing ausbauen M-04-13 Carsharing in Umsetzung In Hamburg stehen derzeit im stationsbasierten Carsharing ca. 
250 Fahrzeuge bei den unterschiedlichen Anbietern und im 
Freefloating-Carsharing ca. 3.000 Fahrzeuge zur Verfügung. Etwa 
die Hälfte der Fahrzeuge wird elektrisch betrieben.

Anzahl CS-Fahrzeuge Kein Zielwert festgelegt.

Mobilitätsservicepunkte („Switchh“) in Umsetzung Siehe Maßnahme "Weiterer Ausbau von Mobilitätshubs (hvv 
switch-Punkte)".

Anzahl neuer Hubs /switchh-
Punkte

Siehe Maßnahme "Weiterer 
Ausbau von Mobilitätshubs (hvv 
switch-Punkte)".

Siehe Maßnahme "Weiterer 
Ausbau von Mobilitätshubs 
(hvv switch-Punkte)".

M-04-12 Ausstattung der hvv switch Punkte (am 
Flughafen und in den Quartieren) mit 
Ladeinfrastruktur zur Elektrifizierung der 
Hamburger Carsharing-Flotten

in Vorbereitung Zuwendungsbescheid der BVM liegt bei der Hochbahn seit 
01.04.2022 vor, die Maßnahmen sind in Vorbereitung. 

Ausweitung B+R B+R in Umsetzung Derzeit 25.200 Plätze, weiterer Ausbau wird konsequent 
fortgesetzt.

Anzahl der B+R-Stellplätze 28.000 B+R Stellplätze an U- und 
S-Bahn-Stationen

25.200

M-03-06 Verstärkte Reinigung von B&R-Anlagen 
insbesondere an Umsteigeanlagen

noch nicht begonnen Noch nicht begonnen.

Förderung des Fußgängerverkehrs durch 
Optimierung und Ausbau der Gehwege

M-04-02 Förderung des Fußverkehrs durch Optimierung 
und Ausbau der Gehwege

in Vorbereitung Stelle seit 01.01.2022 besetzt, zurzeit Vorbereitung strategischer 
Grundlagen, parallel Instandsetzung vorhandener Gehwege.

M-04-03 Verbesserung des Parkraummanagements; 
Aufstockung des P+R Parkhauses am S-
Bahnhof Harburg

in Umsetzung Mit den Baumaßnahmen zur Umsetzung der Maßnahme wurde im 
August 2021 begonnen.

zusätzliche P+R Stellplätze 
Parkhaus Harburg

1.100 Stellplätze bis 2022 906

M-04-04 Mobilitätswende LBV / Verbesserung des 
Parkraummanagements

in Umsetzung Ausbau Bewohnerparken, inkl. intensivere Parkraumüberwachung 
durch LBV PRM.

Verbesserung des Parkraummanagements

Mobilitätsservicepunkte („Switchh“) ausweiten
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M-04-08 Verbesserung des Parkraummanagements:
P+R Neugraben, Grundinstandsetzung

in Vorbereitung Ein Zuwendungsantrag der P+R Betriebsgesellschaft mbH zur 
Maßnahme liegt vor und wird derzeit geprüft.

M-04-09 Verbesserung des Parkraummanagements;
P+R Neugraben, Anpassung Qualitätsstandard

in Vorbereitung Ein Zuwendungsantrag der P+R Betriebsgesellschaft mbH zur 
Maßnahme liegt vor und wird derzeit geprüft.

M-04-10 Verbesserung des Parkraummanagements;
P+R Ohlstedt, Grundinstandsetzung und 
Anpassung an Qualitätsstandard

in Vorbereitung Ein Zuwendungsantrag der P+R Betriebsgesellschaft mbH zur 
Maßnahme wurde bewilligt.

M-04-11 Verbesserung des Parkraummanagements;
P+R Rahlstedt, Grundinstandsetzung und 
Anpassung an Qualitätsstandard

in Vorbereitung Ein Zuwendungsantrag der P+R Betriebsgesellschaft mbH zur 
Maßnahme liegt vor und wird derzeit geprüft.

Ride-Sharing in Umsetzung In Hamburg sind die Anbieter Ioki und MOIA aktiv.
Die Fahrzeuge von Ioki können seit Sommer 2018 in Hamburg in 
Lurup und Osdorf, seit Herbst 2019 in Billbrook (insg. 21-22 Fzge.) 
sowie seit Dezember 2020 im Rahmen des Forschungsprojektes 
RealLab HH auch in Ahrensburg und im Raum Brunsbek-
Lütjensee-Trittau genutzt werden (insg. 10 Fzge.). Ein weiterer 
Ausbau ist möglich.
Wg. der Corona-Pandemie war der Dienst von MOIA stark 
eingeschränkt bzw. ausgesetzt worden. Zum 1. Juni 2021 erfolgte 
die Wiederaufnahme des regulären Betriebs, jedoch mit einem 
kleineren Geschäftsgebiet von 200 km² und einer kleineren Flotte. 
Inzwischen steigt aber die Nachfragekurve wieder. Eine erneute 
Erweiterung des Geschäftsgebietes ist daher geplant und soll 
schrittweise erfolgen.
Seit dem Start der neuen hvv switch-App Ende Juni 2021 können 
die Fahrten von MOIA auch über diese gebucht werden.

Zielwert in der Entwicklung

Partnerschaft für Luftgüte und schadstoffarme 
Mobilität (Luftgütepartnerschaft)

in anderes Projekt überführt Im Jahr 2020 in die UmweltPartnerschaft überführt worden.

Betriebliche Mobilität (u.a. StadtRad, 
Ladesäulen, Home-Office-Angebote)

M-04-07 Mobilitätsmanagement und Quartiersmobilität 
(u.a. StadtRad, Ladesäulen, Home-Office-
Angebote)

in anderes Projekt überführt Es handelt sich hier nicht um eine konkrete Maßnahme, sondern 
um ein Handlungsfeld, dem verschiedene Maßnahmen (z.B. 
StadtRad ausbauen und weiterentwickeln; Ausbau und Betrieb 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 
fortsetzen) zugeordnet werden können. 

Busflottenmodernisierung Hochbahn und VHH Busflottenmodernisierung Hochbahn und VHH in Umsetzung Die Modernisierung der Busflotten schreitet stetig voran (siehe 
auch Maßnahme "Flottenwachstum (emissionsfrei)").
Anteil emissionsfreie Fahrzeuge an Flotte zum Stichtag 
31.12.2021:
HHA: 9,18 %
VHH: 8,43 %

Anzahl neuer Busse/ Art der 
neuen Busse (E-
Bus/Wasserstoff, Modell)

Umstellung wird bis Anfang 2030 
angestrebt

Umstellung der gesamten Busflotte auf 
alternative Antriebe

M-05-01 Umstellung der gesamten Busflotte auf 
alternative Antriebe

in Umsetzung Die Modernisierung der Busflotten schreitet stetig voran (siehe 
auch Maßnahme "Flottenwachstum (emissionsfrei)").
Anteil emissionsfreie Fahrzeuge an Flotte zum Stichtag 
31.12.2021:
HHA: 9,18 %
VHH: 8,43 %

Anzahl und Anteil Busse mit 
alternativen Antrieben/ 
emissionsfreien Antrieben

Umstellung wird bis Anfang 2030 
angestrebt

Betrieb: Ersatz der AKN-Linie A1 durch die 
S21 - Einsatz elektr. S-Bahnfahrzeuge statt 
Dieselverkehr

Ersatz der AKN-Linie A1 durch die S21 noch nicht begonnen Die für den Betrieb der künftigen S21 im Abschnitt Eidelstedt - 
Kaltenkirchen benötigten elektrischen S-Bahn-Triebzüge werden 
beschafft und stehen nach Abschluss der Ausbaumaßnahme zur 
Verfügung. Siehe auch Anmerkungen bei Maßnahme 
"Infrastruktur S-Bahn Anbindung Kaltenkirchen (S21)". 

Meilensteine/ Anteil mit 
elektr. Energie gefahrene 
Zug/Bus-km an Gesamt-km

Flottenmodernisierung Bus und Bahn / Antriebe
HOCHBAHN: Ende 2021 
bereits 101 Busse mit 
emissionsfreiem Antrieb im 
Bestand. 
VHH: Ende 2021 insgesamt 
56 E-Busse. (Stand Mai 
2022: 73 Busse mit 
emissionsfreiem Antrieb in 
Betrieb, weitere 15 im 
Zulauf. Weitere 17 E-Busse 
für Ende 2022 bestellt.)
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E-Mobilität bzw. andere alternative Antriebe 
sowie alternative Kraftstoffe, z.B. Power 
Fuels

M-06-11 E-Mobilität bzw. andere alternative Antriebe 
sowie alternative Kraftstoffe, z.B. Power 
Fuels

Abgeschlossen Zwischen 2009 und 2013 wurde Hamburg als Modellregion 
Elektromobilität durch das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Der Senat hatte sich zum 
Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität zu 
verbessern, um den wachsenden Wirtschaftsverkehr mit den 
Vorgaben zu Luftqualität sowie Klima- und Lärmschutz in Einklang 
zu bringen. Bis Ende 2013 initiierte, entwickelte, leitete und 
überwachte die Projektleitstelle fünf Verbundvorhaben mit über 25 
Projektpartnern. Im Rahmen der Modellregionenprojekte kamen in 
Hamburg 630 Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Es wurden 
Strategien und Lösungsansätze für den nationalen Markthochlauf 
als auch für die Entwicklung Deutschlands zum Leitmarkt 
erarbeitet. Die im Rahmen der initiierten und begleiteten Vorhaben 
erarbeiteten Ergebnisse tragen maßgeblich dazu bei, die 
relevanten Fragestellungen hinsichtlich der Durchdringung von 
Elektromobilität im Massenmarkt zu beantworten und erste 
vorteilhafte Einsatzfelder zu identifizieren.

Ausbau und Betrieb öffentlich zugänglicher 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge fortsetzen

M-06-01 Ausbau öffentlich zugänglicher 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge fortsetzen

in Umsetzung Die in 2021 avisierten 200 städtischen Ladepunkte wurden 
errichtet.

M-06-02 Betrieb öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
für E-Fahrzeuge fortsetzen

in Umsetzung Betrieb der städtischen Ladeinfrastruktur ist fortlaufend in 
Umsetzung.

Anzahl öffentlich 
zugänglicher Ladepunkte

Laut Bundesnetzagentur: 
1.683 öffentlich zugängliche 
Ladepunkte in Hamburg 
(Stand Juni 2022)

Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur für E- 
Fahrzeuge vorantreiben durch 
Bundesförderprogramme  -   rechtliche 
Rahmensetzung WEG/BGB

M-06-03 Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur für E-
Fahrzeuge vorantreiben

noch nicht begonnen Auf Bundesebene gibt es eine Vielzahl an Förderprogrammen. In 
Hamburg werden darüber hinaus über das Förderprogramm ELBE 
Ladepunkte an Wohn- oder Gewerbeimmobilien gefördert (läuft 
2022 aus).

Vollständige Umstellung von Taxen und 
Mietwagen auf E-Antrieb (inkl. Wasserstoff) 
durch
-Taxen-Förderprogramm
-Änderung erforderlicher Gesetze wie z.B. 
Personenbeförderungsgesetz des Bundes

M-06-04 Förderprogramm zur Umstellung von Taxen auf 
E-Antrieb (inkl. Wasserstoff)

in Umsetzung Maßnahme hat im April 2021 begonnen, Zuwendungsbescheide 
für 351 Fahrzeuge  sind erteilt, die ersten 156 E-Taxen sind 
bereits konzessioniert. Bereitstellung der ersten exklusiven HPC-
Ladesäulen mit SNH im Oktober 2021, die zweite wurde Ende Mai 
2022 in Betrieb genommen.  

Anzahl der Taxen mit lokal 
emissionsfreien Antrieben

2022: 200 E-Taxen
2023: 400 E-Taxen
2024: 800 E-Taxen
2025: 1.600 E-Taxen
ab 2026: 2.800 E-Taxen (gesamte 
Flotte)

156 E-Taxen

Vollständige Umstellung von Ridesharing/- 
pooling-Diensten zur Personenbeförderung 
auf E-Antrieb (inkl. Wasserstoff) durch 
Änderung erforderlicher Gesetze wie z.B. 
Personenbeförderungsgesetz des Bundes

in Umsetzung Die derzeit in Hamburg verkehrenden Anbieter MOIA und Ioki 
nutzen emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge.

Vollständige Elektrifizierung der Carsharing- 
Flotten mit Ausschluss konventioneller 
Carsharing-Fahrzeuge durch rechtliche 
Rahmensetzung wie z.B. 
Durchführungsverordnung zum Carsharing-
Gesetz des Bundes

in Umsetzung Die Anwendung der Durchführungsverordnung wird derzeit in HH 
nicht angestrebt, aber aktuell erfolgt die Abstimmung einer 
Vereinbarung mit allen Freefloating-Carsharing-Anbietern, auf 
deren Grundlage die Elektrifizeirung der Carsharing-Fahrzeuge 
vorangebtrieben werden soll.

M-06-13 Steigerung des Anteils elektrisch betriebener 
Pkw (Pkw im Sinne der Beschaffungsleitlinie 
der FHH) im Fuhrpark
- der FHH auf 100 Prozent (ausgenommen 
Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, des 
Landesamts für Verfassungsschutz, der 
Ausländerabteilung und der Steuerfahndung)
- öffentlicher Unternehmen mit Kfz-Bestand auf 
75 Prozent

in Umsetzung Zum Stichtag 01.04.2022 sind in der öff. Verwaltung 191 Pkw mit 
einem batterieelektrischen Antrieb ausgestattet, was einer eKfz-
Quote von 43 % entspricht. In den öff. Unternehmen sind zum 
Stichtag 31.03.2022 bereits 831 Pkw mit einem 
batterieelektrischen Antrieb versehen, die eKfz-Quote liegt bei 
40,3 %. Berücksichtig sind Elektrofahrzeuge im Sinne des §2 
Elektromobilitätsgesetztes.

M-06-05 Mobilitätswende LBV: Steigerung des Anteils 
elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark des 
LBV

in Umsetzung Elektrofahrzeuge wurden beschafft. Ladeinfrastruktur beschafft 
und installiert.

M-06-06 Mobilitätswende Verfassungsschutz: Steigerung 
des Anteils elektrisch betriebener PKW im 
Fuhrpark Verfassungsschutz

in Umsetzung Maßnahme befindet sich in Umsetzung; Fahrzeuge sind bestellt.

Steigerung des Anteils elektrisch betriebener 
Pkw (Pkw im Sinne der Beschaffungsleitlinie 
der FHH) im Fuhrpark
- der FHH auf 100 Prozent (ausgenommen 
Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, des 
Landesamts für Verfassungsschutz, der 
Ausländerabteilung und der Steuerfahndung)
- öffentlicher Unternehmen mit Kfz-Bestand 
auf 75 Prozent
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M-06-07 Mobilitätswende Feuerwehr: Steigerung des 
Anteils elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark 
der Feuerwehr

in Umsetzung Seit 2015 sind vier e-PKW mit je 119 g/km CO2-Einsparung 
ausgeliefert worden. In 2022 wird ein weiterer e-PKW mit einer 
CO2-Einsparung von 191 g/km ausgeliefert. In 2023 ist die 
Beschaffung von drei weiteren e-PKW, mit einer CO2-Einsparung 
von 123 g/km geplant. Der sukzessive Auf-/Ausbau der 
Ladeinfrastruktur schreitet voran.

M-06-08 Mobilitätswende Polizei: Steigerung des Anteils 
elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark und 
Ausbau Ladeinfrastruktur bei der Polizei

in Umsetzung Alle geplanten E-Mobilität-Maßnahmen befinden sich in der 
Bearbeitung oder Umsetzung. 
E-Fahrzeugbestellungen sowie der sukzessive Auf-/Ausbau der 
Ladeinfrastruktur schreiten weiter voran. 
Die Machbarkeitsstudie für eine polizeiliche Ladeinfrastruktur der 
Liegenschaften Alsterdorf ist erstellt und für weitere Schritte 
vorbereitend in Verwendung.

M-06-09 Beschaffung eines E-Transporters für das 
Landgericht

abgeschlossen Der E-Transporter wurde beschafft und Anfang 2021 in Betrieb 
genommen. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Einzelplans 
der BJV.

M-06-10 Einbindung eines zentralen Antrags- und 
Betreuungsmanagements (zABM) in die 
Fahrzeugbeschaffung der öffentlichen 
Verwaltung der FHH

in Vorbereitung Das zABM wird seit 01.02.2022 aktiv durch den LBV umgesetzt.
Nächste Schritte: Linienbetrieb

M-06-12 Öffentlicher Fuhrpark "Flotte 120" in Umsetzung Die Bundesfördergelder von rund 1,4 Mio. EUR konnten bis auf 
einen kleinen Betrag komplett vergeben werden. Mit den zur 
Verfügung stehenden Fördergelder sind 103 Elektro-Fahrzeuge 
und 71 Ladesäulen beim Erwerb unterstützt worden.
Aufgrund der Hersteller-Zulieferungsprobleme, ist eine 
Projektverlängerung beim Bund beantragt. Die Bewilligung steht 
noch aus.

Schaffung einer ordnungsrechtlichen 
Grundlage zur Einführung einer E-
Fahrzeugquote in Flotten >50 Fahrzeuge

nicht weiter verfolgt Eine verpflichtende E-PKW Quote bei privaten Betreibern steht im 
Kontrast zu aktuellen, anreizbasierten Maßnahmen beim Hochlauf 
von E-PKW. Regulatorische und technische Weichenstellungen 
im Bereich E-Mobilität werden aktuell zentral auf Bundesebene 
über eine Neufassung des Masterplan Ladeinfrastruktur II 
bundeseinheitlich geregelt und mit allen Ländern abgestimmt. 
Durch übergeordnete Entscheidungen auf EU- und Bundesebene 
zum zukünftig erlaubten Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase 
von PKW wird der Umstieg auf E-PKW in allen Bereichen ohnehin 
umgesetzt, auch ohne E-Fahrzeugquote in Flotten >50 
Fahrzeuge.

Weitgehende Elektrifizierung von 
Terminalverkehren im Hafen (CTA, CTB, CTT 
und Eurogate)

in Umsetzung Die Umsetzung und Planung erfolgt sukzessiv und in eigener 
Verantwortung durch die Terminalbetriebe. Die BWI unterstützt 
diesen Prozess grundsätzlich, allerdings verfügt die BWI hier über 
keine ordnungsrechtliche Handhabe sowie 
Entscheidungsbefugnis.

Forcierung der Entwicklung und des Einsatzes 
von mit Wasserstoff angetriebenen 
Fahrzeugen, z.B. weitere Pilotprojekte, 
Unterstützung des Einsatzes in Flotten. 
Wasserstoffstrategie

in Umsetzung Auf europäischer Ebene wird der Hochlauf einer 
Wasserstoffinfrastruktur für Fahrzeuge über die AFIR 
vorangetrieben. Die FHH setzt sich über das String-Netzwerk und 
im Rahmen des "IPCEI Wasserstoff" für entsprechende Projekte 
in Schwerlastverkehr und Logistik ein.
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Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen in 
Unternehmen

abgeschlossen Bei der Beantragung der Maßnahme war geplant klimaschonende 
Fahrzeuge im Taxensektor sowie bei Flottenfahrzeugen in 
Wirtschaftsunternehmen in Hamburg einzusetzen und diesen 
Einsatz begleitet zu evaluieren. Zwar konnten keine 
Taxenunternehmer für die Teilnahme am Projekt gewonnen 
werden, es wurden jedoch 20 Fahrzeuge im taxenähnlichen 
Einsatzfall des Ride-Sharings erprobt, welche eine hohe 
Jahreskilometerlaufleistung in Höhe von durchschnittlich 71.743 
km pro Fahr zeug aufwiesen. Dies übertrifft sogar den Einsatz im 
Taxigewerbe, in welchem bei Einzelunternehmern von 50.000 bis 
60.000 Kilometern im Jahr ausgegangen wird. Das Ziel des 
Einsatzes von klimaschonenden Fahrzeugen mit hohen 
Fahrkilometer wurde somit erreicht. Darüber hinaus haben die 
Auswertungen und qualitativen Interviews der Begleitforschung 
einige weitere Erkenntnisse für zukünftige Einsätze ergeben.

Hafenbahnmodernisierung in Umsetzung Die Modernisierung der Hafenbahn wird mittels des 
Bauprogrammes für die Hafenbahn kontinuierlich fortgesetzt. In 
diesem Rahmen werden der Zuschnitt der Einzelmaßnahmen 
sowie die zeitliche Reihung der Maßnahmen vor dem Hintergrund 
der verkehrlichen Entwicklungen und Bedarfe fortgeschrieben. 
Wesentliche Maßnahmen konnten bereits abgeschlossen werden. 
In den vergangenen Monaten konnten die Neue Bahnbrücke 
Kattwyk, der zweigleisige Ausbau der Nordkurve Kornweide und 
die Verkehrsanbindung Burchardkai in Betrieb genommen 
werden. Die weiteren Maßnahmen werden bis 2025 
vorangetrieben. Parallel zur infrastrukturellen Modernisierung der 
Bahnanlagen werden im Projekt „Bahnbetriebsoptimierung“ 
Maßnahmen entwickelt, die eine möglichst effiziente Nutzung der 
Bahninfrastruktur im Hafen sicherstellen sollen.
Der Modal-Split-Anteil der Eisenbahn im Container-
Hinterlandverkehr konnte zwischen 2016 und 2021 im Schnitt um 
ca. 1,5 Prozentpunkte pro Jahr auf zuletzt 51,5% gesteigert 
werden.

Ausbau LNG-Tankinfrastruktur für große und 
kleine Lkw als Zwischenlösung

in Umsetzung In Hamburg gibt es derzeit fünf immissionsschutzrechtlich 
genehmigte LNG-Tankstellen. Die Errichtung und Betrieb von 
Anlagen zur Lagerung von LNG ist ab einem Schwellenwerte von 
drei Tonnen nach dem BImSchG genehmigungsbedürftig. 
Kleinere Anlagen werden bei der BUKEA nicht erfasst und sind 
namentlich nicht bekannt.

Maßnahmenprogramm „smartPORT logistics“ in Umsetzung Im Programm smartPORT Logistics werden fortwährend neue 
Maßnahmen initiiert und befinden sich in Umsetzung u.a. 
SANTANA, Drone-as-a-Service, Weiterentwicklung smartBRIDGE 
Hamburg, SeaClear, RAPID, WizARd, homePORT Pilotbetrieb. 
Es handelt sich um eine Regelaufgabe.

Analyse zur Identifizierung von Quartieren mit 
besonderem Handlungsdruck

in anderes Projekt überführt Teil der Maßnahme M-07-04.

Aufstellen und Betrieb einer digitalen 
Lieferplattform

M-07-01 Aufstellen und Betrieb einer digitalen 
Lieferplattform

noch nicht begonnen Prüfauftrag ab 2025.

Schaffung einer zentralen städtischen 
Anlaufstelle für alle Belange des 
Lieferverkehrs

M-07-02 Zentraler Ansprechpartner in der FHH für die 
Urbane Logistik: Initiierung erster Aktivitäten 

in Vorbereitung Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung, Mittel für das 
Jahr 2022 werden aktuell eingeworben.

Anzahl der Kontakte der 
Anlaufstelle

kein Zielwert festlegbar

Informationskampagne Lieferverkehre für 
Bürger und Öffentlichkeit

M-07-03 Informationskampagne Lieferverkehre für 
Bürger und Öffentlichkeit

nicht weiter verfolgt Die Maßnahme wurde als nicht prioritär eingestuft. Anzahl der Aktionen kein Zielwert festlegbar

Grundlagenstudie zum Infrastrukturbedarf 
elektrischer Lastenräder

M-07-04 Grundlagenstudie zum Infrastrukturbedarf 
elektrischer Lastenräder

abgeschlossen Die Grundlagenstudie wurde erarbeitet und im Transparenzportal 
veröffentlicht.

Umsetzung Lastenradparkzonen in anderes Projekt überführt Teil der Maßnahme M-07-04.
Freiwillige Selbstbeschränkung im Hafen auf 
Lkw mit Euro-V- und Euro-VI-Norm

M-07-05 Evaluation freiwillige Selbstbeschränkung im 
Hafen auf LKW mit Euro-V- und Euro-VI-Norm

in Vorbereitung Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung.

Wirtschaftslogistik (Schienenverkehr, Lieferverkehr)
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Erarbeitung und Umsetzung 
Gesamtstädtisches Konzept Letzte Meile 
(Maßnahmen siehe auch unten)

Gesamtstädtisches Konzept Letzte Meile in Umsetzung Die auf dem Gesamtstädtischen Konzept Letzte Meile basierende 
Drucksache wurde erarbeitet und der Bürgerschaft am 30.03.22 
zur Kenntnis gegeben. Zum Umsetzungsstand der dort genannten 
Maßnahmen s. Status bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen.

Anzahl der bis 2030 
realisierten Micro Hubs

10 3

Smarte Lade- und Lieferzonen (durch die 
Einführung eine Buchungssystems für 
Ladezonen werden Suchverkehre und Parken 
in zweiter Reihe ebenso reduziert wie die Zahl 
der Stopps)

M-07-06 Einrichtung smarter Lade- und Lieferzonen in Umsetzung Vier Pilotladezonen (1. Phase) wurden bis zum ITS-Weltkongress 
in Hamburg errichtet. Die Bestandsaufnahme der bestehenden 
Ladezonen im Bezirk Mitte wurde abgegschlossen. Die 
Ausschreibung der Hard- und Software für die 2. Phase des 
Projektes (Projektlaufzeit bis Ende 2023) ist in Vorbereitung.

Anzahl der digitalisierten 
Lade- und Lieferzonen, 
Anzahl der Buchungen

25 4

Testfelder / Reallabore zur Erprobung inno- 
vativer emissionsarmer Zustellkonzepte

M-07-07 Testfelder/Reallabore zur Erprobung innovativer 
emissionsarmer Zustellkonzepte

in Vorbereitung Für die Umsetzung des Reallabors DECARBOMILE wurden durch 
die LIHH erfolgreich EU-Mittel eingeworben.

Zahl der Pilotprojekte 2 0

Machbarkeitsstudie zur Nutzung von 
innerstädtischen Wasserwegen für den 
Wirtschaftsverkehr

M-07-08 Nutzung von innerstädtischen Wasserwegen für 
den Wirtschaftsverkehr

abgeschlossen Die Machbarkeitsstudie wurde erarbeitet und im 
Transparenzportal veröffentlicht. 

Emissionsfreie Belieferung (u.a. Lastenrad) 
aus Mikrohubs

M-07-09 Emissionsfreie Belieferung aus Mikrohubs in Umsetzung Die Mikrohubs an der Burchardstr. und am ZOB werden durch die 
HOCHBAHN bis Ende 2022 weitergeführt. Ein weiterer Hub wird 
durch die DB am Bahnhof Altona betrieben. Eine 
Bundesförderung für die Umsetzung eines zusätzlichen Micro 
Hubs in Mitte Altona konnte erfolgreich eingeworben werden. Die 
Realisierung ist für Anfang 2023 geplant.

Anzahl der Mikrohubs 10 3

Einführung von Pick up Points (Zustellung 
privater Pakete am Arbeitsplatz) in allen 
Behörden

M-07-10 Einführung von Pick up Points in den Behörden 
der Hamburger Verwaltung

in Umsetzung Der Pick-up Point in der BWI und BVM ist in Betrieb, die 
Ausrollung auf weitere Standort wird verfolgt.

Anzahl Pick up Points 2

Ausbau Digital Hub Logistics als physischer 
Ort für nachhaltige und digitale Innovationen 
in der Logistikbranche (Innovationsschmiede/ 
Inkubator für neue (digitale) Geschäftsmo- 
delle in der Logistik)

M-07-11 Ausbau Digital Hub Logistics für nachhaltige 
und digitale Innovationen in der Logistikbranche

noch nicht begonnen Finanzierung unklar.

Durchführung des INTERREG-Europe 
SMOOTH PORTS Projektes mit der Zielset- 
zung der Reduktion von CO2-Emissionen 
durch optimierte Verkehrswege innerhalb der 
Warenabfertigungsprozesse in Häfen

in Umsetzung Als zentrales Projektergebnis wird im Operationellen Programm 
für den Hamburger EFRE (Förderzeitraum 2021-27) auf das 
Projekt SMOOTH PORTS und die dort vorgeschlagenen CO2-
Reduzierungsmaßnahmen hingewiesen und damit eine 
ergänzende Förderperspektive für nachhaltige Logistikprojekte für 
schwere LKW im Hafen eröffnet.

M-08-01 Begleitung und Umsetzung des Themas 
Landstrom für die Schifffahrt

in Umsetzung Die HPA hat die Vergaben der Bauleistungen an die 
Generalunternehmer abgeschlossen; der Bau der 
Landstromanlagen hat planmäßig begonnen. Die Infrastruktur für 
die Landstromversorgung der Containerschiffe am CTB, CTT und 
CTH sowie für die Landstromanlage am CC3 wird bis zum 
Jahresende 2022 fertiggestellt sein. Die Notifizierung der 
Landstromanlage HafenCity (CC1) wurde erfolgreich 
abgeschlossen, die Infrastruktur für die Landstromversorgung am 
CC 1 wird zum Jahresende 2023 fertiggestellt sein. Hamburg 
engagiert sich auf Bundes- und EU-Ebene stark dafür ein, die 
Rahmenbedingungen für eine europaweite Abnahme von 
Landstrom für Seeschiffe zu verbessern und die Regelungen 
ambitionierter auszugestalten als in den aktuellen 
Legislativvorschlägen (z.B. sanktionierte Landstrompflicht bereits 
ab 2030 statt 2035).  

M-08-02 Ministerielle Begleitung: Bau von 
Landstromanlagen für Containerschiffe sowie 
Bau einer Landstromanlage für 
Kreuzfahrtschiffe am Terminal HafenCity und 
Steinwerder

in Umsetzung Zur Steuerung des HPA-Projekts Landstrom im Hafen – Bau und 
Betrieb finden regelmäßig Projektgruppensitzungen, sowie im 6-8 
wöchigen Rhythmus Sitzungen des Lenkungskreises statt.

M-08-06 Landstrom in anderes Projekt überführt Die in 2020 entstandenen Planungskosten im Rahmen der 
Landstromförderung des Bundes konnten berücksichtigt werden. 
Daher konnten auch Klimamittel aus 2020 sowie vorherigen 
Jahren zurückgegeben werden. Aktueller Umsetzungsstand siehe 
M-08-01.

Schiffsverkehr
Bau einer Landstromanlage für 
Containerschiffe, sowie Bau einer 
Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe am 
Terminal HafenCity und Steinwerder
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Indikator
Ziel-/Planwert des Indikators 
2030

Ist-Wert des Indikators

Im Zuge der Errichtung der Landstromanlagen 
an den Kreuzfahrtterminals werden die 
beteiligten Behörden ggf. in Zusammenarbeit 
mit anderen Standorten der europäischen 
Kreuzschifffahrt auf die Entwicklung 
geeigneter Regeln hinwirken, mit denen 
sichergestellt werden kann, dass 
perspektivisch nur noch landstromtaugliche 
Kreuzfahrtschiffe oder Schiffe mit 
vergleichbaren Umweltstandards den 
Hamburger Hafen anlaufen.

in Umsetzung Die Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen für 
Landstrom in den europäischen Hafenstädten ist wichtiger 
Bestandteil des Projektes zum Ausbau der Landstromversorgung 
im Hamburger Hafen. Hierzu befinden wir uns derzeit  im  
Austausch mit Rotterdam und Antwerpen. Darüber betreiben wir 
intensives Lobbying für die Hamburger Positionen zum „Fit for 55“-
Paket der EU-KOM mit Blick auf Landstrom. Die HPA steht im 
Austausch mit anderen Hafenstädten innerhalb des europäischen 
Hafennetzwerk.  

Stärkung Binnenschifffahrt; insbesondere 
durch Verbesserung der infrastrukturellen 
Anbindung des Hafens an das deutsche Bin- 
nenwasserstraßennetz sowie zunehmende 
Digitalisierung (Elbe 4.0).

M-08-03  Erweiterung der Koordinierungsplattform 
Binnenschifffahrt beim HVCC auf weitere 
Güterarten sowie Binnenhäfen im Hinterland

in Umsetzung Neben dem Einsatz für den schnellstmöglichen Bau der neuen 
Schleuse Lüneburg sowie für die Umsetzung des 
Gesamtkonzeptes Elbe wird die Erweiterung der 
Koordinierungsplattform beim HVCC seit Dez. 2021 gefördert. 
Weitere digitale Vorhaben sind in Planung. 

Modal Split Anteil bei 
Container-
Hinterlandtransporten: 
2020: 2,8%
2021: 2,4% 

3% 2,40%

M-08-04/M-08-05 Emissionsfreie Alsterschifffahrt in Umsetzung Das Förderprogramm steht planmäßig seit 01.01.2022 zur 
Verfügung. Die Alsterschifffahrtsverordnung soll dahingehend 
angepasst werden, dass ein elektrischer Schiffsantrieb 
Erlaubnisvoraussetzung wird und die Erlaubnisse von 
Bestandsfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nach 
angemessenen Übergangsfristen auslaufen. Der Entwurf zur 
Änderung der Alsterschifffahrtsverordnung befindet sich derzeit in 
der Behördenabstimmung und wird anschließend dem Senat zur 
Zustimmung zur Verbändebeteiligung vorgelegt. Die FHH-
Dienststellen und die ATG arbeiten an den Zeitplänen für die 
Umstellung ihrer Wasserfahrzeuge. Die Senatskommission für 
Klimaschutz und Mobilitätswende hat am 14.04.2022 
Klimaplanmittel für die Umrüstung erster Wasserfahrzeuge der 
FHH und den Aufbau und Ausbau der Ladeinfrastruktur an den 
städtischen Liegeplätzen bereitgestellt. 

M-08-07 Ausstattung der Liegeplätze am Anleger 
Jungfernstieg mit Ladeinfrastruktur zu 
Elektrifizierung der Schiffe der ATG

in Vorbereitung Die Zuwendung wurde durch die ATG bei der BVM beantragt. Die 
Maßnahme wird zur Hälfte durch Bundesmittel gefördert.

M-08-08 Umrüstung von zwei Motorbooten des Amtes 
für Bildung auf Elektroantrieb und Errichtung 
jeweils einer E-Ladestation an den beiden 
Liegeplätzen/Standorten Schulbootshaus Am 
Langen Zug und Schulbootshaus Kugelfang 
(Emissionsfreie Alsterschifffahrt)

in Umsetzung Es werden zurzeit Gespräche mit vier Firmen geführt, die E-
Motoren und Boote vertreiben. Dabei werden Alternativen geprüft. 
Die 2 Motorboote im Bestand sind sehr schwer. Das hohe 
Gewicht erfordert eine hohe Motorleistung. Die Alternative besteht 
aus einem neuen Motorboot (leichter Katamaran) mit einem  
Motor geringerer Leistung. Dazu wurden Probefahrten gemacht. 
FB Schulbau Hamburg plant die Ladeinfrastruktur.
Es wird geprüft ob die Beschaffungsalternative wirtschaftlicher ist. 
Eventuell können auch beide Varianten kombiniert umgesetzt 
werden: Ein Motor hoher Leistung im Bestandboot und neuer 
Katamran mit einem Motor geringerer Leistung.
Die Ausschreibung soll Ende Juli erfolgen.

M-08-09 Umrüstung von einem Motorboot der 
Wasserschutzpolizei auf Elektroantrieb und 
Errichtung einer E-Ladestation am 
Liegeplatz/Standort WSPK 2 Außenstelle 
Alster, Harvestehuder Weg 1 a, Anleger 
Rabenstraße (Emissionsfreie Alsterschifffahrt)

in Umsetzung Die Umrüstung von einem Motorboot (WS 54) der 
Wasserschutzpolizei und die Errichtung einer Lademöglichkeit 
wurden beauftragt. Beide Maßnahmen werden voraussichtlich bis 
zum Jahresende 2022 abgeschlossen.

Emissionsfreie Alsterschifffahrt: Boote der 
Alstertouristik ATG, Begleitboote von 
Sportvereinen usw. sowie der 
Wasserschutzpolizei fahren emissionsfrei 
elektrisch betrieben
Flankierend Schaffen rechtlicher 
Rahmenbedingungen
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel
Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Indikator
Ziel-/Planwert des Indikators 
2030

Ist-Wert des Indikators

Vereinbarung eines Katalogs von 
gleichlautenden beziehungsweise 
gleichwirkenden Regelungen der dafür sorgt, 
dass die Schiffsemissionen, u.a. CO2, auf 
Basis gleicher Wettbewerbsbedingungen 
mittel- und langfristig deutlich reduziert 
werden. Diese Vereinbarung soll für die 
konkrete Reduktion von u.a. CO2 sorgen 
(darüber hinaus NOX, Schwefel, Feinstaub) 
und in Bezug auf die Wege, Grenzwerte, 
Maßnahmen und Preise konkrete Eckpunkte 
beinhalten. Dabei sollen auch gemeinsam 
konkrete Zielmarken für u.a. die Umsetzung 
der Zero-Emission-at-Berth (Null-Emissionen 
am Liegeplatz) sowie eine wettbewerbsfähige, 
möglichst kostendeckende Landstromlösung 
festgelegt werden.

in Umsetzung Die langfristigen Regelungen und Anforderungen an die 
Dekarbonisierung der Schifffahrt werden derzeit im Rahmen des 
„Fit for 55“-Pakets der EU-KOM erörtert. Die FHH setzt sich im 
Zuge der Beratungen für ambitioniertere Ziele und die Schaffung 
geeigneter Voraussetzungen ein, damit Landstrom 
wettbewerbsfähig wird. Austausch hierzu mit anderen großen 
europäischen Hafenstädten läuft. 
Darüber hinaus haben unter Beteiligung des Maritimen Clusters 
Norddeutschland die deutschen Seehäfen das Projekt 
Zeroemission@Berth initiiert, um Maßnahmen aufzuzeigen, die 
neben Landstrom zur Reduzierung von Schiffsemissionen in 
Häfen beitragen können.

Anwendungsorientierte Forschung Smart 
Ocean (Fraunhofer Center für Maritime 
Logistik): Themenspektrum u.a. 
emissionsfreie Warenumschläge und 
Transporte an Häfen, ressourcenschonende 
Schifffahrt sowie innovative Schiffskonzepte 
für den Schiffsbau mit Entwicklung und 
Erprobung neuer maritimer Technologien

in Umsetzung Durch die Förderung von Bund und BWFGB im Zeitraum 2019 bis 
2024 wird kontinuierlich Know-How zur Durchführung innovativer 
Projekte im Fraunhofer Center für Maritime Logistik aufgebaut.  

Luftverkehr/ Flughafenbetrieb
„Ersatz“ alter Luftfrachtgebäude durch 
Hamburg Airport Cargo Center HACC3

M-09-01 „Ersatz“ alter Luftfrachtgebäude durch Hamburg 
Airport Cargo Center HACC3

abgeschlossen Alte Gebäude wurden abgerissen und der HACC ist in Betrieb 
gegangen.

Flughafen Hamburg: Beschaffung von 
Gepäckschleppfahrzeugen mit alternativen 
Antrieben auf Erdgas- oder Elektrobasis und 6 
Erdgas-Pkw

in Umsetzung Gepäckschlepper sind alle auf Erdgas umgestellt. Aktuell läuft die 
Planung, Neueinkäufe mit Wasserstoffantrieb zu beschaffen.

Fortsetzung des „Mobilitätskonzepts 2020“: 
Alternative Antriebe für Fahrzeuge

M-09-02 Fortsetzung des „Mobilitätskonzepts 2020“: 
Alternative Antriebe für Fahrzeuge

in Umsetzung Die Einkaufsrichtlinien zum Kauf alternativer Antriebe wird 
fortgeführt und entsprechend dem aktuellen Stand der Technik 
angepasst.

Flughafen Hamburg: Verwendung von 
synthetischem Kraftstoff (z.B. GtL) anstelle 
von fossilem Diesel im Boden-Fuhrpark des 
Airports

in Umsetzung Seit 2016 wird ausschließlich synth. Diesel eingesetzt.

Umstellung der Bodenstromaggregate von 
Heizöl auf synthetischen Kraftstoff (z.B. GtL) 
für die externe Stromversorgung von 
Flugzeugen auf Außenpositionen und an der 
Pier, sodass die flugzeugeigenen Hilfstrieb- 
werke (APU) ausgeschaltet werden können. 
Die Energieversorgung findet über die Flug- 
gastpier und mobilen Aggregaten statt.

in Umsetzung Seit 2021 wird synth. Heizöl für stationäre Anlagen verwendet.

Weiterentwicklung emissionsabhängiger 
Landeentgelte

 in Vorbereitung In Prüfung.

Bei entsprechender Marktverfügbarkeit 
Anreizsystem für Fluggesellschaften schaffen 
zur Verwendung von Kerosin mit Beimischung 
von synthetischem Kerosin prüfen

in Vorbereitung In Prüfung.
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Maßnahmen Erste Fortschreibung 
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Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Indikator
Ziel-/Planwert des Indikators 
2030

Ist-Wert des Indikators

Die Flughafen Hamburg GmbH (FHG) verfolgt 
konsequent das Ziel, dass in Hamburg 
Flugzeuge so zügig wie möglich weitgehend 
mit nachhaltigem Treibstoff in Form von 
synthetischem Kerosin betankt werden. 
Gemeinsam mit ihren Partnern wird die FHG 
darauf hinarbeiten, dass so zügig wie möglich 
ein möglichst hoher Anteil an synthetischem 
Kerosin zur Verfügung gestellt werden kann. 
Die FHG wird zudem die ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten nutzen, ein 
entsprechendes Angebot der 
Tankdienstleister am Flughafen zu erreichen, 
sobald synthetisches Kerosin ausreichend 
marktverfügbar ist.

in Vorbereitung Raffinerien arbeiten an der Herstellung von entsprechendem 
Treibstoff.

Verstärkter Einsatz neuer Flugzeugmuster 
(Typen Airbus A 320 neo, bzw. Boeing 737 
new generation)

M-09-03 Verstärkter Einsatz neuer Flugzeugmuster 
(Typen Airbus A 320 neo, bzw. Boeing 737 new 
generation)

in Umsetzung Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung, die Quoten der neuen 
Flugzeugmuster steigen jährlich (2019: 3%, 2020: 8 %, 2021: 
10%, 2022 (Q1): 12 %).

Verkehrsoptimierungssystem für das Vorfeld 
(Follow the Green)

in Umsetzung Follow the Greens wurde erfolgreich in das Vorfeld integriert und 
wird nun optimiert.

M-00-04 Verhaltensbefragung zur Erhebung des Modal 
Split

in Umsetzung Die Vorbereitungen der Mobilitätserhebung Hamburg sind 
abgeschlossen. Die Verhaltensbefragung befindet sich derzeit in 
der Erhebungsphase, welche im Frühjahr und Herbst 2022 
stattfindet. Die Ergebnisse werden Ende des ersten Quartals 2023 
vorliegen.

M-00-05 Koordination Klimaplan Transformationspfad 
Mobilitätswende

in Umsetzung Die Stelle ist seit April 2021 besetzt.

M-00-06 Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen in Umsetzung Die Freie und Hansestadt Hamburg betreibt 1.763 
Lichtsignalanlagen. Seit 2006 werden im Zuge der 
Grundinstandsetzung und beim Neubau nur noch Signalgeber mit 
Leuchtdioden eingesetzt. Zurzeit werden jährlich ca. 95 
Lichtsignalanlagen umgerüstet, davon sind ca. 60 Stück 
energierelevant. Bis Ende 2021 wurden insgesamt 1.344 
Lichtsignalanlagen auf LED umgerüstet. Die Umstellung der 
restlichen Lichtsignalanlagen auf LED-Betrieb wird nach heutigem 
Stand noch rund 7 Jahre in Anspruch nehmen. Die FHH saniert 
kontinuierlich den Bestand der öffentlichen Beleuchtung. Jedes 
Jahr werden zwischen 2.000 und 6.000 Leuchten ausgetauscht. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen werden die Leuchten seit 
2020 grundsätzlich gegen LED-Produkte getauscht.

Übergeordnetes
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie 
Schnellbahn“- Bestandsnetz

Strategie U- und S-Bahnnetzentwicklung 
Bestandsnetz

Angebotsorientierter ÖPNV: „Strategie 
Schnellbahn“- Netzausbau

Strategie U- und S-Bahnnetzentwicklung 
Netzausbau

M-01-04 Strategie U- und S-Bahnentwicklung x
Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie Bus“ Umsetzung Strategie Bus

Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie On-
Demand“

M-01-03 On-Demand-Strategie

x 16

Aufbau eines in den ÖPNV integrierten 
fahrerlosen (Shuttle) on-Demand-Angebots

M-01-08 Einsatz von autonomen (Level 4)-Shuttle im 
ÖPNV

1.500

Angebotsorientierter ÖPNV „Strategie 
Service“
Bushaltestellenprogramm der Bezirke zur 
Umsetzung des „Hamburg-Taktes“ im ÖPNV . 
Die Angebotsausweitung im Busverkehr wird 
die Ertüchtigung großer Busumsteigeanlagen 
sowie den Bau neuer Haltestellen auf neu 
einzurichtenden Linien erforderlich machen)

M-01-01 Straßenausbau Hamburg-Takt (Bus) - 
Bushaltestellenprogramm zur Umsetzung des 
„Hamburg-Taktes“ im ÖPNV einschließlich 
Ertüchtigung großer Busumsteigeanlagen 1.355

Weiterentwicklung HVV-Tarif Weiterentwicklung HVV-Tarif
Förderung des Radverkehrs M-03-09 Förderung des Radverkehrs

Umsetzung Veloroutenkonzept M-03-01 Ausbau des Veloroutennetzes
x

Radschnellwege planen und bauen M-03-02 Radschnellwege planen und bauen x
Förderprogramm für Lastenräder M-03-07 Förderung von E-Lastenfahrrädern 

(Förderprogramm)
750 250 90

Radfahrfreundliche Quartiere M-04-06 Radfahrfreundliche Quartiere: Programm für 
öffentliche Fahrradabstellanlagen in den 
Bezirken (Drs. 22/2478)

388

M-03-03 Verstärkte Reinigung von Radwegen 
insbesondere bei Laubfall

50 100 102

M-03-04 Zusätzlicher Winterdienst auf Radwegen 300 437
M-03-08 Mitmachaktion „Stadtradeln“ 50 50

Intermodale Angebote & 
Mobilitätsmanagement/Nahmobilität
Bezirkliches Mobilitätsmanagement zur 
Erarbeitung teilräumlicher oder 
themenspezifischer Mobilitätskonzepte (z.B. 
Schwerpunkt Lastenrad, Förderung E-Mobilität 
im Quartier, Ausweitung von Sharing-
Angeboten etc.). Erstellung von bezirklichen 
Mobilitätskonzepten für Quartiere.
Bei Neuplanungen oder Planungen in 
Bestandsquartieren bei Quartieren ab ca. 100 
WE grundsätzlich erforderlich

M-04-05 Erarbeitung teilräumlicher oder 
themenspezifischer Mobilitätskonzepte. 
Erstellung von bezirklichen Mobilitätskonzepten 
für Quartiere

59 200 130

Mobilitätsservicepunkte („Switchh“) ausweiten M-04-12 Ausstattung der hvv switch Punkte (am 
Flughafen und in den Quartieren) mit 
Ladeinfrastruktur zur Elektrifizierung der 
Hamburger Carsharing-Flotten

1.690 234

M-03-06 Verstärkte Reinigung von B&R-Anlagen 
insbesondere an Umsteigeanlagen

100

Ausbau ÖPNV: Angebotsorientierter ÖPNV

Flottenmodernisierung Bus und Bahn / Antriebe

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Auszahlungs-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Klimastellen2 Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

1
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Auszahlungs-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Klimastellen2 Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

E-Mobilität bzw. andere alternative Antriebe 
sowie alternative Kraftstoffe, z.B. Power 
Fuels

M-06-11 E-Mobilität bzw. andere alternative Antriebe 
sowie alternative Kraftstoffe, z.B. Power 
Fuels

M-06-01 Ausbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
für E-Fahrzeuge fortsetzen

1.425 2.175 1.000

M-06-02 Betrieb öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
für E-Fahrzeuge fortsetzen

2.300 2.450

Vollständige Umstellung von Taxen und 
Mietwagen auf E-Antrieb (inkl. Wasserstoff) 
durch
-Taxen-Förderprogramm
-Änderung erforderlicher Gesetze wie z.B. 
Personenbeförderungsgesetz des Bundes

M-06-04 Förderprogramm zur Umstellung von Taxen auf 
E-Antrieb (inkl. Wasserstoff)

730 3.288 3.288

M-06-05 Mobilitätswende LBV: Steigerung des Anteils 
elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark des 
LBV

11 225

M-06-06 Mobilitätswende Verfassungsschutz: Steigerung 
des Anteils elektrisch betriebener PKW im 
Fuhrpark Verfassungsschutz

12

M-06-07 Mobilitätswende Feuerwehr: Steigerung des 
Anteils elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark 
der Feuerwehr

26

M-06-08 Mobilitätswende Polizei: Steigerung des Anteils 
elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark und 
Ausbau Ladeinfrastruktur bei der Polizei

25 243 179

M-06-10 Einbindung eines zentralen Antrags- und 
Betreuungsmanagements (zABM) in die 
Fahrzeugbeschaffung der öffentlichen 
Verwaltung der FHH

55

Grundlagenstudie zum Infrastrukturbedarf 
elektrischer Lastenräder

M-07-04 Grundlagenstudie zum Infrastrukturbedarf 
elektrischer Lastenräder 100

Smarte Lade- und Lieferzonen (durch die 
Einführung eine Buchungssystems für 
Ladezonen werden Suchverkehre und Parken 
in zweiter Reihe ebenso reduziert wie die Zahl 
der Stopps)

M-07-06 Einrichtung smarter Lade- und Lieferzonen

109 480

Machbarkeitsstudie zur Nutzung von 
innerstädtischen Wasserwegen für den 
Wirtschaftsverkehr

M-07-08 Nutzung von innerstädtischen Wasserwegen für 
den Wirtschaftsverkehr 39

Emissionsfreie Belieferung (u.a. Lastenrad) 
aus Mikrohubs

M-07-09 Emissionsfreie Belieferung aus Mikrohubs
200

Einführung von Pick up Points (Zustellung 
privater Pakete am Arbeitsplatz) in allen 
Behörden

M-07-10 Einführung von Pick up Points in den Behörden 
der Hamburger Verwaltung 10

M-08-02 Ministerielle Begleitung: Bau von 
Landstromanlagen für Containerschiffe sowie 
Bau einer Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe 
am Terminal HafenCity und Steinwerder

20

M-08-06 Landstrom -330

Wirtschaftslogistik (Schienenverkehr, Lieferverkehr)

Schiffsverkehr

Ausbau und Betrieb öffentlich zugänglicher 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge fortsetzen

Steigerung des Anteils elektrisch betriebener 
Pkw (Pkw im Sinne der Beschaffungsleitlinie 
der FHH) im Fuhrpark
- der FHH auf 100 Prozent (ausgenommen 
Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, des 
Landesamts für Verfassungsschutz, der 
Ausländerabteilung und der Steuerfahndung)
- öffentlicher Unternehmen mit Kfz-Bestand auf 
75 Prozent

Bau einer Landstromanlage für 
Containerschiffe, sowie Bau einer 
Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe am 
Terminal HafenCity und Steinwerder

2
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Anlage 4b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Auszahlungs-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Klimastellen2 Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan 

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

M-08-04/M-08-05 Emissionsfreie Alsterschifffahrt 36 104 647 558
M-08-07 Ausstattung der Liegeplätze am Anleger 

Jungfernstieg mit Ladeinfrastruktur zu 
Elektrifizierung der Schiffe der ATG

528

M-08-08 Umrüstung von zwei Motorbooten des Amtes für 
Bildung auf Elektroantrieb und Errichtung jeweils 
einer E-Ladestation an den beiden 
Liegeplätzen/Standorten Schulbootshaus Am 
Langen Zug und Schulbootshaus Kugelfang 
(Emissionsfreie Alsterschifffahrt)

1 54

M-08-09 Umrüstung von einem Motorboot der 
Wasserschutzpolizei auf Elektroantrieb und 
Errichtung einer E-Ladestation am 
Liegeplatz/Standort WSPK 2 Außenstelle Alster, 
Harvestehuder Weg 1 a, Anleger Rabenstraße 
(Emissionsfreie Alsterschifffahrt)

115

M-00-04 Verhaltensbefragung zur Erhebung des Modal 
Split

250

M-00-05 Koordination Klimaplan Transformationspfad 
Mobilitätswende

x 35

Hinweise:

Förderung = bewilligte Mittel abzüglich Rückflüsse. Bei negativen Fördersummen sind die Rückflüsse nicht umgesetzter Fördermittel höher als die im Jahr der Rückgabe bewilligten Fördergelder.

Angaben in Tsd. Euro.
1 weitere Bewilligungen und Mittelabrufe ausstehend.
2 aus dem Klimaprogramm finanzierte Stelle, im folgenden Klimastelle genannt.

Übergeordnetes
Luftverkehr/ Flughafenbetrieb

Emissionsfreie Alsterschifffahrt: Boote der 
Alstertouristik ATG, Begleitboote von 
Sportvereinen usw. sowie der 
Wasserschutzpolizei fahren emissionsfrei 
elektrisch betrieben
Flankierend Schaffen rechtlicher 
Rahmenbedingungen

3
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Anlage 5a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

„Hamburger Bündnis für die Industrie der Zukunft“ in Umsetzung „Bericht des Industriekoordinators 2021" vom 18.05.2022 liegt vor: 
https://www.hamburg.de/bwi/medien/16183936/2022-05-18-bwi-industriekoordinator/. 

Aufbau eines Netzwerks Wasserstoffwirtschaft
Besonderer Fokus des Netzwerkes liegt auf der Dekarbonisierung der 
Energie- und Verkehrssysteme

W-01-02 Aufbau eines Clusters Wasserstoffwirtschaft in Umsetzung Der Aufbau des Segmentes Wasserstoffwirtschaft im Cluster Erneuerbare Energien 
Hamburg (EEHH) läuft sehr erfolgreich. Nahezu alle Stellen der erweiterten 
Geschäftsstelle sind mittlerweile besetzt worden. EEHH hat sein Forum Wasserstoff 
verstetigt, setzt regelmäßige Aktivitäten im Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsbereich 
um und baut die aktuellen Wasserstoffaktivitäten stetig aus. Auch die 40 neuen 
Mitglieder sind ein Erfolg. Das Cluster hat zudem im Februar 2022 seine neue 
Strategie verabschiedet und kooperiert eng mit den anderen Hamburger 
Industrieclustern sowie hySOLUTIONS (Stand: 14.04.22).

Förderung der 
Wasserstoffwirtschaft in der 
Metropolregion Hamburg, auch im 
Zusammenhang mit der 
Umsetzung der 
wasserstoffbezogenen 
Empfehlungen der OECD

Norddeutsche 
Wasserstoffstrategie: 
Aufbau einer grünen 
Wasserstoffwirtschaft in 
Norddeutschland bis 2035, 
Installation von mindestens 
fünf Gigawatt 
Elektrolyseleistung bis 2030

Im Rahmen der Fortschreibung 
und zur Berichterstattung an die 
KüWiVerMinKo im November 
2022 werden derzeit Ziele und 
Maßnahmen der Norddeutschen 
Wasserstoffstrategie evaluiert

2. Energieeffizienznetzwerk (EEN) der Hamburger Industrie W-01-09 2. Energieeffizienznetzwerk (EEN) der Hamburger 
Industrie

abgeschlossen Das IVH-Energieeffizienznetzwerk der Hamburger Industrie_2 mit 14 Unternehmen 
wurde am 01.01.2019 gestartet. Laufzeitende war der 31.12.2021; eine 
Abschlussveranstaltung hat Ende April 2022 stattgefunden. 

Energieeffizienznetzwerk der Genuss- und Lebensmittelindustrie W-01-10 Energieeffizienznetzwerk der Genuss- und 
Lebensmittelindustrie

abgeschlossen Das IVH-Energieeffizienznetzwerk der Lebensmittelindustrie mit acht Unternehmen 
wurde am 06.03.2018 gestartet. Laufzeitende war der 05.03.2021; die 
Abschlussveranstaltung (digital) fand am 13.04.2021 statt. Die vermiedenen 
Treibhausgasemissionen der bisher umgesetzten Maßnahmen werden vom Netzwerk 
mit rund 30.600 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr angegeben. Das offizielle 
Reporting zum Abschluss-Monitoring steht noch aus.

Weitere Energieeffizienz-Netzwerke (Folgenetzwerke bereits laufender 
EEN und/oder Gründung neuer EEN)

W-01-11 Weitere Energieeffizienz-Netzwerke 
(Folgenetzwerke bereits laufender EEN und/oder 
Gründung neuer EEN)

in Umsetzung Das IVH-Energieeffizienznetzwerk der Ver- und Entsorger_2 mit neun Unternehmen 
befindet sich seit dem 01.08.2019 in der Umsetzung. Laufzeitende ist der 31.08.2022.

Öffentliche Unternehmen als Klima-Partner W-01-07 Öffentliche Unternehmen als Klima-Partner abgeschlossen Die erste Laufzeit der Klima-Partner-Vereinbarung wurde abgeschlossen. Die 
angestrebte CO2-Einsparung konnte nicht ganz erreicht werden. Grund hierfür ist u.a. 
die Coronapandemie.

Öffentliche Unternehmen als Klima-Partner – neue Vereinbarungen ab 
2021

in Vorbereitung Die Vereinbarung ist in Vorbereitung: es ist angedacht, sie rückwirkend mit einer 
Laufzeit vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2025 abzuschließen.

Ausbau des gemeinsamen Verbunds aktiver Unternehmen im Rahmen 
der UmweltPartnerschaft Hamburg (UPHH)

in Umsetzung Die UPHH wird weiter sehr erfolgreich fortgeführt. Aktuell (04/2022) umfasst das 
Netzwerk rd. 1.550 Hamburger Unternehmen. Betriebe können eine kostenlose 1:1-
Beratung zu Förderungen und Energieeffizienz bekommen, auf diversen Kanälen und 
in Veranstaltungsformaten informiert die UPHH ihre Mitglieder über aktuelle Themen 
und Entwicklungen. Das neue Arbeitsprogramm der UPPH für die Jahre 2023-28 ist in 
Vorbereitung.

CO2-einsparende Maßnahmen der aktiven UmweltPartner noch nicht begonnen Die Entwicklung eines Tools zur Erfassung der CO2-Einsparungen konnte bisher nicht 
finanziert werden. Die Handwerkskammer hat ein e-Tool für Energieeinsparungen im 
Einsatz, das auch über die UPHH promotet wird, allerdings nicht die CO2-Einsparung 
aller UPHH-Maßnahmen erfassen kann.

„PV-Initiative“ / Börse für Solardächer bei Unternehmen in anderes Projekt überführt Siehe B-03-04. Der Bezirk Harburg bereitet derzeit eine Solaroffensive für 
Gewerbegebäude vor. Eine ähnliche Maßnahme wird im Bezirk Hamburg-Mitte (siehe 
B-03-03) vorbereitet. 

Durchführung von Vor-Ort-Aktionen des Handelsverbands Deutschland 
(HDE) und des Handelsverbands Nord e.V. (HV Nord) im Rahmen der 
Klimaschutzoffensive des Handels

nicht weiter verfolgt Am 19.09.2019 hat eine Veranstaltung im Rahmen der Klimaschutzoffensive des 
Handels gemeinsam mit dem HDE, dem Handelsverband Nord, der Handelskammer 
Hamburg und der UmweltPartnerschaft zum Thema „Klimaschutz im Einzelhandel“, in 
der Rindermarkthalle, stattgefunden. Die Maßnahme wird seitens des Handels 
deutschlandweit ohne weitere Beteiligung der Hamburger Behörden weiter verfolgt.

Überlegungen zur Institutionalisierung des Energie- 
Forschungsverbundes Hamburg (EFH)
Der Verbund von fünf Hamburger Hochschulen zur Stärkung der 
Energieforschung in Hamburg fokussiert sich u.a. auf Themen der 
Dekarbonisierung.

noch nicht begonnen Die BWFGB hat eine Projektförderung für die Jahre 2023 und 2024 mit den 
Hochschulen abgestimmt und beschlossen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist 
eine Verstetigung momentan nicht möglich.

Vermehrtes Einbringen von Klimaschutz und Ökoeffizienz in die Cluster:
- Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH)
- Cluster Hamburg Aviation (HAv)
- Maritimes Cluster Norddeutschland (MCN) (gemeinsam mit NI, HB, SH 
und MV)
- Cluster Life Science Nord (LSN) (gemeinsam mit SH)

W-01-03 Vermehrtes Einbringen von Klimaschutz und 
Ökoeffizienz in die Cluster - Fokussierte Betreuung 
des Bereichs 
Sektorenkopplung/Energiespeicherung 
/Wasserstoff im Cluster EEHH (Finanzierung einer 
Stelle im Cluster EEHH)

in Umsetzung Die Stelle im Cluster EEHH wurde besetzt. EEHH hat mit den Partner-Clustern (MCN, 
LIHH, Hamburg Aviation) und hySolutions Vereinbarungen zur Zusammenarbeit in 
Sachen Wasserstoff getroffen. 

Fortschreibung Masterplan Industrie W-01-05 Fortschreibung Masterplan Industrie - Workshops in Umsetzung Der Masterplan Industrie (letzte Fassung von 2017) wird derzeit in einem 
umfangreichen Arbeitsprozess unter Beteiligung der Partner (Handelskammer 
Hamburg, Industrieverband Hamburg e.V., Deutscher Gewerkschaftsbund Nord und 
BWI) sowie weiterer Stakeholder fortgeschrieben. Insbesondere im neuen 
Handlungsfeld 3 „Klima Energie und Umwelt“ finden sich Anknüpfungspunkte in 
Bezug auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Aber auch – dem 
Querschnittsgedanken des Themas folgend – in den anderen Handlungsfeldern 
sollen entsprechende Aspekte aufgenommen werden. 

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

W-01-01

Bündnisse / Netzwerke / Masterpläne

Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des Indikators

Ermittlung von CO2-Einsparungen durch freiwillige 
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen von 
Hamburger Unternehmen im Rahmen der 
UmweltPartnerschaft

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

1
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des IndikatorsMaßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Fortschreibung Masterplan Handwerk:
- Landesprogramm Qualifizierung im Handwerk (ESF-Programm 
Hamburger Weiterbildungsbonus)
- Umweltberatungsangebote der HWK: EnergieBauZentrum
SolarZentrum ZEWUmobil
- Bildungs- und Qualifizierungsangebote am Elbcampus

abgeschlossen Der Masterplan Handwerk 2030 ist ein bedeutendes Instrument der Hamburger 
Mittelstandspolitik, in ihm werden die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit von 
Senat und Handwerk festgeschrieben. Damit trägt der Masterplan zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandortes Hamburg sowie zur erfolgreichen Entwicklung des Hamburger 
Handwerks bei. Der Masterplan wurde gemeinsam von der Handwerkskammer 
(HWK) und den thematisch involvierten Behörden in den letzten Monaten erarbeitet.
Mit dem neuen Masterplan Handwerk 2030 wird angestrebt, zukünftig einerseits 
flexibler auf Veränderungen reagieren zu können, andererseits die Projekte und deren 
Ergebnisse besser zu kommunizieren.

Anzahl der 
Qualifizierungsmaßnahmen
Anzahl der Beratungen
Anzahl der Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen

Aktion/Kampagne „clean:tech inside“
Verbindung des Engagements für saubere, nachhaltige Technologien 
und ihre Anwendungen mit der MINT- Nachwuchsförderung in Schulen / 
dazu Bildung einer Allianz aus Unternehmen

W-01-06 Aktion/Kampagne "Clean:tech inside" - Betriebliche 
Klimaschutzmaßnahmen in der MINT-
Nachwuchsförderung (Aufbau eines Monitorings 
von betrieblichen Maßnahmen zum Klimaschutz; 
Sensibilisierung von SchülerInnen/geeignete 
Berufe wählnen und Unternehmen motivieren in 
Klimaschutz zu investieren)

in Umsetzung Der Zuwendungsbescheid für die Projektförderung von „clean:tech inside“ (12/2021) 
sowie ein Änderungsbescheid (04/2022) wurden bewilligt. Im Rahmen der Gewährung 
der Zuwendungsmittel wurden Inhalte, Kennzahlen und Ziele für das Projekt 
festgelegt und ebenso Prozesse für die Verwendungsüberprüfung und fachliche 
Steuerung geschaffen. Ein erster Erfolg ist, dass die technischen Grundlagen für den 
aufzubauenden CO2-Monitor, der eine zentrale Aufgabe im Projekt übernimmt, 
eingerichtet wurden. Es laufen des Weiteren die Vorbereitungen durch das 
Projektteam für die geplanten fünf Programmtage. Zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks vernetzt sich der Träger mit einer Vielzahl an Schulen sowie 
Handwerks- und Industriebetrieben (im Aufbau).

Teilnehmer*innen/Schule/Unterne
hmen

Kein Planwert mit 
unmittelbarer CO2-
Reduktion geplant. Es sind 
verschiedene Kennzahlen 
und Ziele als Bestandteil 
der Zuwendung geplant, 
u.a. die Anzahl an 
Teilnehmer/innen an den 
Programmtagen (50), 
Anzahl der beteiligten 
Schulen (5) und Anzahl der 
beteiligten Handwerks- und 
Industriebetrieben (15) – 
Zuwendungszeitraum: 
10/2021 – 12/2022.

Geplant ist in Verbindung mit 
einem Dashboard die Aktivitäten 
der beteiligten Unternehmen 
sichtbar zu machen (nachhaltige 
Technologien) und soweit 
möglich den Fortschritt 
(angedacht u.a. über 
Energieverbrauch, CO2-
Einsparung) im Projekt mit 
abzubilden. Die  Überprüfung der 
Indikatoren/Kennzahlen erfolgt 
mit dem Verwendungsnachweis 
(spätestens am 31.05.2023).

W-01-08 Klimaneutralität öffentliche Unternehmen in Vorbereitung Ausgehend von Drs. 22/5636 Klimaneutralität der öffentlichen Unternehmen bis 2040 
ist ein Stufenplan in Vorbereitung, der die öffentlichen Unternehmen verpflichtet, 

 Konzepte und Strategien für die Erreichung der bilanziellen Klimaneutralität bis 
 spätestens 2040 unter Berücksichtigung der CO2-Transformationspfade des 
 Hamburger Klimaplans in seiner jeweils gültigen Fassung zu entwickeln.

Kreislaufwirtschaft / Stoffstromwirtschaft: Tauschbörse für Materialien 
(Hinweis: bei der Handelskammer gibt es bereits eine Recyclingbörse)

in anderes Projekt überführt Bei der Handelskammer gibt es bereits eine Recyclingbörse; weitere Tauschbörsen 
wurden noch nicht initiiert. Zukünftig wird diese Maßnahme dem Masterplan 
Handwerk zugeordnet.

„Hamburger Innungskraftwerk“ als virtuelles Netz zur dezentralen 
Energieproduktion.

in anderes Projekt überführt Die Handwerkskammer unterstützt die Sondierung konkreter Ideen, wie sich 
Innungsbetriebe als Prosumer (Energieverbraucher, die zugleich auch selbst Energie 
produzieren) oder mit virtuellen Kraftwerken noch stärker in die Dezentralisierung der 
Energiewende einbringen können. Zukünftig wird diese Maßnahme dem Masterplan 
Handwerk zugeordnet.

Klimaschutzteilkonzepte für große Gewerbe-/Industriestandorte
- Identifikation von bis zu 6 großen Standorten, die umfassend in Hinsicht 
auf das Potential für Klimaschutz- bzw. -anpassungsmaßnahmen 
untersucht werden

W-02-02 Klimaschutzmanagement für Gewerbestandorte 
(Beratung und Betreuung, 
Information/Dienstleistung)

in Vorbereitung Es wird die Realisierung von grundlegenden Elementen (bspw. Potenzialanalysen 
"Klimaschutz" in ausgewählten Gewergebieten) forciert, die für weitergehende 
Maßnahmen im Bereich "Gewerbegebiete" und "Klimaschutz" die Vorbedingung für 
eine optimale Mittelverwendung sind.

Anzahl der beratenen 
Unternehmen

n/a Durch die signifikante 
Mittelkürzung muss es 
zwangsläufig zu einer 
Neuausrichtung, und damit auch 
Anpassung, an die vormals 
definierten Indikatoren geben. 

Umsetzung eines abgestimmten Konzeptes zur flächendeckenden 
Bewerbung von Umwelt-, Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen in 
KMU (Schwerpunkt produzierendes Gewerbe und produktionsnahe 
Dienstleistungen)
- Thematischer Fokus auf Energieeffizienz (3 inhaltliche Blöcke: 1. 
Minderung des Endenergieverbrauchs (hauptsächlich Reduzierung des 
Vebrauchs von fossilen Rohstoffen (Gas), 2. Entwicklung von 
Handlungspfaden, 3. PV-Realisierungsprüfung)
- Flächendeckend (Online Veranstaltungen mit möglichst 
niedrigschwelligem Zugang und dezentraler Bewerbung der 
Veranstaltungen)
- Nachhaltig:
o Abgestimmt mit bereits vorhandenen Informations-, Beratungs- und 
Netzwerkangeboten der Umwelt-Partnerschaft mit dem Ziel der 
gegenseitigen Verstärkung
o Enge Verzahnung mit Beratungs- und ggf. Förderangeboten, die 
entsprechend aufgestockt werden (HK, HWK jeweils 1 VZÄ)
o Lokale Verankerung durch Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten für 
die Förderung von Umwelt- und Klimathemen in der bezirklichen 
Wirtschaftsförderung
o Überprüfung und ggf. Anpassung des Konzepts nach ca. 9 Monaten
o Reproduzierbar: Erweiterung auf andere Themen oder die 
Metropolregion möglich.

W-02-01 Flächendeckende Bewerbung von Umwelt-, 
Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen in 
KMU (Kampagne: Beratungsleistung online und vor 
Ort, Durchführung der Veranstaltungen)

in Vorbereitung Der Zwischenbericht für die Erstellung eines strategischen Kommunikationskonzeptes 
ist fertiggestellt. Auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen kam es im 1. 
HJ 2022 zu einem Vergabeverfahren der operativen Durchführung und weiterer 
Kampagnenbausteine, sodass die Umsetzung der Maßnahme im 2. HJ 2022 
begonnen werden kann. Die Umsetzungsplanung reagiert auch auf die aktuellen 
Entwicklungen bezogen auf die Verfügbarkeit von fossilen Energieträgern um 
möglichst schnell möglichst viele Unternehmen erreichen zu können. Dazu finden 
weiterhin Abstimmungs- und Einbindungsprozesse mit den Stakeholder:innen der 
Kampagne statt.
Für die Koordinierung und Organisation der Kampagne wurde eine Geschäftsstelle 
innerhalb der BWI zum Jahresanfang 2021 mit einer 50%-Teilzeitstelle erfolgreich 
besetzt.

Pro Jahr:
20-25 spezifische 
Veranstaltungen 
300 teilnehmende 
Unternehmen 
100 durchgeführte 
zusätzliche 
Beratungen
25 initiierte 
Unternehmensvorhaben

Durch die Neuausrichtung der 
Maßnahme ist von einer 
Anpassung der Indikatoren 
auszugehen, da die Kampagne 
die geplante Anzahl an 
Veranstaltungen mit gegebener 
Mittelhöhe nicht vollumfänglich 
realisierenkönnen wird.

Beratung / Information / Weiterbildung

2
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des IndikatorsMaßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Ausweitung von ÖKOPROFIT (u.a. auf Volksfeste) ÖKOPROFIT-Hamburg in Umsetzung Dauerhafte Umsetzung ca. 2 Einsteigerprogramme / a
Abschluss des 30. Einsteigerprogramms 18.05.2022 / Start des 31. 
Einsteigerprogramms 31.05.2022
Bisher haben 388 Unternehmen (ÖP 1 – 30) an einem Einsteigerprogram 
ÖKOPROFIT Hamburg teilgenommen.
Das 31. Einsteigerprogramm startet am 31.05.2022.
Für Absolventen der Einsteigerprogramme werden kontinuirlich 5 Workshops / a 
angeboten und durchgeführt.
Zur Zeit nehmen 84 Unternehmen am ÖKOPROFIT-Club teil.
Im Rahmen des ÖKOPROFIT-Clubs wurden bisher 95 Rezertifizierungen 
durchgeführt

W-02-03 NEW 4.0 Akademie: Entwicklung einer 
Wissensplattform für die Norddeutsche 
Energiewende

in Umsetzung Die erste Phase des Projektes wurde Ende Oktober 2021 erfolgreich abgeschlossen, 
so dass eine zweite Fördervereinbarung geschlossen wurde. Die 2. Phase erstreckt 
sich bis 31.12.2022 und beinhaltet die Fertigstellung des Prototypen für den 
Dozentenarbeitsbereich und der Kursteilnehmer sowie die Konzept-Entwicklung von 
Geschäftsmodellen.

W-02-04 HK-Umweltberater
(Vor-Ort-Beratung der HK)

in Umsetzung Die Vorort-Beratung konnte trotz Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der 
Pandemie, zeitweise telefonisch bzw. über digitalen Medien, erfolgreich durchgeführt 
werden.

W-02-05 ZEWU-mobil
(Vor-Ort-Beratung der HWK)

in Umsetzung Die Vorort-Beratung konnte trotz Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der 
Pandemie, zeitweise telefonisch bzw. über digitalen Medien, erfolgreich durchgeführt 
werden.

Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für Ressourcenschutz“ 
(UfR) an erweiterte Förderziele und Projektförderung
- Machbarkeitsstudien oder individuelle Vor-Ort-Beratung für KMU
- Begleitförderung von Großprojekten bei Veränderungen von 
Produktionsprozessen über UfR-Programm
- Förderung von CO2-effizientem Materialeinsatz in Produktionsverfahren 
über UfR
- „Große Effizienzchecks“ zur Vorbereitung anschließender 
Bundesförderung in Millionenhöhe

in Umsetzung Die erweiterte Förderrichtlinie mit zusätzlichen Förderschwerpunkten aus 
"Energiewende in Unternehmen" und "Multifunktionale Netze" ist in der Abstimmung 
und soll im 3. Quartal 2022 in Kraft treten.

Anzahl initiierter Projekte 1.950 373

Flexibilisierung von Energiebedarf u. -eigenerzeugung in Industrie und 
GHD:
Projektförderung durch Programm „Energiewende in Unternehmen“ 
(EFRE 2014-2020)
anschließend Projektförderung über UfR-Programm

in anderes Projekt überführt Im Rahmen des Programms "Energiewende in Unternehmen" konnten bis Ende 2020 
Projekte mit EFRE-Mitteln in Höhe von insgesamt 23.945.681 Euro bewilligt werden. 
Mit dieser Projektförderung wurde eine prognostizierte CO2-Emissionsvermeidung 
von insgesamt 82.895 t/a erreicht. Die EFRE-Förderpriode 2014-2020 ist 
abgeschlossen. Inhaltlich wurde die Maßnahme im Jahr 2021 in UfR (W-03-01) 
überführt. 

Nutzung industrieller Abwärme in Wärmenetzen: Projektförderung durch 
Programm „Energiewende in Unternehmen“ (EFRE 2014-2020)

in anderes Projekt überführt Zusätzlich erhielt die BUKEA im Jahr 2021 (also nach dem eigentlichen Abschluss 
des Programms) EFRE-Mittel in Höhe von 10 Mio. Euro aus dem REACT-EU-Paket 
zur Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie und das Ziel "Vorbereitung einer grünen Erholung der Wirtschaft". Damit 
konnte ein weiteres Projekt im Dezember 2021 mit einer prognostizierten CO2-
Emissionsvermeidung von 11.243 t/a bewilligt werden. Diese CO2-Reduktion wird 
aufgrund des Abschlusses des Programms in 2020 bereits in UfR (W-03-01) 
bilanziert.

„Multifunktionale Netze“: Sektorenkopplung, Wasserstoff als Rohstoff u- 
Energieträger, Energiespeicher (Verweis auf Transformationspfad 
Wärmewende)
- Bewerbung um Finanzierung aus EFRE-Periode 2021- 2027 mit 
Förderprogramm „Multifunktionale Netze“
-   Umsetzung bei Erhalt von EU-Mitteln oder
ohne EU-Mittel ersatzweise Umsetzung über UfR- Programm

in anderes Projekt überführt In der EFRE-Förderperiode 2021-2027 hat sich die BUKEA um eine Finanzierung in 
Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro für die Förderung der Energieeffizienz in 
öffentlichen Gebäuden beworben. Der Förderschwerpunkt liegt dabei auf der 
intelligenten Gebäudeautomation von Schulen. So sollen Treibhausgasemissionen 
nachhaltig vermieden und Projekte mit Vorbildcharakter für andere öffentliche 
Gebäude in Hamburg realisiert werden.  Die prognostizierte CO2-Reduktion wird im 
Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz bilanziert.

Innovative Produktentwicklung zur Steigerung der Ressourceneffizienz 
und des Klimaschutzes (PROFI Umwelt Transfer)

W-03-02 Innovative Produktentwicklung zur Steigerung der 
Ressourceneffizienz und des Klimaschutzes 
(Förderprogramm PROFI Umwelt Transfer)

in Umsetzung PROFI Umwelt Transfer wird weiterhin erfolgreich angenommen. Ende 2021 wurde 
erstmalig ein so genannter Green-Potential-Screening-Call ausgelobt, bei dem 
niedrigschwellige Projekte von Unternehmen gemeinsam mit wiss. Einrichtungen 
gefördert werden, die Potenziale in den Unternehmen aufdecken und untersuchen 
sollen. Im besten Fall folgen darauf FuE-Projekte in PROFI Umwelt oder investive 
Maßnahmen im Rahmen von UfR. 
Dieser erste Call führte zu 20 Anfragen und 7 bewilligten Projekten. Dazu wurden in 
2021 3 FuE-Projekte bewilligt.

Anzahl initiierter Projekte

Transfer und Innovationsförderung an Hochschulen: Zur Förderung des 
Transfers der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Anwendung werden 
passgenaue Förderinstrumente in Wissenschaft und Wirtschaft bei der 
IFB und den Fachbehörden) benötigt, die nachhaltig und institutionell 
verankert sind. Insbesondere die niedrigschwellige Förderung von 
transferorientierten Projekten im Bereich Klimaschutz birgt ein großes 
Potential für Hamburg.

in Umsetzung Landesinnovationsförderung: "Calls-for-Transfer" (C4T) ist eine Fördermaßnahme der 
BWFGB, die den Transfer von Hochschulen in die Wirtschaft und Gesellschaft 
niederschwellig fördert. Auch hier werden verstärkt klimarelevante Projekte 
berücksichtigt. Kofinanzierung des Hamburger Patentverbundes durch die BWFGB. 
Zunehmend werden auch klimarelevante Erfindungen geschützt und die Patente 
verwertet. Weitere Förderungen werden im Rahmen der Landesinnovationsförderung 
umgesetzt. 

Förderprogramm "Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR)

W-03-01
Weiterentwicklung und Bewerbung von Förderprogrammen
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des IndikatorsMaßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Förderprogramme InnoRampUp/InnoFounder: Vorschlag zur Ausweitung 
der Zielgruppe auf „Impact Startups“

abgeschlossen In die Förderrichtlinien der Förderprogramme InnoRampUp und InnoFounder, wurden 
Anfang 2020 explizit Impact Startups aufgenommen. Inzwischen adressieren mehr als 
zwei Drittel der geförderten Startups mindestens ein Nachhaltigkeitsthema gemäß 
SDGs.
Zudem führt die IFB im Rahmen des von ihr umgesetzten Hamburg Investors 
Network (HIN) auch spezielle Veranstaltungen durch wie den „Impact StartAperitivo“ 
im Frühjahr 2022.

Norddeutsches Reallabor – Erprobung der ganzheitlichen Transformation 
des Energiesystems um den Weg zu schneller Dekarbonisierung zu 
demonstrieren
Teilprojekte:
• Power-to-Chemicals
• Wärmeerzeugung durch Wasserstoff
• Eisenerzreduzierung durch Wasserstoff
• Wasserstoffnutzung bei Kupferherstellung
• READi-PtL – alternativer Kraftstoff (HAW)
• Synergien bei Power-to-Gas und Bioabfall
• Beschaffung von Elektrobussen (Hochbahn)
• Nachrüstung Lkw Brennstoffzellenantrieb
• Wasserstoff-Tankstellenbau
• Brennstoffzellen-Pkw
• Brennstoffzellen-Fahrzeuge am Flughafen
• Optimierte Einbindung von Abwärme aus Müllverwertung
• Industrielle Abwärme in Fernwärmesystem
• Planung und Bau von Aquiferspeichern / saisonale Speicherung, 
Wärmenetzplanung, Simulation, zukünftige Wärmequellen
Hinweis: Projekt wird hier als Ganzes geführt, auch wenn einzelne 
Teilprojekte inhaltlich zu anderen Transformationspfaden zuzuordnen 
sind. Ein Teil der Maßnahmen und somit deren CO2-Einsparung fließt 
z.B. in den Transformationspfad Wärmewende ein, weitere Maßnahmen 
in den Transformationspfad Mobilitätswende.

W-04-04 Norddeutsches Reallabor in Umsetzung Das Norddeutsche Reallabor ist im April 2021 in seine fünfjährige Umsetzungsphase 
gestartet. Nach 9 Monaten Projektlaufzeit sind trotz der erschwerenden 
Rahmenbedingungen durch Covid-19 die ersten Planungen abgeschlossen und eine 
Projektstruktur hat sich etabliert. In manchen Projekten kommt es aufgrund der 
Pandemie, des Delegated Acts RED II oder von Lieferengpässen zu Verzögerungen.

Geothermie-Reallabor (Hamburg Energie):
Mit Bohrungen in 3500 Meter Tiefe soll geothermische Hitze ohne 
Wärmepumpe direkt genutzt werden, im Zuge des Reallabors wird ein 
Aquiferspeicher errichtet, der über 20 Gigawatt Stunden 
Speicherkapazität hat.

Geothermie-Reallabor (Hamburg Energie) in Umsetzung HEnW hat eine Förderung für die Wärmenetzerweiterung zur Verteilung der 
Geothermie-Wärme an (weit überwiegend) Bestandsgebäude in Wilhelmsburg aus 
dem Förderprogramm „Erneuerbare Wärme“ beantragt. Die Bewilligung wird 
voraussichtlich in Kürze erteilt.

Aufbau eines Demonstrationszentrums Sektorenkopplung:
Forschungsstandort zur Sektorenkopplung mit Wasserstoff und dem 
Ankerpunkt der Elektrolyseeinheit zur Wasserstofferzeugung am Energie-
Campus in Bergedorf, die mit Strom des dortigen eigenen 
Forschungswindparks betrieben wird.

Aufbau eines Demonstrationszentrums 
Sektorenkopplung

in Vorbereitung Mit dem sich im Unterschriftengang befindlichen Letter of Intent wird die vertragliche 
Grundlage für den Beginn der Planung geschaffen. Zurzeit laufen die vorbereitenden 
Planungen zum Gesamtprojekt (Planungen zur Gebäudeerrichtung).

„BLANCAIR“ („Carbon capturing“ – Windkraftanlage zur Erzeugung 
synthetischer Gase / Flüssigtreibstoffe)
-PROJEKT-
BLANCAIR ist eine neuartige Windenergieanlage, die neben der 
Energieerzeugung zugleich CO2 aus der Umgebungsluft extrahiert. 
Dieses CO2 kann vor Ort zur Methanisierung von Wasserstoff genutzt 
werden, welcher zuvor aus der erzeugten Windenergie mittels z.B. 
Elektrolyse erzeugt worden ist.
(Hinweis: Projekt ist noch sehr vage und es ist offen, ob Umsetzung in 
HH erfolgt, daher erfolgt die CO2-Prognose nur nachrichtlich: 100.000 t / 
a (pro Anlage) Extrahierung
Zuzüglich CO2 Reduktion durch Einsatz umgewandelter Windenergie 
(„Eco-Fuel“ etc.) unabhängig vom Einsatz des extrahierten CO2

„BLANCAIR“ („Carbon capturing“ – 
Windkraftanlage zur Erzeugung synthetischer Gase 
/ Flüssigtreibstoffe)

noch nicht begonnen Ausgelöst durch die Luftfahrtkrise hat eine Umfirmierung stattgefunden hin zur 
DACMa GmbH, die das Projekt in die Zukunft führen wollen.

Konzept für einen großskaligen Elektrolyseur im Hafen zur 
Dekarbonisierung der (Schiffs-)Verkehre im Hafen

W-04-08 Projekt-Office (PO) für das Projekt „Green Energy 
Hub Moorburg"

in Umsetzung Ein Projekt-Office wurde für die behördenübergreifende Arbeitsgruppe "Green Energy 
Hub" beauftragt und hat im November 2021 die Arbeit aufgenommen.

W-04-01 B2B-Transfer der Projektergebnisse im 
Norddeutschen Reallabor

in Umsetzung Das Norddeutsche Reallabor ist zum 1. April 2021 gestartet.

W-04-03 Konzept für einen großskaligen Grünstrom-
Elektrolyseur im Hafen zur Dekarbonisierung von 
Industrie und (Schiffs-)Verkehr – Aufbau einer 
Stabsstelle "HH2"

in Umsetzung Der mit der Maßnahme verbundene Aufbau einer Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft 
bei der BWI ist Ende 2020 durch Einsetzungsverfügung und im ersten Quartal 2021 
durch Besetzung der Stellen abgeschlossen worden. Die Stabsstelle koordiniert 
verschiedene senatsinterne Vernetzungen und Projekte der Partner aus Wirtschaft 
und Wissenschaft, die dem Aufbau einer sich selbst tragenden Wasserstoffwirtschaft 
dienen. Nur beispielhaft zu nennen ist die koordinierte Begleitung und Abnahme der 
Machbarkeitsuntersuchung Moorburg sowie daraus folgender Prozesse z.B. bzgl. des 
Rückbaus des Kraftwerks, die Koordinierung der Norddeutschen 
Wasserstoffstrategie, die Veröffentlichung einer industrie- und hafenbasierten 
Hamburger Importstrategie für grünen Wasserstoff, die Bewerbung Hamburgs als 
Technologiezentrum Wasserstoff für Mobilitätsanwendungen oder die Begleitung des 
gesamten Prozesses zu den „Important Projects of Common European Interest“ 
(IPCEI) zum Thema Wasserstoff. 

Sektorenkopplung
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Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

W-04-09 Norddeutsche EnergieWende (NEW 4.0) in anderes Projekt überführt Das Gesamtprojekt wurde in Q1 /2021 abgeschlossen und wird in der Maßnahme W-
04-04 "Norddeutsches Reallabor" weitergeführt.
Das Arbeitspaket 7 wurde fortgesetzt durch das eigenstädinge Projekt NEW - 
Akadademie (W-02-03).

Machbarkeitsstudie zur Konversion des 
Kraftwerksstandortes Moorburg

abgeschlossen Die Machbarkeitsstudie zur Konversion des Heizkraftwerkes Hamburg Moorburg 
wurde abgenommen und am 22.03.2022 im Transparenzportal der FHH veröffentlicht.

Mobilitätskonzepte F + I Parks im Innovationspark Harburg:
Perspektivisch sollen im Innovationspark Harburg neue 
Mobilitätskonzepte ausprobiert werden (z.B. Drohnen), die 
klimafreundliche Technologien nutzen. Die Maßnahme ist im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Fläche Am Radeland zu sehen, 
deren Übertragung an die HIE noch nicht erfolgt ist.
Hinweis: Abgrenzung zum Transformationspfad Mobilitätswende

in Vorbereitung Der Innovationspark Harburg befindet sich in der Planung und Weiterentwicklung. Es 
gibt erste Ideen, bspw. auf der Fläche Am Radeland auch ein Testareal für Drohnen 
etc. zu errichten. Dies ist jedoch noch nicht entschieden, zumal die Fläche noch nicht 
übertragen wurde.

3D-Druck-Initiative:
Förderung der Potenziale des 3D-Drucks am Standort Hamburg um 
Transportwege zu vermeiden sowie zur Reduzierung von Ressourcen

W-01-04 Fortschreibung Masterplan Industrie - 3D-Druck noch nicht begonnen Angedacht war, ab dem Jahr 2022 eine jährliches 3D-Druck-Event mit 
Preisverleihung zu organisieren. Schwerpunkte sollen hierbei auf 3D-Entwicklungen 
zum Klimaschutz gelegt werden. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten 
sowie vor dem Hintergrund der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wird 
weiterhin geprüft, wie diese Maßnahme umgesetzt werden kann.

Hafenwirtschaft in anderes Projekt überführt Maßnahmen sind an zahlreichen anderen Stellen enthalten (Transformationspfad 
Mobilitätswende, Energieeffizienz- Netzwerk der Industrie, UfR). Daher wird die 
Maßnahme hier nicht weiter geführt.

Einhaltung des DGNB Goldstandards (oder vergleichbarer Standards) als 
Mindestvorgabe bei der Vergabe von städtischen Flächen mit 
Kerngebietsnutzungen und möglichst auch bei Mischgebietsnutzungen 
(siehe auch Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz)

abgeschlossen Mit der Drs. 21/19310 wurde die Einhaltung des DGNB Goldstandards (o.Ä.) bei der 
Vergabe von städtischen Flächen festgeschrieben.

Anhebung des Gewichts von Nachhaltigkeits- und Klimaaspekten im 
Rahmen der Wirtschaftsförderungskriterien auf 10%

abgeschlossen Mit der Drs. 21/19310 wurde das Gewicht von Nachhaltigkeits- und Klimaaspekten im 
Rahmen der Wirtschaftsförderungskriterien auf 10% angehoben.

HAMBURGER DOM und Hafengeburtstag Hamburg:
Berücksichtigung nachhaltiger und barrierefreier Kriterien bei der 
Bewertung von Schaustellern und Subveranstaltern:
Geschäfte mit übermäßig hohem Stromanschlusswerten laut 
Teilnahmebestimmungen HAMBURGER DOM und 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ausgeschlossen. Zudem ist die 
Nutzung von Mehrweggeschirr vorgegeben.
Nutzung von grünem Strom
Weiterverarbeitung des Schaustellermülls nach zentraler Trennung
Nutzung von „Recup-Bechern (Mehrwegsystem mit Pfand) (derzeitiger 
Vertrag bis 2020)
Fahrradgarderobe, Zentrales Pfandsystem, Spülanlage

W-05-03 HAMBURG DOM und Hafengeburtstag Hamburg - 
Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen im 
Rahmen von Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf 
Veranstaltungen

in Vorbereitung Es wird derzeit geprüft, welche Maßnahme am effizientesten ist und wie sie 
organisatorisch und rechtlich umgesetzt werden könnten (z.B. Mehrwegsystem und 
Spülküche). Hierzu besteht auch ein Austausch mit verschiedensten Netzwerken 
(Green Events, Plastikfreie Stadt) und mit anderen städtischen Veranstaltungen (Kiel).

Klimaschutz als ein Schwerpunkt bei der Fortschreibung des 
Agrarpolitischen Konzeptes mit folgenden Ansätzen: Ausweitung des 
ökologischen Landbaus, Reduktion von Stickstoffüberschüssen im 
Bereich der Düngung, Grünlanderhalt und Anpassung der Förderpolitik

W-05-04 Klimaschutz als ein Schwerpunkt bei der 
Fortschreibung des Agrarpolitischen Konzeptes

in Umsetzung Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Agrarpolitischen Konzepts 2025 wurde 
mehrere Ansätze verfolgt, die auch dem Klimaschutz dienen. Dies sind die 
Ausweitung des ökologischen Landbaus, die Novellierung der Hamburgischen 
DüngeVO und Einrichtung der Düngebehörde zur Verringung von 
Stickstoffüberschüssen sowie eine Anpassung der Förderpolitik durch die Einführung 
von flächenbezogenen Klimaschutzmaßnahmen im Bereich der 
Agrarumweltmaßnahmen (ab 2023). Darüber hinaus wird die Vergabe eines 
Gutachtens zur Untersuchung sowie Darstellung weiterer Klimaschutzmaßnahmen im 
Agrarbereich derzeit vorbereitet. 

Anzahl initiierter Projekte 6 3

Ökobilanzen zur Verwertung von Sekundärrohstoffen (z.B. 
Recyclingbeton, Kunststoffe)

W-05-02 Implementierung einer energie- und 
ressourceneffizienten Wirtschaftsweise 
(Teilmaßnahme Personal und Ökobilanzen)

abgeschlossen Abgeschlossen im Rahmen des ESTEM-Projekts, s.u. Anzahl initiierter Projekte

Gemeinsames Vorhaben der Länder zur 
standardisierten Ermittlung für den CO2-
Fußabdruck aus Maßnahmen zur Materialeffizienz

in Umsetzung Die Maßnahme ist in Umsetzung und wird in 2022 abgeschlossen. Siehe auch: 
https://www.ffe.de/projekte/estem-ermittlung-der-eingesparten-
treibhausgasemissionen-aus-massnahmen-zur-materialeffizienz/

Sonstige Maßnahmen
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Maßnahmenstatus Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des IndikatorsMaßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Nachhaltigkeit von Veranstaltungen und nachhaltiger Tourismus: erhöhte 
Transparenz und intensiviertes Marketing der entsprechenden Angebote, 
weiterer Ausbau des barrierefreien Tourismus, stärkere Einbeziehung 
von touristischen Angeboten auch außerhalb der Innenstadt

W-05-05 Nachhaltiger Tourismus: u.a. Entwicklung und 
Produktion eines MICE Guides für nachhaltige 
Veranstaltungen,  Weiterentwicklung der digitalen 
HamburgCard Green, Unterstützung nachhaltiger 
touristischer Betriebe u.a. über ein B2B Portal zum 
Ausbau nachhaltiger Angebote, Contenterstellung 
und Vermarktung der Angebote, Marktforschung 
zur Überprüfung der Maßnahmen, Unterstützung 
der Bezirke für mehr Dezentralisierung 

in Umsetzung Die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) hat in den letzten Jahren verschiedene 
Maßnahmen aus ihrem Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt, wie das Angebot einer 
Hamburg Card Green oder die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Bezirken. 
Die Corona-Pandemie hat zudem das Erfordernis mit sich gebracht, die beschränkten 
Mittel zunächst stärker in Richtung Wiederbelebung des Tourismus zu lenken, da die 
Branche mit zum Teil existenziellen Fragen konfrontiert war. Der HHT war es jedoch 
dennoch wichtig, Nachhaltigkeit innerhalb der Restart-Kampagne „Weil wir Hamburg 
sind“ zu kommunizieren, so dass auch  Motive erstellt wurden, die Themenfelder wie 
klimaneutrale Mobilität innerhalb der Stadt und Outdoormotive mit großzügigen 
Grünflächen abbilden. Mit der Deutschen Bahn konnte ab Juni 2021 eine 
reichweitenstarke Sommerkampagne unter dem Claim „Nächster Halt: Freiheit“.“ 
umgesetzt werden, die potentielle Übernachtungsgäste zu einer nachhaltigen und 
klimaneutralen Anreise nach Hamburg angeregt hat.

Thematisch orientierte Matching-Veranstaltungen Industrie / Forschung: 
Zu den Themenschwerpunkten Klimaschutz und CO2-Reduzierung sollen 
Matching-Veranstaltungen zwischen Hochschulen und Industrie etabliert 
werden.

in Vorbereitung Wird im Rahmen des Bündnisses für die Industrie der Zukunft behandelt. 
Pandemiebedingt kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung. Aktuell werden von 
den beteiligten Institutionen (BWI, BWFGB, IVH) bestehende Matchingformate der 
FHH auf Erweiterungsmöglichkeiten zum Fokus Klimaschutz und CO2-Reduzierung 
geprüft. 

Initiierung von gezielten Stiftungsprofessuren in Kooperation mit Industrie 
und Wirtschaft. Im Bereich Klimaschutz wären Stiftungsprofessuren an 
der UHH, TUHH, HAW und HCU denkbar.

nicht weiter verfolgt Die Maßnahme war in der AG Forschung des Bündnis für die Industrie der Zukunft 
vorgeschlagen worden (zeitliche Überschneidung zur Erstellung der Ersten 
Fortschreibung des Klimaplans), wurde jedoch vor Finalisierung des Bündnistextes 
wieder verworfen. 

Gezielte Förderung von Promotionen in Kooperation mit der Industrie für 
die Industrie der Zukunft. Denkbar wäre auch die Finanzierung eines 
Graduiertenkollegs im Themenkomplex Klimaschutz. Folgende 
Hochschulen kommen dafür in Frage: UHH, TUHH, HCU und HAW (in 
Kooperation mit einer der drei anderen Hochschulen).

nicht weiter verfolgt Die Maßnahme war in der AG Forschung des Bündnis für die Industrie der Zukunft 
vorgeschlagen worden (zeitliche Überschneidung zur Erstellung der Ersten 
Fortschreibung des Klimaplans), wurde jedoch vor Finalisierung des Bündnistextes 
wieder verworfen. 

Agrar- und Forstwirtschaft: Erhalt der Hamburger Wälder und 
Sicherstellung ihrer Bewirtschaftung (1 Hektar Wald hat eine CO2-
Speicherkapazität von bis zu 270t CO2)

in Umsetzung Die Erhaltung des Waldes und ggfs. seine Mehrung ist ein gesetzlicher Auftrag. 
Gerade im Stadtstaat Hamburg zeigt sich, dass Waldflächen insbesondere für Wohn- 
und Gewerbegebiete, Verkehrsinfrastruktur- und Naturschutzmaßnahmen in 
Anspruch genommen werden sollen und Ersatzwaldflächen aufgrund der großen 
Flächenkonkurrenz kaum vorhanden sind. Die Gesamtwaldfläche innerhalb der 
Landesgrenzen zu erhalten, ist eine staatliche Daueraufgabe. Im Hinblick auf die 
Aufforstung von Waldflächen wird auf die Maßnahme W-05-06 verwiesen.

Aufforstung von ca. 7 Hektar Wald (durchschnittlich 1 Hektar Wald je 
Bezirk)
Durch die Aufforstung von ca. 7 Hektar Wald wird eine CO2- Reduzierung 
von ca. 1.890 t langfristig erwartet.

W-05-06 Aufforstung von sieben Hektar Waldfläche 
(durchschnittlich ein Hektar pro Bezirk)

in Umsetzung Nach dem erfolgreichen Abschluss des Stellenbesetzungsverfahren erfolgt seit 
Anfang des Jahres 2022 eine intensive und systematische Suche nach geeigneten 
Flächen zur Erstaufforstung. Aktuell verfügbare Flächen konnten allerdings bisher 
nicht identifiziert werden. Die Flächensuche wird in Zusammenarbeit mit den Bezirken 
und anderen Behörden weiter fortgesetzt. 

Hektar Aufforstungsfläche 7 0

Forschungsprojekt „Belastung von Stadtbäumen mit Krankheitserregern - 
Erhebung an Straßen- und Klimawandelbäumen in der Metropolregion 
Hamburg“.
Gesundheitscheck von ca. 2.000 Stadtbäumen, die durch besondere 
Merkmale für das künftig zu erwartende Stadtklima als besonders 
geeignet eingeschätzt werden sowie Erarbeitung von 
Handlungsempfehlungen zu deren
Erhaltung (Relevanz für die Baumschulwirtschaft).

abgeschlossen Im Rahmen des Projektes mit Beginn im Sommer 2018 wurden Viruserkrankungen 
sowohl an traditionellen Straßenbaumarten als auch an mit der BUKEA (GALK-Liste) 
ausgewählten Klimabäumen festgestellt. 
Das Monitoring zur Verbreitung von virusverdächtigen Symptomen erfolgte an mehr 
als 40 Standorten in Hamburg und an über 2.000 Bäumen: in Ahorn, Birke, Eiche, 
Esche, Felsenbirne, Sorbus-Arten und Ulme.
Die Untersuchung ergab, dass bis zu 20 % der Straßenbäume infiziert sind. Die 
realen Zahlen sind vermutlich sehr viel höher.
Besonders auffallend ist der Nachweis des European mountain ash ringspot-
associated emaravirus (EMARaV) an Felsenbirne und insbesondere der Nachweis 
des Ash shoestring-associated virus (ASaV) an Blumenesche. 
Die Metropolregion Hamburg verfügt über 464 Straßenbäume dieser Art. Der Anteil 
an ASaV-infizierten Blumeneschen liegt nach Untersuchungen der BWI – in denen 
mehr als die Hälfte der Hamburger Blumeneschen untersucht wurden - bei über 10%. 
Eine weitere Ausbreitung des Virus kann angenommen werden.
In dem Folgeprojekt, das sich nahtlos anschließt, stehen Maßnahmen des 
biologischen Pflanzenschutzes sowie kulturtechnische Maßnahmen bei Pflanzung 
und Pflege im Vordergrund. Am Beispiel der Blumenesche sollen an ausgewählten 
Straßenzügen Maßnahmen auf ihre Eignung als Handlungsempfehlung geprüft 
werden. 

6



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wirtschaft
Stand: 31.05.2022

Anlage 5a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des IndikatorsMaßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Clean Sky 3 Öffentlich-private Partnerschaft zwischen der EU-
Kommission und der europäischen Luftfahrtindustrie zur Koordinierung 
und Finanzierung von Forschungsaktivitäten, um leisere und 
umweltfreundlichere Flugzeuge herzustellen.
• 50%ige Reduzierung der CO2 Emissionen
• 80%ige Reduzierung der NOx-Emissionen, Lärmreduzierung um 65%

W-05-07 Clean Sky 3 ("Clean Aviation") in Vorbereitung Die Richtlinie GATE Green Aviation Technologies wurde veröffentlicht durch die IFB 
(https://www.ifbhh.de/programme/gruender-and-unternehmen/innovationen-
realisieren/forschen-und-entwickeln/gate). Das Antragsverfahren lief bis zum 31. Mai 
2022.

W-05-08 Fachliche Steuerung der öffentlichen 
Energieunternehmen zum Erreichen der Klimaziele

in Umsetzung Die Klimastelle ist besetzt.

7



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wirtschaft - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 5b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Aufbau eines Netzwerks Wasserstoffwirtschaft
Besonderer Fokus des Netzwerkes liegt auf der Dekarbonisierung der 
Energie- und Verkehrssysteme

W-01-02 Aufbau eines Clusters Wasserstoffwirtschaft
357 1.050 1.348 1.348

Vermehrtes Einbringen von Klimaschutz und Ökoeffizienz in die Cluster:
- Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH)
- Cluster Hamburg Aviation (HAv)
- Maritimes Cluster Norddeutschland (MCN) (gemeinsam mit NI, HB, SH 
und MV)
- Cluster Life Science Nord (LSN) (gemeinsam mit SH)

W-01-03 Vermehrtes Einbringen von Klimaschutz und 
Ökoeffizienz in die Cluster - Fokussierte Betreuung 
des Bereichs Sektorenkopplung/Energiespeicherung 
/Wasserstoff im Cluster EEHH (Finanzierung einer 
Stelle im Cluster EEHH)

80

Aktion/Kampagne „clean:tech inside“
Verbindung des Engagements für saubere, nachhaltige Technologien 
und ihre Anwendungen mit der MINT- Nachwuchsförderung in Schulen / 
dazu Bildung einer Allianz aus Unternehmen

W-01-06 Aktion/Kampagne "Clean:tech inside" - Betriebliche 
Klimaschutzmaßnahmen in der MINT-
Nachwuchsförderung (Aufbau eines Monitorings von 
betrieblichen Maßnahmen zum Klimaschutz; 
Sensibilisierung von SchülerInnen/geeignete Berufe 
wählnen und Unternehmen motivieren in Klimaschutz 
zu investieren)

x 30 54 60

Klimaschutzteilkonzepte für große Gewerbe-/Industriestandorte
- Identifikation von bis zu 6 großen Standorten, die umfassend in Hinsicht 
auf das Potential für Klimaschutz- bzw. -anpassungsmaßnahmen 
untersucht werden

W-02-02 Klimaschutzmanagement für Gewerbestandorte 
(Beratung und Betreuung, Information/Dienstleistung)

80 80

Umsetzung eines abgestimmten Konzeptes zur flächendeckenden 
Bewerbung von Umwelt-, Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen in 
KMU (Schwerpunkt produzierendes Gewerbe und produktionsnahe 
Dienstleistungen)
- Thematischer Fokus auf Energieeffizienz (3 inhaltliche Blöcke: 1. 
Minderung des Endenergieverbrauchs (hauptsächlich Reduzierung des 
Vebrauchs von fossilen Rohstoffen (Gas), 2. Entwicklung von 
Handlungspfaden, 3. PV-Realisierungsprüfung)
- Flächendeckend (Online Veranstaltungen mit möglichst 
niedrigschwelligem Zugang und dezentraler Bewerbung der 
Veranstaltungen)
- Nachhaltig:
o Abgestimmt mit bereits vorhandenen Informations-, Beratungs- und 
Netzwerkangeboten der Umwelt-Partnerschaft mit dem Ziel der 
gegenseitigen Verstärkung
o Enge Verzahnung mit Beratungs- und ggf. Förderangeboten, die 
entsprechend aufgestockt werden (HK, HWK jeweils 1 VZÄ)
o Lokale Verankerung durch Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten für 
die Förderung von Umwelt- und Klimathemen in der bezirklichen 
Wirtschaftsförderung
o Überprüfung und ggf. Anpassung des Konzepts nach ca. 9 Monaten
o Reproduzierbar: Erweiterung auf andere Themen oder die 
Metropolregion möglich.

W-02-01 Flächendeckende Bewerbung von Umwelt-, 
Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen in KMU 
(Kampagne: Beratungsleistung online und vor Ort, 
Durchführung der Veranstaltungen)

x 30 374 344 50

W-02-03 NEW 4.0 Akademie: Entwicklung einer 
Wissensplattform für die Norddeutsche 
Energiewende

75 125

W-02-04 HK-Umweltberater
(Vor-Ort-Beratung der HK)

79 116 -3 84

W-02-05 ZEWU-mobil
(Vor-Ort-Beratung der HWK) 146 242 -12 151

Anpassung der Förderrichtlinie „Unternehmen für Ressourcenschutz“ 
(UfR) an erweiterte Förderziele und Projektförderung
- Machbarkeitsstudien oder individuelle Vor-Ort-Beratung für KMU
- Begleitförderung von Großprojekten bei Veränderungen von 
Produktionsprozessen über UfR-Programm
- Förderung von CO2-effizientem Materialeinsatz in Produktionsverfahren 
über UfR
- „Große Effizienzchecks“ zur Vorbereitung anschließender 
Bundesförderung in Millionenhöhe

W-03-01 Förderprogramm "Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR)

1.400 2.150 4.500 3.055 1.500

Bündnisse / Netzwerke / Masterpläne

Beratung / Information / Weiterbildung

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Klimastellen2 Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Weiterentwicklung und Bewerbung von Förderprogrammen

1



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Wirtschaft - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 5b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Klimastellen2 Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Innovative Produktentwicklung zur Steigerung der Ressourceneffizienz 
und des Klimaschutzes (PROFI Umwelt Transfer)

W-03-02 Innovative Produktentwicklung zur Steigerung der 
Ressourceneffizienz und des Klimaschutzes 
(Förderprogramm PROFI Umwelt Transfer)

750 3.475 301 2.000

Aufbau eines Demonstrationszentrums Sektorenkopplung:
Forschungsstandort zur Sektorenkopplung mit Wasserstoff und dem 
Ankerpunkt der Elektrolyseeinheit zur Wasserstofferzeugung am Energie-
Campus in Bergedorf, die mit Strom des dortigen eigenen 
Forschungswindparks betrieben wird.

Aufbau eines Demonstrationszentrums 
Sektorenkopplung

1.000

Konzept für einen großskaligen Elektrolyseur im Hafen zur 
Dekarbonisierung der (Schiffs-)Verkehre im Hafen

W-04-08 Projekt-Office (PO) für das Projekt „Green Energy 
Hub Moorburg"

210

W-04-03 Konzept für einen großskaligen Grünstrom-
Elektrolyseur im Hafen zur Dekarbonisierung von 
Industrie und (Schiffs-)Verkehr – Aufbau einer 
Stabsstelle "HH2"

x 537 823 210

Machbarkeitsstudie zur Konversion des 
Kraftwerksstandortes Moorburg

345

HAMBURGER DOM und Hafengeburtstag Hamburg:
Berücksichtigung nachhaltiger und barrierefreier Kriterien bei der 
Bewertung von Schaustellern und Subveranstaltern:
Geschäfte mit übermäßig hohem Stromanschlusswerten laut 
Teilnahmebestimmungen HAMBURGER DOM und 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ausgeschlossen. Zudem ist die 
Nutzung von Mehrweggeschirr vorgegeben.
Nutzung von grünem Strom
Weiterverarbeitung des Schaustellermülls nach zentraler Trennung
Nutzung von „Recup-Bechern (Mehrwegsystem mit Pfand) (derzeitiger 
Vertrag bis 2020)
Fahrradgarderobe, Zentrales Pfandsystem, Spülanlage

W-05-03 HAMBURG DOM und Hafengeburtstag Hamburg - 
Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen im 
Rahmen von Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf 
Veranstaltungen

25

Klimaschutz als ein Schwerpunkt bei der Fortschreibung des 
Agrarpolitischen Konzeptes mit folgenden Ansätzen: Ausweitung des 
ökologischen Landbaus, Reduktion von Stickstoffüberschüssen im 
Bereich der Düngung, Grünlanderhalt und Anpassung der Förderpolitik

W-05-04 Klimaschutz als ein Schwerpunkt bei der 
Fortschreibung des Agrarpolitischen Konzeptes

435

Ökobilanzen zur Verwertung von Sekundärrohstoffen (z.B. 
Recyclingbeton, Kunststoffe)

W-05-02 Implementierung einer energie- und 
ressourceneffizienten Wirtschaftsweise 
(Teilmaßnahme Personal und Ökobilanzen)

37

Gemeinsames Vorhaben der Länder zur 
standardisierten Ermittlung für den CO2-Fußabdruck 
aus Maßnahmen zur Materialeffizienz

60

Aufforstung von ca. 7 Hektar Wald (durchschnittlich 1 Hektar Wald je 
Bezirk)
Durch die Aufforstung von ca. 7 Hektar Wald wird eine CO2- Reduzierung 
von ca. 1.890 t langfristig erwartet.

W-05-06 Aufforstung von sieben Hektar Waldfläche 
(durchschnittlich ein Hektar pro Bezirk)

250 429

W-05-08 Fachliche Steuerung der öffentlichen 
Energieunternehmen zum Erreichen der Klimaziele x 7

Hinweise:
Förderung = bewilligte Mittel abzüglich Rückflüsse. Bei negativen Fördersummen sind die Rückflüsse nicht umgesetzter Fördermittel höher als die im Jahr der Rückgabe bewilligten Fördergelder.
Angaben in Tsd. Euro.
1 weitere Bewilligungen und Mittelabrufe ausstehend.
2 aus dem Klimaprogramm finanzierte Stelle, im folgenden Klimastelle genannt.

Sektorenkopplung

Sonstige Maßnahmen

2



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Klimaanpassung
Stand: 31.05.2022

Anlage 6a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

KA-00-01 Gesamtkoordination zur Umsetzung von RISA in Umsetzung Die RISA-Koordinierungsstelle wurde eingerichtet und hat die Arbeit aufgenommen. Ab Q2 2022 
wird eine strategische Grundlage zu Blau-Grüner-Infrastruktur erarbeitet.

KA-01-01 Fachplanerische Grundlagen: Planungsinstrumente – 
Wasserplan, wasserwirtschaftlicher Begleitplan, Wasserpass

in Umsetzung Mit der hamburgweiten Starkregenhinweiskarte wurde ein wichtiges Planinstrument als 
fachplanerische Grundlage erstellt und veröffentlicht. Weitergehende Modellierungen für 
einzelne Einzugsgebiete, sowie die Erarbeitung weiterer Grundlagen sind in Vorbereitung. 
Die Klimastelle ist besetzt.

Erstellung und Fort schreibung 
des Wasser-plans, Anzahl von B-
Plänen und städtebaulichen 
Verträgen mit WBP

Indikator wird derzeit noch 
nicht spearat ermittelt.

KA-01-02 Fachplanerische Grundlagen: Einfluss des Klimawandels auf 
das Niederschlags-Abflussgeschehen in Hamburg

abgeschlossen Das Forschungsprojekt hat wichtige Erkenntnisse über die räumlich und zeitlich hochaufgelöste 
hydrologische Modellierung von Niederschlagsabflüssen im Falle eines konvektiven 
Starkniederschlags geliefert und dabei bestehende Modellkonzepte und Modelle im Hinblick auf 
die spezifische Problemstellung in hochurbanen Räumen erweitert.

KA-01-03 Fachplanerische Grundlagen: NEwIS - 
Niederschlagsentwässerungsinformationssystem (neue Unter-
Maßnahme, Klimamittel wurden unter KA-01-01 bewilligt)

in Umsetzung Digitale Daten von vier Bezirken wurden erhoben und im FHH-Atlas veröffentlicht. Der fünfte 
Bezirk ist in Bearbeitung. Ein Vertrag zur Fortführung der Daten wurde mit Hamburg Wasser 
geschlossen.

KA-02-01 Ministerielle Grundlagen: Zentrale wasserwirtschaftliche
Vorgaben, Leitlinien, Umsetzungskonzepte

in Vorbereitung Die benötigte Personalkapazität wurde geschaffen, die Umsetzung wird derzeit vorbereitet.

KA-02-02 Ministerielle Grundlagen: Zentrale freiraumplanerische 
Vorgaben, Leitlinien und Umsetzungskonzepte

in Umsetzung Die benötigte Personalkapazität wurde geschaffen. Die Umsetzung wird derzeit vorbereitet.

KA-02-03 Ministerielle Grundlagen: wassersensible 
Verkehrsinfrastruktur 

noch nicht begonnen Die benötigte Personalkapazität wird zurzeit geschaffen, die Umsetzung erfolgt voraussichtlich 
ab Q1 2023.

Änderung des HWaG, HmbAbwG, ggfs. 
Gebührenregelungen 
Feststellung weiterer Änderungsbedarfe an 
derer Rechtsvorschriften z.B. HBauO

KA-03-01 Rechtsgrundlagen: Änderung des HWaG, HmbAbwG, ggfs. 
Gebührenregelungen, Feststellung weiterer 
Änderungsbedarfe anderer Rechtsvorschriften z.B. HBauO

noch nicht begonnen Die Umsetzung ist mit der aktuellen Personalkapazität nicht möglich. erfolgreiche 
Gesetzesänderungen Indikator wird derzeit noch 

nicht spearat ermittelt.

KA-04-01 Entwicklung, Initiierung und fachliche Begleitung von 
Schwammstadtprojekten als Best Practice Beispiele und 
Beratungsmodulen für eine wassersensible Stadt- und 
Freiraumplanung (Referenzprojekte zu den RISA-Grundlagen)

in Umsetzung Die benötigte Personalkapazität wurde nicht geschaffen, dennoch sind verschiedene Projekte in 
der Vorbereitung oder in Umsetzung, u.a. Regenwassernutzung Friedhof Bergedorf mit 
wissenschaftlicher Begleitung. Maßnahmen an Starkregen-Hotspots werden z.Zt. gerpüft.

Anzahl umgesetzter Projekte

Indikator wird derzeit noch 
nicht spearat ermittelt.  

KA-04-02 Projekte: freiraumplanerische Belange In Vorbereitung Die benötigte Personalkapazität wurde geschaffen. Die Umsetzung wird derzeit vorbereitet.

KA-04-03 Projekte: Entsiegelungsmaßnahmen (Ermittlung von 
Entsiegelungspotenzialen)

in Umsetzung Folgende Ansätze werden näher in Betracht gezogen und befinden sich auch teilweise schon in 
der Umsetzung:
1. Durchführung einer Raumanalyse auf Grundlage vorhandener Daten zum 
Entsiegelungsbedarf
2. Entwicklung des satellitengestützten Monitorings zur Versiegelung (dies befindet sich bereits 
in der Umsetzung)
3. Implementierung des Themas in entsprechende Verfahren (z.B. B-Planverfahren)
4. Prüfung eines möglichen Förderprogramms

KA-04-04 Projekte: Koordinierung und Umsetzung klimarelevanter 
Maßnahmen im Kontext der Neu- und Umgestaltung von 
Schulhöfen

in Umsetzung Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung bzw. sind an Schulbau Hamburg zur Umsetzung 
beauftragt. Die ersten Schulhöfe wurden fertiggestellt. Die in 2020/21 beauftragten Maßnahmen 
werden in 2022 überwiegend fertiggestellt.  Die ersten Schulhöfe wurden fertiggestellt. Die in 
2022 beauftragten Maßnahmen sind bzw. wurden überwiegend bestellt. Die Klimastelle ist 
besetzt.

KA-04-05 Resiliente Quartiere: Betroffenheitsanalyse und Umgestaltung 
ausgewählter Quartiere durch die Bezirke

in Umsetzung Das Projekt ist 2022 angelaufen. Die Bezirke prüfen Bedarfe und stellen erste Anträge bei der 
BUKEA. Nach einer Prüfung wurden erste Mittelzusagen erteilt, so dass die Bezirke bereits 
Aufträge vergeben (Starkregengefährdungsanalyse, Stadtklimaanalyse).

Projekte: Forschungsprojekt zur Pilotmaßnahme Baumrigolen in Umsetzung Das Projekt befindet sich planmäßig in der Umsetzung. Modellversuch in Harburg läuft.

Hamburgweite, koordinierte Implementierung 
RISA 

KA-05-01 Hamburgweite, flächendeckende koordinierte 
Implementierung von bewährten RISA-Maßnahmen

in Umsetzung Mit der Umsetzung konnte zwischenzeitlich nach Besetzung der Klimaplanstellen (Bezirke) 
begonnen werden.

Anzahl der initiierten und 
umgesetzten RISA 
Einzelmaßnahmen

Indikator wird derzeit noch 
nicht spearat ermittelt.

Bearbeitung von Vorgängen im 
Zusammenhang mit 
Regenwassermanagement für öffentliche 
und private Flächen

KA-06-01 Fachbehördliche Vollzugsaufgaben: Implementierung eines 
nachhaltigen Regenwassermanagements

noch nicht begonnen Die benötigte Personalkapazität wird zurzeit geschaffen. Umsetzung wird vorbereitet. Anzahl der Vorgänge Indikator wird derzeit noch 
nicht spearat ermittelt.

Bearbeitung von Vorgängen im 
Zusammenhang mit Starkregenvorsorge und 
Überflutungsereignisse für öffentliche und 
private Flächen

KA-07-01 Fachbehördliche Vollzugsaufgaben: 
Starkregenvorsorge/Integriertes Risikomanagement

in Umsetzung Die benötigte Personalkapazität wurde geschaffen. Ein ganzheitliches Konzept 
Starkregenvorsorge ist in Bearbeitung. Darunter fallen auch die Beauftragung von 
Starkregengefahrenkarten als Erweiterung der hamburgweiten Starkregenhinweiskarte, ein 
Konzept für den Umgang mit StarkregenHotSpots und unterstützende Maßnahmen zur 
einheitlichen Vorgehensweise für den Vollzug (Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, 
etc.).

Anzahl der Vorgänge Indikator wird derzeit noch 
nicht separat ermittelt.
Möglich wäre eine Anzahl 
von berechneten Modellen, 
die in Summe die 
Starkregengefahrenkarte 
ergeben.

Erarbeitung zentraler Vorgaben, 
(Umsetzungskonzepte, Leitlinien, technische 
Richtlinien), Finanzierungsfragen, 
Koordinierung beteiligter Dienststellen

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Maßnahmenstatus

(Pilot)projekte z.B. in den Themenfeldern 
Wassersensible Stadt- und 
Freiraumgestaltung/ "Blau-Grüne 
Infrastruktur" entwickeln und umsetzen

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des 
Indikators

Planungsinstrumente, insbesondere: 
Wasserplan (gesamtstädtisch) und 
wasserwirtschaftliche Begleitpläne (zu 
Projekten oder Bebauungsplänen), incl. 
integrierte freiraum-planerische Aussagen

1
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Anlage 6a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Maßnahmenstatus

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des 
Indikators

Umsetzung des Konzepts 
Niederschlagswasserbehandlung 
(Finanzierung, Bau und Betrieb von 
Behandlungsanlagen für belastetes 
Niederschlagswasser von öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen)

KA-08-01 Fachbehördliche Vollzugsaufgaben: Umsetzung des Konzepts 
Niederschlagswasserbehandlung

in Umsetzung Verschiedene Projekte zum Bau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen befinden sich in 
der Vorbereitung oder Umsetzung. Es wird ein Betreibermodell zur Unterhaltung von 
Regenwasserbehandlungsanlagen aufgebaut. Die Ausschreibung der Klimastelle befindet sich 
in Vorbereitung.

Zurückgehaltene, jährliche 
Schmutzfracht [kg AFS63/a] der 
in Betrieb befindlichen 
Regenwasserbehandlungs-
anlagen

Indikator wird derzeit noch 
nicht spearat ermittelt.

Vollzugsaufgaben im Zusammenhang mit der 
Finanzierung

KA-09-01 Vollzugsaufgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung
Fachbehördliche Vollzugsaufgaben: Haushalt und Finanzen

in Umsetzung Alternative Finanzierungsoptionen werden fortlaufend geprüft. Daneben ist ein 
Gewässerunterhatlungsbeitrag in Vorbereitung.

Anzahl der Vorgänge Indikator wird derzeit noch 
nicht spearat ermittelt.

KA-10-01 Erhöhung der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser 
(Bewertung der Ist-Situation, Aufbereitung der Erkenntnisse 
aus den Trockensommern 2018 ff. und Ermittlung des 
zukünftigen Handlungsbedarfes)

in Umsetzung Die Arbeiten an der Trinkwasser-Agenda 2030/2050 laufen. Die Bevölkerungsvorausschätzung 
für Hamburg rechnet mit einem zusätzlichen Bevölkerungszuwachs bis 2030 von rd. 88.000 
Einwohner:innen. Daraus ergeben sich Trinkwassermehrdarfe in der Größenordnung von 2,8 
Mio. m³/a. Diese Entwicklung fließt aktuell in die Maßnahmenplanung zur langfristigen 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ein. In Zusammenarbeit mit Hamburg Wasser werden 
die notwendigen Leitplankenprojekte gegenwärtig weiter konkretisiert und in den 
Fortschrittsbericht zur Trinkwasserversorgung eingearbeitet. 
Für die Maßnahme wurden zwei Stellen geschaffen und besetzt.

KA-10-02 Festlegung und Überprüfung von Risiko- und 
Überschwemmungsgebieten

in Umsetzung Hochwasserrisikogebiete werden gemaß WHG alle 6 Jahre überprüft und ggf. aktualisiert, 
zuletzt in 2018. Der nächste Überprüfungstermin ist 2024. Im gleichen Zeitraum werden auch die 
Überschwemmungsgebiete überprüft und bei wesentlichen Änderungen angepasst.

KA-11-02 Versorgungssicherheit in der Energieinfrastruktur in Umsetzung Stromnetz Hamburg führt aktuell eine "Betroffenheitsanalyse Klimawandel und 
Anpassungskonzept" durch. Die Erkenntnisse werden genutzt, um das Hamburger Stromnetz 
langfristig an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. 

KA-11-03 Bevölkerungsschutz: Katastrophenvorsorge und 
Katastrophenschutz

in Umsetzung Die Gewährleistung der Katastrophenvorsorge und des Katastrophenschutzes ist eine 
Daueraufgabe. Sie wird unter anderem vor dem Hintergrund des Klimawandels bei Bedarf 
fortlaufend weiterentwickelt.

KA-11-04 Funktionsfähigkeit/ Entsorgungssicherheit der 
Abwasserbeseitigung

in Umsetzung Diese Aufgabe ist eine Daueraufgabe. Sie wird vor dem Hintergrund der 
Klimawandelfolgenanpassung kontinuierlich geprüft und befindet sich derzeit in der Bearbeitung.

KA-12-01 Aufnahme klimarelevanter Inhalte in das 
Landschaftsprogramm

in Vorbereitung Die Personalkapazitäten sind geschaffen, die Stelle ist seit dem 01. März 2022 besetzt. Die 
vorbereitenden Arbeiten wurden aufgenommen. Es wird angestrebt, das Verfahren zur 
Änderung des Landschaftsprogramms ab Mai 2023 aufzunehmen. 

KA-12-02 Entwicklung und Sicherung des Biotopverbunds im 
Klimawandel

in Umsetzung Die Personalkapazitäten sind geschaffen, die Stelle ist seit dem 01. Dezember 2021 besetzt. Die 
Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes im Straßenbau wurde eingeleitet. Es wird angestrebt, 
erste Maßnahmen im Biotopverbund zu identifizieren und weiter vorzubereiten. Unter anderem 
werden wertvolle Wiesenbereiche im räumlichen Zusammenhang weiter aufgewertet, Teiche 
angelegt und Maßnahmen zur Verbesserung der Wirkung von Amphibienleitanlagen 
durchgeführt.

KA-13-01 Entwicklung, Umsetzung und Verstetigung der Strategie 
Grüne Fassaden 

in Umsetzung Die Gründachförderung wurde bis Ende 2024 verlängert und um Fassadenbegrünung erweitert. 
Pilotprojekte zur Fassadenbegrünung werden vorbereitet. Die Förderrichtlinie wird 2022 
erweitert um den Baustein Gebäudebegrünung PLUS für Pilotprojekte. Der Hamburger Preis für 
Grüne Bauten wird in 2022 durchgeführt.

KA-14-01 Bäume in der Stadt: Neupflanzungen, Standortaufwertungen 
und Pflegemaßnahmen von Straßenbäumen

in Umsetzung Maßnahmen zum Unterhalt und Ertüchtigung von Straßenbäumen vor dem Hintergrund sich 
verändernder klimatischer Bedingungen und einhergehender Extremwetterlagen (beispielsweise 
lange Trockenheitsperioden, Starkregenereignisse, Stürme) sowie erhöhtem Krankheits- und 
Schädlingsbefall werden umgesetzt. Außerdem laufende Neu- und Nachpflanzung von 
Straßenbäumen sowie die qualitative Aufwertung von Baumstandorten. 
Die Klimastelle ist besetzt.

KA-14-02 Anpassung des Landschaftswasserhaushalts durch die 
Aktivierung der Speicherkapazität von Torfböden

in Umsetzung In Planung und Umsetzung. Ziel: Ankauf von Flächen zur Sicherung und Optimierung des 
Wasserhaushaltes. Verhandlungen sind in Gange.

KA-14-03 Bäume in der Stadt: Stärkung der Resilienz von Grünanlagen 
und Bäumen in Grünanlagen gegenüber den Auswirkungen 
des Klimawandels (z.B. bauliche Anpassungen und 
Pilotprojekte zur Be- und Entwässerung von Bäumen)

in Umsetzung Die benötigte Personalkapazität wird zurzeit geschaffen, Maßnahmen befinden sich in der 
Umsetzung.

KA-14-04 Waldanpassung in Umsetzung Langfristig angelegte Daueraufgabe, die unter anderem in Netzwerkarbeit wahrgenommen wird. 
Hamburg ist dem Netzwerk KoNeKKTiW (Kompetenz-Netzwerk Klimawandel, 
Krisenmanagement und Transformation in Waldökosystemen) beigetreten und es besteht eine 
Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt.

KA-15-01 Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer zu 
Klimafolgenanpassung

in Umsetzung Im Rahmen der Zusammenarbeit wird ein Gewerke-übergreifender Expertenkreis zu 
Klimaanpassung am Gebäude gepflegt. Die Mitglieder treffen sich mehrmals im Jahr bei den 
Expertenkreisworkshops. Zudem wird einmal im Jahr eine Veranstaltung organisiert.
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Klimaanpassung
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Anlage 6a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Maßnahmenstatus

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Umsetzungsstand Indikator
Ziel-/Planwert des 
Indikators 2030

Ist-Wert des 
Indikators

KA-16-01 Regionalkonferenz Klimawandel Norddeutschland in Umsetzung Die 6. Regionalkonferenz des Bundes und der Nordeutschen Länder "Klimawandel 
Norddeutschland" wurde unter Federführung der FHH am 03.06.2021 als Online-Konferenz mit 
ca. 500 Teilnehmenden durchgeführt. Thema der Konferenz war "Nicht genug oder doch zu viel - 
ein neuer Umgang mit Wasser". Im Rahmen der Konferenz wurde unter anderem eine 
gemeinsame Erklärung der Norddeutschen Länder abgegeben.

KA-16-02 Informationskampagne zur Prävention von Starkregen- und 
Hochwassergefahren sowie Risikokommunikation zu weiteren 
Klimawandelfolgen

in Umsetzung Seit der Mittelzusage am 14.04.2022 werden verschiedene Varianten für eine zeitnahe 
Umsetzung geprüft.

KA-17-01 Überwachung, Monitoring, Meldepflichten für bestimmte 
Infektionskrankheiten

in Umsetzung Das Monitoring des HU zum Auftreten der Tigermücke in Hamburg ist eine Daueraufgabe. Die 
Pandemie passt ins Bild, weil sich bestimmte Parameter, insb. Bevölkerungszuwachs, auf das 
Infektionsgeschehen auswirken. Das durch die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (ISG) 
vorgegebene Meldewesen für Erreger und Krankheiten wird befolgt.

KA-17-02 Untersuchungen und Monitoring zu klimabedingten Vektoren 
und Reservoiren

noch nicht begonnen Umsetzung seit der Corona-Pandemie ausgesetzt.

KA-17-03 Anpassungsmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen besonders 
bei Hitzebelastung

in Umsetzung Bestandteil der Maßnahme sind die Veröffentlichung von Pressemitteilungen, das Verfassen und 
Verteilen von aktuellen Informationen und Hitzemerkblättern für vulnerable Zielgruppen sowie 
die jährliche Erinnerung an den Newsletter des DWD über spezifische Email-Verteiler.

Anpassung der öffenlichen Hochwasserschutzanlagen in Umsetzung Wesentlich für Erhöhungsprogramme ist die Festlegung der Bemessungsgrundlagen (u.a des 
Bemessungswassserstands inkl. Zuschlägen). Auf Basis des SROCC (2019) und des 6. IPCC 
Sachstandberichts (2021) werden aktuell die Bemessungsgrundlagen aus 2012 überprüft. Die 
Küstenbundesländer haben sich zum Umgang mit dem beschleunigten Meersspielanstieg bis 
2100 auf einen Klimazuschlag von 1,0 m für 100 Jahre, bezogen auf das Jahr 2000 geeinigt. 
Entsprechend wird aktuell die Konsequenz für ein weiteres Erhöhungsprogramm ab 2050 
diskutiert.

Klimaforschung in Umsetzung Mit dem KlimaCampus Hamburg gibt es ein Netzwerk von Hochschulen, außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und Bundesbehörden, in dem gemeinsam Klima- und 
Energieforschung betrieben wird und Lösungen erarbeitet werden. Mit dem Exzellenzcluster 
Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS) wird verstärkt die aus Sicht der Forschung 
notwendige Verbindung zwischen Natur- und Sozialwissenschaften hergestellt.
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Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Klimaanpassung - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 6b

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

KA-00-01 Gesamtkoordination zur Umsetzung von RISA
x 143 120

KA-01-01 Fachplanerische Grundlagen: Planungsinstrumente – 
Wasserplan, wasserwirtschaftlicher Begleitplan, Wasserpass x 270 900

KA-01-02 Fachplanerische Grundlagen: Einfluss des Klimawandels auf 
das Niederschlags-Abflussgeschehen in Hamburg

95 84

KA-01-03 Fachplanerische Grundlagen: NEwIS - 
Niederschlagsentwässerungsinformationssystem (neue Unter-
Maßnahme, Klimamittel wurden unter KA-01-01 bewilligt) 500 214

KA-02-01 Ministerielle Grundlagen: Zentrale wasserwirtschaftliche
Vorgaben, Leitlinien, Umsetzungskonzepte

x 73 100

KA-02-02 Ministerielle Grundlagen: Zentrale freiraumplanerische 
Vorgaben, Leitlinien und Umsetzungskonzepte

x 21 100 90

KA-02-03 Ministerielle Grundlagen: wassersensible 
Verkehrsinfrastruktur 80

KA-04-01 Entwicklung, Initiierung und fachliche Begleitung von 
Schwammstadtprojekten als Best Practice Beispiele und 
Beratungsmodulen für eine wassersensible Stadt- und 
Freiraumplanung (Referenzprojekte zu den RISA-Grundlagen)

50 100 100 50 1.000

KA-04-02 Projekte: freiraumplanerische Belange
x 6

KA-04-03 Projekte: Entsiegelungsmaßnahmen (Ermittlung von 
Entsiegelungspotenzialen)

30 100

KA-04-04 Projekte: Koordinierung und Umsetzung klimarelevanter 
Maßnahmen im Kontext der Neu- und Umgestaltung von 
Schulhöfen

x 405 200 602 600 1.000 1.600

KA-04-05 Resiliente Quartiere: Betroffenheitsanalyse und Umgestaltung 
ausgewählter Quartiere durch die Bezirke

180

Projekte: Forschungsprojekt zur Pilotmaßnahme Baumrigolen
163

Bearbeitung von Vorgängen im 
Zusammenhang mit 
Regenwassermanagement für öffentliche 
und private Flächen

KA-06-01 Fachbehördliche Vollzugsaufgaben: Implementierung eines 
nachhaltigen Regenwassermanagements

x

Bearbeitung von Vorgängen im 
Zusammenhang mit Starkregenvorsorge und 
Überflutungsereignisse für öffentliche und 
private Flächen

KA-07-01 Fachbehördliche Vollzugsaufgaben: 
Starkregenvorsorge/Integriertes Risikomanagement

x 18 75

Umsetzung des Konzepts 
Niederschlagswasserbehandlung 
(Finanzierung, Bau und Betrieb von 
Behandlungsanlagen für belastetes 
Niederschlagswasser von öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen)

KA-08-01 Fachbehördliche Vollzugsaufgaben: Umsetzung des Konzepts 
Niederschlagswasserbehandlung

x 150 4.074 410 5.397

KA-10-01 Erhöhung der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser 
(Bewertung der Ist-Situation, Aufbereitung der Erkenntnisse 
aus den Trockensommern 2018 ff. und Ermittlung des 
zukünftigen Handlungsbedarfes)

x 50 101 100

KA-12-01 Aufnahme klimarelevanter Inhalte in das 
Landschaftsprogramm

x 80

KA-12-02 Entwicklung und Sicherung des Biotopverbunds im 
Klimawandel

x 100 50

KA-13-01 Entwicklung, Umsetzung und Verstetigung der Strategie 
Grüne Fassaden 

250 200 200

KA-14-01 Bäume in der Stadt: Neupflanzungen, Standortaufwertungen 
und Pflegemaßnahmen von Straßenbäumen x 1.500 3.108 2.000

KA-14-02 Anpassung des Landschaftswasserhaushalts durch die 
Aktivierung der Speicherkapazität von Torfböden

1.000 2.837

KA-14-03 Bäume in der Stadt: Stärkung der Resilienz von Grünanlagen 
und Bäumen in Grünanlagen gegenüber den Auswirkungen 
des Klimawandels (z.B. bauliche Anpassungen und 
Pilotprojekte zur Be- und Entwässerung von Bäumen)

700 200 200 1.400

KA-15-01 Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer zu 
Klimafolgenanpassung

16 19 25 26

KA-16-01 Regionalkonferenz Klimawandel Norddeutschland 107
KA-16-02 Informationskampagne zur Prävention von Starkregen- und 

Hochwassergefahren sowie Risikokommunikation zu weiteren 
Klimawandelfolgen

100

Hinweise:

Förderung = bewilligte Mittel abzüglich Rückflüsse. Bei negativen Fördersummen sind die Rückflüsse nicht umgesetzter Fördermittel höher als die im Jahr der Rückgabe bewilligten Fördergelder.

(Pilot)projekte z.B. in den Themenfeldern 
Wassersensible Stadt- und 
Freiraumgestaltung/ "Blau-Grüne 
Infrastruktur" entwickeln und umsetzen

Klimastellen2
Förderung 2019 
Kosten-
ermächtigungen

Planungsinstrumente, insbesondere: 
Wasserplan (gesamtstädtisch) und 
wasserwirtschaftliche Begleitpläne (zu 
Projekten oder Bebauungsplänen), incl. 
integrierte freiraum-planerische Aussagen

Erarbeitung zentraler Vorgaben, 
(Umsetzungskonzepte, Leitlinien, technische 
Richtlinien), Finanzierungsfragen, 
Koordinierung beteiligter Dienststellen

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2020 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Auszahlungs-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

1



Stand Maßnahmenprogramm Transformationspfad Klimaanpassung - Klimamittel
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Anlage 6b

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Klimastellen2
Förderung 2019 
Kosten-
ermächtigungen

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2020 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Auszahlungs-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Angaben in Tsd. Euro.

1 weitere Bewilligungen und Mittelabrufe ausstehend.
2 aus dem Klimaprogramm finanzierte Stelle, im folgenden Klimastelle genannt.
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereiche Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen und Übergeordnet
Stand: 31.05.2022

Anlage 7a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen

HFÜ-01-01 Förderung von Klimamaßnahmen bei baulich-
investiven Maßnahmen im öffentlichen Raum im 
Rahmen der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)

in Umsetzung in 2021: "Qualifizierung des Grünzugs" im Fördergebiet Rahlstedt Ost (BA Wandsbek) bewilligt und umgesetzt; 
in 2022: "Fassadensanierung des Bürgerhauses Bornheide" im Fördergebiet Osdorfer Born / Lurup (BA Altona) bewilligt. Umsetzung wird gegenwärtig vorbereitet.

Handlungshilfen Klimabelange in der 
Stadtentwicklung

nicht weiter verfolgt Die Handlungshilfe liegt in einer Entwurfsfassung vor. Rahmenbedingungen und Sachstände haben sich geändert. Bezirke und Fachbehörden entwickeln eigene 
Standards.

HFÜ-02-01 CO2-neutrale Landesverwaltung 2030 in Umsetzung Der initiale CO2-Fussbabdruck für die Landesverwaltung ist erstellt. Zahlreiche Maßnahmen sind bereits in der Umsetzung (siehe unten).

HFÜ-02-02 Umstellung auf kompostierbare biobasierte 
Menüschalen, Mehrwegmenagen oder Verkellung

in Umsetzung Aufgrund von herstellerbedingten Lieferschwierigkeiten kann der Start des Pilotprojekts der Verkellung in der JVA Billwerder erst jetzt erfolgen.  

HFÜ-02-04 CO2-Reduktion durch Grünstrom bei Dienstreisen mit 
der Bahn

in Umsetzung Seit 01.04.2013 verwendet die DB im Fernverkehr 100 % Ökostrom. Dies führt bei der geltenden Priorisierung öffentlicher Verkehrsmittel mittelbar zu CO2-
Einsparungen.

HFÜ-02-05 Nationaler - klimaneutraler - Standardpostversand 
der FHH

in Umsetzung Die FHH hat mit ihrem Briefdienstleister Deutsche Post das Umweltschutzprogramm GoGreen vereinbart. Die DP gleicht die für Transport und Logistik im Rahmen 
des Vertragsverhältnisses entstehenden CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte aus.

HFÜ-02-06 Klimaneutraler Paketversand der Hamburger 
Verwaltung innerhalb Deutschlands

in Umsetzung Die FHH hat mit ihrem Paketdienstleister DHL das Umweltschutzprogramm GoGreen vereinbart. DHL gleicht die für Transport und Logistik im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses entstehenden CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte aus.

CO2-Kompensation von Dienstflügen CO2-Kompensation von Dienstflügen in Umsetzung Die Kompostierungsanlage in Dar es Salaam befindet sich in der Betriebsphase und soll demnächst Gold Standard zertifiziert werden. Weitere CO2-
Emissionzertifikate zum Ausgleich von CO2-Emissionen durch Dienstflüge der Freien und Hansestadt Hamburg sowie Moorfutures wurden erworben. 

Klimagerechte Finanzen Klimagerechte Finanzen in Umsetzung Bei der kurzfristigen Geldanlage werden neben den bewährten Anlagegrundsätzen Sicherheit, Liquidität und Rendite auch Nachhaltigkeitsaspekte der 
Geschäftspartner in den Entscheidungsprozessen berücksichtigt. So kommen bei konkurrierenden Angeboten abgestufte Kriterien wie beispielsweise bestehende 
Nachhaltigkeitsratings, freiwillige Selbstverpflichtungen zum nachhaltigen Wirtschaften oder umzusetzende Nachhaltigkeitsleitbilder der Kreditinstitute zum Tragen. 
Bereits seit Anfang des Jahres hat die Finanzbehörde außerdem die Anlagestrategie ihres Sondervermögens „Altersversorgung der Freien und Hansestadt 
Hamburg“ um Nachhaltigkeitsaspekte erweitert und plant, dies ebenfalls für das Sondervermögen „Finanzierung Schnellbahnausbau“ umzusetzen. Grundsätzlich 
darf nur in Wertpapiere investiert werden, die zuvor festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien orientieren sich an 
internationalen Vereinbarungen wie den Klima- und Biodiversitätsabkommen. Sie richten sich nach festen Grenzwerten für Anteile von fossilen Brennstoffen und 
von Atomkraft am Primärenergieangebot. Des Weiteren umfassen die Kriterien Indikatoren zur Bewertung der Menschenrechtslage, von Korruption, Geldwäsche, 
Presse- und Versammlungsfreiheit sowie von Arbeitsschutznormen, und sie bewerten kontroverse Praktiken, die nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft 
und die Umwelt haben. 
Darüber hinaus ist im August 2021 das Projekt Finanzserviceagentur (FSA) zur Umsetzung entsprechender Vorgaben des Koalitionsvertrages gestartet. Die FSA 
hat zum Ziel, Finanzierungsaktivitäten und Kompetenzen des Konzerns FHH zu bündeln und die Verhandlungsposition der FHH zu stärken. Dabei soll die FSA 
zukünftig den Bereich der Finanzierung und den Bereich der Geldanlage abdecken; auch unter Berücksichtigung von  Nachhaltigkeitsaspekten sowie der Nutzung 
nachhaltiger Finanzierungs- und Anlageinstrumente.

Klimakommunikation HFÜ-03-01 Klima-Kommunikation in Umsetzung Alle Maßnahmen der Klima-Kommunikation befinden sich in fortgeschrittener Umsetzung. Für die Klima-App wird derzeit die Recherche eingeleitet. Es werden 
derzeit Gespräche mit möglichen Partner*innen für die Klima-App geführt.

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

HFÜ-02-03 Umweltfreundliche Beschaffung in Umsetzung CO2-reduzierende Beschaffung liegt im Einkauf von Ökostrom, Postdienstleistungen, Dienstreisen sowie durch die Beschaffung von Recyclingpapier statt 
Frischfaserpapier vor. 
Nachhaltigkeit wird bei der zentralen Beschaffung von IT durch Dataport berücksichtigt. Neben ökologischen Kriterien werden auch soziale Arbeitsbedingungen 
(nach ILO) berücksichtigt (siehe Bieterkonzepte, Electronics Watch, BeschA Verpflichtungsvereinbarung). Dabei wird der gesamte Lebensweg der IT von der 
Herstellung über die Nutzungszeit (5 - 6 Jahre, inkl. Reparaturprozesse) bis zur Wiederverwendung (Spenden, Remarketing) sowie Entsorgung berücksichtigt. Zum 
Nachweis dienen Gütezeichen (Blauer Engel, TCO Certfied), Auditberichte, eigene Teststellungen zur Energiemessung). Auch der Ersatz von Einzelplatzdruckern 
durch Etagendrucker ist eine GreenIT-Maßnahme. Diese Erfahrungen aus dem Clientumfeld werden stets um Kriterien erweitert (etwa Anlieferung und 
Verpackungen) und auf weitere Vergaben angewendet (etwa IP-Telefonie, Apple-Devices).

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

CO2-neutrale Landesverwaltung 2030

Stadt als Vorbild

Klimagerechte Stadtentwicklung

Klimafreundliche Gesellschaft
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Anlage 7a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

HFÜ-03-02 #moinzukunft - Hamburger Klimafonds: Förderung 
von Klimaschutz-Ideen von Hamburger Initiativen und 
Projekten

in Umsetzung Seit Start des Förderprogramms 2019 konnten schon rund 70 Projekte mit kreativen Ideen für mehr Klimaschutz im Alltag unterstützt werden. In 2022 hat bereits 
eine Bewerbungsrunde stattgefunden.

HFÜ-03-03 Klimaschule PLUS - Akquise und Unterstützung von 
Schulen bei der Erstellung eines schuleigenen 
Klimaschutzplans, um Klimaschule zu werden

in Umsetzung Bis zur Gütesiegelvergabe Klimaschule 2020 haben 25 neue Schulen die Auszeuchnung erhalten und insgesamt ca. 1.350 Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. 
Derzeit streben 14 weitere Schulen das Gütesiegel bei der Vergabe 2022 an. Daneben gibt es Kontakt zu mehr als 40 Schulen, die Interesse bekundet haben, in 
das Klimaschulprogramm einzusteigen.

HFÜ-03-04 KLIMAfuchs - Kitas zeigen Flagge für den 
Klimaschutz

in Umsetzung Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen kann die vergangene Projektphase als erfolgreich angesehen werden. Es gab laut Projektträger insgesamt 88 
Projekt-Kitas, davon kamen 26 in 2021 neu hinzu. Fortbildungen, Aktionswochen, Workshops wurden weiterhin angeboten (ggf. digital). Es wurden diverse 
Infomaterialien hergestellt und angeboten. Dabei wurden die Themen Ernährung, Konsum und Energie aufgegriffen. Das Ziel, die Elternarbeit zu verstärken, soll 
pandemiebedingt ab 2022 intensiviert verfolgt werden.

HFÜ-03-05 Bildungswoche für Hamburger Schulen zu Klima, 
Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Wandel 
Wetter.Wasser.Waterkant

in Umsetzung In 2021 fand die Bildungswoche über 2 Wochen statt. Es nahmen insgesamt 91 Schulen (6.800 Schüler:innen) an 100 verschiedenen Bildungsangeboten teil. 
Auch für 2022 ist die W.W.W. geplant.

HFÜ-03-06 Umsetzung von Maßnahmen aus den 
Klimaschutzplänen der Schulen

in Umsetzung Mittel sind an alle Klimaschulen übertragen. Mit der nächsten Mittelausschüttung an die Klimaschulen (vermutlich Sept./Okt. 2022) wird der aktuelle 
Umsetzungsstand der bisherigen Maßnahmen abgefragt.

HFÜ-03-08 Energie hoch 4 in Umsetzung Bislang wurden 406 Schüler:innen als Energiededektive ausgebildet und damit in die Lage versetzt, sich als Multiplikator:innen aktiv an den Energieeinspar- und 
Klimaschutzbemühungen ihrer Schule zu beteiligen. Das Projekt soll 2022 verlängert werden.

creACTiv für Klimagerechtigkeit in Umsetzung Die Klimamittel wurden verausgabt. Die Maßnahme wurde in das neue CreACTiv Bldungsprogramm ab Schuljahr 2021/22 mit Untersützung der BSB überführt - 
bisher 5 Schulen beteiligt/ 12 Schulen als Zielsetzung.

Hamburger Klimawoche abgeschlossen 2020 wurde die Klimawoche zum Thema nachhaltige Agrarwirtschaft durchgeführt. Das Zuwendungsziel ist erreicht und die Maßnahme ist erfolgreich umgesetzt 
worden. Die Abrechnung ist erfolgt.

HFÜ-04-01 Optimierung der Abfallwirtschaft in Hamburg unter 
dem Aspekt des Klimaschutzes ("Recycling-
Offensive")

in Umsetzung Ziele: Bis 2020 sollten 75 % der Haushalte an die Altpapiertonne und 65 % an die Biotonne angeschlossen werden. Außerdem soll eine Recyclingquote bzw. 
Wertstofftrennungsquote (Altpapier, Bioabfall, Altglas, Wertstoffe) vom Restmüll von 40 % und mehr erreicht werden. Sachstand: Bis Ende 2021 sind rd. 80 % der 
Haushalte  an die Altpapiertonne und 66 % an die Biotonne angeschlossen. Die Recyclingquote lag Ende 2021 mit 38,4 noch unter dem Zielwert. Auch die 
Restmüllmenge von 439 Tsd. Mg soll weiter deutlich reduziert werden. Der Anschluss weiterer Haushalte und die Recyclingoffensive werden daher fortgesetzt. 

Übergeordnet

Ü-01-01 Klima-Controlling Hamburger Klimaplan in Umsetzung Das Klima-Controlling ist weiterhin in Umsetzung. Neben der Weiterentwicklung des Maßnahmen-, Finanz- und CO2-Controllings und der CO2-Bilanzierung auf 
Maßnahmenebene liegt der Fokus auf der Schnittstelle zwischen Verursacherbilanz und Bottom-Up Bilanzierung.

Ü-01-02 Klimafolgen-Monitoring in Umsetzung Das Klimafolgen-Monitoring wird derzeit hin zu einem Klimainformationssystem für Hamburg weiterentwickelt, das Rückschlüsse auf die Vulnerabilität Hamburgs 
gegenüber den Wirkungen des Klimawandels, den Erfolg bisheriger und die Notwendigkeit weiterer Anpassungsmaßnahmen zulässt. Hierzu ist im September ein 
Auftrag mit einer Laufzeit von einem Jahr vergeben worden, mit dem Ziel im Herbst 2022 das neue Klimainformationssystem auf der hamburg.de-Website zu 
veröffentlichen.

Ü-03-01 Klimabeirat in Umsetzung Der Klimabeirat Hamburg - bestehend aus 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern - hat im April 2021 seine Arbeit aufgenommen. Bislang wurden zwei 
klimapolitische Empfehlungen veröffentlicht. Der ehrenamtlich tätige Beirat tagt mindestens zwei Mal im Jahr. 

Ü-03-02 Aufwand Leitstelle Klima in Umsetzung Der Sachaufwand wird verwendet für die Daueraufgaben der Leitstelle Klima.

Ü-04-01 LSK/Umsetzung Klimaplan: Klimastrategie Stadt und 
Bezirke

in Umsetzung Die Klimastellen sind besetzt.

Ü-04-02 LSK/Umsetzung Klimaplan: Klima-Controlling in Umsetzung Die Klimastellen sind besetzt.

Ü-04-03 LSK/Umsetzung Klimaplan: Strategie 
klimafreundliche Gesellschaft / Gremien

in Umsetzung Die Klimastellen sind bis auf eine Position alle besetzt.

Ü-04-04 Zusätzlicher allgemeiner Personalbedarf zur 
Umsetzung des Klimaplans im fachlich zuständigen 
Amt der BUKEA

in Umsetzung Die Klimastellen sind besetzt.

Ü-05-01 Entwicklung einer SF-Abgasreinigungstechnologie 
mittels physikalischer Adsorption

in Umsetzung Die Vorstudie ist abgeschlossen. Die Umsetzung einer Laborstudie für das Adsorptionsverfahren ist in Umsetzung. Das Ziel der Laborstudie ist es die benötigten 
Prozessparameter zum Bau einer Pilotanlage zur Abgasreinigung von Sulfuryldifluorid zu definieren und zu konkretisieren. Unter anderem wurde bereits die 
Abhändigkeit von Wasserdampf und Temperatur auf die möglichen Adsorbentien getestet.

Weitere Maßnahmen

Beteiligen und Mitmachen
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereiche Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen und Übergeordnet
Stand: 31.05.2022

Anlage 7a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Maßnahmen Erste Fortschreibung 
Klimaplan

Maßnahmenstatus Umsetzungsstand

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Ü-06-01 Windenergie in Hamburg: Begleitung des Ausbaus in Umsetzung Das Senatziel 120 MW Windenergieanlagenleistung im Hamburger Stadtgebiet zu installieren wurde erreicht. Weiterhin werden neue Anlagenstandorte im 
Hafengebiet und in weiteren Industriegebieten als auch Repowering-Projekte geprüft. Ertrag Windkraftanlage ~ 4 - 10 Mio kWh/a

Ü-06-02 Ausbau PV in Bezug auf die PV-Nutzungspflicht im 
novellierten HmbKliSchG (Neubau und Bestand bei 
Dacherneuerung)

in Vorbereitung Ab dem 01.01.2023 gilt die PV-Pflicht (§ 16 Abs. 2 HmbKliSchG).
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereiche Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen und Übergeordnet - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 7b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel

Handlungsfeldübergreifendes Vorgehen

HFÜ-01-01 Förderung von Klimamaßnahmen bei baulich-
investiven Maßnahmen im öffentlichen Raum im 
Rahmen der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) 311 429

HFÜ-02-01 CO2-neutrale Landesverwaltung 2030
10 -10 70

HFÜ-02-02 Umstellung auf kompostierbare biobasierte 
Menüschalen, Mehrwegmenagen oder Verkellung 80 60

Klimakommunikation HFÜ-03-01 Klima-Kommunikation
234 200 253 160

HFÜ-03-02 #moinzukunft - Hamburger Klimafonds: Förderung 
von Klimaschutz-Ideen von Hamburger Initiativen und 
Projekten

200 100 80

HFÜ-03-03 Klimaschule PLUS - Akquise und Unterstützung von 
Schulen bei der Erstellung eines schuleigenen 
Klimaschutzplans, um Klimaschule zu werden 80 80 80 70

HFÜ-03-04 KLIMAfuchs - Kitas zeigen Flagge für den 
Klimaschutz 14 102 47

HFÜ-03-05 Bildungswoche für Hamburger Schulen zu Klima, 
Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Wandel 
Wetter.Wasser.Waterkant

80 198 80 80

HFÜ-03-06 Umsetzung von Maßnahmen aus den 
Klimaschutzplänen der Schulen 170 100 75

HFÜ-03-08 Energie hoch 4
80 80 30 70

creACTiv für Klimagerechtigkeit 91 78

Hamburger Klimawoche 25

Übergeordnet

Ü-01-01 Klima-Controlling Hamburger Klimaplan
2 250 150 305

Ü-01-02 Klimafolgen-Monitoring 53 50 115
Ü-03-01 Klimabeirat 5 25 50
Ü-03-02 Aufwand Leitstelle Klima

20 30

Ü-04-01 LSK/Umsetzung Klimaplan: Klimastrategie Stadt und 
Bezirke x 11 158

Ü-04-02 LSK/Umsetzung Klimaplan: Klima-Controlling
x 136 139

Ü-04-03 LSK/Umsetzung Klimaplan: Strategie klimafreundliche 
Gesellschaft / Gremien x 37 74

Ü-04-04 Zusätzlicher allgemeiner Personalbedarf zur 
Umsetzung des Klimaplans im fachlich zuständigen 
Amt der BUKEA

x 29 76

Ü-05-01 Entwicklung einer SF-Abgasreinigungstechnologie 
mittels physikalischer Adsorption 65 255

Hinweise:
Förderung = bewilligte Mittel abzüglich Rückflüsse. Bei negativen Fördersummen sind die Rückflüsse nicht umgesetzter Fördermittel höher als die im Jahr der Rückgabe bewilligten Fördergelder.
Angaben in Tsd. Euro.
1 weitere Bewilligungen und Mittelabrufe ausstehend.
2 aus dem Klimaprogramm finanzierte Stelle, im folgenden Klimastelle genannt.

Förderung 2019 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Auszahlungs-
ermächtigungen

Förderung 2022 Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Weitere Maßnahmen

Klimastellen2Maßnahmen Erste Fortschreibung Klimaplan

CO2-neutrale Landesverwaltung 2030

Beteiligen und Mitmachen

Ergänzung/ Konkretisierung falls vorhanden:

Klimagerechte Stadtentwicklung

Stadt als Vorbild

Klimafreundliche Gesellschaft

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereich Bezirke
Stand: 31.05.2022

Anlage 8a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
B-01 Bezirkliche Bedarfe Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz 
B-01-01 Gutachten zur klimagerechten Ertüchtigung der Außenstelle des Bezirksamtes in 

Billstedt, Öjendorfer Weg 9
nicht weiter verfolgt Leider musste das Vorhaben temporär eingestellt werden.

B-01-02 Gutachten für PV-Anlagen auf Gebäuden des Bezirksamts Mitte in Vorbereitung Gebäude, die in Frage für das Gutachten kämen, werden zusammengefasst. Wenn 
möglich, soll eine Prüfung der Statik bezüglich zusätzlicher Dachbegrünung erfolgen. 
Eine Dachbegrünung würde die Lebensdauer der Module verlängern.

B-01-03 Ergänzende Maßnahmen Modernisierung Sportanlage Dratelnstraße in Umsetzung Die Baumaßnahme des Hochbaus (Sportfunktionsgebäude sowie 
Vereinsräumlichkeiten) wird derzeit in enger Abstimmung mit dem Realisierungsträger 
M/BS sowie dem Verein durchgeführt. Aufgrund der sich derzeit als herausfordernd 
darstellenden Materiallage, hat sich die Fertigstellung verschoben, sodass derzeit mit 
einem Ende der Maßnahme in der 37. KW gerechnet wird. Zeitnah wird zudem der Bau 
eines Multifunktionskleinspielfeldes auf dem Gelände begonnen (Abschluss noch in 
2022).

B-01-04 Bezirksgebäude werden klimafit (kein MVM, sondern bezirkseigene Liegenschaft) in Vorbereitung Datenbasis wird validiert, Priogebäude definiert, Ausschreibung für Gutachter wird 
voraussichtlich zusammen mit Maßnahme B-01-19 vom BA Altona herrausgegeben.

B-01-05 Energetische Quartierskonzept Check up Iserbrook und Sülldorf in Vorbereitung In den Konzepten wurde die Bafa-Förderung Wärmenetz 4.0 in den 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen berücksicht. Die Änderung auf die sog. BEW 
(Bundesförderung energieeffiziente Wärmenetze)-Förderung steht seit Herbst 2021 an 
und würde die Wirtschaftlichkeit ggf. verändern. Das soll im check-up überprüft werden.

B-01-06 Energie- und Sanierungsfahrpläne für 5 Liegenschaften in Umsetzung Kein Mieter-Vermieter-Modell, sondern bezirkseigene Liegenschaft: Baumacker 8a 
(Spielhaus), Wiebelstraße 10 (Spielhaus), Schröderstiftstraße 7 
(Stadtteilkulturzentrum), Friedrich-Ebert-Straße 14 (Elternschule / 
Erziehungsberatungsstelle) und Eimsbüttler Markplatz 1 (Spielhaus).
Erste Teilergebnisse liegen vor und werden geprüft.

B-01-07 Energetische Sanierung Försterei Niendorfer Gehege abgeschlossen Alle 16 veralteten und teilweise maroden Fenster wurden durch Doppelglasholzfenster 
ersetzt. Zwei weitere Gründächer wurden umgesetzt sowie eine 80 qm große 
Photovoltaik-Anlage installiert (andere Finanzierung). Sanierung der Heizung steht noch 
aus.

B-01-08 Energie- und Sanierungsfahrpläne bezirklicher Liegenschaften (ü. 200m2), ca. 10 
Objekte

in Vorbereitung Auswahl der Gebäude  erfolgt, Ausschreibung Dienstleister und Beantragung 
Fördermittel noch ausstehend.

B-01-09 PV-Anlage für das Technische Rathaus /38a in Umsetzung Erste Berechnungen und Recherchen zum derzeitigen Energieverbrauch, der 
möglichen Größe der PV-Anlage und der technischen Umsetzung wurden angestellt. 
Im Ergebnis ist eine PV auf diesem Gebäude nicht realisierbar. In Absprache mit der 
SpriG wird jetzt als Alternative das Haus der Jugend Am Hohen Stege geprüft für die 
Installation einer PV.

B-01-10 Energie und Innovation – Untersuchung, wie die Innovationsparks Bergedorf und 
Bergedorf Süd-Ost energetisch fortschrittlich errichtet werden können

in Umsetzung Der Auftrag wurde in Q1/2022 ausgeschrieben und vergeben. Das Gutachten wird 
aktuell vom Dienstleister erstellt.

B-01-11 Energetische Sanierungskonzepte von drei ausgewählten Liegenschaften in Umsetzung Kalischerstr. 18 (KIZ Kennedy-Haus), Lange Striepen 7,  Stubbenhof 15 / 
Kofinanzierung der 80%-igen BAFA-Förderung.
Gutachter beauftragt. Konzepte werden erarbeitet. Finalisierung der energ. 
Sanierungskonzepte im Herbst 2022 erwartet.

B-01-14 Bürgerzentrum in Meiendorf (BiM) in Umsetzung Bauantrag für umfangreiche energetische Sanierung wurde gestellt.
B-01-16 JuZeNa Sanierungsfahrplan in Umsetzung Das Gutachten wurde beauftragt und wird derzeit vom Dienstleister erarbeitet.
B-01-17 Installation einer 10KWp-PV-Anlage auf dem Dach des Betriebsgebäude der 

Revierförsterei 
nicht weiter verfolgt Maßnahme wurde in 2020 durch die BUKEA in einem Gesamtpaket zur Sanierung 

eines "KfW-Effizienzgebäude 70" gefördert.
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereich Bezirke
Stand: 31.05.2022

Anlage 8a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
B-01-18 Energieberatung für Genehmigungsverfahren der Sozialen Erhaltungsverordnung in Vorbereitung Die Beratungsleistung wurde über die Zentrale Beschaffungsstelle Altona 

ausgeschrieben. Aus Kapazitätsgründen der Bieterinnen und Bieter wurde kein 
Angebot eingereicht, sodass eine erneute Ausschreibung vorgenommen wurde (aktuell 
laufend). Daher befindet sich die Maßnahme noch in Vorbereitung.

B-01-19 Energetische Sanierungsfahrpläne für bezirkliche Gebäude in Vorbereitung Ausschreibung wird voraussichtlich zusammen mit Maßnahme B-01-04 vom BA Altona 
herausgegeben.

B-01-20 Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen und klimagerechten 
Sanierung/Modernisierung eines modellhaften Sportgebäudes

in Vorbereitung Kofinanzierung über RISE ist zugesagt. Ausschreibung wird vorbereitet.

B-01-21 Bezirksamt als Vorbild: Beleuchtungskonzepte für Dienstgebäude in Vorbereitung Die Vorbereitungen (finale Auswahl der Liegenschaft) laufen.
B-01-22 LED-Modernisierung des Lauflichts im Stadion Hammer Park in Vorbereitung Nach erfolgter Bewilligung der Fördersumme wurden Angebote zur Installation von LED-

Lauflichtern im beantragten qualitativen und quantitativen auf der bezirklichen 
Sportanlage Stadion Hammer Park bei Fachfirmen eingeholt. Es folgte eine Prüfung 
der Angebote und die Beauftragung einer Fachfirma, die Maßnahme zu realisieren. 
Aktuell steht man mit der ausgewählten Fachfirma im Austausch, einen 
Realisierungstermin festzulegen. Dieser soll vor der „dunklen Jahreszeit“ liegen, damit 
der Vereinssport die LED-Lauflichter noch dieses Jahr nutzen kann.

B-01-23 Voruntersuchung Technisches Rathaus in Umsetzung Aktuell wird ein erstes Gutachten erstellt.
B-01-25 Bezirksamt als Vorbild: Wärmebildkameras abgeschlossen Eine Wärmebildkamera wurde beschafft.
B-01-26 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetisches Quartierskonzept/-

management Eimsbüttel
in Vorbereitung Antrag für KfW-Förderung wird vorbereitet.

B-01-27 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetische Quartierskonzept/-management 
Wandsbek

in Umsetzung Der KfW-Förderantrag für das EQK und das EQM für das Quartier Tegelsbarg / 
Müssenredder wurde im März 2022 genehmigt. Die Ausschreibung des EQK wird 
momentan durch die BUKEA vorbereitet.

B-01-28 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetisches Quartierskonzept/-management 
Hamburg-Nord

in Umsetzung Derzeit wird ein LOI von teilnehmenden Akteuren unterzeichnet, der Förderantrag wird 
vorbereitet.

B-01-29 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetische Quartierskonzept/-management Harburg in Vorbereitung Ein Abruf der Klimamittel für die Energetische Quartierssanierung (Management und 
Konzept) konnte noch nicht erfolgen. Das Projekt wird derzeit noch geprüft und 
mögliche Gebiete analysiert.

B-01-30 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetische Quartierskonzept/-management  – 
Landesanteil

in Umsetzung siehe GE-05-02

B-02 Bezirkliche Bedarfe Mobilitätswende 
B-02-01 Installation Fahrradunterstand mit Photovoltaik-Anlage, ggf. mit Gründach/-fassade, 

zzgl. Akkuladeinfrastruktur für Pedelecs
in Vorbereitung Ein Gutachten zur Maßnahme liegt vor. Im nächsten Schritt wird die Ausschreibung für 

die Errichtung des Fahrradunterstandes durchgeführt. 
B-02-02 Dekarbonisierung: Mobil voran mit Dienst-E-Lastenrädern inkl. Wartung in Umsetzung Zwei Aktionstage am Technischen Rathaus und Bauhof zum Ausprobieren der 

Mitarbeitenden haben am 10. und 11. Mai erfolgreich stattgefunden, Auswertung der 
Rückmeldungen läuft.

B-02-03 Dekarbonisierung der dienstlich genutzten Fahrzeuge in Umsetzung Erweiterung der bezirklichen Dienstradflotte inkl. Lastenräder. Beschaffung der Räder 
ohne E-Antrieb teilweise umgesetzt, Beschaffung der E-Lastenräder in Umsetzung.

B-02-04 Dekarbonisierung der dienstlich genutzten Fahrzeuge in Umsetzung Erweiterung der bezirklichen Dienstradflotte inkl. Lastenräder:
Finale Phase der Konzeptentwicklung (Fertigstellung voraussichtlich Juli 2022)

B-02-05 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum in Umsetzung Aufstellen von Fahrradbügeln:
Beschaffung und Planung/Abstimmung der Aufstellung in Arbeit.

B-02-06 Flaniermeile Volksdorf ("Autoarmes Volksdorf") - Bürger- und Akteursbeteiligung in Umsetzung Durchführung der zeitlich begrenzten Flaniermeile Volksdorf im Zeitraum 14.05.-10.07.

B-02-07 E-Ladesäulen Bauhof abgeschlossen Installation der Ladesäulen ist abgeschlossen. Anschluss an das Stromnetz steht aus.

B-02-10 Mobilitätskonzepte für Beschäftigte in Umsetzung Mobilitätskonzept für Beschäftigte des Bezirksamtes, Erweiterung B-02-04:
Finale Phase der Konzeptentwicklung (Fertigstellung voraussichtlich Juli 2022).

B-02-11 Mobilitätskonzepte für Beschäftigte in Vorbereitung Pendlerkonzept BA Altona plus Umsetzung.
Ausschreibung für Konzept ab Mai/Juni/Juli 2022 nach den Mobilitätstagen - siehe B-02-
02.
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereich Bezirke
Stand: 31.05.2022

Anlage 8a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
B-02-12 Aufbau von Ladeinfrastruktur an bezirklichen Gebäuden in Vorbereitung Installation weiterer Wallboxen, ggf. 2 Ladesäulen:

Erste Abstimmungsgespräche geführt.
B-02-13 Aufbau von Ladeinfrastruktur an bezirklichen Gebäuden in Umsetzung Aufbau einer Ladeinfrastruktur am Standort Kümmelstraße 7

Standort wurde angepasst, Untersuchungen zu technischen Voraussetzungen laufen.

B-02-14 Aufbau von Ladeinfrastruktur an bezirklichen Gebäuden abgeschlossen Installation von 3 E-Ladesäulen im Standort Schloßstraße 60:
Ladesäulen in Betrieb.

B-02-15 Aufbau von E-Ladeinfrastruktur an Gebäuden in Vorbereitung BA Bergedorf:
Die Errichtung der E-Ladeinfrastruktur ist beauftragt und wird voraussichtlich in der 29. 
KW erfolgen.

B-02-16 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten in Vorbereitung Erweiterung um 30 Bügel, 4 Radboxen diebstahlsicher, 2 Ladevorrichtungen 
brandsicher: Standorte identifiziert, Gespräche mit Polizeikommissariaten geführt.
Teilweise schon erledigt, größtenteils noch in Verzug auf Seiten der 
Polizeikommissariate. Speziell Bügel: hier erwarten wir erhebliche Verzögerungen 
wegen Personalmangels auf zahlreichen Bearbeitungsebenen.

B-02-17 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten in Vorbereitung Errichtung eines Fahrradunterstandes mit 30 Stellplätzen und entsprechende 
Ladeinfrastruktur:
Aufgrund des begrenzten zur Verfügung stehenden finanziellen Budgets wird die 
Bereitstellung von Ladeinfrastruktur nicht weiter verfolgt. Es ist jetzt eine Anpassung 
der Planungen erforderlich.

B-02-18 (E-)Diensträder: Sukzessive Erweiterung der Fuhrparkflotte in Vorbereitung 5 Pedelecs im allgemeinen Sozialdienst + brandschutzgesicherte Ladeschränke für die 
Akkus.
Angebote werden eingeholt.

B-02-19 Anschaffung von (E-)Diensträdern und (E-)Lastenrädern in den Dienststellen in Vorbereitung Beschaffung von 4 E-Lastenrädern + 1 "Waldmobil" und Branding für Stadtklima Altona 
Mobilitätstesttage (siehe B-02-02) abgeschlossen in KW22. Alle E-
Lastenräder/Diensträder werden zwischen KW 31-35 geliefert.

B-02-20 Anschaffung von (E-)Diensträdern und (E-)Lastenrädern in den Dienststellen abgeschlossen Es sind 8 Pedelecs für den zentralen Fuhrpark beschafft worden. Die alten Pedelecs 
können nun in den Außendienststellen genutzt werden. Für die Försterei wurde ein E-
Lastenrad beschafft.

B-02-21 Anschaffung von (E-)Diensträdern und (E-)Lastenrädern in den Dienststellen in Umsetzung Beschaffung von 2 E-Bikes zur Erweiterung des dienstlichen Fuhrparks.
Maßnahmenkonkretisierung auf die Anschaffung eines Schwerlast-E-Bikes für den 
botanischen Sondergarten Wandsbek. Leistungsbeschreibung wurde erstellt. 
Ausschreibungsverfahren steht bevor.

B-02-22 Anschaffung von (E-)Diensträdern und (E-)Lastenrädern in den Dienststellen nicht weiter verfolgt Beschaffung von 2 E-Bikes zur Erweiterung des dienstlichen Fuhrparks:
Maßnahme wurde aufgrund von geringem Potenzial für CO2-Einsparung ggü. 
bestehender emissionsarmer Dienstfahrzeugflotte (E-Autos, Stadtrad) nicht weiter 
verfolgt.

B-02-23 Elektrifizierung der Fahrzeugflotte abgeschlossen Als Ersatz für einen alten Diesel-LKW wurde ein E-Pritschenwagen beschafft.
B-02-24 Elektrifizierung der Fahrzeugflotte in Umsetzung Beschaffung eines elektrisch betriebenen Transporters (Bauhof), Mehrkosten für E-V

Beschaffungsprozess angegangen.

B-02-25 Elektrifizierung der Fahrzeugflotte in Umsetzung Austausch von zwei Kleintransportern für den Betriebshof des Friedhofs Langenbek:
Fahrzeuge sind bestellt und sollen im Juli ausgeliefert werden.

B-02-26 Nicht-öffentliche Ladeinfrastruktur Betriebshof, Friedhof Langenbek, FH Süderelbe und 
Revierförsterei Eißendorf

in Umsetzung Ausschreibung ist vorbereitet und wird zeitnah ausgelöst.

B-02-27 klimaclever mobil in Iserbrook und Sülldorf (detaillierte Konzeption von Vor-Ort-
Management, wie Parkraum, Ladeinfrastruktur etc.)

in Vorbereitung Ausschreibung in Erstellung

B-02-28 Leitlinien Mobilität für den Bezirk Eimsbüttel (v.a. Systematisierung/Bündelung 
vorhandener Ansätze, strategische Ausrichtung)

in Vorbereitung Zusammentragung Eckpunkte im bezirksinternen Austausch zum Thema Mobilität, 
Ausschreibung für 2. HJ 2022 geplant.
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereich Bezirke
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Anlage 8a

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
B-02-29 Modellprojekte Schülermobilität (Konzeptionelle und personelle Unterstützung beim 

Umsetzen, Umsetzung kleinerer Schlüsselmaßnahmen)
in Vorbereitung Ausschreibung für Beteiligungsverfahren und Verkehrskonzept läuft.

B-02-30 Fuß- und Radverkehrsförderung in den Bereichen Schulmobilität, Nahmobilität z.B. 
Stadtteilzentren

in Vorbereitung Konkretisierung/Umsetzung für 2. HJ 2022 geplant.

B-02-31 Bau von Micro-Depots z.B. in Quartieren von Projekten für Energetische 
Quartierssanierung

in Umsetzung Mietvertragsunterzeichnung Mai 22.
Depot 1: Eröffnung geplant September/Oktober 2022 - resp. Mittelverbrauch bis Ende 
Dezember 2022.

B-02-32 Pilotprojekt Leasing von 10 E-Diensträdern in Vorbereitung Umfrage zu standortbezogenen Bedarfen abgeschlossen. Weitere Umsetzung in 
Vorbereitung.

B-02-33 (E)-Diensträder: Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten in Vorbereitung Umfrage zu standortbezogenen Bedarfen abgeschlossen. Weitere Umsetzung in 
Vorbereitung.

B-02-34 Umrüstung von zwei Motorbooten der Zentralstelle Schwanenwesen auf Elektroantrieb 
und Errichtung einer E-Ladestation am Liegeplatz/Standort Eppendorfer Mühlenteich, 
Erikastraße 186

in Vorbereitung Ausschreibung in Vorbereitung.

B-02-35 Umrüstung von vier Motorbooten des HdJ Lattenkamp auf Elektroantrieb und 
Errichtung einer E-Ladestation am Liegeplatz/Standort Bootshalle Bebelallee 22

in Vorbereitung Ausschreibung in Vorbereitung.

B-02-36 Reallabor Mobilitätswende Vier- und Marschlande in Vorbereitung Der Projektplan wird aktuell konkretisiert und die Ausschreibung für 
Öffentlichkeitsarbeit und Material wird vorbereitet.

B-02-37 Lastenrad für Rahlstedt in Vorbereitung Erstellung der Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung in Vorbereitung.
B-02-38 Servicestationen für den Radverkehr im Bezirk HH-Nord in Vorbereitung Ausschreibung in Vorbereitung.

Klimaschutzteilkonzept Mobilität in Altona in Umsetzung Das Klimaschutzteilkonzept Mobilität in Altona befindet sich in Bearbeitung. Ein 
Abschluss inklusive bezirklicher politischer Beschlusslage erfolgt voraussichtlich in 
12/2022.

B-03 Bezirkliche Bedarfe Wirtschaft
B-03-01 Beratungsangebote für die Einführung von Mehrwegverpackungen in der Gastronomie in Umsetzung Im Rahmen der gesamtstädtischen Einfach Mehrweg-Kampagne wird das Quartier am 

Wandsbek Markt als sog. Hot Spot betrachtet.
B-03-02 4 Gutachten zur Nutzung von Erneuerbaren Energien/Photovoltaik/Abwärme für 

Unternehmen
in Vorbereitung Konzeptentwicklung und Abstimmung mit Akteuren.

B-03-03 Maßnahmen für den Pilotstandort "Nachhaltiges Gewerbegebiet“ in Umsetzung Entwicklung des Gewerbestandortes in der der Umsetzung, u.a. 
Netzwerkveranstaltungen, Markenentwicklung, Maßnahmen im öffentlichen Raum.

B-03-04 Dachflächenaktivierung zur solaren Nutzung auf Gewerbeflächendächern in Umsetzung Ein Auftakttermin mit Akteuren des Bezirks (Wirtschaft, Verwaltung, Handelskammer 
etc.) hat stattgefunden. Die finale Abstimmung zu rechtlichen Fragestellung zur 
Überführung der Mittel an Unternehmen der Gewerbedachflächen (Zuwendungsrecht) 
befinden sich in Abstimmung und verzögern das Projekt.

B-03-05 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie Klimaschutzteilkonzept Billbrook in Umsetzung Das Klimaschutzteilkonzept befindet sich in der Umsetzung. 
Arbeitsbeginn der Klimaschutzmanagerin am 1. April 2019. Laufende Aktivitäten der 
Klimaschutzmanagerin: Vernetzung sowie Information und Beratung von Unternehmen 
zu Klimaschutzthemen und Begleitung bei der Umsetzung von Klima- und 
Umweltschutzmaßnahmen. Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 
endet am 30.06.2022. Eine Folgeförderung (Kofinanzierung von 12 Monate) wurde 
beantragt, eine finale Zusage steht noch aus. 
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
B-03-06 Kofinanzierung Nachhaltiges Entwicklungskonzept und Klimaschutzmanagement 

Schnackenburgallee (NEKS)
in Vorbereitung Das gemeinsame Konzept aus Altona und Eimsbüttel ist 2021 fertig gestellt und von 

der Altonaer Bezirkspolitik beschlossen worden. Siehe 
https://www.hamburg.de/schnackenburgallee.
NKI-Antrag für die Förderung einer Klimaschutzmanagement-Stelle in Altona 
(koordinierendes Standortmanagement) zur Umsetzung des nachhaltigen 
Entwicklungskonzepts ist in 12/2021 beim Bundesumweltministerium gestellt. Der 
Zuwendungsbescheid steht noch aus. (Gleiches gilt für eine analoge Stelle in 
Eimsbüttel). Zwischenzeitlich wurde über vorhandene Klimamittel (Klimaplan/NKI) eine 
Standortkonferenz mit Unternehmen vor Ort bei Otto Dörner durchgeführt. Das 
Standortmanagement wurde als dringlicher Bedarf identifiziert, um das lokale 
Wirtschaftsnetzwerk aufzubauen.

B-03-07 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie: Nachhaltiges Entwicklungskonzept Eidelstedt 
(NEKE)

in Umsetzung Antrag in 12/2021 eingereicht; Rückmeldung ZUG steht aus.

B-04 Bezirkliche Bedarfe Klimaanpassung
B-04-01 Überführung bis zu 20 ha einer ehemaligen Bundesforstfläche im Bezirk Harburg von 

nicht standorttypische Fichten-Reinbestände durch Voranbau mit Laubhölzern in einen 
Standort angepassten Laubmischwald 

in Umsetzung Maßnahme wird sukzessive umgesetzt.

B-04-02 Umgestaltung eines multifunktionalen Straßenraums zur Klimafolgenanpassung und 
Regenwassernutzung/-entkopplung durch gezielte Berücksichtigung von 
Versickerungspotentialen in der Straßenraumgestaltung

in Vorbereitung Für das Modellprojekt Lindenallee liegen die Planungsvarianten vor.

B-04-03 Studie zur Begrünung der Rönnhaidbrücke in Umsetzung Auftrag vergeben. Dienstleister bereitet die Studie vor.

B-04-04 Anschaffung eines Balkenmähers zur nachhaltigen Mahd von Blüh- und 
Langgraswiesen (Stärkung der Wasserspeicherkapazität, Humusaufbau und 
Starkregen-Retentionsfähigkeit)

in Umsetzung Beschaffungsprozess angegangen.

B-05 Umsetzung des Klimaplans - Konzeptualisierung & Sachmittel
B-05-01 Integriertes Klimaschutzmanagement (Leitungs- bzw. Kopfstelle Klima) in ein anderes Projekt 

überführt
Siehe B-05-02 bis B-05-08.

B-05-02 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (HH-Mitte) in Umsetzung Die Zahlungsanforderung ist erfolgt und auf Zahlungseingang wird gewartet. Die 
Sachmittel sind für eine Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt worden, 
u.a. für Online-Beteiligungen und Expertenworkshops.
Im Bezirk Hamburg-Mitte stehen als Planstellen eine Stelle zur Leitung der Stabsstelle 
Klimaschutz sowie, seit Juli 2022, zwei Sachbearbeitungsstellen zur Verfügung. 
Hiervon widmet sich eine künftig dem Themenschwerpunkt Kommunikation und 
Gewerbe und eine dem Themenschwerpunkt Hochbau.

B-05-03 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Altona) in Umsetzung Sonderdezernentenrunde wurde im BA 08/21 durchgeführt zur querschnittorientierten 
Verankerung des Integriertem Klimaschutzkonzeptes; DGNB (Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen) Fortbildung hat in 12/21 stattgefunden und ist für 2022 wieder 
vorgesehen; Pflanzaktion Rathaus Altona im 05/22 durchgeführt. Öffentlichkeitsarbeit 
im Rahmen Energetisches Quartiersmanagement für 09/22 geplant; Wärmebildkamera 
angeschafft.
Für die Umsetzung des Klimaplans stehen 2,75 Stellen (Leitung der Stabsstelle, 
Mobilitätsthemen sowie Klimafolgenanpassung) zu Verfügung.

B-05-04 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Eimsbüttel) in Umsetzung Mittel wurden verausgabt für Durchführung Mobilitätskonferenz sowie 
Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzkonzept

B-05-05 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (HH-Nord) in Umsetzung Die Nutzung der Sachmittel im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung 
ist teilweise in der Umsetzung befindlich bzw. in Vorbereitung: u.a. 
Beteiligungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsmaterial.
Die drei Klimastellen haben folgende fachliche Schwerpunkte: Leitung, 
Stadtentwicklung und Mobilität/Fußverkehr.
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
B-05-06 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Wandsbek) in Umsetzung Mitfinanzierung Energieaudit für eigene Liegenschaften, Mitfinanzierung 

Beteiligungsformate im Rahmen der Hot Spot Projektierung (Maßn. B-03-01) (in 
Umsetzung), Mitfinanzierung Fahrradaktionstag "Raus aus dem Keller – rauf aufs Rad! 
Teil 2" Rahlstedt-Ost (in Umsetzung), weitere Maßnahmen in Vorbereitung. Inhaltliche 
Schwerpunkte Klimastellen: Mobilitätsmanagement: Flaniermeile Volksdorf, bezirklicher 
Fuhrpark. Management für Gebäudeenergieeffizienz: Energetische Sanierung 
bezirkliche Liegenschaften.

B-05-07 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Bergedorf) in Umsetzung Die Nutzung der Sachmittel ist für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des IKK 
vorgesehen (Klimaschutzpreis, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
Die Stabsstelle Klimaschutz wurde Anfang 2021 eingerichtet. Neben der Leitung gibt es 
in Bergedorf jeweils ein:e Fachreferent:in für Stadtentwicklung sowie für Mobilität. 
Darüber hinaus gibt es im Bezirksamt Bergedorf zwei weitere Klimaplanstellen zur 
Koordination der Federführung.

B-05-08 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Harburg) in Umsetzung Die Sachmittel sind z. B. für die Finanzierung eines Kommunikations- und 
Beteiligungskonzepts zur Umsetzung des IKKs vorgesehen. Zudem ist eine anteilige 
Finanzierung zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie in Vorbereitung. Weitere 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind in Vorbereitung.
Im Bezirksamt Harburg wurde im Februar 2021 die Abteilung Klima und Energie im 
Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung mit zwei "Klimaplan"-Stellen eingerichtet, 
die durch eine Projektstelle zur Umsetzung des IKK unterstützt werden. Zudem ist der 
Abteilung fachlich eine bezirkliche RISA-Stelle zugeordnet. Die Abteilung vertritt die 
Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der bezirklichen 
Stadtentwicklung und koordiniert die Umsetzung des bezirklichen 
Klimaschutzkonzeptes, beziehungsweise des Hamburger Klimaplans innerhalb des 
Bezirksamtes.

B-05-09 Leitungsgebundene Trinkwasserversorgung in Dienstgebäuden in Umsetzung HH Wasser wurde beauftragt, die gewünschten Geräte zu beschaffen. Vor Aufstellung 
müssen im Vorwege die Anschlüsse in den einzelnen Objekten hergestellt werden 
sowie tlw. erforderliche Baumaßnahmen umgesetzt werden.

B-05-10 Sukzessive Entkarbonisierung der in den Betriebshöfen benutzten Kleingeräte, wie 
Gartengeräte

in Vorbereitung Es wurden 8 Geräte angeschafft und auf diese Weise ca. 1080,00 ltr. 2 Takt Kraftstoff 
eingespart.

B-05-11 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie Klimaschutzteilkonzept Eimsbüttel in Vorbereitung Antrag in 12/2021 eingereicht; Förderbescheid durch ZUG wird noch im Juni 2022 
erwartet. Projektbeginn ist zu 07/2022 vorgesehen.

B-05-01Z Klimaschutzkonzepte und -manager der Bezirksämter in ein anderes Projekt 
überführt

Übergeordnetes Dachprojekt. Alle Bezirke haben mittlerweile integrierte 
Klimaschutzkonzepte und bezirkliche Klimaschutzmananger/innen oder sind in 
Vorbereitung. Details siehe Einzelprojekte der Bezirke (B-05-12 bis B-05-18). 

B-05-12 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Bergedorf)

in Umsetzung Seit Oktober 2020 befindet sich das Integrierte Klimaschutzkonzept Bergedorfs in der 
Anschlussförderung. Derzeit sind 22 der insgesamt 37 Maßnahmen des IKK in der 
langfristigen Umsetzung, bzw. schon abgeschlossen, vierzehn befinden sich in der 
Vorbereitung bzw. Umsetzung, drei Maßnahmen entfallen, fünf wurden ergänzt. 

B-05-13 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Eimsbüttel)

in Umsetzung Klimaschutzmanagement Eimsbüttel wurde im Juli / August 2020 mit 1,5 Stellen 
eingesetzt. Das integrierte Klimaschutzkonzept wurde seit Juli 2020 im Rahmen eines 
breit angelegten Beteiligungsprozesses erarbeitet. Das IKSK wurde im Januar 2022 
von der Bezirksversammlung beschlossen. Die erste Förderphase KSM läuft noch bis 
06/2022.

B-05-14 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) (HH-
Mitte)

in Umsetzung Über das Förderprogramm von ZUG wird im Bezirksamt HH-Mitte eine Stelle zur 
Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes finanziert. Diese ist seit März 2021 
besetzt.  
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Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Maßnahmenstatus Umsetzungsstand
B-05-15 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) (HH-

Nord)
in Umsetzung Das Klimaschutzmanagement Hamburg-Nord ist mit 2,5 Stellen mit folgenden 

fachlichen Schwerpunkten eingesetzt: Gebäude/Energie, Wirtschaft, sowie 
Kommunikation/Beteiligung. Für die Erstellung des IKKs sind zum August 2021 
Dienstleister beauftragt worden. Die Energie- und THG-Bilanz, sowie die 
Beteiligungsphasen sind abgeschlossen. Planmäßig soll das Konzept zum 4. Quartal 
2022 fertig gestellt werden.

B-05-16 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Harburg)

in Umsetzung Das Integrierte Klimaschutzkonzept Harburg (IKK) ist erstellt und kommunalpolitisch 
seit dem 23.03.2021 beschlossen. Ein Antrag zur Implementierung eines 
Klimaschutzmanagements im Bezirksamt Harburg wurde bei der PtJ eingereicht.Die 
Kofinanzierung des Klimaschutzmanagements wurde im Januar 2021 durch die BUKEA 
bestätigt.
Die Projektstelle zur Umsetzung des IKK konnte zum 1. April 2022 besetzt werden.

B-05-17 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Altona)

in Umsetzung Das Integrierte Klimaschutzkonzept Altona (IKK) ist erstellt und kommunalpolitisch seit 
dem 31.01.2019 beschlossen (Drcks. 20-2E).
Das NKI-geförderte Klimaschutzmanagement ist seit 05/2020 mit einer VZ-Stelle 
besetzt, die zum 01.07.2022 vakant wird. (verbleibende Restförderlaufzeit 10 Monate); 
Förderung nach alter Kommunalrichtlinie, d.h. Anschlussförderung für weitere 2 Jahre 
möglich.  

B-05-18 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 
(Wandsbek)

in Umsetzung Das Integrierte Klimaschutz Wandsbek wurde 2020 beschlossen und befindet sich in 
der Umsetzung. Die Förderzusage für zwei Klimamangementstellen vom PtJ liegt seit 
Ende Juli 2021 vor. Die Freigabe zur Ausbringung von zwei Stellen zur Umsetzung des 
IKK wurde im März 2022 durch die Finanzbehörde erteilt. Eine Besetzung beider 
Stellen in 2022 wird angestrebt.

B-06 Handlungsfeldübergreifende Maßnahmen
B-06-01 Klima-Infopoint im BA: Sachmittel für Beratung von Bürger*innen in Sachen Bau, 

Energie etc. inkl. digitaler Geräte/Darstellungen
in Umsetzung Digitaler Infopoint auf www.stadtklima-altona.de; mobile analoge Material-Infoständer 

im WBZ, Rathaus Altona, KUZ Altona, KUZ Blankenese aufgestellt.

B-06-02 STADTKLIMA Labor: Konzepterstellung und Umsetzung in Umsetzung Konzept wurde durch einen Diensleister bis Ende April erstellt, ein Standort ist in Lurup 
in Verhandlung, ein Auftaktworkshop mit Anwohner:innen hat stattgefunden.

B-06-03 Untersuchung für die Erschließung tiefer Geothermie durch Nachnutzung von 
Bohrlöchern aus der Erdölförderung in Sinstorf zur Wärmegewinnung

in Vorbereitung Erste Gespräche mit dem Betreiber der Bohrlöcher "Neptun Energy" haben 
stattgefunden.

B-06-04 Die klimaresistente Stadt – Entwicklung eines Konzeptes zur Transformation eines 
hoch verdichteten Stadtraums in ein klimaresilientes Quartier

in Umsetzung Der Gutachter ist beauftragt und erarbeitet derzeit das Konzept.

B-06-05 Klimamodellquartier Lurup/Osdorf in Vorbereitung Warten auf Freiwerden der Fläche.
B-06-06 Klimamodellprojekt Kleine Freiheit in Vorbereitung Die Klimamittel für das Struenseequartier wurden auf das Klimamodellprojekt Kleine 

Freiheit übertragen, da sie in der ehedem vorgesehenen Form nicht benötigt wurden 
und sinnvoller für die Entwicklung der Kleinen Freiheit  zu einem Klimamodellprojekt 
eingesetzt werden sollen. 
Das Modellprojekt - am historisch bedeutsamen Stadteingang nach Altona - befindet 
sich in der Vorbereitung (Konzeption eines Planungs- und Beteiligungsverfahrens) und 
soll im dritten Quartal 2022 starten.

Bildungsmaßnahmen in Bezirken noch nicht begonnen Zurzeit Abstimmung zur künftigen Ausgestaltung.
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Stand Maßnahmenprogramm Themenbereich Bezirke - Klimamittel
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Anlage 8b

Maßnahmen-Nr. Maßnahmentitel Klimastellen4
Förderung 2019 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2020 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Kosten-
ermächtigungen

Förderung 2021 
Auszahlungs-
ermächtigungen

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Kosten-
ermächtigungen in 

Umsetzung1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen 

bewilligt1

Förderung 2022 
Auszahlungs-
ermächtigungen in 

Umsetzung1,4

B-01 Bezirkliche Bedarfe Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz 
B-01-01 Gutachten zur klimagerechten Ertüchtigung der Außenstelle des Bezirksamtes in 

Billstedt, Öjendorfer Weg 9
15

B-01-03 Ergänzende Maßnahmen Modernisierung Sportanlage Dratelnstraße 15 30
B-01-04 Bezirksgebäude werden klimafit (kein MVM, sondern bezirkseigene Liegenschaft)

20

B-01-05 Energetische Quartierskonzept Check up Iserbrook und Sülldorf 2
B-01-06 Energie- und Sanierungsfahrpläne für 5 Liegenschaften 47
B-01-07 Energetische Sanierung Försterei Niendorfer Gehege 30
B-01-08 Energie- und Sanierungsfahrpläne bezirklicher Liegenschaften (ü. 200m2), ca. 10 

Objekte
20

B-01-09 PV-Anlage für das Technische Rathaus /38a 41
B-01-10 Energie und Innovation – Untersuchung, wie die Innovationsparks Bergedorf und 

Bergedorf Süd-Ost energetisch fortschrittlich errichtet werden können
67

B-01-11 Energetische Sanierungskonzepte von drei ausgewählten Liegenschaften 6
B-01-16 JuZeNa Sanierungsfahrplan 27 27
B-01-18 Energieberatung für Genehmigungsverfahren der Sozialen Erhaltungsverordnung 20 20
B-01-19 Energetische Sanierungsfahrpläne für bezirkliche Gebäude 20
B-01-20 Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen und klimagerechten 

Sanierung/Modernisierung eines modellhaften Sportgebäudes
30 30

B-01-21 Bezirksamt als Vorbild: Beleuchtungskonzepte für Dienstgebäude 24 24
B-01-22 LED-Modernisierung des Lauflichts im Stadion Hammer Park 5
B-01-23 Voruntersuchung Technisches Rathaus 45 45
B-01-25 Bezirksamt als Vorbild: Wärmebildkameras 2 2
B-01-26 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetisches Quartierskonzept/-

management Eimsbüttel
10

B-01-27 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetische Quartierskonzept/-management 
Wandsbek

10

B-01-28 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetisches Quartierskonzept/-management 
Hamburg-Nord

10 10

B-01-29 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetische Quartierskonzept/-management Harburg
10

B-01-30 Kofinanzierung KfW-Förderung Energetische Quartierskonzept/-management  – 
Landesanteil

77

B-02 Bezirkliche Bedarfe Mobilitätswende 
B-02-01 Installation Fahrradunterstand mit Photovoltaik-Anlage, ggf. mit Gründach/-fassade, 

zzgl. Akkuladeinfrastruktur für Pedelecs
60 45

B-02-03 Dekarbonisierung der dienstlich genutzten Fahrzeuge 20 35
B-02-04 Dekarbonisierung der dienstlich genutzten Fahrzeuge 10 10 10 16 16
B-02-05 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum 10
B-02-06 Flaniermeile Volksdorf ("Autoarmes Volksdorf") - Bürger- und Akteursbeteiligung 50 50
B-02-07 E-Ladesäulen Bauhof 74
B-02-10 Mobilitätskonzepte für Beschäftigte 20
B-02-11 Mobilitätskonzepte für Beschäftigte 5 10
B-02-12 Aufbau von Ladeinfrastruktur an bezirklichen Gebäuden 20
B-02-13 Aufbau von Ladeinfrastruktur an bezirklichen Gebäuden 20
B-02-14 Aufbau von Ladeinfrastruktur an bezirklichen Gebäuden 60
B-02-15 Aufbau von E-Ladeinfrastruktur an Gebäuden 20 20 20
B-02-16 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten 50
B-02-17 Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten 35
B-02-18 (E-)Diensträder: Sukzessive Erweiterung der Fuhrparkflotte 32 21
B-02-19 Anschaffung von (E-)Diensträdern und (E-)Lastenrädern in den Dienststellen 23
B-02-20 Anschaffung von (E-)Diensträdern und (E-)Lastenrädern in den Dienststellen 29
B-02-21 Anschaffung von (E-)Diensträdern und (E-)Lastenrädern in den Dienststellen 8
B-02-23 Elektrifizierung der Fahrzeugflotte 27
B-02-24 Elektrifizierung der Fahrzeugflotte 27
B-02-25 Elektrifizierung der Fahrzeugflotte 57
B-02-26 Nicht-öffentliche Ladeinfrastruktur Betriebshof, Friedhof Langenbek, FH Süderelbe 

und Revierförsterei Eißendorf
46

B-02-27 klimaclever mobil in Iserbrook und Sülldorf (detaillierte Konzeption von Vor-Ort-
Management, wie Parkraum, Ladeinfrastruktur etc.)

9

B-02-28 Leitlinien Mobilität für den Bezirk Eimsbüttel (v.a. Systematisierung/Bündelung 
vorhandener Ansätze, strategische Ausrichtung)

12

B-02-29 Modellprojekte Schülermobilität (Konzeptionelle und personelle Unterstützung beim 
Umsetzen, Umsetzung kleinerer Schlüsselmaßnahmen)

15

B-02-30 Fuß- und Radverkehrsförderung in den Bereichen Schulmobilität, Nahmobilität z.B. 
Stadtteilzentren

34

B-02-31 Bau von Micro-Depots z.B. in Quartieren von Projekten für Energetische 
Quartierssanierung

37

B-02-32 Pilotprojekt Leasing von 10 E-Diensträdern 11
B-02-33 (E)-Diensträder: Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten 5 46
B-02-34 Umrüstung von zwei Motorbooten der Zentralstelle Schwanenwesen auf Elektroantrieb 

und Errichtung einer E-Ladestation am Liegeplatz/Standort Eppendorfer Mühlenteich, 
Erikastraße 186

67

B-02-35 Umrüstung von vier Motorbooten des HdJ Lattenkamp auf Elektroantrieb und 
Errichtung einer E-Ladestation am Liegeplatz/Standort Bootshalle Bebelallee 22

5 58

1



Stand Maßnahmenprogramm Themenbereich Bezirke - Klimamittel
Stand: 31.05.2022

Anlage 8b

B-02-36 Reallabor Mobilitätswende Vier- und Marschlande 25

B-02-37 Lastenrad für Rahlstedt 5
B-02-38 Servicestationen für den Radverkehr im Bezirk HH-Nord 17

Klimaschutzteilkonzept Mobilität in Altona 40
B-03 Bezirkliche Bedarfe Wirtschaft
B-03-02 4 Gutachten zur Nutzung von Erneuerbaren Energien/Photovoltaik/Abwärme für 

Unternehmen
16

B-03-03 Maßnahmen für den Pilotstandort "Nachhaltiges Gewerbegebiet“ 25 25
B-03-04 Dachflächenaktivierung zur solaren Nutzung auf Gewerbeflächendächern 30 30
B-03-05 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie Klimaschutzteilkonzept Billbrook 19 25 25 6
B-03-06 Kofinanzierung Nachhaltiges Entwicklungskonzept und Klimaschutzmanagement 

Schnackenburgallee (NEKS)
29 15

B-03-07 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie: Nachhaltiges Entwicklungskonzept Eidelstedt 
(NEKE)

28 15

B-04 Bezirkliche Bedarfe Klimaanpassung
B-04-02 Umgestaltung eines multifunktionalen Straßenraums zur Klimafolgenanpassung und 

Regenwassernutzung/-entkopplung durch gezielte Berücksichtigung von 
Versickerungspotentialen in der Straßenraumgestaltung

13

B-04-03 Studie zur Begrünung der Rönnhaidbrücke 8 8
B-04-04 Anschaffung eines Balkenmähers zur nachhaltigen Mahd von Blüh- und 

Langgraswiesen (Stärkung der Wasserspeicherkapazität, Humusaufbau und 
Starkregen-Retentionsfähigkeit)

20 20

B-05 Umsetzung des Klimaplans - Konzeptualisierung & Sachmittel
B-05-02 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (HH-Mitte) x 25 72 15
B-05-03 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Altona) x 25 191 15
B-05-04 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Eimsbüttel) x 25 101 15
B-05-05 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (HH-Nord) x 25 191 15
B-05-06 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Wandsbek) x 216 15
B-05-07 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Bergedorf) x 47 308 15 15
B-05-08 Umsetzung des Klimaplans - Klimamanagement (Harburg) x 25 146 15 15
B-05-09 Leitungsgebundene Trinkwasserversorgung in Dienstgebäuden 23 23
B-05-10 Sukzessive Entkarbonisierung der in den Betriebshöfen benutzten Kleingeräte, wie 

Gartengeräte
7

B-05-11 Kofinanzierung Kommunalrichtlinie Klimaschutzteilkonzept Eimsbüttel 12
B-05-12 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 

(Bergedorf)3 50 43

B-05-13 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 

(Eimsbüttel)3 43 43

B-05-14 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) (HH-

Mitte)3 33 32

B-05-15 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) (HH-

Nord)3 133

B-05-16 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 

(Harburg)3 54 62

B-05-17 Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (ZUG Förderung) 

(Altona)3 89

B-06 Handlungsfeldübergreifende Maßnahmen
B-06-01 Klima-Infopoint im BA: Sachmittel für Beratung von Bürger*innen in Sachen Bau, 

Energie etc. inkl. digitaler Geräte/Darstellungen
5 10

B-06-02 STADTKLIMA Labor: Konzepterstellung und Umsetzung 26 15 6 1
B-06-03 Untersuchung für die Erschließung tiefer Geothermie durch Nachnutzung von 

Bohrlöchern aus der Erdölförderung in Sinstorf zur Wärmegewinnung
35

B-06-04 Die klimaresistente Stadt – Entwicklung eines Konzeptes zur Transformation eines 
hoch verdichteten Stadtraums in ein klimaresilientes Quartier

35 20 20

Bildungsmaßnahmen in Bezirken 9

Hinweise:
* vorläufige Maßnahmennummer
Förderung = bewilligte Mittel abzüglich Rückflüsse. Bei negativen Fördersummen sind die Rückflüsse nicht umgesetzter Fördermittel höher als die im Jahr der Rückgabe bewilligten Fördergelder.
Angaben in Tsd. Euro.
1 weitere Bewilligungen und Mittelabrufe ausstehend.
2 aus dem Klimaprogramm finanzierte Stelle, im folgenden Klimastelle genannt.
2 Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
3 Beinhaltet auch Sollübertragungen von Bewilligungen aus 2021.

2
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Maßnah-
men-Nr. Maßnahmentitel 2018 2019 2020 2021

B-05-10 Sukzessive Entkarbonisierung der in den 
Betriebshöfen benutzten Kleingeräte, wie 
Gartengeräte

0 0 0 2

B-05-12 Integriertes Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement (ZUG 
Förderung)(Bergedorf)

0 16 26 0

GE-01-06 Erneuerbare Energien: Konzepte, Solarzentrum, 
Monitoring, Förderung Einzelfälle

393 227 0 0

GE-01-07 Stromspar-Check in einkommensschwachen 
Haushalten (Caritasverband Hamburg)

371 351 185

GE-02-02 Schaffung von Transparenz über den 
Gebäudegesamtbestand sowie deren 
Optimierungsmöglichkeiten, Entwicklung relevanter 
Informationsgrundlagen, Beratungs- und 
Förderansätze
Zielgruppengerechte Kommunikationskampagne 
zur Aktivierung von Stakeholdern zur Umsetzung 
der Klimaziele im Bereich der Wohngebäude in 
Hamburg 1

6.336 3.447 4.201 6.667

GE-02-05 Wohnungsneubau-Programm (Förderprogramm 
IFB) 2

627 487 466 349

GE-03-01  Hamburger Förderung für die energetische 
Gebäudesanierung von Nichtwohngebäuden

256 502 467

HFÜ-02-
03

Umweltfreundliche Beschaffung 0 0 269

HFÜ-02-
04

CO2-Reduktion durch Grünstrom bei Dienstreisen 
mit der Bahn

2.506 2.627 858 482

HFÜ-02-
05

Nationaler - klimaneutraler - Standardpostversand 
der FHH

300 23 58 511

HFÜ-02-
06

Klimaneutraler Paketversand der Hamburger 
Verwaltung innerhalb Deutschlands

0 0 0 31

HFÜ-03-
03

Klimaschule PLUS - Akquise und Unterstützung 
von Schulen bei der Erstellung eines schuleigenen 
Klimaschutzplans, um Klimaschule zu werden

0 0 0

CO2-Einsparungen in [t/a]

Die Angaben bezeichnen die im jeweiligen Jahr erreichten zusätzlichen CO2-Einsparungen z.B. durch neu umgesetzte 
Energieeffizienzmaßnahmen oder neue Anlagen der erneuerbaren Erzeugung. Für einige Maßnahmen, insbesondere 
im Bereich Verkehr ist eine Erfassung der Gesamteinsparung sinnvoller, jährliche CO2-Einsparungen werden hier als 
Differenz zum Vorjahr in dieser Anlage dargestellt. Für einzelne Maßnahmen, z.B. Fuhrpark oder Umwelttaxis, können 
Einsparungen aufgrund einer schwankenden PkW-Zahl auch rückläufig sein. Bei Maßnahmen zum Ausbau der EE, z.B. 
Windenergie, wird bei gleichbleibendem Anlagenbetrieb jährlich weniger CO2 eingespart, da der verdrängte Strom 
durch den steigenden EE-Anteil auf Bundesebene eine niedrigere CO2-Bilanz hat.
Die hier aufgeführten CO2-Reduktionen beziehen sich auf die Gesamteinsparung, unabhängig davon, ob sie eine 
Wirkung auf die Verursacherbilanz haben oder nicht.

CO2-Reduktionen von Einzelmaßnahmen 2018-2021
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HFÜ-03-
06

Umsetzung von Maßnahmen aus den 
Klimaschutzplänen der Schulen

0 0 0 0

HFÜ-04-
01

Optimierung der Abfallwirtschaft in Hamburg unter 
dem Aspekt des Klimaschutzes ("Recycling-
Offensive")

0 17.483 4.728

M-00-06 Öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen 0 562 275

M-03-08 Mitmachaktion „Stadtradeln“ 0 0 0 305

M-03-09* Förderung des Radverkehrs 18.081 18.122 19.048

M-04-13 Carsharing 744 1.912 -2.246

M-05-01 Umstellung der gesamten Busflotte auf alternative 
Antriebe

-157 368 1.521

M-06-02 Betrieb öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
für E-Fahrzeuge fortsetzen

0 0 0 8.844

M-06-05 Mobilitätswende LBV: Steigerung des Anteils 
elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark des LBV

0 0 0 1

M-06-08 Mobilitätswende Polizei: Steigerung des Anteils 
elektrisch betriebener PKW im Fuhrpark und 
Ausbau Ladeinfrastruktur bei der Polizei

0 0 0 24

M-06-11 E-Mobilität bzw. andere alternative Antriebe sowie 
alternative Kraftstoffe, z.B. Power Fuels

6.142 6.315 15.600

M-06-12 Öffentlicher Fuhrpark "Flotte 120" 0 0 47

M-06-13 Steigerung des Anteils elektrisch betriebener Pkw 
(Pkw im Sinne der Beschaffungsleitlinie der FHH) 
im Fuhrpark
- der FHH auf 100 Prozent (ausgenommen 
Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, des 
Landesamts für Verfassungsschutz, der 
Ausländerabteilung und der Steuerfahndung)
- öffentlicher Unternehmen mit Kfz-Bestand auf 75 
Prozent

15 -14 135

M-06-14 Hamburger Umwelttaxi - Partnerschaft für 
Luftgüte und schadstoffarme Mobilität 

928 176 -233 254

M-08-01, 
M-08-02, 
M-08-06-
Z

Begleitung und Umsetzung des Themas Landstrom 
für die Schifffahrt

258 -63 1.226

M-09-01 „Ersatz“ alter Luftfrachtgebäude durch Hamburg 
Airport Cargo Center HACC3

0 0 0 0

M-09-02 Fortsetzung des „Mobilitätskonzepts 2020“: 
Alternative Antriebe für Fahrzeuge im 
Flughafenbetrieb (z.B. Gepäckschleppfahrzeuge)

0 0 0 0

M-09-03 Verstärkter Einsatz neuer Flugzeugmuster (Typen 
Airbus A 320 neo, bzw. Boeing 737 new 
generation)

0 0 0 0
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ÖG-14 Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude - 
Modernisierung der Gebäudetechnik 
(Förderprogramm)

664 1.124 1.062 260

ÖG-20 Umsetzung Klimaschutz im Zuge Rahmenplan 
Schulbau

4.259 8.287 2.557 -10.000

ÖG-22 Klimaschutzmaßnahmen im Hochschulbau 3.352 125 1.313
Ü-06-01 Windenergie in Hamburg: Begleitung des Ausbaus 76.954 11.296 -13.680 0

W-01-07 Öffentliche Unternehmen als Klima-Partner 0 123.001 4.865 0

W-01-08 Klimaneutralität öffentliche Unternehmen -36 16.349 1.173

W-01-09 2. Energieeffizienznetzwerk (EEN) der Hamburger 
Industrie

0 27.372 14.740 15.012

W-01-10 Energieeffizienznetzwerk der Genuss- und 
Lebensmittelindustrie

0 0 0 30.600

W-01-11 Weitere Energieeffizienz-Netzwerke 
(Folgenetzwerke bereits laufender EEN und/oder 
Gründung neuer EEN)

0 0 0 10.400

W-03-01 Ausbau und Weiterentwicklung des 
Förderprogramms "Unternehmen für 
Ressourcenschutz“ (UfR)

28.762 16.700 48.163 12.045

W-04-09 Norddeutsche EnergieWende (NEW 4.0) 0 0 0 51.700

WW-01-
01

Steigerung der EE-Anteile in der Wärmeversorgung 
(Förderprogramm Erneuerbare Wärme)

576 1.026 950 898

X-016 Freiwillige Selbstverpflichtung von 
Industrieunternehmen 2013-2018 zur Umsetzung 
betrieblicher CO2-Minderungen

12.362 0 0 0

X-031 Ersatz von elektrischen Nachtspeicherheizungen 
durch Pumpen-Warmwasserheizungen 
(Förderprogramm IFB)

146 0 0 0

X-045 Ausweitung der Erprobung von 
batterieelektrischen Fahrzeugen

296 30 0 0

X-142 Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen in 
Unternehmen

92 0 0 0

X-170 Zertifikateerwerb 30.000 25.000 20.000 0
Anmerkungen: 
- Maßnahmen mit X-ID sind abgeschlossen und nur für CO2 hier weiterhin dokumentiert.

Fußnoten: 
1 Hierbei handelt es sich um die CO2-Einsparungen, die über die IFB-Modernisierungsprogramme für Hamburger 
Wohngebäude ermittelt werden. CO2-Einsparungen, die mithilfe von KfW-Förderung oder durch frei-finanzierte 
Modernisierungen erreicht werden, werden hier nicht erfasst. 
2 Hierbei handelt es sich um die CO2-Einsparungen, die über die IFB-Förderung für energetische Zuschüsse im 
geförderten Mietwohnungsneubau ermittelt werden. Nicht-geförderter Wohnungsneubau wird hier nicht erfasst. 
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Empfehlung des Klimabeirats Hamburg zum Zwischenbericht  1 

zur 1. Fortschreibung des Hamburger Klimaplans  2 

 

Anlass  3 

Der Klimabeirat Hamburg hat laut § 7 des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes (HmbKliSchG) die Auf-4 
gabe, Empfehlungen zum Stand der Zielerreichung und der Umsetzung der Maßnahmen des Hambur-5 
ger Klimaplans (Zwischenbericht) abzugeben. Der Zwischenbericht und die Empfehlung des Klimabei-6 
rats Hamburg sind der Bürgerschaft vorzulegen.  7 

Der Klimabeirat Hamburg hat den Zwischenbericht in Form eines Entwurfs mit Stand 26.09.2022 ein-8 
schließlich Anlagen zur Kommentierung erhalten. Der Zwischenbericht rekurriert auf die Ende 2019 9 
vorgelegte Erste Fortschreibung des Hamburger Klimaplans, die vom Senat mit Drucksache 21/19200 10 
beschlossen wurde.  11 

Der Zwischenbericht erläutert den für Hamburg relevanten klimapolitischen Rahmen auf EU- und Bun-12 
desebene und die unterschiedlichen Bilanzierungsansätze des Klimaplans. Er stellt die erreichten CO2-13 
Einsparungen nach der Verursacherbilanz (Top-down) und aus dem Maßnahmencontrolling (Bottom-14 
up) dar. Für die vier Transformationspfade Wärmewende, inkl. Gebäudeeffizienz, Mobilitätswende, 15 
Wirtschaft und Klimaanpassung sowie einem handlungsübergreifenden Maßnahmenkonzept gibt der 16 
Zwischenbericht einen zusammenfassenden Sachstand und zeigt beispielhafte Maßnahmen auf. De-17 
taillierte Anlagen zum Stand der konkreten Maßnahmenumsetzung ergänzen den Bericht, der mit ei-18 
nem Fazit und einem Ausblick auf die anstehende zweite Fortschreibung des Klimaplans endet.    19 

 

Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen  20 

Der Klimabeirat erkennt an, dass das Ziel aus dem Masterplan Klimaschutz 2013, im Zeitraum 2013 – 21 
2020 zwei Mio. t CO2 einzusparen, erreicht werden konnte. Dies gilt auch für das vorzeitig erreichte 22 
Ziel, die Pro-Kopf-Emissionen auf 9 t abzusenken. 23 

Der Zwischenbericht weist keine vollständige Bilanzierung für die Jahre 2020 und 2021 aus. Ursache 24 
dafür ist eine verzögerte Bereitstellung der laut HmbKliSchG maßgeblichen Verursacherbilanz des Sta-25 
tistikamtes Nord, die lediglich für das Jahr 2020 vorliegt. Damit erfüllt der Zwischenbericht zumindest 26 
bilanziell nur in Teilen die Vorgaben von § 6 (2) HmbKliSchG und hat eine eingeschränkte Aussagekraft 27 
in Bezug auf eine ggf. notwendige Nachsteuerung.  28 

Der Zwischenbericht konstatiert, dass vor dem Hintergrund einer CO2-Einsparung von 34,7 % bis 2020 29 
im Vergleich zum Basisjahr 1990 (Verursacherbilanz) „erhöhte Anstrengungen erforderlich sind, um 30 
das derzeit gültige Klimaziel in acht Jahren zu erreichen“ (55 % bis 2030). Verschärfend kommt aus 31 
Sicht des Klimabeirats hinzu, dass in Bezug auf das Jahr 2020 z. T. erhebliche Minderungen der CO2-32 
Emissionen pandemiebedingt und durch einen besonders milden Winter zu erklären sind.  Es ist zu 33 
erwarten, dass die CO2-Emissionen - ähnlich wie auf Bundesebene - für 2021 wieder angestiegen sind 34 
und dass die sich abzeichnende notwendige Ambitionssteigerung beim Klimaziel weitere Anstrengun-35 
gen im Klimaschutz in Hamburg erforderlich machen.   36 

Im Zwischenbericht wird angeführt, dass Klimaschutzmaßnahmen anhand verschiedener Kriterien wie 37 
der erreichbaren CO2-Einsparung oder dem Nutzen-Kosten-Effekt bewertet und priorisiert werden. 38 
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Den Unterlagen kann nicht entnommen werden, welche Gewichtung bei den Kriterien zur Anwendung 39 
kommt und welcher Systematik die Priorisierungsprozesse unterliegen.  40 

Die für die Zielerreichung im Sektor Private Haushalte (PHH) zentrale Machbarkeitsstudie zur Errei-41 
chung der Klimaschutzziele im Bereich der Wohngebäude in Hamburg wird im Zwischenbericht mehr-42 
fach erwähnt, (Zwischen-) Ergebnisse finden aber nicht Eingang in den Bericht. Die Studie sollte laut 43 
Klimaplan 2019 „zügig“ Erkenntnisse zum „wirtschaftlichen Optimum“ von Klimaschutzmaßnahmen 44 
im Gebäudebestand liefern und die bislang unzureichende energetische Sanierung des Gebäudebe-45 
stands in Hamburg maßgeblich voranbringen. Damit fehlt dem Zwischenbericht eine zentrale Aussage 46 
zur Umsetzungsdynamik im wichtigen Teilsektor Wohngebäude.  47 

Der Bericht bleibt unscharf bei der Darstellung und Beurteilung der Modal Split-Entwicklung, die vor 48 
allem durch mehr ÖV-Nutzung im Fernverkehr gekennzeichnet ist, während im Nahverkehr die Per-49 
sonenkilometer rückläufig sind. Vor diesem Hintergrund unterstützt der Klimabeirat nachdrücklich 50 
die intensivierte Stärkung eines integrierten Umweltverbundes im Transformationspfad Mobilitäts-51 
wende. 52 

Der Zwischenbericht enthält umfangreiche Ausführungen zur Entwicklung der Wasserstofftechnolo-53 
gie. Die daraus abzuleitenden CO2-Einsparungen bleiben allerdings bis 2030 relativ gering. Industrie 54 
und Gewerbe (Transformationspfad Wirtschaft) sollen dennoch bis 2030 den größten Beitrag zur 55 
Emissionsminderung leisten. Auf diese Herausforderung geht der Zwischenbericht nur unzureichend 56 
ein. 57 

Der Transformationspfad Klimaanpassung enthält relativ wenige konkrete Umsetzungsmaßnahmen, 58 
Umsetzungserfolge sind unzureichend mit Daten hinterlegt und das globale Emissions-Szenario, auf 59 
das die Klimaanpassung ausgerichtet werden soll, ist nicht aufgeführt. Wichtige Aspekte der Klimaan-60 
passung wie die Hitzevorsorge oder Aspekte des Hochwasserschutzes sind im Klimaplan bislang un-61 
terrepräsentiert.  62 

Klimaschutz und Klimaanpassung werden nicht in ihrer gegenseitigen Wirkung betrachtet. So können 63 
Klimaschutzmaßnahmen das Stadtklima lokal verändern (z. B. Photovoltaik auf Dächern), und Maß-64 
nahmen der Klimaanpassung zu CO2-Bindung führen (z. B. Erhalt und Vergrößerung von Grünflächen, 65 
Entsiegelung).    66 

Für alle Transformationspfade ist generell festzustellen, dass Umsetzungserfolge einschließlich einer 67 
quantitativen und qualitativen Auswertung nicht systematisch oder nur lückenhaft dargestellt werden.    68 

Neben dem dringenden Appell, die Klimaschutzanstrengungen und die Anpassungsmaßnahmen an die 69 
Folgen des Klimawandels deutlich zu verstärken, gibt der Klimabeirat Hamburg auf Grundlage des vor-70 
liegenden Zwischenberichts zum Klimaplan folgende Empfehlungen. Der Senat der Freien und Hanse-71 
stadt Hamburg  72 
 

• sollte dafür Sorge tragen, dass die Verursacherbilanz für Hamburg schneller erstellt wird, und 73 
zusätzlich ein belastbares Frühindikatorensystem einführen.  74 
 

• sollte die Gewichtung einzelner Kriterien für die Bewertung und Priorisierung von Klimaschutz-75 
maßnahmen transparent darlegen und um das Kriterium Klimagerechtigkeit ergänzen.  76 
 77 

• sollte bei zukünftigen Zwischenberichten eine systematische quantitative und qualitative Aus-78 
wertung der Umsetzungserfolge von Maßnahmen vornehmen.  79 
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• sollte die Regelungen für ein entsprechendes Sofortprogramm Klimaschutz nachschärfen, da 80 
trotz erkennbarer Zielverfehlung die derzeitigen Vorgaben für ein Sofortprogramm aus dem 81 
Klimaplan 2019 keinerlei erkennbare Debatte oder Konsequenzen ausgelöst haben.  82 
 

• sollte die Höhe der zentralen Klimamittel (Produktgruppe 295.12, Einzelplan 6.2) vor dem Hin-83 
tergrund des zukünftig zu steigernden Ambitionsniveaus des Klimaziels für die kommenden 84 
Jahre überprüfen und anpassen. 85 
 

• sollte eine externe Überprüfung der aktuellen Klima-Governance, d.h. der bestehenden Auf-86 
bau- und Ablauforganisation in Politik und Verwaltung sowie des Steuerungsinstrumentariums 87 
in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung, veranlassen.  88 
 

• sollte die Ergebnisse der zwischenzeitlich veröffentlichten Machbarkeitsstudie für Klima-89 
schutzmaßnahmen im Gebäudebestand (öffentliche Vorstellung am 11.10.2022) vor dem Hin-90 
tergrund der aktuellen Entwicklung der Bau- und Energiekosten sowie vor dem Hintergrund 91 
der durch den Ukraine-Krieg veränderten Anforderungen an Energiesicherheit und Resilienz 92 
auf ihre Aussagekraft überprüfen.  93 
 

• sollte zur weiteren Defossilisierung der dezentralen Wärmeversorgung eine differenzierte 94 
Strategie zur Beseitigung zentraler Hemmnisse (z. B. unzureichende Förderanreize, umständli-95 
che Genehmigungsverfahren, Fachkräftemangel) für den energetischen Umbau des Gebäude-96 
bestandes entwickeln. 97 

• sollte zur Beschleunigung der Mobilitätswende die konkrete Entwicklung des Umweltverbun-98 
des insgesamt qualifiziert mit Daten hinterlegen und neben Anreizmaßnahmen für den Um-99 
weltverbund auch Maßnahmen zur Reduzierung des Pkw-Verkehrs darstellen und in ihrer Wir-100 
kung einschätzen.  101 

• sollte für den Transformationspfad Wirtschaft die konkreten Umsetzungserfolge für die Zieler-102 
reichung bis 2030 sowie die Rahmenbedingungen und Chancen der Elektrifizierung in Gewerbe 103 
und Industrie stärker in den Fokus nehmen.  104 
 

• sollte zeitnah eine eigenständige Klimaanpassungsstrategie und die Weiterentwicklung des Kli-105 
mafolgenmonitorings voranbringen. Hier empfiehlt der Klimabeirat, dass der Senat ein Klima-106 
anpassungsgesetz für Hamburg erarbeitet und die Verknüpfung von Klimaschutz und Klimaan-107 
passung im Sinne einer nachhaltig klimaresilienten Entwicklung Hamburgs etabliert.   108 
 

• sollte bei allen Transformationspfaden die graue Energie der durchgeführten Maßnahmen be-109 
rücksichtigen.   110 

 

 

Kommentierung des Zwischenberichts im Einzelnen  111 

 

Erreichung der Klimaschutzziele 112 

Der Klimabeirat begrüßt ausdrücklich, dass das Ziel aus dem „Masterplan Klimaschutz 2013“, ab 2013 113 
zwei Mio. t CO2 bis 2020 einzusparen, erreicht werden konnte. Allerdings ist dabei zu beachten, dass 114 
knapp 100.000 t CO2 aus einem Übertrag aus dem Klimaschutzkonzept 2007 – 2012 stammen. Außer-115 
dem fällt in Bezug auf die einzelnen Transformationspfade auf, dass gerade in den letzten Jahren die 116 



  Anlage 10 

 

 

 

Transformationspfade Mobilitätswende und Wärmewende, inkl. Gebäudeeffizienz, am wenigsten zur 117 
CO2-Einsparung beigetragen haben (siehe Abb. 8). Die Gründe dafür sollten genauer analysiert und 118 
dargestellt werden.  119 

Die Tatsache, dass trotz der Erhöhung der Einwohnerzahl Hamburgs das Pro-Kopf-Emissionsziel des 120 
Klimaplans 2015 von 9 t vorzeitig erreicht werden konnte, wird ebenfalls begrüßt. Aber auch hier gilt 121 
der Hinweis, dass die für 2020 ermittelte und weiter rückläufige Pro-Kopf-Emission von 7,3 t weiterhin 122 
deutlich über der erforderlichen Reduktion liegt1. Hinzu kommt, dass die CO2-Reduktion in 2020 von 123 
Coronaeffekten überlagert und durch den besonders milden Winter beeinflusst ist (zweit-wärmster 124 
Winter seit Aufzeichnungsbeginn 18822).  125 

Die ausgewiesene CO2-Einsparung von 34,7 % bis 2020 (Basisjahr 1990, Verursacherbilanz) zeigt mit 126 
Blick auf das Reduktionziel von 55 % bis 2030, dass eine Zielverfehlung bei einem 20 %-Punkte-Delta 127 
und begrenzter Zeit immer wahrscheinlicher wird. Die Aussage des Zwischenberichts in Kap. D 1.1, 128 
dass „in Hamburg erhöhte Anstrengungen erforderlich sind, um das derzeit gültige Klimaziel einer CO2-129 
Reduktion … zu erreichen“, wird daher ausdrücklich geteilt.  130 

Somit stellt sich die Frage, welche Konsequenzen bei erkennbarer Verfehlung der Zielsetzung des 131 
Klimaplans folgen. Der Zwischenbericht (Kap. D 1.1) stellt lediglich fest, dass „in Hamburg erhöhte An-132 
strengungen erforderlich sind“, um das derzeit gültige Klimaziel in acht Jahren zu erreichen. Die Erste 133 
Fortschreibung des Klimaplans aus 2019 enthält einen allgemeinen Hinweis auf ein „Sofortprogramm“, 134 
welches bereits dann greifen soll, wenn die Emissionsdaten „draufhindeuten“, dass ein Minderungsziel 135 
„gefährdet“ ist3. Dieser Tatbestand ist aus Sicht des Klimabeirates gegeben. Im Zwischenbericht finden 136 
sich aber keinerlei Ausführungen, ob überhaupt ein Sofortprogramm notwendig ist. In jedem Fall soll-137 
ten die allgemeinen Regelungen für den Fall einer Zielverfehlung im Klimaplan nachgeschärft und ver-138 
bindlich ausgestaltet werden.  139 
 
Für die Zielerreichung ist es aus Sicht des Klimabeirates vor dem Hintergrund knapper Ressourcen 140 
wichtig, eine Priorisierung von Klimaschutzmaßnahmen vorzunehmen. Im Zwischenbericht Kap. D 2.2. 141 
finden sich dazu folgende Ausführungen:  142 

Die angemeldeten Maßnahmen werden anhand der Kriterien CO2-Wirkung, Weichenstellung zur 143 
Zielerreichung, strukturelle Relevanz, Dringlichkeit des Mittelbedarfes, Einsatz von Drittmitteln so-144 
wie Kosten-Nutzen-Effekt bewertet und innerhalb des jeweiligen Transformationspfades oder The-145 
menbereichs priorisiert. 146 

Die genannten Kriterien sind nachvollziehbar. Es sollte aber transparent erläutert werden, welche Ge-147 
wichtung die einzelnen Kriterien haben und welcher Systematik die erforderlichen Abwägungsent-148 
scheidungen unterliegen.  149 

Außerdem regt der Klimabeirat an, Klimagerechtigkeit als Kriterium zu ergänzen. Klimaschutzmaßnah-150 
men aber auch Maßnahmen der Klimaanpassung können zu übermäßiger Belastung bestimmter ge-151 
sellschaftlicher Gruppen führen. Die Beachtung der Klimagerechtigkeit von Maßnahmen soll dazu bei-152 
tragen, dass innerhalb der Stadtgesellschaft eine gerechte Verteilung von Lasten erfolgt und damit 153 
zugleich Akzeptanz und Teilhabe erhöht und Widerstände vermieden werden4.  154 

                                                           
1 Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland | Infografik | BMUV 
2 https://www.dwd.de/DE/leistungen/zeitreihen/zeitreihen.html?nn=18256#buehneTop 
3 https://www.hamburg.de/contentblob/13287332/bc25a62e559c42bfaae795775ef1ab4e/data/d-erste-fort-
schreibung-hamburger-klimaplan.pdf, Seite 17 
4 Siehe dazu auch: Jahresgutachten 2021 der Wissenschaftsplattform Klimaschutz - WPKS (wissenschaftsplatt-
form-klimaschutz.de) 

https://www.bmuv.de/media/kohlenstoffdioxid-fussabdruck-pro-kopf-in-deutschland
https://www.dwd.de/DE/leistungen/zeitreihen/zeitreihen.html?nn=18256#buehneTop
https://www.hamburg.de/contentblob/13287332/bc25a62e559c42bfaae795775ef1ab4e/data/d-erste-fortschreibung-hamburger-klimaplan.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/13287332/bc25a62e559c42bfaae795775ef1ab4e/data/d-erste-fortschreibung-hamburger-klimaplan.pdf
https://www.wissenschaftsplattform-klimaschutz.de/de/Jahresgutachten2021.html
https://www.wissenschaftsplattform-klimaschutz.de/de/Jahresgutachten2021.html
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Finanzierung und Mittelbereitstellung  155 

Die im Zwischenbericht dargestellte Aufstockung der Klimamittel wird im Grundsatz begrüßt.  156 

Für die kommenden Jahre ist darauf zu achten, dass die Höhe der Klimamittel im Zentralen Programm 157 
Hamburger Klimaplan (Produktgruppe 295.12) für die erforderliche Umsetzungsdynamik der Maßnah-158 
men und eine schnelle Reduktion der Treibhausgasemissionen ausreicht. Diese Fragestellung verstärkt 159 
sich, da das Ambitionsniveau über die bisherige Zielsetzung, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 % zu 160 
reduzieren, aufgrund der Neuregelung des Klimaschutzgesetzes des Bundes (KSG) voraussichtlich er-161 
höht wird. Dies muss aus Sicht des Klimabeirats bei den Haushaltsberatungen 2023 / 2024 entspre-162 
chend Berücksichtigung finden.  163 

Die in Kap. E 3 („Ausblick“) genannten zusätzlichen Mittel für die energetische Sanierung und die För-164 
derung der Wasserstoff-Wirtschaft sind aus Sicht des Klimabeirats zu begrüßen.   165 

 

Klima-Governance und Zuständigkeiten  166 

Abbildung 10 des Zwischenberichtes zeigt die Vielzahl von Verantwortlichkeiten verschiedener Ham-167 
burger Fachbehörden für einzelne Sektoren und Transformationspfade. Hinzu kommen textliche Ver-168 
weise auf Aufgaben der Senatskommission für Klimaschutz und Mobilitätswende, der neu gegründe-169 
ten Stabsstellen für Klimafolgenanpassung und für Wasserstoff sowie auf die Rolle der Bezirke mit je-170 
weils eigenen Klimaschutzkonzepten.  171 

Auf Grundlage dieser Angaben ist eine Beurteilung der Wirksamkeit der Zuständigkeiten und Verwal-172 
tungsstrukturen kaum möglich, aus Sicht des Klimabeirates gibt die Abbildung die Komplexität der 173 
Klima-Governance noch nicht ausreichend wieder. Die Zuständigkeiten sind tatsächlich noch differen-174 
zierter, dies kann zur Verzögerung bei der Umsetzung von Maßnahmen beitragen5. Nötig erscheint 175 
deshalb eine zeitnahe Verbesserung und Vereinfachung der behördeninternen Zuständigkeiten und 176 
Abstimmungsprozesse. Der Klimabeirat Hamburg regt an, insgesamt die Klima-Governance Hamburgs, 177 
d. h. die Zuständigkeiten, Verwaltungsstrukturen und -abläufe für Klimaschutz und Klimaanpassung, 178 
zeitnah zum Gegenstand einer (externen) Überprüfung zu machen, um sie entsprechend kontinuierlich 179 
weiterzuentwickeln und zu optimieren. Die RISA-Vorschläge5 können hierzu eine Basis darstellen. Da-180 
bei sollten neben Politik und Verwaltung auch weitere Akteure der Stadtgesellschaft einbezogen wer-181 
den, um für eine wirkungsvolle Klimapolitik Hamburgs alle Beteiligten aus Politik, Verwaltung, Wirt-182 
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit in die Verantwortung zu nehmen.   183 

 

Transformationspfad Wärme inkl. Gebäudeeffizienz  184 

Der Klimaplan 2019 führt aus, dass die Ertüchtigung des Gebäudebestands über eine hohe Sanierungs-185 
qualität und -quote einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz liefern soll. Dabei sei sicherzustellen, 186 
dass das Ziel bezahlbarer Warmmieten und einer Begrenzung des Mietenanstiegs im Neubau sowie im 187 
Bestand nicht gefährdet werde. Auch deshalb wurde 2019 eine umsetzungsorientierte Machbarkeits-188 
studie mit der Wohnungswirtschaft vereinbart, um konkrete Maßnahmen und ein gemeinsames Vor-189 
gehen zu entwickeln. Es sollten darin „zügig erfolgsversprechende Umsetzungsschritte“ aufgezeigt 190 
werden6.  191 

                                                           
5 Siehe dazu: Integriertes Regenwassermanagement in Hamburg: Veränderungsnotwendigkeiten und Hand-
lungsoptionen für Planung und Verwaltung (2013); abrufbar: Downloads (risa-hamburg.de) 
6 https://www.hamburg.de/contentblob/13287332/bc25a62e559c42bfaae795775ef1ab4e/data/d-erste-fort-
schreibung-hamburger-klimaplan.pdf, Seite 23 

https://www.risa-hamburg.de/downloads/
https://www.hamburg.de/contentblob/13287332/bc25a62e559c42bfaae795775ef1ab4e/data/d-erste-fortschreibung-hamburger-klimaplan.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/13287332/bc25a62e559c42bfaae795775ef1ab4e/data/d-erste-fortschreibung-hamburger-klimaplan.pdf
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Weiterhin ist dem Klimaplan 2019 (Anlage 2) zu entnehmen, dass über die energetische Sanierung bis 192 
zum Jahr 2030 insgesamt 567.000 Tonnen CO2 eingespart werden sollen. Notwendig für die Zielerrei-193 
chung wäre den Angaben zufolge eine Sanierungsquote pro Jahr von 2 % des Gebäudebestands. 194 

Der Zwischenbericht liefert keine substantiellen Aussagen zu den (Zwischen-) Ergebnissen der Mach-195 
barkeitsstudie, die am 11.10.2022 – also nach Redaktionsschluss des Zwischenberichts – öffentlich vor-196 
gestellt wurde. Der Klimabeirat kann daher die Umsetzungsdynamik der Klimaschutzmaßnahmen im 197 
Teilsektor Wohngebäude nicht ausreichend bewerten; beispielsweise fehlen Angaben zur aktuellen 198 
Sanierungsrate. Es besteht in jedem Fall die Notwendigkeit, die energetische Sanierung engagiert vo-199 
ranzutreiben, damit kein weiterer Zeitverzug eintritt. 200 

Der Senat sollte bezüglich des Ziels der Machbarkeitsstudie, Maßnahmen am „wirtschaftlichen Opti-201 
mum“ auszurichten, die hohe Dynamik der aktuellen Entwicklung der Baukosten, des regulatorischen 202 
Umfelds und der Energiepreise beachten und die Studie ggf. nachjustieren. Durch den Ukraine-Krieg 203 
muss eine strategische Neubewertung der Energieträger und Handlungsoptionen vorgenommen wer-204 
den.  205 

Zur leitungsgebundenen Wärmeversorgung führt der Zwischenbericht aus, dass der Kohleausstieg in 206 
der Fernwärme (Ersatz Kohlekraftwerk Wedel, Umrüstung Kraftwerk Tiefstack) und der Ausbau des 207 
Fernwärmenetzes vorankommen. Die genannten Angaben werden seitens des Klimabeirats derzeit so 208 
eingeschätzt, dass die geplante Dekarbonisierung der Hamburger Fernwärme bis 2030 umgesetzt wer-209 
den kann.  210 

Für eine Einschätzung des Bereichs der dezentralen Wärmeversorgung, die in Hamburg auch perspek-211 
tivisch einen Anteil von 2/3 der gesamten Wärmebereitstellung ausmachen wird, wären konkrete Da-212 
ten erforderlich. Diese sollten insbesondere auch Angaben zur Dynamik der Umstellung von Gas- und 213 
Ölheizungen auf EE-Wärme (z. B. Wärmepumpen, Biomasse, Solar) umfassen.   214 

Für die „schnelle“ Dekarbonisierung bzw. Defossilisierung der dezentralen Wärmeversorgung regt der 215 
Klimabeirat an, dass der Hamburger Senat eine differenzierte Strategie entwickelt, die auf die Hemm-216 
nisse des energetischen Umbaus im Gebäudebereich zielen: Nicht ausreichende Förderanreize, um-217 
ständliche Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz und der eklatante Fachkräftemangel. Da Hamburg 218 
nur begrenzt zentrale erneuerbare Strom-Erzeugungskapazitäten schaffen kann, die signifikante Stei-219 
gerung der Elektrifizierung von Anwendungen wie Wärmepumpen, E-Mobilität aber zu einem erhöh-220 
ten Strombedarf führt, muss das Potenzial dezentraler (netzentlastender) Stromerzeugung durch PV 221 
auf Gebäuden ausgeschöpft werden.7 222 

 

Transformationspfad Mobilitätswende  223 

Die Stärkung des Umweltverbundes und der in Teilen bereits realisierte Ausbau des ÖPNV wird im 224 
Zwischenbericht zurecht in das Zentrum der Betrachtung gestellt.  225 

Der Hamburg-Takt und die Ausweitung u. a. der Busangebote wird im Kap. D 4.2 unter „Sachstand/Er-226 
folgsfaktoren/Hemmnisse“ erwähnt. Unter „Maßnahmenbeispiele“ findet sich jedoch keine Aussage 227 
zum Busverkehr, obwohl gerade dieser Teil des ÖPNV-Angebots vergleichsweise schnell sowie kosten-228 
günstig ausgeweitet (Linien) und verdichtet (Takt) werden kann. 229 

Der Zwischenbericht fokussiert in den Ausführungen zum Transformationspfad Mobilitätswende auf 230 
die generelle technologische Optimierung sowie die Verbesserung des ÖPNV und auch der Radver-231 
kehrsinfrastruktur. Es fehlen Angaben zu Maßnahmen für den Fußverkehr, die gerade für die älter 232 
werdende Bevölkerung in Hamburg eine besonders hohe Bedeutung haben (Nennung lediglich einer 233 
Maßnahme „in Vorbereitung“ zur Förderung des Fußverkehrs in Anlage 4a des Zwischenberichts). Zu-234 
dem wäre es wünschenswert, konkrete Daten zur Entwicklung des Anteils des Fahrrad- und Fußver-235 
kehrs für die Jahre 2020 und 2021 auszuweisen.  236 

                                                           
7 Das technisch realisierbare Potenzial wird auf ca. 1 TWh geschätzt. 
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Im Fazit zum Transformationspfad Mobilitätswende wird zurecht die große Bedeutung einer vernetz-237 
ten Betrachtung der Maßnahmen in diesem Bereich und eines entsprechenden integrierten Hand-238 
lungskonzepts in Form des Verkehrsentwicklungsplans erwähnt. Der Klimabeirat unterstützt diese Ein-239 
schätzung und erwartet, dass der neue Verkehrsentwicklungsplan zeitnah zur Verfügung steht und im 240 
Sinne einer zunehmenden Verlagerung auch der Pendelverkehre auf den Umweltverbund die Metro-241 
polregion mitbetrachtet.  242 

 

Transformationspfad Wirtschaft  243 

Der Zwischenbericht enthält umfangreiche Ausführungen zum Thema Wasserstoffwirtschaft. Der 244 
Klimabeirat sieht für den Standort Hamburg weiterhin große Chancen bei der Entwicklung eines Leit-245 
marktes für Wasserstofftechnologien und begrüßt die Förderanstrengungen des Senats. Allerdings 246 
wird der Einsatz von grünem Wasserstoff für die notwendige CO2-Reduktion bis 2030 nur eine eher 247 
geringe Rolle spielen können, da erst ab diesem Zeitpunkt erste relevante Nachfragemengen zu erwar-248 
ten sind8. Daher wäre eine ausführlichere Berichterstattung zu den Klimaschutzmaßnahmen in Bezug 249 
auf konkrete kurz- und mittelfristig erzielten Einsparungen gerade bei kleinen und mittleren Unterneh-250 
men erforderlich.   251 

Die im Transformationspfad Wirtschaft zusammengefassten Sektoren Gewerbe, Haushalt, Dienstleis-252 
tungen (GHD) und Industrie müssen laut Tab. 7 des Zwischenberichts die höchste Einsparung von rund 253 
2,14 Mio. t CO2 bis zum Jahre 2030 leisten. Auf diese Herausforderung geht der Zwischenbericht nur 254 
unzureichend ein. Die zentrale Voraussetzung für die Defossilisierung des Sektors Industrie ist die Ver-255 
fügbarkeit von „grünem“ Strom, der sowohl für die Versorgungssicherheit, die Sektorkopplung, der 256 
Umstellung von fossilen Energien auf strombasierte Anwendungen (u. a. PtH) sowie auch zur Erzeu-257 
gung von Wasserstoff erforderlich ist. Hierzu sollte im Zwischenbericht erkennbar sein, wie der Senat 258 
die genehmigungsrelevanten Voraussetzungen und den Flächenausweis für den Aufbau dezentraler 259 
Erzeugungskapazitäten (insbesondere Windenergie) auf den Industrieflächen der Unternehmen schaf-260 
fen will. Dies würde den Industrieunternehmen den flexiblen Einsatz strombasierter Anwendungen, 261 
eine Teil-Unabhängigkeit von Netzstrom und eine verbesserte Einbindung in die spezifischen Produk-262 
tionsprozesse ermöglichen.  263 

Der Klimaplan 2019 enthält die folgenden Aussagen:  264 

Für Hamburg und Norddeutschland sind eine deutliche Beschleunigung des Ausbaus der Wind-265 
energie sowie eine zügige Entlastung der Strompreise von staatlich indizierten Preisbestandteilen 266 
von enormer Bedeutung. Beide Punkte bedürfen einer schnellen Umsetzung, um mit der Sekto-267 
renkopplung in der Energiewende und dem Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft voranzukom-268 
men. 269 

Hierzu finden sich keine vertieften Hinweise im Zwischenbericht. Der Klimabeirat regt daher an, dass 270 
sich der Senat auf Bundesebene für die regulatorischen Voraussetzungen und der Schaffung eines 271 
neuen Strommarktdesigns einsetzt, möglichst im Verbund mit den norddeutschen Küstenländern. 272 
Hierzu gehören die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Minimum, eine Reform der Netz-273 
entgelte (die heute Strom gegenüber Gas künstlich verteuern), die Nutzung ansonsten abgeregelten 274 
Stroms in Schleswig-Holstein, Anreizmodelle für flexible (netzentlastende) Stromnutzung der Industrie. 275 
Ferner sollte sich Hamburg für die Schaffung regionaler Stromgebotszonen zusammen mit den Küsten-276 
ländern einsetzen, um die gegenüber dem Süden Deutschlands doppelt so hohen Netzentgelte zu re-277 
duzieren und damit einen zentralen Hebel für die Sektorkopplung in der Industrie zu schaffen. Für den 278 
beabsichtigten Markthochlauf einer Wasserstoffwirtschaft sind die aktuell bestehenden Hemmnisse 279 
des EU Delegated Act RED II zu beseitigen. Hamburg sollte sich im Zusammenwirken mit den anderen 280 
Bundesländern beim Bund für die Schaffung nationaler Umsetzungsbedingungen einsetzen. 281 

                                                           
8 Klimaschutzziele erfordern breiten Einsatz von Wasserstoff (energie.de) 

https://www.energie.de/ew/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/klimaschutzziele-erfordern-breiten-einsatz-von-wasserstoff


  Anlage 10 

 

 

 

 

Transformationspfad Klimaanpassung  282 

Der Zwischenbericht führt an, dass sich 79 % der geplanten Maßnahmen im Transformationspfad 283 
Klimaanpassung in Umsetzung befinden. Dies ist auch im Vergleich zu anderen Transformationspfaden 284 
ein hoher Wert. Allerdings fällt bei der kursorischen Auswertung der Anlage 6a des Zwischenberichts 285 
auf, dass ein großer Teil der Maßnahmen aus der Ermittlung von Grundlagen, Analysen und Potenzial-286 
abschätzungen besteht. Dies und die Tatsache, dass bislang vornehmlich Maßnahmen aus dem Projekt 287 
Regeninfrastrukturanpassung (RISA) Bestandteil des Klimaplans sind, birgt die Gefahr, dass die bishe-288 
rigen Umsetzungserfolge in der Klimaanpassung als zu positiv dargestellt werden. Vor allem konkrete 289 
Maßnahmen zur Hitzevorsorge, zum Hochwasserschutz und zur Entsiegelung sind im Klimaplan 2019 290 
unterrepräsentiert. So findet sich z. B. lediglich die allgemeine Aussage, dass dem städtischen Hitzein-291 
seleffekt insbesondere durch den “Erhalt und die Entwicklung von Grünflächen sowie die Sicherung 292 
von landwirtschaftlichen Flächen“ zu begegnen sei. Zu diesen Stichworten finden sich im Zwischenbe-293 
richt keinerlei Aussagen.  294 

Die beispielhaft im Zwischenbericht genannten Maßnahmen, wie die zukünftig fortgeführte Gründach-295 
förderung, die Förderung von Neupflanzungen von Straßenbäumen oder die Veröffentlichung einer 296 
Starkregenhinweiskarte für Hamburg, sind zu begrüßen. Dies gilt auch für die Weiterentwicklung des 297 
Klimafolgenmonitorings.  298 

Der Klimabeirat empfiehlt, u. a. Daten zur Entwicklung der Flächengröße der erreichten Gebäudebe-299 
grünung, der Anzahl gefällter und nachgepflanzter Bäume, der Länge bereits klimaangepasster Stra-300 
ßenräume und zum Umsetzungsstand von Straßenabwasserreinigungsanlagen in die Berichterstattung 301 
aufzunehmen, um den Erfolg der Umsetzung des Klimaplans besser abbilden zu können. Zudem sollte 302 
eine Quantifizierung der CO2-Bindung ebenso angestrebt werden sowie eine Bewertung der mit den 303 
Maßnahmen verbundenen eingesetzten grauen Energie. 304 

Insgesamt fehlt im Klimaplan 2019 eine übergreifende Anpassungsstrategie, die auch die Transforma-305 
tion in den anderen Sektoren begleitet (z. B. wie sollte wo gebaut werden, um an den Klimawandel 306 
angepasst zu sein?). Die Anpassungsstrategie muss unter Einbindung der Hitzevorsorge und der Hoch-307 
wasserschutzproblematik unter Einschluss von Sturmfluten und Binnenhochwassern mit einem ent-308 
sprechend umfangreichen Maßnahmenpaket und die gesamte Stadt umfassenden Anpassungsplan er-309 
folgen. Die übergreifende Anpassungsstrategie sollte – wie auch im Kap. D 4.4. erwähnt – möglichst 310 
zeitnah erarbeitet werden. In Bezug auf die Klimaanpassung ist darzustellen, von welchem globalen 311 
Emissionsszenario der Senat in der weiteren Bearbeitung ausgeht, an welche Klimaänderungen also 312 
die Anpassung erfolgen soll.  313 

 

Handlungsübergreifendes Vorgehen  314 

Die vielfältigen Ansätze, die Klimakommunikation in Hamburg zu verbessern, werden vom Klimabeirat 315 
unterstützt. Das Ziel sollte sein, die Stadtgesellschaft breiter und aktiver in die Klimaschutz- und Klima-316 
anpassungsaktivitäten einzubinden und eine Akzeptanz für die notwendige Transformation zu fördern. 317 
Dies sollte auch bei der Mittelausstattung ausreichend berücksichtigt werden (s. Anm. zu Finanzierung 318 
und Mittelbereitstellung).  319 

Bei der Aufstellung von Sanierungskonzepten und -fahrplänen für öffentliche Gebäude sind erste Er-320 
folge zu verzeichnen („Stadt als Vorbild“). Dies gilt insbesondere für den Schulbau. Der Klimabeirat regt 321 
an, auch zur Entwicklung der Hochschulgebäude zu berichten und für den nächsten Zwischenbericht 322 
ein Gesamtverzeichnis der öffentlichen Gebäude der Stadt Hamburg mit Angaben zur energetischen 323 
Sanierung zu erstellen.  324 
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Ausblick – 2. Fortschreibung Klimaplan   325 

Für die Fortschreibung des Klimaplans wäre es hilfreich, wenn im Zwischenbericht maßgebliche Ver-326 
änderungen zentraler Faktoren in der Klima- und Energiepolitik mit Relevanz für Hamburg systema-327 
tisch aufgeführt würden. Dies betrifft beispielsweise Neuerungen auf Gesetzesebene (z. B. GEG, EEG, 328 
BauBG), Konsequenzen aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.03.2021, neue 329 
Zielvorgaben der Bundesregierung (z. B. Anteil elektrisch betriebene PKW bis 2030) oder den aktuellen 330 
Stand von Bundes-Förderprogrammen (z. B. BEW).  331 

Im Kap. „Ausblick“ wird die aktuelle Energiekrise, die zu Verteuerungen der Energiekosten um den 332 
Faktor 4 bis 6 insbesondere für die energieintensive Grundstoff-Industrie führt, nicht berücksichtigt. 333 
Diese Situation gefährdet den Industriestandort Hamburg in erheblichem Maße und kann zu Carbon 334 
Leakage führen. Insbesondere hemmt diese Situation den beginnenden Transformationsprozess in der 335 
Industrie. 336 

 

Anregungen zur Fortschreibung des Klimaplans und der Erstellung weiterer Zwischenberichte 337 

Eine Herausnahme des Themas Klimaanpassung aus dem fortzuschreibenden Klimaplan wird vom 338 
Klimabeirat nicht unterstützt. Maßnahmen der Klimaanpassung haben Auswirkungen auf den Klima-339 
schutz und umgekehrt und müssen daher zusammen betrachtet werden.  340 

Der fortzuschreibende Klimaplan sollte künftig seine Ambitionen nicht nur auf den durch die Bevölke-341 
rung Hamburgs erzeugten Verkehr lenken. Vielmehr sind alle Verkehre in den Blick zu nehmen, die auf 342 
Hamburger Territorium stattfinden, d. h. auch durch Pendler:innen und Besucher:innen der Stadt und 343 
im Bereich des Waren- und Gütertransports. 344 

Der Klimabeirat Hamburg regt für die anstehende 2. Fortschreibung des Hamburger Klimaplan eine 345 
frühzeitige Einbindung von Öffentlichkeit und Stakeholder an, um die Expertise der gesamten Stadtge-346 
sellschaft für mehr Klimaschutz und eine bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu nutzen.  347 

Die Bearbeitungszeit für eine Empfehlung des Klimabeirats Hamburg zu dem vorlegten Zwischenbe-348 
richt war sehr kurz bemessen. Daher sollte das Verfahren bei der nächsten Berichtslegung entspre-349 
chend optimiert werden, damit der Beirat den im Hamburgischen Klimaschutzgesetz festgelegten Auf-350 
gaben bestmöglich gerecht werden kann. 351 

 

Ergänzende Hinweise zu Angaben, Grafiken und Tabellen im Zwischenbericht  352 

Zu einzelnen Details des Zwischenberichts werden nachfolgende Hinweise gegeben: 353 

• Für die Darstellung im Zwischenbericht wird angeregt zu prüfen, in wie weit die Entwicklung 354 
der CO2-Reduktion witterungsbedingt einzuordnen ist. Gerade der Endenergieverbrauch und 355 
die daraus resultierenden CO2-Emissonen in der Wärmebereitstellung sind temperaturabhän-356 
gig. Eine witterungsbereinigte Darstellung würde die Aussagekraft entsprechender Zeitreihen 357 
verbessern.  358 
 

• Das Thema Fachkräftemangel sollte aufgrund seiner zentralen Bedeutung für die Umsetzung 359 
der Klimaschutzmaßnahmen ausführlicher und mit konkreten Bedarfen, vorhandenen Kapazi-360 
täten und Lösungsansätzen aufgearbeitet werden. 361 
 

• Kap. D 3.1 gibt Einblick in die Szenarienberechnung und die verwendeten Zielwerte bei der 362 
Aufstellung des Klimaplans 2019. Hier ist zu erkennen, dass die verwendeten Zielannahmen 363 
insbesondere in Bezug auf den Emissionsfaktor Bundesstrommix bis 2030 aus heutiger Sicht 364 



  Anlage 10 

 

 

 

zu hoch angesetzt wurden. Der Emissionsfaktor für den Bundesstrommix wird bei einen Aus-365 
bauziel von mindestens 80 % EE-Strom bis 2030 deutlich unterhalb der hier angenommenen 366 
300 g/kWh liegen. Ein entsprechender Hinweis – ggf. im Ausblick – wird empfohlen.   367 
 

• In den Anlagen 3 – 8 fällt auf, dass es in der Spalte „Indikatoren“ nur relativ wenige Angaben 368 
enthalten sind. Hier werden eine Ergänzung und Konkretisierung angeregt.   369 
 

• Die Tabellen 6 – 8 enthalten relativ viele redundante Informationen und es erschließt sich nur 370 
schwer der jeweilige Informationswert.  371 
 

• Abb. 7 „Gemeldete CO2-Reduktion“: Die Grafik ist schwer nachvollziehbar. So wird der Begriff 372 
„Kompensation“ genutzt, obwohl eine CO2-Reduktion dargestellt werden soll. Außerdem er-373 
schließt sich nicht ohne weiteres, warum eine Reduktion des Bundesstrommixes nicht auf die 374 
Verursacherbilanz einzahlen soll.  375 
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